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Nr. 53 3. Tagung der Generalsynode der Vereinigten Nr. 54 
Kirche 1974. 

Aufwandsentschädigung für Mitglieder d,er 
Spruchkörper der Vereinlgten Kirche. 

Die 5. Generalsynode der Vereinigten Evangelisch
Lutherischen Kirche Deutschlands wird zu ihrer 3. Ta
gung vom 20. bis 25. Oktober 1974 in Bummelsberg b. 
Nürnberg zusammentreten. 

Die Kirchenleitung hat beschlc,ss~n, daß die Auf
wandsentschädigung für Mitglieder der Spruchkörper 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherisci1en Kirche 
Deutschlands mit Vlirkung vom 1. Januar 1974 wie 
folgt neu festgesetzt wird: 

Pro Verfahren erhalten 

a) der Vorsitzende und der Berichtustatter je 2:iO,- DM 
und 

b) die übrigen Mitglieder der Spruchkörper je rno,- DM 
als pauschaliertes Sitzungsgeld. 

1 r 
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IV. Personalnachrichten 

Generalsynode 

Die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kir
che in Bayern hat an Stelle des ausgeschiedenen Notars 
Rüdiger Graf zu Castell, Hof/Saale, Bankle-iter Dr. 
Dieter Weißenfels, Fürth, zum Mitglied der General
synode gewählt. 

Die Synode der Evangelisch-lutherischen Kirche in 
Lübeck hat an Stelle des ausgeschiedenen Dipl.-Ing. 
Paul Döring, Lübeck, den Vorsitzenden Richter am 
Landgericht Dr. Horst Gehrmann, Lübeck, zum Mit
glied der Generalsynode sowie Kirchenamtsrat Adolf 
Tropf, Lübeck, zum ersten Stellvertreter und · Frau 
Erna Rieckmann zum zweiten Stellvertreter gewählt. 

Für den ausgeschiedenen Studenten Hans--Eckhard 
Giebel, Osterode, hat die Landessynode der Evange
lisch-lutherischen Landeskirche Hannovers als :Stellver
treter für Gerichtsreferendar Dlrk Veldtrup, Hannover, 
gewählt, und zwar als ersten Stellvertreter Studienrat 
Hartmut Ranke, Burgdorf, und als zweiten :Stellver
treter Versicherungskaufmann Udo Schnelle, Uarbarn
sen. 

Die Kirchenleitung der Vereinigten Kirche hat an 
Stelle des verstorbenen Mitglieds Prof. D. Leonhard 
Goppelt, Tutzing, Prof. Dr. Dr. Wenzel Lohff, Göttin
gen, als Mitglied berufen. Zu seinem ersten Stellver
treter wurde Prof. Dr. Niels-Peter Mori1.zen, Erlangen, 
und zum zweiten Stellvertreter Prof. D. Georg Kretsch
mann, Ottobrunn, berufen. 

Lutherisches Kirchenamt 

Kirchenamtmann Dieter Podschies wurde mit . Wi::
kung vom 1. Januar 1974 zum Kirchenamtsrat ernannt. 

Kirchenassessor Roland Fritzsche wurde mit Wirkung 
vom 1. Januar 1974 unter Berufung in das Kirchenbe
amtenverhältnis auf Lebenszeit zum Kirchenrat er
nannt. 

Kirchenrat Christian Krause, bisher von der Evange
lisch-lutherischen Landeskirche Hannovers zum Dienst 
bei der Vereinigten Kirche beurlaubt, wurde mit Wit·
kung vom 1. März 1974 unter Berufung in das Kirchen
beamtenverhältnis auf Lebenszeit bei der Vereinigten 
Kirche zum Oberkirchenrat ernannt. 

V. Aus den Gliedkirchen 
a) V e r f a s s u n g s - u n d O r g a n i s a t i o n s r e c h t 

Geschäftsordnung des Berufungsausschusses d1~r Evan
geliscll-Lut~erischen Kirche in Bayern. 

Vom 26. Oktober 1973. (KABl. S. 232) 

·Der Berufungsausschuß hat sich am 26. Oktc,ber 1973 
eine Geschäftsordnung gegeben, die nachfolgend ver
öffentlicht wird. 

M ü n c h e n , den 30. Oktober 1973 

LA.: Dr. Hofmann 

* Geschäftsordnung für den Berufungsa.usschuß 

Der Berufungsausschuß gibt sich gemäß Artikel 67 
Abs. 4 KV folgende Geschäftsordnung: 1 

§ 1 

Zur Erledigung der ihm nach Artikel 66 KV oblie
genden Aufgaben tritt der Berufungsausschuß nach Be
darf zusammen. 

§ 2 

(1) Der Präsident der Landessynode leitet als Vorsit
zender die Sitzungen des Berufungsausschusses; er wird 
vom Landesbischof vertreten. Ist auch dieser verhindert, 
so übernimmt das lebensälteste Mitglied, das dem Lan
dessynodalausschuß angehört, den Vorsitz. 

(2) Die Einberufung soll den Mitgliedern spätestens 
zwei Wochen vor- der Sitzung zugegangen sein. Der 
Vorsitzende teilt mit der Einladung die Tagei;ordnung 
mit; er bestimmt Zeit und Ort der Sitzungen. 

§ 3 

Die Sitzungen des Berufungsausschusses sind nicht 
öffentlich. Die Mitglieder sind zu besonderer Ve,rschwie
genheit verpflichtet. 

§ 4 

Die Mitglieder des Berufungsausschus.se:; bestimmen 
aus ihrer Mitte einen Schriftführer. Das Protokoll soll 
nur die Ergebnisse der Sitzung enthalten; es ist dten 
Mitgliedern bei der nächsten Sitzung zur Genehmigung 
vorzulegen. 

§ 5 

(1) Der Berufungsausschuß ist . beschlußfähig, wenn 
mindedens 6 seiner Mitglieder anwesend sind. 

(2) Es wird offen abgestimmt. Die Mehrheit der an
wesenden Mitglieder kann jedoch schriftliche Abstim
mung verlangen. Abgesehen von den Fällen §§ 10, 12 
und 13 werden Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehr
heit gefaßt. 

§ 6 

Tritt ein Oberkirchenrat mit Erreichung der Alters
grenze in den Ruhestand, so beruft der Vorsitzende 
6 Monate vor Ablauf der Amtszeit den Berufungsaus
schuß ein. In den übrigen Fällen beruft er den Beru
fungsausschuß unverzüglich ein, sobald sieb. ein Bedürf
nis für ein Tätigwerden des Berufungsa.usschusses er
gibt. 

§ 7 

(1) Ein Mitglied des Landeskirchenrates unterrichtet 
als Berichterstatter die Mitglieder des Berufungsaus
schusses über die allgemeinen und besonderen J\ufga
ben, die mit der frei werdenden Stelle verbunden sind, 
sowie über die fachlichen und persönlichEm Verhältnisse 
der in Betracht kommenden Kandidaten. Der Vorsit
zende kann einen Mitberichterstatter ernennen. 

(2) In der Regel sollen mehrere Kand:,daten genannt 
werden, um eine Auswahl zu ermöglic:hen. Die Mit
glieder des Berufungsausschusses können weitere Vor
schläge machen. 
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§ 8 

(1) Der Vorsitzende des Berufungsausschusses kann 
den La!1dessynodalausschuß, der Landesbischof den 
Lax1deskirchenrat hören. 

(2) Bei der Anhörung ist darauf hinzuweisen, daß die 
Vertraulichkeit unbedingt zu wahren ist. 

§ 9 

(1) Der Berufungsausschuß kann in Frage kommende 
Kandidaten einzeln und persönlich.hören. 

(2) Hiervon soll er nur Gebrauch machen, wenn die 
Anhörung notwendig ist, um allen Mitgliedern des Be
rufungsausschusses eine persönliche Kenntnis von den 
Kandidaten zu verschaffen oder um ihnen die Aus
wahl zwischen verschiedenen Kandidaten zu erleich
tern. 

§ 10 

(1) Nach Aussprache über die benannten Kandidaten 
beschließt der Berufungsausschuß, über welche Kandi
daten abgestimmt werden soll. Gleichzeitig legt er die 
Reihenfolge· der Kandidaten fest. 

(2) Bei offener Abstimmung wird über jeden Kan
didaten getrennt abgestimmt. Bei schriftlicher Abstim
mung wird über alle Kandidaten, die in den Wahlvor
schlag aufgenommen sind, gleichzeitig abgestimmt. 

(3) Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen aller 
Mitglieder des Berufungsausschusses (6 Stimmen) erhält. 

(4) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Stimmberechtigt 
ist nur, wer in der Sitzung anwesend ist. 

(5) Erreidi.t kein Kandidat die erforderliche Stimmen
zahl, so wird die Abstimmung so lange wiederholt, bis 
ein Kandidat mindestens 6 Stimmen erhält. Ist dies 
nach 4 Wahlgängen nicht der Filll, so werden neue 
Vorschläge aufgestellt. · 

§ 11 

(1) Nach der Wahl befragt der Lande:3bischof oder 
sein Vertreter den Gewählten, ob er die Wahl an
nimmt. Nimmt der Gewählte die Wahl an, so voll
zieht der Landesbischof seine Ernennung. 

(2) Der Berufungsausschuß kann den Landesbischof 
oder seinen Vertreter beauftragen, einen weiteren Kan
didaten zu befragen, ob er die Wahl annimmt, falls 
der zunächst gewählte Kandidat die Wf,hl abgelehnt 
hat. Lehnt auch dieser ab, so tritt der E.erufungsaus
schuß zur v;ahl eines neuen Kandidate::1 zusammen. 

§ 12 

(1) Ist ein Kreisdekan zu berufen, so gelten folgende 
zusätzliche Bestimmungen. 

(2) Der Berufungsausschuß wählt gemäß § 10 einen 
für das Amt des Kreisdekans vorzugswei:,e geeigneten 
Kandidaten, der nach Anhörung der im Kirchenkreis 
wohnhaften Mitglieder der Landessynode· zum Kreis-
dekan ernannt werden soll. · 

(3) Der Berufungsausschuß bestinunt, ob der Vorsit
zende oder der Landesbischof die Anhörung durchfüh
ren soll. Der Landesbischof kann auch ein dem Beru
fungsausschuß angehörendes Mitglied des Landeskir
chenrates mit der Anhörung beauftragen. Zur internen 
Meinungsbildung kann die Anhörung unterbrochen 
werden. 

(4) Die Anhörung geschieht erst, wenn der in Aus
sicht genommene Kandidat erklärt hat, daß er grund
sätzlich bereit ist, die Berufung anzunehmen. Sie kann 
schriftlich geschehen. 

---------
(5) Der Berufungsausschuß hat d~e bei d~r Anhörung 

geäußerten Meinungen eingehend zu erörtern und dar
aufhin Beschluß zu fassen. 

§ 13 

Wird ein Oberkirchenrat in den Ruhestand oder 
Wartestand versetzt, so beschließt der Berufungsaus
schuß hierüber mit der Mehrheit aller Stimmen nach 
Maßgabe der Bestimmungen des Pfarrergesetzes und 
des Kirchenbeamtengesetzes (§§ S2 ff. Pfarrergesetz, 
§ 54 ff. Kirchenbeamtengesetz). 

§ 14 

Der Berufungsausschuß übt das Begnadigungsrecht 
nach § 7 des Kirchengesetzes über die Anwendung des 
Amtszuchtgesetzes der VELK:!) in der Evang.-Luth. 
Kirche in Bayern aus. 

§ 15 

(1) Dem Berufungsausschuß steht für seine Arbeit 
das Büro der Landessynode. zur Verfügung. 

(2) Die Mitglieder des Berufungsausschusses haben 
Anspruch auf· Reisekostenvergütung und Verdienstaus
fall gemäß § 68 der Geschäftsordnung der Landes-· 
synode. 

§ 16 

Die Geschäftsordnung wird im Amtsblatt bekanntge
macht; sie tritt am 1. November 197::: in Kraft. 

Kirchengesetz über die Rechtsstellung des Landes
bischofs in der Evangelisch-Luthl"lischen Kirclle in 

Bayern (Bischofsges·etz). 

Vom 19. Dezember 1973. (K.ABL 74, S. 8) 

Die Landessynode hat zum Vollzug des Art. 61 Abs. 3 
der Kirchenverfassung das folgende· Kirchengesetz be
schlossen, das hiermit verkündet wird: 

I. Abschnitt 

Vorbereitung der Wahl 

§ 1 

(1) Der Landesbischof wird von der LandesEynode 
gewählt. 

(2) Die Wahl wird von einem Ausschuß vorbereitet 
(WahlvorbeMitungsausschuß). 

§ 2 

Dem Wahlvorbereitungsausschuß gehören an: 

1. Die Mitglieder des Landessynodal.ausschusses, 

2. der Landesbi:;chof und die Mitg'lieder des Landes
kirchenrates, die dem BerufungaussC'huß angehören. 

§ 3 

(1) Vorsitzender des Wahlvorbereitungsausschusses 
ist der Präsident der Landessynode. Der stellvertretende 
Vorsitzende wird vom Wahlvorbereitungsausschuß aus 
seiner Mitte gewählt. 

(2) Der Wahlvorbereitungsaussclmß und sein€· Mit
glieder sind bei Entscheidungen ari Weisungen nicht 

!! 
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gebunden. Seine Mitglieder sind nur ihrem Gewissen 
verpflichtet. 

(3) Der Wahlvorbereitungsausschuß ist beschlußfähig, 
wenn mindestens zwei Drittel der Mitglieder anwesend 
sind. Die Ladung zur ersten Sitzung hat .schriftlich 
unter Einhaltung einer Frist von drei Wochen zu erfol
gen. 

· (4) Ein Mitglied des Wahlvorbereitungsaussc:husses ist 
so lange von Mitberatung und Abstimmung au;,geschlos
sen, als es selbst, sein Ehegatte, ein Verwandter oder 
Verschwägerter bis zum dritten Grad betroffen ist. 

(5) Der Wahlvorbereitungsausschuß trifft seine Ent
scheidungen mit der Mehrheit der anwesenden Mitglie
der, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. 

§ 4 

(1) Der Wahlvorbereitungsausschuß wird von seinem 
Vorsitzenden einberufen, wenn der Termin d~ir Dienst
beendigung des Landesbischofs feststeht. 

(2) Die Einberufung z.ur ersten Sitzung des Wahlvor
bereitungsausschusses wird im Kirchlichen Amtsblatt 
veröffentlicht. 

§ 5 

(1) Der Wahlvorbereitungsausschuß stellt einen 
Wahlvorschlag auf, der mindestens zwei und höchstens 
sechs Namen enthält. 

(2) Für die Aufstellung des Wahlvorschlags durch 
den Wahlvorbereitungsausschuß können Ki.rchenvor
stände, Pfarrkapitel, Dekanatsausschüsse, kirchliche 
Verbände und einzelne Synodale Anregung,m geben. 

(3) Ein von 25 Synodalem unterstützter Vorschlag 
eines zur Kandidatur bereiten Bewerbers muß vom 
Wahlvorbereitungsausschuß in den Wahlvorschlag auf
genommen werden. Jeder Synodale kann nur eine 
Kandidatur unterstützen. 

(4) Anregungen nach Abs. 2 und Vorschläge nach 
Abs. 3 müssen spätestens zwei Monate nach der Ver
öffentlic.bung gemäß § 4 Abs. 2 beim Präsid,mten der 
Landessynode eingegangen !lein. 

(5) Vor Aufstellung des Wahlvorschlags ermittelt der 
Vorsitzende des Wahlvorbereitungsausschusses, ob die 
in Betracht gezogenen Kandidaten zu einer Kandidatur 
bereit sind. 

(6) Vor der endgültigen Beschlußfassung tritt der. 
Präsident der Landessynode mit der Bayerischen Staats
regierung gemäß Art. 29 des Vertrages zwischen dem 
Bayerischen Staate und der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Bayern vom 15. November 1924 ir.. Verbin
dung. 

(7) Ferner erfüllt der Vorsitzende des Wahlvorberei
tungsausschusses die Verpflichtungen aus Art. 6 der 
Verfassung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
KJ.rthe Deutschlands und aus Art. 11 _der Grundordnung 
der Evangelischen Kirche in Deutschland. 

(8) Die einzelnen Kandidaten für den Wahlvorschlag 
werden vom Wahivorbereitungsausschuß in geheimer 
Abstimmung mit der Mehrheit aller Mitglieder be
stimmt. 

§ 6 

Der Wahlvorschlag wird den Synodalen spätestens 
zwei Wochen vor der Wahlhandlung mitgeteilt. Mit dem 
Wahlvorschlag wird den Synodalen das ErgEibn,is der 
Fühlungnahme mit der Bayerischen Staatsregierung, 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands und der Evangelischen Kirche in Deutsch
land bekanntgegeben. 

U:. Abschnitt 

Wahl 

§ 7 

(1) Die Landessynode wählt den Landesbischof in ge
heimer Wahl. Die Wahlhandlung findet in einer öffe:lt
lichen Sitzung statt. 

(2) Erklärungen zur Person der Kandidaten können 
weder von diesen selbst noch von anderen Personen vor 
der Landessynode abgegeben werden. E:ine Aussprad1e 
über die Kandidaten findet nicht statt. 

§ 8 

(1) Die Wahl erfolgt auf amtlich vorbereiteten Stimm
zetteln. 

(2) Ungültig sind Stimmzettel, 

1. die als nichtamtlich hergestellt erkennbar sind, 

2. auf denen kein Name angekreuzt ist oder mehnire 
Namen angekreuzt sind, 

3. die mit einem besonderen Merkmal versehen sind, 

4. aus deren Kennzeichnung der Wille des Wählers 
nicht unzweifelhaft erkennbar ist, 

5. die einen Zusatz, eine Verwahrung, einen Vorbehalt 
oder sonstige Änderungen enthalten. 

§ 9 

(1) Gewählt ist, wer im ersten oder zweiten Wahl
gang eine Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen 
aller Synodalen erhalten hat. Wird diese Mehrheit nkht 
erreicht, so genügt im dritten Wahlgang die Mehrheit 
der Stimmen aller Synodalen. Kommt im dritten Wahl
gang für keinen der Vorgeschlagenen eine absolute 
Mehrheit zustande, so wird ein vierter Wahlgang du].'j:h
geführt, bei dem. nochmals alle Kandidaten zur Wi,hl 
stehen. · 

(2) Kommt auch im vierten Wahlgang für keinen der 
Vorgeschlagenen eine absolute Mehrheit zustande, so 
wird ein fünfter Wahlgang durchgeführt, in dem nur 
noch die drei Kandidaten zur Wahl steh,en, die im vi!~r
ten Wahlgang die 'meisten Stimmen erhalten haben. 

(3) Erhält im fünften Wahlgang keiner der Kanrii
daten die absolute Mehrheit, so wird ein sechster 
Wahlgang durchgeführt, in dem nur die beiden Kan
didaten zur Wahl stehen, die im fünften Wahlgang die 
meisten Stimmen erhalten haben. 

(4) Erhält auch im sechsten Wahlgang keiner der 
beiden Kandidaten eine Mehrheit aller Synodalen, so 
stellt der Wahlvorbereitungsausschuß einen neuen Wahl
vorschlag auf. 

(5) Zwischen den einzelnen Wahlgängen sind ange
messene Pausen einzulegen, 

§ 10 

(1) Der Wahlvorbereitungsausschuß hat in seinen 
neuen Wahlvorschlag zwei Kandidaten aufzunehmen. 
Er ist dabei an die Stimmergebnisse der vorhergegan
genen Wahlgänge nicht gebunden. § 5 Abs. 2 und 3 
dieses Gesetzes gelten nicht. 

(2) Werden vom Wahlvorbereitungsausschuß Kandi
daten genannt, die no<;h nicht zur Wahl standen, so 
sind die Vorschriften des § 5 Abs. 5 bis 7 zu beachten. · 

' (3) Lehnt die Landessynode nach Aufstellung des 
neuen Wahlvorschlags die Durchführung der Wahl
handlung bei der laufenden Synodaltagung ab oder 
bringt die Wahl kein Ergebnis, so hat der WahlvC1r-
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bereitungsausschuß bis zur nächsten Synodaltagung 
einen neuen Wahlvorschlag entsprechend den Vor
schriften der §§ 4 und 5 aufzustellen. 

§ 11 

(1) Enthält der Wahlvorschlag keinen neuen Kandi
daten, so werden nur noch zwei Wahlgänge durchge
führt. Gewählt ist der Kandidat, der die 'Mehrheit der 
Stimmen aller Synodalen erhält. 

(2) Enthält der Wahlvorschlag einen neuen Kandi
daten, so ist im ersten und zweiten Wahlgang eine 
Mehrheit von zwei Dritteln aller Synoda::en erforder
lich. Im dritten Wahlgang genügt die Mehrheit der 
Stimmen aller Synodalen. 

§ 12 

(1) Der Präsident der. Landessynode teilt dem Ge
wählten und dem Landeskircheiuat di1~ voll-!.1.11:(ent1 
Wahl mit. 

(2) Nach Annahme der Wahl erhält d.~r Gewählte 
eine Urkunde über seine Wahl, die vom Präsidenten 
der Landessynode ausgefertigt wird, und Eine Urkunde 
über seine Ernennung, die vom bisherige·n Landesbi
schof oder seinem ständigen Vertreter ausg,~fertigt wird. 

§ 13 

Der gewählte· Landesbischof wird in einem öffent
lichen Gottesdienst nach der Agende in s~,in Amt ein
geführt. Einzelheiten der Einführung werden nach Ab
sprache mit dem gewählten Landesbischof ·,rom Landes
kirchenrat im Einvernehmen mit dem Landessynodal
ausschuß festgelegt. 

m. Abschnitt 

Beendigung des Dienstes 

§ 14 

Der Landesbischof kann durch schriftliche Erklärung 
gegenüber dem ;F'räsidenten der Landessynode von sei
nem Amt zurücktreten. 

§ 15 

(1) Der Landesbisc..hof tritt mit Ablauf des Monats, 
in dem er das 68. Lebensjahr vollendet, in den 
Ruhestand. Rechtzeitig vor Eintritt diesei: Zeitpunkts 
kann die Landessynode durclil Beschluß der Mehrheit 
aller Synodalen mit Zustimmung des Landesbischofs 
dessen Amtszeit befristet verlängern. Der Eintriit in 
den Ruhestand wird von der Landessyr ode, außer
halb ihrer Tagung vom Landessynodalausfchuß ausge
sprochen. 

(2) Der Landesbischof ist in entsprechender Anwen
dung des § 86 Abs. 2 Satz 1 und auf seinen Antrag 
in entsprechender Anwendung des § 87 des Pfarrer
gesetzes in den Ruhestand zu versetzen. Der Landes
bischof übergibt sein Ruhestandsgesuch dem Präsi
denten der Landessynode. Die Versetzung in den 
Ruhestand wird von der Landessynode, außerhalb 
ihrer Tagung vom Landessynodalausschul:· ausgespro
chen. 

§ 16 

(1) Der Landesbischof kann seine Entlassung aus 
dem Dienst beantragen. Die §§ 93 bis · 95 und 
Art. 95 a des Pfarrergesetzes gelten entsprechend. 

(2) Für das Verfahren gilt § 15 Abs. 2 Satz 2 und 3 
entsprechend. 

§ 17 

(1) Der Landesbischof scheidet aus dem Diernit aus, 
wenn die Voraussetzungen der §§ 97 Abs. 1 und 98 
des Pfarrergesetzes vorliegen. Die Feststellung, daß 
die Voraussetzungen des § 97 Abs. 1 gegeben sind, 
trifft die Landessynode, außerhalb ihrer Tagung der 
Landessynodalausschuß. 

{2) Die Rechtsfolgen des Ausscheidens bestimmen 
sich· entsprechend den Regelungen 'in § 97 Abs. 2 
und 3 des Pfarrergesetzes. 

§ 18 

(1) Der Landesbischof kann von :,einem Amt abbe
rufen werden, wenn 

l. er infolge vo11 Krankheit zur Erfülltmg seiner Amts-· 
pflichten dauernd unfähig geworden ist, 

1 
2. er sich einer Amtspflichtverletzung schuldig gemacht 

hat, die bei ·einem Pfarrer· nach den Bestimmungen 
des Amtszuchtgesetzes zur Amtsenthebung oder 
Entfernung aus dem Dienst führen würde, 

3. seine Amtsführung unvereinbar mit dem Bekennt
nis der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 
ist. 

(2} Zur Prüfung der Frage, ob di1~ Voraussetzungen 
des Abs. 1 gegeben sind, tritt ein Ausschuß zusam
men. Dem Ausschuß gehören an die Mitglieder dt;S Be
rufungsausschusses mit Ausnahme cies Landesbischofs. 
Den Vorsitz im Ausschuß führt der Präsident der Lan
dessynode. 

(3) Der Ausschuß muß von seinem Vorsitzenden ein
berufen werden, wenn drei seiner Mitglieder es be
antragen. Für eine Entscheidung dei, Ausschusses, daß 
einer der Tatbestände des Abs. 1 erfüllt ist, bedarf 
es einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder. 

(4) Kommt der Ausschuß nach Abschluß seiner Er
hebungen zu der Überzeugung, daß einer der 'I'atbe
stände des Abs. 1 vorliegt, so soll er dem Landes
bischof den Rücktritt oder den Übertri.tt J.n den :Ruhe
stand empfehlen. Lehnt es der Landesbischof ab, zu
rückzutreten oder in den Ruhestand zu treten. ent
scheidet die Landessynode in n.ichtö.l:fentlicher Sitzung 
in geheimer Abstimmung über die Abberufung des 
Landesbischofs mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
aller Synodalen. 

§ 19 

Bei Beendigun.g des Dienstverhältnisses des Landes
bischofs wird eine Urkunde ausgestellt, die vom stän
digen Vertreter des Landesbischofs ausgefertigt wird. 

[V. Abschnitt 

· Rechtsfolgen der Beendigung des Dienstes 

§ 20 

(1) Der Landesbischof, der zurückgetreten ist, ist 
berechtigt, binnen eines Jahres nach seinem Rücktritt 
eine durch den Landeskirchoenra'I. zu besetzende 
freie Pfarrstelle, die nicht mit einem Aufsichtsamt ver
bunden ist, für sich in Anspruch zu nehmen. Mii seiner 
Zustimmung kar1n ihm auch eine Pfarrstelle mit all
gemeinkirchlichen Aufgaben übertragen werden. 
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(2) Der Landesbischof ist berechtigt, seine bisherige 
Amtsbezeichnung mit dem Zusatz „außer Dienst" 
(a. D.) zu führen. 

(3) Der LandesbLschof erhält für den Monat seines 
Rücktritts und die folgenden drei Monate seine bis
herigen Dienstbezüge mit Ausnahme der Dienstauf
wandsentschädigung. 

(4) Nach Ablauf dieser Zeit erhält er Ruhegehalt. 
Der Berechnung der ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge 
wird als Grundgehalt das zuletzt bezogene Grund
gehalt zugrunde gelegt, wenn er mindestens zehn 
Jahre Landesbischof war. Das gleiche gilt, wenn er 
seit der ersten Anstellung insgesamt fünfzehn Jahre 
im kircrJ.ichen Dienst oder in einem gleich zu bewerten
den Dienst gestanden hat. In den übrigen Fällen ist 
für die BerechntL."1g von dem Grundgehalt auszugehen, 
das ihm vor seiner Berufung zum Landesbh;chof zu
stand. Dieses Grundgehalt wird für jedes volle Jahr 
seiner Tätigkeit als Landesbischof erhöht um e,in Zehn
tel des Unterschiedsbetrags zwischen dem Grundge
halt, das er als Landesbischof hatte, und dem ruhe
gehaltsfähigen Grundgehalt. 

(5) Der Landesbischof, der nach Abs. 1 eine Pfarr
stelle übernommen hat, erhält zu den Dienstbezügen 
der neuen Stelle eine ruhegehaltsfähige Ausgleichszu
lage. Die Höhe dieser Zulage beträgt für jedes volle 
Jahr, ·in der er Landesbischof war, ein Zet.ntel des 
Unterschiedsbetrages zwischen den Dienstbezügen der 
neuen Stelle und des von ihm als Landesbischof 
am Tage des Rücktritts erdienten Ruhegehalts. 

§ 21 

(1) Mit der Abberufung durch die Landessynode 
gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 tritt der Land•::sbischof 
in den Ruhestand. § 87 Abs. 2 und 3 und !? 88 des 
Pfarrergesetzes gelten entsprechend. 

(2} Mit der Abberufung gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 
tritt der Landesbischof in den Ruhestand, wenn die 
Verletzung der Amtspflicht. auch bei einem Pfarrer 
zu Versetzung in den Ruhestand geführt hätte. Hat 
er eine Amtspflichtverletzung begangen, die bei ei
nem Pfarrer zur Entfernung aus dem Diens·: führen 
würde, so treten die Rec.'1tsfolgen des § 88 des Amts
zuchtgesetzes ein. § 89 des Amtszuchtg.es€'tzes ist 
entsprechend anzuwenden. 

(3) Mit der Abberufung gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 3 
tritt der Landesbischof in den Ruhestand. § 2J Abs. 4 
ist entsprechend anzuwenden. 

V. Abschnitt 

Ständiger Vertreter des Landesbischofs 

§ 22 

(1) Der ständige Vertreter des Landesbischo'.:s bleibt 
nach dem Ausscheiden des Landesbischofs im Amt. 

(2) Der Landesbischof kann binnen sechs Monaten 
nach seiner Wahl dem Landessynodalausschuß die 
Berufung eines neuen ständigen Vertreters vorschiagen. 

§ 23 

Der ständige Vertreter des Landesbischofs wird vom 
dienstältesten Abteilungsleiter des Landeskird1enamts 
vertreten, der Pfarrer ist. 

VI. Abschnitt 

Inkrafttreten 

§ 24 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 1974 in Kraft. 

M ü n c h e n , den 19. Dezember 1973 

Der Landesbischof 

D. D i et z f e l bin g er D D 

Inkrafttreten des Kirchengesetzes der Konfödera.tfon 
evangelischer Kirchen ·in Niedersachsen über den 
Rechtshof in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 

in Braunschweig. 

Yom 10. Dezember 1973. (LKABL 73, S. 78) 

Die Landessynode der Ev.-luth. Landeskirche in 
Braunschweig hat am 26. Mai 1973 dem Kirchengesetz 
der Konföderation evangelischer Kirchen in Niede·r
sachsen über den Rechtshof (Rechtshofordnuag 
- ReHO -) vom 20. November 1973 (verkündet im 
Kirchl. Amtsbl. der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 
1973 S. 217) durch Beschluß zugestimmt. Gemäß § 9 Ab
satz 1 und Absatz 3 des Kirchengesetze„ zu dem Ver
trag über die Bildung eLr1er Konföderation evange:ti
scher Kirchen in Niedersachsen vom 24. Oktober 19'70 
(Amtsbl. 1970 S. 10) hat das Landeskirchenamt das Ein
verständnis der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig 
zu der gemeinsamen Regelung einer Re(:htshofordnung 
erklärt. 

Die Kirchenregierung hat gemäß § 9 Absatz 4 d•~s 
vorgenannten Kirchengesetzes vom 24. Oktober 19·70 
als Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Kirchengesetz1~s 
der Konföderation über den Rechtshof den 1. Januar 
1974 bestimmt. 

Das Kirchengesetz der Konföderation evangelisch•c?r 
Kirchen in Niedersachsen über den Rechtshof wird 
nachstehend bekanntgemacht. 

W o l f e n b ü t t e 1, den 10. Dezember 1973 

Landeskirchenamt 

Kaulitz 

Kirchenverordnung der Evangelisch-lutherischen Lan
deskirche in Braunschweig über die Bildung und dffe 

Geschäftsführung des Pfa.rreraussebusses. 

Vom 5. Dezember 1973. (LKABl. 74, S. 9) 

Aufgrund des § 36 Absatz 5 des Kirchengesetzes zi.:.r 
Ergänzung des Pfarrergesetzes der VELKD in der Fas
sung vom 8. Oktober 1973 (Amtsbl. 1973 S. 66) wird 
verordnet: 

§ 1 

(1) Das Landeskirchenamt veranlaßt rechtzeitig vor 
Ablauf der Amtszeit der Propsteisynoden die Wahlen 
und die Benennungen für den Pfarrerausschuß. 

(2} Die Wahlen der Vertrauenspersonen in den Prop·-
steien führt der Propst durch. · 

(3) Die Wahlen der Vertrauenspersonen 
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a) aus dem Kreis der festangestellten Inhaber oder 
Verwalter von Stellen mit allgemeinkirchlicher Auf
gabe oder besonderem Auftrag, 

b) aus dem Kreis der Pastorinnen der Landeskirche, 

c) aus dem Kreis der Pfarrverwalter der Landeskirche 
führt das Landeskirchenamt durch, soweit nicht diese 
Mitarbeiter jeweils für sich eine eigene Gruppe mit 
allen zugehörigen Mitarbeitern gebildet und eigene 
Sprecher gewählt haben; in diesem Fall ist von dem 
jeweiligen Sprecher die Wahl durchzuführen. 

§ 2 

(1) Auf Verlangen eines Mitgliedes wird geheim ge
wählt. 

(2) Gewählt ist, wer die meisten Stimm=n erhält. Bei 
Stimmengleichheit wird die Wahl wiederholt. Bei er
neuter Stimmengleichheit entscheidet das : ... os. 

§ 3 

(1) Nach Eingang der Wahlergebnisse und der Be
nennungen beruft das Landeskirchenamt eine konsti
tuierende Sitzung. Bis zur Wahl eines Vorsitzenden 
leitet ein Mitglied des Kollegiums des Landeskirchen
amtes die Sitzung. 

(2) Der Vorsitzende leitet sodann die Wahl des 'stell
vertretenden Vorsitzenden und die Wahl der weiteren 
drei Mitglieder des Vorstandes des Pfarrerausschusses. 

(3) Für die Wahl gilt § 2 entsprechend. 

(4) Der bisherige Pfarrerausschuß bleibt bis zur Kon
stituierung-des n.euen Pfarrerausschusses im Amt. 

§ 4 

(1) Der Pfarrerausschuß tritt in der Reg,:l mindestens 
einmal jährlich zusammen. 

(2) Der Vorstand stellt die Tagesordnung auf. 

(3) Zu den Sitzungen ist schriftlich unter Mitteilung 
der Tagesordnung spätestens zwei Wochen vorher ein
zuladen. Zu unaufschiebbaren Sitzungen :!l:ann formlos 
und unter Fristwahrung von zwei _Tagen eingeladen 
werden. 

(4) Die Sitzungen sind nicht öffentlich. 

§ 5 

(1) Der Pfarrerausschuß ist beschlußfähig, wenn die 
Mehrheit der Zahl seiner Mitglieder anwe·send ist. Der 
Vorsitzende stellt die Beschlußfähigkeit zu Beginn der 
Sitzung fest. 

(2) Ist die Beschlußfähigkeit nicht gege::>en, so kann 
zu den gleichen Gegenständen der vorgesehenen Tages
ordnung erneut eingeladen werden. In di,=sem Fall ist 
die Beschlußfähigkeit nicht an die Zahl der Teilnehmer 
gebunden; wenn alle Mitglieder auf die Folgen ihres 
Ausbleibens hingewiesen worden sind. 

§ 6 

(1) Der Pfarrerausschuß faßt seine Beschlüsse mit der 
Mehrheit der Stimmen der anwesenden M:.tglieder. Auf 
Verlangen eines Mitgliedes muß geheim abgestimmt 
werden. 

(2) Gegenstände, die nicht auf der Tagesordnung 
stehen, können nachträglich in die Tagesordnung auf
genommen werden. Eine Beschlußfassung über diese 
Gegenstände darf aber nur erfolgen, wenn mindestens 
zwei Drittel der anwesenden Mitglieder dei; Pfarreraus
schusses die Dringlichkeit der Sache festgeBtellt haben. 

§ 7 

(.1) Der Vorstand des Pfarreraussd:rnsses führt dessen 
Geschäfte und nimmt die ihm sonst zugewiesenen Auf
gaben wahr. 

(2) Der Vorsitzende und der stell.vertretende Vorsit-· 
zende de$ Pfarrerausschusses sind zugleich Vorsitzender 
und stellvertretender Vorsitzender des VorstandE·s .. 

(3) Der Vorsitzende lädt im Benehmen mit dern stell
vertretenden Vorsitzenden zu den Sitzungen ein und 
stellt mit diesem zusammen die Tag,esordnung aul. 

(4) Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn der Vorsit
zende oder sein Stellvertreter und mindestens zwei 
weitere Vorstandsmitglieder erschienen sind. 

(5) Bei den Beschlüssen entscheidet der Vorstand des 
Pfarrerausschusses mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei 
Stim.mengleicqheit gibt die Stimme des Vorsitzenden 
oder - im Fall seiner Abwesenheit - seines Stellver
treters den Ausschlag. 

§ 8 

Über die Ergebnisse der Verhand).ungen des Pfarrer
ausschusses und des Vorstandes sind unter Ang::.be de~ 
Ortes, des Tages und der Anwesenden Niederschriften 
aufzunehmen. 

§ 9 

Mit Ausnahme der Kosten der Wahlen nach § 1 Ab
satz 2, die durch die Propsteikasse :m tragen sind, sind 
entstehende Kosten d·.irch das Landeskirchenamt zu er
statten. 

§ 10 

(1) Diese Kirchenverordnung tritt mit ihrer Verkün
dung in Kraft. 

(2) Die erste Bildung des Pfarrerausschusses ist als
bald einzuleiten. 

W o 1 f e n b ü t tel, den 5. Dezember 1973 

Evangelisch-lutherische La11deskirche 
in Braunschweig· 
Kirchenregierun~; 

Dr.He in tze 

Kirchengesetz zur .iinderung der Verfassung der Evan
gelisch-Lutherischen Landeskirche !Eutin vom 3. Juli 

1967 (Ges.- u. VOBl. 1968 S. 6). . 

Vom 3. Dezember 1973. (GVBl. Bd. IV, S. 172) 

Die Synode hat un1.er Beobachtur;g des Art. 45 Ab
satz 2 der Kirchenverfassung das folgende Kirchengesetz 
zur Änderung der Kir:::henverfassuns: beschlossen: 

Artikel I 

Die Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Landes
kirche Eutin vom 3. Juli 1967 wird um den Abschnitt F 
ergänzt und erhält folgende Fassung: 

Artikel 89 

Die Amtszeit der im Jahre 1968 gewählten Gemeinde
kirchenräte wird bis zur Bildung der an ihre Stelle tre
tenden kirchlichen Körperschaften der Nordelbischen 
evangelisch-lutherischen Kirche, längstens bis zum 1. 
April 1977, verlängert. 
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Artikel 90 

Die Amtszeit der im Jahre l.968 gewählter.. Synode 
wird bis zur Bildung des an ihre Stelle tretenden Or
gans der Nordelbischen evangelisch-lutherischen Kir
che, längstens bis zum l. April 1977, verlängert. 

Artikel II 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 1974 in Kraft. 

Die Kirchenleitung 

Kircl:tengesetz über die Anwendung des Kirchengesetzes 
über die Amtszucht (Amtszuchtgesetz) der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands vom 
7. Juli 1965 in der Evangelisch-Lutherischen Landes-

kirche Eutin. 

Vom 3. Dezember 1973. (GVBI. Bd. IV, S. l.74) 

Die Synode hat gemäß Artikel 43 Absatz 1 Zif
fer 10 der Kirchenverfassung vom 3. Juli 1967 in Ver
bindung mit § 61 Satz 2 des Pfarrergesetzes der Ver
einigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 
in der Neufassung vom 10. November 1972 beschlos
sen: 

Artikel I 

Das Kirchengesetz über die Amtszucht (Amts:mchtge
setz) der Vereinigten Evangelisch-Lutherischer, Kil'che 
Deutschlands vom 7. Juli 1965 gilt .im Bereich der Evan
gelisc.>1-Lutherischen Landeskirche Eutin nach Maßgabe 
folgender Bestimmungen: 

§ 1 

(zu§§ 1 und 2 AZG) 

(1) Das Amtszuchtgesetz findet auf den Bisch,)f keine 
Anwendung. 

(2) Die für die Pfarrer geltenden Bestimmungen fin
den auc.'11 auf Hilfsgeistliche Anwendung. 

(3) Die Bestimmungen über das Amtszuchtve·rfahren 
gegen Kirchenbeamte sind auf alle Kirchenbeamte in 
der Ev.-Luth. Landeskirche Eutin anzuwenden. 

§ 2 

{zu§ 10 AZG) 

Zuständige und einleitende Stelle .ist die Kird1enlei
tung. 

§ 3 

(zu § 13 Absatz 3 AZG) 

Die Kirchenleitung entscheidet gleichzeitig c:arüber, 
ob und in welcher Höhe dem Pastor· die ihm durch 
die Ermittlungen entstandenen notwendigen Ausla
gen zu ersetzen· sind. 

§ 4 

(zu §§ 16, 82, 83, 85 und 125 AZG) 

Soweit im Amtszuchtgesetz. die Dienstbezüge, das 
Wartegeld oder das Ruhegehalt des Betroffenen zum 
Maßstab genommen werden, wird bei der Berechnung 
jeweils nur das Grundgehalt berücksichtigt. 

§ 5 

(zu §§ 19 und 132 AZG) 

(1) Die Mitglieder des Spruchausschusses werden von 
der Kirchenleitung bestellt. 

(2) Der Obmann und der beisitzende Pastor werden 
vom Pastorenkonvent vorgeschlagen. 

(3) Im Spruchverfahren gegen einen Kirchenbeamte·n, 
mit Ausnahme der Mitglieder des Landeskirchenrai:s, 
tritt an die Stelle des beisitzenden Pastors ein Kirchen
beamter. 

(4) Für den Obmann und die Beisitzer ist je ein Stell
vertreter zu bestellen. 

§ 6 

(zu§ 42 Absatz 2 AZG) 

Wählbar im Sinne dieser Vorsc.11.rift ist ein Gemein
deglied, das die Voraussetzungen zur Eintragung in d.ie 
Wählerliste erfüllt. Einer Eintragung bedarf es nicht. 

§ 7 

(zu§ 52 AZG) 

(1) Kammer für Amtszucht ist die durd1 Vertrag zv.r 
Bildung einer gemeinsamen Kammer Jür Amtszucht 
zwischen der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Schleswig-Holsteins, der Evangelisch-Lutherischen Kir
che im Hamburgischen Staate, der Evangelisch-Luthe
rischen Kirche in Lübeck und der Evangelisch-Lutheri
schen Landeskirche Eutin vom 28. September/4./5)11. 
Oktober 1966 gebildete Kammer für Amtszucht. 

(2) Die Bestimmungenn des Vertrages (Gesetz- und 
Verordnungsblatt Band III Seite 143) sind Bestandte.a 
dieses Gesetzes. 

§ 8 

(zu §§ 69 Absatz 1, 70 Absatz 1, 71 Absatz 2 AZG) 

Die Vereidigung von Zeugen und 8achverständi.
gen ist zulässig. Das gleiche gilt für Rechtshilfeersu
chen an die staatlichen Gerichte (Art. 24 des Vertra
ges· zwischen dem Land Schleswig-Holstein und den 
evangelischen Landeskirchen in Schleswig-Holstein vom 
23. April 1957). 

§ 9 

(zu§§ 82 Satz 4 und 106 Absatz 2 AZG) 

Zuständige Stelle nach §§ 82 Satz 4 und 106 Abs. 2 
des Amtszuchtgesetzes ist die für die Einleitung des 
Amtszuchtverfahrens zuständige Stelle (§ 2). 

§ 10 

(zu §§ 78, 85, 135 und 137 AZG) 

Die Möglichkeit, auf Versetzung zu erkennen, wird 
ausgeschlossen. 

§ 11 

(zu§ 89 Absatz 2 AZG) 

Oberste kirchliche Verwaltungsbehörde im Sinne des 
§ 89 Abs. 2 des Amtszuchtgesetzes ist die für die Ein, .. 
leitung des Amtszuchtverfahrens zuständige Stelle {§ 2). 

§ 12 

(zu § 108 AZG) 

Die Mitglieder des SpruchaussdlUsses werden vom 
Vorsitzenden der Kirchenleitung verpflichtet. 

§ 13 

(zu § 109 AZG) 

Die Mitglieder der Kirchenleitung sind von der Mit-· 
wirkung im Spruchausschuß ausgeschlosse::1. 

§ 14 

(zu§ 127 Absatz 2 AZG) 

Das Begnadigungsrecht steht der Kirchenleitung zu. 
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Artikel II 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 1974 in 
Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt das Kirchengesetz über die Re
gelung des landeski:rchlichen Disziplinarrechts ·vom 
3. April 1957 (Gesetz- und Verordnungstlatt Band III 
Seite 27) außer Kraft. 

Die Kirchenleitung 

Gesetz über die Verleihung der Rechte einer Körper
schaft des öffentlichen Rechts an Religionsgesellschaf

ten und Weltanschauungsvereinigungen. 

Vom 15. Oktober 1973. (KGVBl. der Ev.-Luth. Landes
kirche Schleswig-Holsteins S. 292) 

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bür
gerschaft beschlossene Gesetz: 

§ l 
(1) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverord

nung Religionsgesellschaften und Weltam;chauungsver
einigungen auf Antrag die Rechte einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts zu verleihen, wenn sie ihren Sitz 
in der Freien und Hansestadt Hamburg haben und durch 
ihre Verfassung (Satzung) und die Zahl lhrer Mitglie
der die Gewähr der Dauer bieten. 

(2) Sind einer Religionsgesellschaft oder Weltanschau
ungsvereinigung mit Sitz außerhalb Hamburgs in einem 
anderen Bundesland die Rechte einer Kö;~perschaft des 
öffentlichen Rechts verliehen worden, so verleiht ihr der 
Senat auf Antrag die Rechte einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts auch· für das Gebiet der Freien und 
Hansestadt Hamburg, wenn im übrigen c:ie Vorausset
zungen des Absatzes 1 vorliegen. 

(3) Für selbständige . gebietliche Gliec.erungen von 
Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereini
gungen, insbesondere für Gemeinden ur.,d Gemeinde
verbände, gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 

(4) Soweit vorhandene selbständige gebietliche Glie
derungen, die Körperschaften des öffentlichen Rechts 
sind, geteilt oder zusammengelegt werden, werden die 
neu entstehenden Gliederungen damit Körperschaften 
des öffentlichen Rechts. Der Senat stellt durch Rechts
verordnung für diese Gliederungen fest, daß sie Kör
perschaften des öffentlichen Rechts sind. 

§ 2 

(1) Die Körperschaften nach § 1 ordnen und verwal
ten ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der 
Schranken des für alle geltenden Gesetz,~s nach Maß
gabe ihrer Verfassungen. 

(2) Die Verfassungen sowie deren Än:ierungen be
dürfen der Genehmigung durch die zuständige Behörde, 
soweit sie die Voraussetzungen der Verleihung oder die 

. gesetzliche Vertretung betreffen. Si€ sind insoweit im 
Amtlichen Anzeiger zu veröffentlichen. 

(3) Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die zu
ständige Behörde nicht innerhalb von drei Monaten 
nach Eingang des Antrages ausdrücklich widerspricht. 

§ 3 

(1) Religionsgesellschaften und Weltani:chauungsver
einigungen sowie deren selbständige gebietliche Gliede
rungen bleiben Körperschaften .des öffentlichen Rechts, 
soweit sie es bisher waren. § 2 gilt auch für diese Kör-

perschaften des öffentlichen Rechts; ihre geltenden Ver
fassungen bedürfen keiner Genehmigung. 

(2) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverord
nung die nach Absatz 1 bestehenden Körperschaften 
festzustellen. 

§ 4 

Es werden aufgehoben: 

1. d~s Reglement für die fremden Religions-Ver
wandten vom· 19. September 1'785 (Sammlung des 
bereinigten hamburgischen Landesrechts I 222 - a), 

2. die Konzession für die Deutsch--Evangelisch--Refor-
mierten vom 7. November 1785 (Sammlung des be
reinigten hamburgischen Landesrechts I 222- b), 

3. die Konzession für die Französisch-Reformierten 
vom 1. März 1786 (Sammlung des bereinigte::i ham
burgischen Landesrechts I 222 -·· c), 

4. das Reglement über die Verhäl.tnisse der fremden 
christlichen Religions-Verwandten in der Freien 
und Hansestadt Hamburg von:1 20. Oktober 1814 
(Sammlung des bereinigten hamburgischen Lan-
desrechts I 222 - d), 

. 5. die Konzession der englisch-reformierten Gemeinde 
vom 28. Januar 1818 (Sammll.:mg des bereinigten 
hamburgischen Landesrechts I 222 - e), 

6. die Konzession der englisch-bischöflichen Gemeinde 
vom 17. Januar 1834 (Sammltmg des bereinigten 
hamburgischen Landesrechts I ~:22 - f), 

7. die Konzession der Baptistenge::neinde vom 21. Mai 
1858 (Sammlung des bereinigten hamburgischen 
Landesrechts I 222 - h), 

8. das Gesetz, betr. Aufhebu.11g der dem Collegium der 
Sechzi.ger hinsichtlich der Bildung neuer religiöser 
Gemeinschaften erteilten Vollmadlt vom 28. Sep
tember 1860 (Sammlung des bereinigten.hamburgi
schen Landesrechts I 222 - i), 

9. das Gesetz, betreffend die Gewährung der Rechte 
öffentlich-rechtlicher . Körperschaften an die rö
misch-katholischen Kirchengemeinden in Bergedorf 
und Cuxhaven vom 16. Februar_ 1921 (San1mlung 
des bereinigten hamburgisch~m Landesrechts I 
222-k), 

10. das Gesetz, b€tre-ffend die Gewährung der Rechte 
einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft an die 
,,Vereinigung der Mennoniten-C!emeinden im Deut
schen Reiche" vom 8. November 1922 (Sammlung 
des bereinigten hamburgischen Landesrechts I 
222-1), 

11. das Gesetz, betre·ffend die Gewährung der Rechte 
einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft an die 
Baptistengemeinde „Eben-Ezer" in Hamburg vom 
26. Mai 1924 (Sammlung des bereinigten hamburgi
schen Landesrechts I 222 - Ii), 

· 12. das Gesetz, betreffend die Gewährung der RechtEi 
-einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft an die 
„Freie evangelisch-lutherische Bekenntniski::-che zu 
St. Anschar in Hamburg" vom 29. September 1924 
(Sammlung des bereinigten hamburgischen Lan
desrechts I 222- o), 

13. das Gesetz, betre·ffend die Gewährung der Rechte 
einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft an die 
,,Evangelisch-lutherische Zionsiremeinde unverän
derter AugsburgE~r Konfession in Hamburg" von, 
29. September J 924 (Sammlung des bereinigten 
hamburgischen Landesrechts I 222 - p), 

14. das Gesetz. betreffend die Gewäb.rung der Rechte 
einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft an die 

l!!!I 
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,,Baptistengemeinde Zoar in Hamburg" vom 29. 
September 1924 (Sammlung des bereinigten ham
burgiscti.en Landesrechts I 222 - q), 

15. das Gesetz, betreffend die Gewährung de,~ Rechte 
einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft an die 
Neuapostolische Kirche im hamburgischen Staats
gebiet vom 4. Mai 1925 (Sammlung des beI'einigten 
hamburgischen Landesrechts I 222 - r), 

16. das Gesetz, betreffend die Gewä,hrung dei: Rechte 
einer Körperschaft des öffentlichen Recht; an die 
Jüdische Gemeinde in Hamburg vom 8. November 
1948 (Sammlung des bereinigten hamburgischen 
Landesrechts I 222 - u), 

17. das Gesetz über die Gewährung der Rechte einer 
öffentlich-rechtlic..-ien Körperschaft an die „Ge
meinschaft der Siebenten-Tags-Adventi:,ten in 
Hamburg" vom 20. März 1952 (Sammlung des be
reinigten hamburgischen Landesrechts I 22~; - v), 

18. das Gesetz über die Gewährung der Rechte einer 
öffentlich-re0.'ltlichen Körperschaft an die „Christ
liche Wissenschaft (Christian Science) in Hamburg" 
vom 20. März 1952 (Sammlung des bereinigten 
hamburgischen Landesrechts I 222 - w), 

19. das Gesetz über die Gewährung der Rechte einer 
öffentlich-rechtlichen -Körperschaft an dfo „Rus
sisch-Orthodoxe Gemeinde in Hamburg" vom 20. 
März 1952 (SammlU!'J.g des bereinigten hamburgi
schen Landesrechts I 222 - x), 

20. das Gesetz über die Gewährung der Rechte, öffent
lich-rechtlicher Körperschaften an Römisch-katho
lische Kirchengemeinden in Hamburg vom :l3. April 
1962 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungs
blatt Seite 107), 

21. das Gesetz über die Gewährung der Rechte einer 
öffentlich-rechtlichen Körperschaft an die Römisch
katholische Kirchengemeinde St. Olaf in Hamburg
Horn vom 25. April 1969 (Hamburgisches Gesetz
und Verordnungsblatt Seite. 81), 

22. das Gesetz über die Gewährung der Rechte einer 
öffentlich-rechtlichen Körperschaft an die :E:vange
lisch-methodistische Kirche in der Freien ui1d Han
sestadt Hamburg vom 2. Februar 1970 (Hamburgi
sches Gesetz- und Verordmm.gsblatt Seiten •l5, 98), 

23. das Gesetz über die Gewährung der Rechte einer 
öffentlich-rechtlichen Körperschaft an die R.ömiscl1-
katholische Kirchengemeinde Hl. Geist in Ham
burg-Farmsen vom 12. Juni 1970 (Hamburgisches 
Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 191). 

§ 5 

Dieses Gesetz tritt am 1. November 1973 in Kraft. § 4 
Nummer 1 bis 7 und Nummer 9 bis 23 tritt mit Inkraft
treten der Rechtsverordnung gemäß § 3 Abs,ttz 2 in 
Kraft. 

Ha m b u r g, den 15. Oktober 1973 

Der Senat 

Kirchengesetz der Evangelisch-lutherischen La11deskir
che Hannovers zur Änderung der Kirchenverf~issung. 

Vom 18. Dezember 1973. (KABl. 73, S. 252) 

Di.e Landessynode hat mit Zustimmung des Kirchen
senates das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

§ 1 

Die Kirchenverfassung in der Fassung der Bekannt
machung vom 1. Juli 1971 (Kirchl. Amts·t>l. S. 189), zu
letzt geändert durch das Kirchengesetz :wr Änderung 
des Artikels 71 Abs. 2 der Kirchenverfassung vom 
27. November 1972 (Kirchl. Amtsbl. S. 185), wird wie 
·folgt geändert: 

1. Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
,,Die Landeskirche, die Kirchen- und Kapellen

gemeinden, die Kirche_ngemeinde- und Gesamtver
bände, die Kirchenkreise und Kirchen:,rreisverbände, 
der Stadtkirchenverband Hannover sowie das Klo
ster Loccum und das Kloster Amehmgsborn sin.d 
Körperschaften des öffentlichen Rechti::." . 

2. Artikel 26 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
„Zur Erfüllung von Aufgaben, deren gemeinsame 

Wahrnehmung notwendig oder zweckmäßig ist, kön
nen Kirchengemeindeverbände und Arbeitsgemein
schaften von Kirchengemeinden gebildet werden." 

3. Artikel 52 Abs. 2 Satz 1 erhält folgend,,! Fassung: 
„Zur Erfüllung von Aufgaben, de:ren dauernde 

gemeinsame Wahrnehmung notwendig oder zweck
mäßig ist, können Kirchenkreise auf ihren Antrag 
zu einem Kirchenkreisverband zusammengeschloi,
sen werden; Aufgaben nach den Artikeln 53 und 
60 Abs. 1 Satz 2 kann ein Kirchenkreisverband nicht 
wahrnehmen." 

§ 2 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach seiner Ver
kündung in Kraft. 

Unter Bezugnahme auf den Beschluß d,er 18. Landes
synode vollzogen. 

Ha n n o v e r, den 18. Dezember 1973 

Der Kirchensenat 
der Ev.-luth. Landeskirche Hann,o,;·ers 

D. Lohse 

Kirchengesetz der Evangelisch-lutherischen Landeskir
che Hannovers zur Änderung der Vorläuf.lgen Kirchen

kreisordnung. 

Vom 18. Dezember 1973. (KABl. 73, S. 252) 

Die Landessynode hat mit Zustimmung des Kirchen-. 
senates das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

§ 1 
Die Vorläufige Kirchenkreisordnung ·1.1om 10. März 

1971 (Kirchl. Amtsbl. S. 65), zuletzt geändert durch das 
Kirchengesetz zur Änderung der §§ 35 und 41 der Vor
läufigen Kirchenkreisordnung vom 27. N,:,vember 1972 
(Kirchl. Amtsbl. S. 185), wird wie folgt getindert: 

1. Der VIII. Teil erhält folgende Fassung: 

„VIII. Teil 

Kirchenkreisverbände 

§ 80 

(1) Zur Erfüllung von Aufgaben, deren dauernde ge
meinsame Wahrnehmung notwendig odex· zweckmäßig 
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ist, können Kirchenkreise auf übereinstimmenden An
trag der Kirc.'1enkreistage zu einem Kirchenkreisver
band zusammengeschlossen werden, Aufgaben nach 
den Artikeln 53 und 60 Abs. 1 Satz 2 der Kirchenver
fassung karu1 ein Kirchenkreisverband nicht wahrneh
men. Soweit der Kirchenkreisverband Aufgaben wahr
nehmen soll, die den Kirchengemeinden obliegen, be
darf es der Zustimmung ihrer Kirchenvorstände. Die 
allgemeine Verantwortung der einzelnen Kirchenkreise 
und Kirchengemeinden für die Erfüllung ihrer Aufga-
ben bleibt bestehen. · · 

(2) Kirchenkreisverbände sind Körpe:~schaften des 
öffentlichen Rechts. Die Bestimmung des § 5 Satz r gilt 
entsprechend. 

(3) Die gesetzlichen Bestimmungen über den Stadt
kirchenverband Hannover bleiben unberührt. 

§ 81 

(1) Der Kirchenkreisverband muß eine Satzung ha
ben. Sie wird von den Kirchenkreisvorständen der Ver
bandsglieder gemäß den von den Kirchenkreistagen 
festgestellten Grundsätzen beschlossen und bedarf der 
Genehmigung des Lapdeskirchenamtes. 

(2) Für die, Errichtung eines Kirchenkreisverbandes 
ist das Landeskirchenamt zuständig. Vo:, der Errich
tung ist der Landessuperintendent anzuhören. Die Er
rlc.'1tungsurkunde wird zusammen mit der Satzung und 
einem Vermerk über die Genehmigung de·r Satzung im 
Kirchlichen Amtsblatt veröffentlicht. Der Zeitpunkt für 
die Errichtung wird in der Errichtung~:urkunde be
stimmt. 

§ 82 

(1) Auf Antrag des Kirchenkreistages eines Kirchen
kreises kann dieser einem bestehenden Kirchenkreis
verband eingegliedert werden. Die Bestimmungen des 
§ 81 Abs. 2 gelten entsprechend. Die Kir,:!henkreisvor
stände der beteillgten Kirchenkreise und der Verbands
vorstand sind anzuhören. Widerspricht ein Beteiligter, 
der anzuhören ist, so bedarf es der Zustimmung des 
Kirchensenates. 

(2) Auf Antrag oder von Amts weger. können ein 
Kirc.Jienkreisverband aufgehoben oder ein Kirchenkreis 
ausgegliedert werden. Die Bestimmungen der §§ 81 
Abs. 2 und 82 Abs. 1 Sätze 3 und 4 gelten entsprechend. 

§ 83 

(1) Die Satzung des Kirchenkreisverbandes muß be
stimmen 
a) den Namen und den Sitz des Verbandes, 
b) die Verbandsglieder, · 
c) die Zahl der zu wählenden geistlichen und nicht

geistlichen Mitglieder des Verbandsvo·rstandes und 
ihre Verteilung auf die Verbandsglieder, 

d) die Aufgaben des Verbandes, 
e) die Art und Weise· der Deckung des Au:Ewandes, ins

besondere den Maßstab, nach dem die Verbandsglie
der zur Deckung des Bedarfs beizutragen haben, 

f) die Abwicklung im Falle der Auflösung des Ver
bandes und des Ausscheidens eines Kirchenkreises. 

(2) Das Landeskirchenamt kann eine Mustersatzung 
aufstellen, die der Zustimmung des Landessynodalaus
schusses bedarf. 

§ 84 

(1) Der Verbandsvorstand kann die Satzung mit einer 
Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen der satzungs-

mäßigen Mitglieder ändern. Die Anderung bedarf der 
Genehmigung des Landeskirchenamtes. 

(2) Für Änderungen der Satzungsbestimmungen nach 
§ 83 Abs. 1 Buchst. c und d ·bedarf der Verbandsvor
stand der Zustimmung der Kirchenkreisvorstände der 
Verbandsglieder. Die Satzung kann im übrigen vor
sehen, daß bestimmte Maßnahmen, die für das einzelne 
Verbandsglied von g:rundlegender Bedeutung sind, nur 
im Einvernehmen mit ihm getroffen werden können. 

(3) Das Landeskirchenamt kann dle Satzung auf An
trag oder von Amts wegen ändern. Die Bestimmungen 
des § 82 Abs. 1 Sätze 3 und 4 gelten entsprechend. 

(4) Die Satzungsäniforung und im Fall des Absatzes 1 
der ~nehmigungsvermerk werd,~n in1 Kirchlichen 
Amtsblatt veröffentlicht. 

(5) Im Falle der E,ln- oder Ausgliederung einzelner 
Kirchenkreise wird dle Satzung him;ichtlich der Bestim
mungen nach ~ 83 Abs. l Buchst. b von Amts wPgen be
richtigt. 

§ 85 

(1) Der Kirchenkrdsverband mu.ß einen Verbands
vorstand haben. 

(2) Die Mitglieder des Verbandsvorstandes werden 
von den beteiligten Ki.rchenkreistagen je aus ihrer Mitte 
gewählt. Die Satzung kann vorsehen, daß für jedes· ge
wählte Mitglied ein Stellvertreter zu wählen ist. :Ein ge
wähltes Mitglied scheidet aus dem Verbandsvorstand 
aus, wenn es aus dem Kirchenkreistag ausscheidet, aus 
dem es gewählt ist. 

(3) Die Satzung kann vorsehen, daß der Verbands
vorstand weitere Mitglieder bis zu e:inem Drittel der Ge
samtzahl hinzuberuft. Die Zahl der zu Berufenden ist 
in der Satzung festzulegen. Die zu Berufenden müssen 
die Voraussetzungen für die Mitgl.iedschaft in einem 
Kirchenvorstand im Eiereich des Verbandes erfüllen. 

(4) Der Verbandsvorstand ·Nird jeweils innerhalb 
einer Frist von drei Monaten nach der Neubildung der 
Kirchenkreistage neu gebildet. Der bisherige Verbands
vorstand bleibt im Amt, bis die Mi.tglieder des neuen 
Verbandsvorstandes von den Kird1enkreistagen ge
wählt sind. 

(5) Jeder Kirchenkreisvorstand kann den gewählten 
Vertretern des Kirchenkreises im Verbandsvorstand im 
Rahmen der Beschlüsse des Kirchenkreistages Weisun
gen erteilen. Die Weisungsbefugnis gilt nicht für Wah
len. 

§ 86 

(1) Der Verbandsvor.stand wählt :für seine Amtsdauer 
in geheimer Wahl am; seiner Mitte einen Vorsitzenden 
und dessen Stellvertr,~ter, von denen einer Pastor sein 
muß. Für die Geschäftsführung de~: Vorsitzenden u..,d 
seines Stellvertreters gelten die Bestimmungen über 
den Vorsitzenden des Kirchenkreisvorstandes und seine 
Stellvertreter entsprechend. 

(2) Die erste Sitzung des neu gebildeten Verbands
vorstandes ~ird von dem ältesten geistlichen Mitglied 
des Verbandsvorstandes einberufen und bis zum Ab
schluß der Wahl des Vorsitzenden geleitet. 

(3) In der Satzung kann vorgesehE.'n werden, daß der 
Verbandsvorstand einen geschäftsführenden Ausschuß 
bildet. Seine Befugnisse werden in d<:ir Satzung geregelt. 
Dabei kann von den Bestimmungen des § 87 nicht ab-· 
gewichen werden. 

§ 87 

(1) Der Verbandsvorstand vertritt den Kirchenkreis
verband nach außen in Rechts- und Verwaltw1gsge
schäften sowie in gerichtlichen Verfallren. 
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(2) Erklärungen des V"=rbandsvorstandes, durch die 
für den Kirchenkreisverband Rechte und Pflichten be
gründet, -verändert oder aufgeh.oben oder durch die 
Vollmachten erteilt werden, sind von dem Vorsitzenden 
des Verbandsvorstandes oder seinem Stellvertreter und 
zwei anderen Mitgliedern des Verbandsvorstandes ge
meinsam und schriftlidl abzugeben. Sie sind, :;ofern sie 
nicht öffentlich beurkundet werden, nur recht:3verbind
li<:.h, wenn sie eigenhändig unterschrieben und mit dem 
Siegel des Kirchenkreisverbandes versehen sind. Ist eine 
kirchenaufsichtliche Genehmigung kirchengesetzlich 
vorgeschrieben, so ist die Erklärung erst mit Erteilung 
der Genehmigung rechtswirksam. 

(3) Eine in der Form des Absatzes 2 abgegebene Er
klärung gilt anderen gegenüber als Erklärung des Ver
bandsvorstandes. Die Mitglieder des Verbandsvorstan
des dürfen jedoch eine solche Erklärung nur aufgrund 
eines ordnungsgemäß gefaßten Beschlusses abgeben. 

(4'l Bei dienstlichen Schreiben genügt die Unterschrift 
des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters. 

§ 88 

Für die Tätigkeit des Verbandsvorstandes gelten er
gä.nzend die Bestimmungen für die Kirchenkreisvor
stände sinngemäß, soweit die Satzung keine abweichen
den Regelungen trifft. 

§ 89 

(1) Soweit der Verbandsvorstand Aufgaben nach § 80 
Abs. 1 Satz 3 wahrnimmt, in denen nach dem geltenden 
Recht das Pfarramt in eigener Verantwortung mitzu
wirken hat, besteht das Mitwirkungsrecht de,s Pfarr
amtes für seinen Bereich auch. gegenüber d:'!m Ver
bandsvorstand. 

(2) Gegen Beschlüsse d-es Verbandsvorstar..des, die 
Aufgaben der Kirchengemeinden nach § 3 der Kirc..1-ien
gemeindeordnung berühren, können die geistlichen Mit
glieder des Verbandsvorstandes gemeinsam E:inspruch 
einlegen. Im übrigen gelten die Bestimmungen des § 48 
der Kirchengemeindeordnung entsprechend. 

§ 90 

Auf die Kirchenkreisverbände sind die in der Lan
deskirche für Kirchenkreise geltenden Bestimmungen 
über die Venvaltung des Vermögens und die Bestim
mungen über die Aufsicht über Kirc..1-ienkreise und die 
Inhaber kirc.1-ilicher Amts- und Dienststellen entspre
chend anzuwenden. 

§ 91 

Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen d,~m Kir
chenkreisverband und den Verbandsgliedern sowie zwi
schen Verbandsgliedern über Rechte und Pflichten aus 
dem Verbandsverhältnis entscheidet das Landeskirchen
amt. 

§ 92 

Zur Erfüllung von Aufgaben, für die es nicht der Bil
dung eines Kirchenkreisverbandes bedarf, können be
nachbarte Kirchenkreise eine schriftliche Vereinbarung 
treffen. Die Vereinbarung bedarf der Genehmigung des 

,Landesl:'"J.rchenamtes." 

2. Die §§ 89 bis 91 werden §§ 93 bis 95 mit d,::!r Maß
gabe, daß in § 95 Satz 2 die Zahl 89 durch die Zahl 
93 ersetzt ·wird. 

§ 2 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach seiner Ver
kündung in Kraft. 

Unter Bezugnahme auf den Beschluß de-r 18. Landes~ 
synode vollzogen. 

H an n o ver, den 18. Dezember 1973 

Der Kirchensenat 
der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 

D. Lohse 

Kirchengesetz der Evangelisch-lutherisC:llen Landeskir
che Hannovers zur Änderung der Kirchengemeindeol'd

nung. 

Vom 18. -nezeiüber 1973. (KAEl. 7:l~ s: 256) 

Die Landessynode hat mit Zustimmung des Kirchen
senates das folgende Kirchengesetz bescblossen: 

§ 1 

Die Kirchengemeindeordnung vom 12. Dezember 1970 
(Kirchl. Amtsbl. S. 297), geändert durch das Kirchenge
setz zur .Änderung des § 49 der Kirchengemeindeord
nung vom 7. Juli 1972 (Kirchl. Amtsbl. S. 88), wird wie 
folgt geändert: 

1. Der XI. Teil erhält folgende Fassung: 

„XI. Teil 

Zusammenschlüsse von Kirchengemeinden 

Erster Abschnitt: Allgemeines 

§ 92 

(1) Zur Erfüllung von Aufgaben, deren gemeinsame 
Wahrnehmung notwendig oder zweckmäßig ist, können 
von benachbarten Kirchengemeinden 
a) Arbeitsgemeinschaften durch schriftliche Verein

barung oder in Verbandsform, 
b) Kirchengemeindeverbände 
gebildet -werden. 

(2) Arbeitsgemeinschaften gern. Abs. 1 :Suchst. a) sind 
Zusammenschlüsse ohne eigene Recht>persönlichkeit. 
Kirchengemeindeverbände gern. Abs. 1 Buchst. b) sind 
Körperschaften öffentlichen Rechts. 

(3) Die allgemeine Verantwortung der einzelnen Kir
chengemeinden für die Erfüllung ihrer A:.ifgaben bleibt 
bestehen. · 

(4) Die gesetzlichen Bestimmungen übE-r die Gesamt
verbände und den Stadtkirchenverband Hannover blei
ben unberührt. 

zweiter Abschnitt: 

Arbeitsgemeinschaften von Kirchengemeinden 
aufgrund schriftlicher Vereinba:rung 

§ 93 

Zur Erfüllung von Aufgaben, für die es einer Ar~ 
beitsgemeinschaft in Verbandsform nicht bedarf, kön
nen benachbarte Kirchengemeinden ·-eine schriftliche 
Vereinbarung treffen. 

§ 94 

(1) In der Vereinbarung muß geregelt wex·den: 
a) Der Gegenstand der Zusammenarbeit, 
b) welche Kirchengemeinde die Geschäft€: der Arbeits

gemeinschaft führt, 
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c) die Deckung des Aufwandes, 
d) Möglichkeit und Voraussetzungen des Ausscheidens 

aus der- Arbeitsgemeinschaft und deren Auflösung. 

(2) Die Vereinbarnng bedarf der Gen~hmigung der 
beteiligten Kirchenkreisvorstände. 

Dritter Abschnitt: Kirchengemeindeverbände 

§ 95 

(1) Kirchengemeindeverbände können auf Antrag 
oder von Amts wegen errichtet werden, wenn Aufgaben 
nach § 92 auf Dauer gemeinsam erfüllt werden sollen 
und es dazu eigener Rechtspersönlichkeit bedarf. 

(2) Die Bestimmungen des § 4 gelten für Kirchenge
meindeverbände entsprechend. 

§ 96 

(1) Der Kirchengemeindeverband muli eine Satzung 
haben. Sie wird von den Kirchenvorständen der betei
ligten Kirchengemeinden beschlossen ur,d bedarf der 
Genehmigung des Landeskirchenamtes. Legen die Kir
chenvorstände der beteiligten Kirchengemeinden bin
nen einer Frist von sechs Monaten nach Aufforderung 
durch das Landeskirchenamt eine Satzung nicht vor, so 
kann sie vom Landeskirchenamt erlassen werden. 

(2} Für die Errichtung eines Kirchengemeindeverban
des ist das Landeskirchenamt zuständig. Die Kirchen
vorstände der beteiligten Kirchengemeinden und die 
Kirchenkreisvorstände der Kirchenkreise, denen die be
teiligten Kirchengemeinden angehören, sind anzuhören. 
Widerspricht ein Beteiligter, der anzuhör,m ist, der Er
richtung oder dem Inhalt der Satzung, so bedarf es der 
Zustimmung des Kirchensenates. 

{3) Die Errichtungsurkunde wird zusammen mit der 
Satzung und dem Vermerk über die Genehmigung der 
Satzung im Kirchlichen Amtsblatt veröffentlicht. Der 
Zeitpunkt für die Errichtung wird in der Errichtungs
urkunde bestimmt. 

(4) Umfaßt der Kirchengemeindeverband Kirchenge
meinden aus mehreren Kirchenkreisen, so bestimmt das 
Landeskirchenamt in der Errichtungsurkunde den Kir
chenkreis, der die in Artikel 50 Abs. 3 der Kirchenver
fassung genannten Aufgaben des Kirchen:kreises gegen
über dem Kirchengemeindeverband wahrzunehmen hat. 

§ 97 

Für die Aufhebung eines Kirchengeme:.ndeverbandes 
sowie für die Ein- und Ausgliederung einzelner Kir
chengemeinden gelten die Bestimmungen des § 96 
entsprechend mit der Maßgabe, daß bei der Aufhebung 
eines Kirchengemeindeverbandes aud1 der Verbands
vorstand und bei Ein- und Ausgliederllng einzelner 
Kirchengemeinden nur deren Kirchenvorstände sowie 
die beteiligten Kirchenkreisvorstände und der Ver
bandsvorstand anzuhören sind. 

§ 98 

(1) Die Satzung des Kirc..11engemeindev,~rbandes muß 
bestimmen: 
a) den Namen und den Sitz des Verbande·s, 
b) die Verbandsgemeinden, 
c) die Zahl der zu wählenden geistlichen und nicht

geistlichen Mitglieder des Verbandsvorstandes und 
ihre Verteilung auf die Verbandsgemeinden, 

d) die Aufgab€n des Verhandes, 
e) die Art und Weise der Deckung des Aufwandes, ins

besondere den Maßstab, nach dem die Verbandsge
meinden zur Deckung des Bedarfs beizutragen ha
ben, 

-----·-----

f) die Abwicklung im Falle der Auflösung des Ver
bandes und des Ausscheidens einer Kirchenge
meinde. 

(2) Das Landeskirchenamt kann eine Mustersatzung 
aufstellen, die der Zustimmung des Landessynodalaus
schusses bedarf. 

§ 99 

(1) Der Verbandsvorstand kann dle Satzung mit einer 
Mehrheit von drei V:lerteln der Stimmen der satzungs
mäßigen Mitglieder ändern. Die Änderung bedarf der 
Genehmigung des Landeskirchenamtes. 

(2) Für Änderunge~'l der Satzungsbestimmungen nach 
§ 98 Abs. 1 Buchst. c) und d) bedat·f der Verbandsvor
stand der Zustimmung der Kirchenvorstände der Ver
bandsgemeinden. Die Satzung kann im übrigen vor
sehen, daß bestimmtEi Maßnahmen, die für die einzelne 
Verbandsgemeinde v,:m grundlegender Bf'!<l~ut.unir. sind. 
nur im Einvernehm€:n mit ihr gefroffen werden kön
nen. 

(3) Das Landeskirc~enamt kann die Satzung auf An
trag oder von Amts wegen ändern.. Der Verbandsvor
stand, die beteiligten Kirchenkrei;;vorstände und die 
Kirchenvorstände der Verbandsgemeinden sind anzu
hören. Die Bestimmung des § 96 Abs. 2 Satz 3 gilt ent
sprechend. 

(4) Die Satzungsänderung und im Falle des Absat
zes 1 der Genehmigungsvermerk werden im Kirch
lichen Amtsblatt verfüfentlicht. 

(5) Im Falle der Ein- und Ausgliederung einzelner 
Kirchengemeinden wird die Satzung hinsichtlich der 
Bestimmung nach § 98 Abs. 1 Buchst. b} von Amts 
wegen berichtigt. · 

§ 100 

(1) Der Kirchengemeindeverband muß einen Ver
bandsvorstand haben. 

(2} Die Mitglieder des Verbandsvorstandes werden 
von den beteiligten Kirchenvorständen je aus ihrer 
Mitte gewählt. Die Satzung kann versehen, daß für 
jedes gewählte Mitglied ein Stellvertreter zu wählen 
ist. Ein gewähltes Mitglied scheidet aus dem Verbands
vorstand aus, wenn es aus dem Kirchenvorstand aus-
scheidet, aus dem es gewählt ist. 

(3) Die Satzung kimn vorsehen, döß der Verbands
vorstand weitere Mitglieder bis zu einem Drittel der 
Gesamtzahl hinzuberuft. Die Zahl der zu Bentfenden 
ist in der Satzung fe.-.tznlegen. Die zu Berufenden müs
sen die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft in 
einem Kirchenvorstand im Kirchenkreis erfüllen. 

(4) Der Verbandsvorstand wird jeweils innerhalb 
einer Frisf von drei Monaten nach Neubildung der Kir
chenvorstände neu gebildet. Der bisherige Verbands
vorstand bleibt im Amt, bis di€ Mitglieder des neuen 
Verbandsvorstandes von den Kir::henvorständen ge
wählt sind. 

(5) Jeder Kirchenvc,rstand kann dE:n von ihm gewähl
ten Mitgliedern des Verbandsvorstandes Weisungen er-
teilen. ·Die Weisungsbefugnis gilt nii::ht für Wahlen. 

§ 101 

(1) Der Verbandsvorstand wähl~ aus seiner Mitte 
einen Vorsitzenden und -dessen Stdlvertreter. Für die 
Wahlen, die Amtsdauer der Gewählten und für die Ge
schäftsführung gelten die Bestimmungen über den Vor
sitzenden des Kirchenvorstandes und seinen S•.ellver
treter entspreei'1end. 

(2) Die erste Sitzu:'.lg des neu gebildeten Verbands
vorstandes wird von dem ältesten geistlichen Mitglied 

I!! 
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des Verbandsvorstandes einberufen und bis zum Ab
schluß der Wahl des Vorsitzenden geleitet. 

rn) In der Satzung kann vorgesehen werden, daß der 
Verbandsvorsiand einen geschäftsführenden Ausschuß 
bildet. Seine Befugnisse werden in der Satzung geregelt. 
Dabei kann von den Bestimmungen des § 102 nicht ab
gewichen werden. 

§ 102 

(1) Der Verbandsvorstand vertritt den Kirchenge
meindeverband nac..11 außen in Rechts- und Verwal
tungsgeschäften sowie in gerlchtlichen Verfah:·~en. 

(2) Erklärungen des Verbandsvorstandes, durch die 
für den Kirchengemeindeverband Rechte oder Pflich
ten begründet, verändert oder aufgehoben oder durch 
die Vollmachten erteilt werden, sind von dem Vorsit
zenden des Verbandsvorstandes oder seinem Stellver
treter und zwei anderen Mitgliedern des Verbandsvor
standes gemeinsam und schriftlich abzugeben. Sie sind, 
sofern sie nicht öffentlich beurkundet werden, nur 
rechtsverbindlich, wenn sie eigenhändig unte ,schrieben 
und mit dem Siegel des KirchengemeindeverbE,ndes ver
sehen sind. Ist eine kirchenaufsichtliche Genehmigung 
kirchengesetzlich vorgeschrieben, so ist die E.rklärung 
erst mit der Erteilung der Genehmigung rechtswirk
sam. 

(3) Eine in der Form des Absatzes 2 abgegebene Er
klärung gilt anderen gegenüber als Erklärung des Ver
bandsvorstandes. Die Mitglieder des Verbandsvorstan
des dürfen jedoch eine solche Erklärung nur aufgrund 
eines ordnungsgemäß gefaßten Beschlusses at-geben. 

(4) Bei dienstlicb,en Schreiben genügt die Unterschrift 
des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters. 

§ 103 

Für die Tätigkeit des Verbandsvorstandes gelten er
gänzend die Bestimmungen für die Kirchenvorstände 
sinngemäß, soweit die Satzung keine abweichenden 
Regelungen trifft. 

§ 104 

(1) Soweit der Verbandsvorstand Aufgaber:. des Kir
c..11envorstandes wahrnimmt, in denen nach de·m gelten
den Recht das Pfarramt in eigener Verantwortung mit
zuwirken hat, besteht das Mitwirkungsrecht des Pfarr
amtes für seinen Bereich auch gegenüber dem Ver
bandsvorstand .. 

(2) Gegen Beschlüsse des Verbandsvorstandes, die 
Aufgaben der Kirchengemeinde nach § 3 berü''1ren, kön
nen die geistlichen Mitglieder des Verbandsvorstandes 
gemeinsam Einspn1ch einlegen. Im übrigen gelten die 
Bestimmungen des § 48 entsprechend. 

§ 105 

Auf die Kirchengemeindeverbände sind die in der 
Landeskirche für Kirchengemeinden geltenden Bestim
mungen über die Mitarbeiter und die Verwaltung des 
Vermögens sowie die Bestimmungen für die Aufsicht 
über Kirchengemeinden und die Inhaber kirchlicher 
Amts- und Dienststellungen entsprechend anzuwen
den. 

§ 106 

Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Kir
chengemeindeverband und den Verbandsgemeinden so
wie zwischen Verbandsgemeinden über R,:chte und 
Pflic-.hten aus dem Verbandsverhältnis entscheidet der 
Kirchenkreisvorstand, bei Kirchengemeindeverbänden, 
die Kirchengemeinden aus mehreren Kirchenkreisen 
umfassen, der Kirchenkreisvorstand des nach § 96 
Abs. 4 bestimmten Kirchenlcreises. Gegen die Entschei-

dung des Kirchenkreisvorstandes ist :innerhalb einer 
Frist von einem Monat nach Zustellur,g der Entschei
dung die Beschwerde an das L:mdeskirchenamt zuläs
sig. 

Vierter Abschnitt: 

Arbeitsgemeinschaft von Kirchengemeinden 
in Verbandsform 

§ 107 

Zur Erfüllung von Aufgaben, für die es eines Kirchen
gemeindeverbandes mit eigener Rechtspersönlichkeit 
nicht bedarf, können benachbarte Kirchengemeinden 
eine Arbeitsgemeinschaft in Verbandsform bilden. 

§ 108 

(1) Über die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft von 
Kirchengemeinden in Verbandsform und über die Sat
zung der Arbeitsgemeinschaft beschließen die Kirchen
vorstände der beteiligten Kirchengemeinden. 

(2) Die Satzung bedarf der Genehmigung des Lan
deskirchenamtes. Mit der Genehmigung wird der Tag 
bestimmt, an dem die Beschlüsse der Kirchenvorstär1de 
über den Zusammenschluß wirksam werden. 

(3) Umfaßt die Arbeitsgemeinschaft Kirchengemdn
den aus mehreren Kirchenkreisen, so bestimmt das Lan
deskirchenamt mit der Genehmigung dt:m Kirchenkreis, 
der die in Artikel 50 Abs. 3 der Kirche::J.Verfassung ge
nannten Aufgaben des Kirchenkreises gegenüber der 
Arbeitsgemeinschaft wahrzunehmen ha·:. 

(4) Die Bildung der Arbeitsgemeinschaft und die Sat
zung sind in den beteiligten Kirchengt:meinden in der 
für sie üblichen Weise bekanntzumachen. 

,§ 109 

(1) Zum Beitritt einer Kirchengemeinde zu einer !::Je
stehenden Arbeitsgemeinschaft von Kirchengemeinden 
in Verbandsform bedarf es übereinstimmender Be
schlüsse des Vorstandes der Arbeitsgemeinschaft (§ 110) 
und des Kirchenvorstandes der beitretenden Kirchen
gemeinde sowie einer entsprechenden Änderung der 
Satzung. 

(2) Möglichkeit und Voraussetzungen des Ausschei
dens einer Kirchengemeinde aus einer Arbeitsgemein
schaft und deren Auflösung sind in der Satzung zu 
regeln. Das Landeskirchenamt kann nac:h Anhörung des 
Vorstandes der Arbeitsgemeinschaft, der beteiligten 
Kirchenkreisvorstände und des Landessynodalausschus
ses eine Arbeitsgemeinschaft auflösen, wenn ein gede:ih
liches Wirken derselben nicht mehr gewährleistet ist 
oder ihr Fortbestand eine erforderlichE,· Neugliederung 
kirchlicher Arbeitsbereiche wesentlich erschweren 
würde. 

§ 110 

(1) Die Arbeitsgemeinschaft muß einen Vorstand ha
ben. 

(2) Der Vorstand führt die Geschäfte· der Arbeitsge
meinschaft. 

§ 111 

Die Bestimmungen der §§ 98, 99 Ah~. 1 und 2, ~ 00, 
101 und 103 bis 106 sind auf Arbeitsgem,~inschaften ent-
sprechend anzuwenden." · 

2. Die §§ 101 bis 103 des XII. Teiles werden §§ 112 
bis 114. 
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§ 2 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach seiner Ver
kündung. in Kraft. 

Unter Bezugnahme auf den Beschluß der 18. Landes
synode vollzogen. 

H an n o v e r, den 18. Dezember 1973 

Der Kirchensenat 
der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 

D. Lohse 

Kirchengesetz der Evangelisch-lutherischen Landeskir
che Hannovers zur Änderung des Erprobungsgesetzes. 

Vom 18. Dezember 1973. {KABI. 73, S. 261) 

Die Landessynode hat mit Zustimmung des Kirchen
senates das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

§ 1 

Das Kirchengesetz zur Erprobung neuer Arbeits- und 
Organisationsformen in KirchengemeindE·n und Kir
c.l-ienkreisen (Ez:probungsgesetz) vom 13. März 1970 
(Kirchl. Amtsbl. S. 72), zuletzt geändert durch die Ver
ordnung mit Gesetzeskraft vom 20. Dezember 1971 
{Kirchl. Amtsbl. S. 363), wird wie folgt geändert: 

1. In der Dberschrift werden die Worte „ii1 Kirchenge
meinden und Kirchenkreisen" gestrichen. 

2. In § 1 werden nac)l dem Wort „Kirchenkreisen" die 
Worte: ,,sowie in Kirchengemeinde- und Kirchen
kreisverbän den" eingefügt. 

3. § 2 wird wie folgt geändert: 
a) Nach Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4 

eingefügt: 

,,(4) Durch 'Regelungen nach § 1 kann für den 
Bereich eines Kirchengemeindeverbandes oder 
einer Arbeitsgemeinschaft von Kirchengemeinden 
in Verbandsform ein gemeinsames Gesamtpfarr
amt gebildet werden. Die Bestimmungen des Ab
satzes 3 gelten entsprechend." 

Die Absätze 4 und 5 werden Absähe 5 und 6. 

b) Absatz 6 wird Absatz 7; er erhält folgende Fas
sung: 

,,(7) Regelungen nach den Absätzen 3, und 4 
bedürfen der Zustimmung der betrc1ffenen Kir
chenvorstände sowie der betroffemin hauptbe
ruflich im kirchlichen Dienst Tätigen." 

4. Nach § 2 wird folgender neuer § 3 eingefügt: 

,,§ 3 

(1) Durch Regelungen nach § 1 können für Kir
chenkreisverbände 

a) im Bereich des Kirchenkreisverbandes tätige 
Pfarrer mit der Wahrnehmung einzelner Befug
nisse der Superintendenten beauftragt werden; 

b) einzelne Aufsichtsbefugnisse des Kirchenkreis·
vorstandes und des Landeski:;chenamtes auf den 
Vorstand des Kirchenkreisverbandes übertragen 
werden; dieser kann auch mit der Wahrnehmung 
der Aufsichtsbefugnisse beauftragt werden; 

c) Vorstände von Kirchenkreis'llerbänden ermäch
tigt werden, anzuordnen, daß die bei einer kirch
lichen Körperschaft im Verbandsbereich haupt-· 
beruflich Tätigi!n einzelne Aufgaben und Befug
nisse des kirchlichen Dienstes in einer anderen 
kirchlichen Körperschaft im Verbandsbereich 
wahrnehmen; 

d) die Vorschriften über das Haushalts-, Kassen
und Rechnungswesen einschlil?ßlich der Ordnung 
der Zuweisungen aus der Landeskirchensteuer 
abgeändert werden. 

{2) Regelungen nach Absatz 1 bedürfen der Zu
stimmung der Kire.hcnkrcfotogc der beteilighm Kir
chenkreise. Im übrigen gelten für Regelungen nach 
Absatz 1 Buchst. a und b die Bestimmungen des § 2 
Abs. 5 und für Regelungen nach Absatz 1 Buchst. c 
die Bestimmung de:s § 2 Abs. 6." 

Die §§ 3 -bis 5 werden §§ 4 bis 6. 

§ 2 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach seiner 
Verkündung in Kraft. 

(2) Das Landeskirchenamt wird ermächtigt, das Er
probungsgesetz in der neuen Fa.ssu.ng bekanntzu
machen. 

Unter Bezugnahme .rnf den Beschluß der 18. Landes
synode vollzogen. 

Hannover, den 18. Dezember 1973 

Dei· Kirchensenat 
der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 

D. Lohse 

Kirchengesetz der Evangelisch-luthe1\·ischen Landeskir
che Hannovers zu de:m Vertrag über die. Errichtung 
einer gemeinsamen Vursorgungskasse für Pfarrer und 

Kirchenbeamte. 

· Vom 18. Dezember 1973. (KABl. 74, S. 11) 

Die Landessynode· hat mit Zustimmung des Kirchen
senates das folgende Kirchengesetz bE'..schlossen: 

§ 1 

Dem Vertrag zwischen 

der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hanuovers, 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braun
schweig, 

der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg und 
der Evangelisch-Lutherischen Land(:·skirche Schaum
burg-Lippe 
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über die Erric.ritung e-iner gemeinsamen Versorgungs
kasse für Pfarrer und Kirchenbeamte mit dem Namen 

Norddeutsche Kirchliche Versorgungskasse 
für Pfarrer und Kirchenbeamte (NKVK.1, 

der diesem Küchengesetz als Anlage beigegeben ist, 
wird zugestimmt. 

§ 2 

(1) Die Versorgungskasse ist vom t. Januar 1974 
an verpflichtet, an den in Artikel 1 Abs. 2 c.es Ver
trages bezeichneten Personenkreis Versorgung,ileistun
gen zu zahlen. 

(2) Der Versorgungsanspruch gegen den aufgrund 
des Dienstverhältnisses Verpflichteten wird durc,.'l die 
Versorgungskasse erfüllt, soweit diese Leistungen er
bringt. 

§ 3 

(1) Die Mitglieder des Verwaltungsrates, die von der 
Landeskireh€ zu bestellen sind, müssen Glieder einer 
evangelischen Kirche sein. Sie werden vom Landeskir
chenamt mit Zustimmung des Landessynodalausschus
ses berufen. Bei der Amwahl der Mitglieder sollen 

.auch die Mitarbeiter, deren Versorgung durch die Ver
sorgungskasse abgesichert wird, berücksichtigt werden. 

(2) Die Mitglieder nehmen ihren Auftrag selbstver
antwortlich wahr, das Landeskirchenamt kann ihnen 
jedoch Weisungen für die Ausübung ihres Auftrages 
erteilen. 

§ 4 

· (1) Ein nach § 31 der Satzung von der Landeskirche 
für die Schiedsstelle zu bestellendes Mitglied wird 
vom Landeskirchenamt benannt. 

(2) u'ber den Widerspruch, den die Schiedsstelle 
nach § 32 Abs. 1 der Satzung einem DiensthE·rrn .im 
Bereiche der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannovers vorlegt, entscheidet das Landeskirchenamt 
auch in den Fällen, in denen der Dienstherr r,._.cht die 
Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers ist 
und dem Widerspruch von dem Dienstherrn nicht abge
holfen wird. 

§ 5 

(1) Dieses Kil'chengesetz tritt am 1. Januar 1974 in 
Kraft. Das Inkrafttreten des Vertrages ergibt sich aus 
seinem Artikel 12. 

(2) Beteiligungsvereinbarungen nach Artikel 4 des 
Vertrages und Satzungsändenmgen nach § 8 Buchst. 
j der Satzung sind im Kirchlichen Amtsblatt m ver
öffentlichen. 

Unter Bezugnahme auf den Beschluß der 18. Lan
dessynode vollzogen. 

H a n n o v e r, den 18. Dezember 1973 

Der Kirchensenat 
der Ev.-luth. La.ndeskirrhe Hannovers 

D. Lohse 
Anlage zum Kirchengesetz (§ 1) 

V-ertr·ag 

über die Errichtung einer gemeinsamen 
Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte 

Die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers 

- vertreten durch den Landesbischof -, 

die Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braun
schweig 

· - vertreten durch die Kirchenregierung-, 

die Evangelisch-Lutherische Kirche in Olc'ienburg 
-vertreten durch den Oberkirchenrat-· und 

die Evangelisch-Lutherische Landeskir<::he Schaum
burg-Lippe 

-vertreten durch den Landeskirchenrat

schließen folgenden Vertrag: 

Artikel 1 

(1) Die vertragschließenden Kirchen Eirrichten eine 
gemeinsame Versorgungskasse mit dem Sitz in Han
nover unter dem Namen 

„Norddeutsche Kirchliche Versorgungskasse 
für Pfarrer und Kirchenbeamte (N:KVK)". 

(2) Die Versorgungskasse hat den Zweci;:, die Ver·
sorgung der Pfarrer, Kirchenbeamten und sonstigen 
Mitarbeiter in einem öffentlich-rechtlichen Dienstver
hältnis mit Anwartschaft auf lebenslängliche Versor·
gung im Rahmen der der Kasse zur Verfügung stehen·· 
den Mittel sicherzustellen. 

Artikel 2 

(1) Die Versorgungskasse ist eine rec..11.tsfähige kirch·· 
liehe Anstalt des öffentlichen Rechts. 

(2) Die Versorgungskasse hat das Rech\ Kirchenbe .. 
amte zu haben. Für deren Dienstverhältnis ist das 
für Kirchenbeamte der Evangelisch-lutherischen Lan ... 
deskirche Hannovers geltende Recht maßgebend. 

(3) Die Versorgungskasse steht unter der Aufsicht 
des Landeskirchenamtes in Hannover; clieses nimmt 
für die Kirchenbeamten der Versorgungskasse die Auf,. 
gaben der obersten Dienstbehörde· wahr. 

Artikel 3 

(1) Für die Versorgungskasse wird die anliegenfüi 
Satzung vereinbart. 

(2) Änderungen der Satzung bedürfen der aufsieht-· 
liehen Genehmigung. 

Artikel 4 

Durch Beteiligungsvereinbarung gemäi3 Anlage 1 
können sich weitere Kirchen und Zusammenschlüsse· 
von Kirchen, die Körperschaften des öffentlichen Rechts 
sind, der Versorgungskasse anschließen. SiE· sind .zusam
men mit den vertragschließenden Kirchen d1e Beteilig
ten der Versorgungskasse. 

Artikel 5 

(1) Die Betei.ligten verpflichten sich, die Ve:rsorgungs
kasse nach Maßgabe der Satzung mit den Mitteln 
auszustatten, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
benötigt. 

(2) Die Beteiligten sind zum Abschluß des Schieds
vertrages gemäß Anlage 2 verpflichtet. 
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Artikel 6 

Pas Vermögen der Versorgungskasse darf nur sat
zungsgemäß angelegt und verwendet werden. 

Artikel 7 

Die Beteiligten können ihre Rechte und Pflichten 
gegenüber der Versorgungskasse nicht auf andere 
Körperschaften übertragen. Ungeachtet der Bestim
mungen einer Beteiligten über die Aufbringung der 
Beitragsleistungen sind der Versorgungskasse gegen
über ausschließlich die Beteiligten bereötigt und ver
pflichtet. 

Artikel 8 

Die Beteiligten streben ein übeNinstimmendes 
Dienstrecht an. 

Artikel 9 

Alsbald nach der Gründung der Versorgungskasse 
wird das Landeskirchenamt in Hannover zu der er
sten Sitzung des Verwaltungsrats einladen, die von 
dem ältesten Teilnehmer ·eröffnet wird. In dieser Sit
zung sind die Organe der Versorgungskasse nach 
Maßgabe der Satzung zu bilden. 

Artikel 10 

(1) Beteiligte können. durch Kündigung; aus der Ver
sorgungskasse ausscheiden. 

(2) Die Kündigung ist erstmalig zum 31. Dezember 
1978, später zum Schluß· eines Kalenderjahres zuläs
sig. Die Kündigungsfrist beträgt zwei Jahre. 

(3) Die Kündigung ist schriftlich ge1~enüber allen 
Beteiligten und der Versorgungskasse zu erklären. 

(4) Die Folgen der Kündigung ergeben sich aus der 
Satzung. 

Artikel 11 

Dieser Vertrag bedarf der kirchenge~:etzlichen Zu
stimmung der vertragschließenden Kirchen sowie der 
Genehmigung der Niedersächsischen Landesregie
rung. 

Artikel 12 

(1) Dieser Vertrag tritt mit dem Inkrafttreten des 
letzten Zustimmungsgesetzes · der vertrc.gschließenden 
Kirchen in Kraft, jedoch nic.'lt vor der Genehni.igung 
durch die Niedersächsische Landesregieru,1.g. 

(2) Der Vertrag, die Satzung, der Schiedsvertrag 
und das Muster der Beteiligungsvereinbarung sind in 
den Amtsblättern der Beteiligten bek~,nntzumachen. 

Anlage 1 (zu Artikel 4 des Vertra.ges) 

Beteiligungsvereinbarung 

zwischen 

der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 
-vertreten durch das Landeskirchenamt-, 

der Evangelisch-lutherischen LandeskirC::ie in Braun
schweig 

-vertreten durch die Kirchenregierung-, 

der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg 
-vertreten durch den Oberkirchenrat-, 

·--------
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schaum
burg-Lippe 

-vertreten durch den Land,,iskirchenrat-

sowie 

der Norddeutschen Kirchlichen Versorgungskasse für 
Pfarrer und Kirchenbeamte (NKVK) 

-vertreten durch ihren Vorstand-

und 

- vertreten durch ............................................................................... -
wird folgende Bete,iligungsvereinbarung geschlossen: 

§ l 

Die ...................................................................................... tritt mit Wir-
kung vom 1. Januar 1972 der durch Vertrag der evan-
gelischen Kii'cl1eu in Niedersachser1 vom ... : .............................. . 
errichteten Norddeutschen Kirchlichen Versorgu::igskas
se für Pfarrer und Kirchenbeamte (NKVK) bei. Sie er
hält damit die Rechtsstellung einer Beteiligten im Sin
ne von Artikel" 4 des Vertrages. 

§ 2 

Die Rechte und PfÜchten der Beteiligten ergeben sich 
aus dem in § 1 genannten Vertrag, der Satzung der 
Versorgungskasse sowie dem Schiiidsvertrag, dem die 
........................................................................... durch besondere Verein
barung beitritt. 

§ 3 

(1) Die Kündigung der Beteiligungsv~reinbarung ist 
erstmalig zum 31. Dezember 1978, später zum. Schluß 
eines Kalenderjahre~ zulässig. Die .Kündigungsfrist be
trägt zwei Jahre. 

(2) Die Kündigung ist schriftlich gegenüber allen 
Beteiligten und der Versorgungska~.se zu erklären. 

(3) Die Folgen der Kündigung e1:geben sich aus der 
Satzung. 

Anlage 2 (zu Artikel 5 des Vertrages) 

Schiedsvertrag 

über die Zuweisung von Streitigk•,iiten aus dem Ver
trage über die Errichtung einer g~,meinsamen ·versor
gungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte an eine 
Schiedsstelle 

Die Evangelisch-lutherische Land(iskirche Hannovers 

-vertreten du:rch das Landeskirchenamt-, 

die Evangelisc.'J.-lutherische Landeskirche in Braun
schweig 

-vertreten durch die Kirche::i.regierung-, 

die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg 

-vertreten durch den Ober~circhenrat-, 

· die Evangelisch-Lutherische Lan:ieskirche Schaum·
burg-Lippe 

-vertreten durch den Landeskirchenrat-

sowie 

die Norddeutsche Kirchliche V-e1-sorgungskasse fü:: 
Pfarrer und Kirchenbeamte (NKVK) 

-vertreten durch ihren Vorstand

schließen den folgenden Schiedsvertrag: 

I-
I 
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§ 1 

Die Beilegung aller Streitigkeiten zwischen einer ver
tragschließenden Kirche ur,c! der durch Vert1·ag vom 

........ ....................................... .... ............................................. er:~ichtet~m 
Norddeutschen Kirchlichen Versorgungskasse für Pfar
rer und Kirchenbeamte (NKVK) wird einer Schieds
stelle übertragen. Die Bestellung und Arbt!itsweise 
der Schiedsstelle regelt sich nach § 31 der Satzung 
der NKVK. 

§ 2 

Die vertragschließenden Kirchen verpflichten sich, 
alle Streitigkeiten zwischen ihnen einerseits und der 
Versorgungskasse andererseits unter Ausschluß des 
Rechtsweges von der Schiedsstelle entscheiden zu las
sen. 

§ 3 

Diese Vereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung 
in Kraft. Sie ist in den Amtsblättern der vertragschlie
ßenden Kirchen bekanntzumachen. 

Satzung 

der Norddeutschen Kirchlichen Versorgungskasse 
für Pfarrer und Kirchenbeamte (NKVK) 

I. Aufbau und Verwaltung . 
§ 

1 Rechtsnatur, Sitz und Zweck der Kasse 
2 Organe der Kasse 
3 Vorstand 
4 Aufgaben des Vorstandes 
5 Sitzungen des Vorstandes 
6 Verwaltungsrat 
7 Sitzungen des Verwaltungsrates 
8 Aufgaben des Verwaltungsrates 
9 Rechtsstellung der Mitglieder der Organe 

10 Gesc.1::täftsführung 
11 Geschäftsjahr 

II. Beteiligung 
§ 

12 Beginn und Ende der Beteiligung 
13 Rechtsbeziehungen aus der Beteiligung 
14 Beendigung der Beteiligung 
15 Folgen der Beendigung der Beteiligung 

III. Leistungen 
§ 

16 Zahlung der Versorgungsbezüge 
17 Ausschluß von der Leistungspflicht 
18 Festsetzung und Zahlung der Versorgungsbezüge 
19 Verfahren bei der .vorzeitigen Versetzung in den 

Ruhestand 
20 Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenver

sicherung 
21 Schadensersatzansprüche 

§ 

IV. Aufbringung der Mittel, Beitragspflid1t, 
Vermögensverwaltung 

22 Aufbringung der Mittel 
23 Beitragspflicht 

24 Berechnung des Beitrags 
25 Überleitungsvereinbarungen 
26 Versorgungsverpflichtungen Dritter 
27 Berichtigung des Beitrages 
28 Vermögensverwaltung 
29 Treuhandvermögen 

V. Verfahren bei Streitigkeiten 
§ 

30 Streitigkeiten zwischen der Kasse u.nd den betei
ligten Kirchen 

31 Schiedsstelle 
32 Streitigkeiten ?:Wischen der Kasse und den Ver

sorgungsempfängern. 

VI. Übergangs- und Sonderb€stimmu,."lgen 
§ 

33 Einmalige Umlagen 
34 Gründungszeitpunkt 
35 Übernahme laufender Versorgungsleistungen 

Satzung 

der Norddeutschen Kirchlichen Versorgungskasse 
für Pfarrer und Kirchenbeamte (NK.VK) 

I. Aufbau ui1d Verwaltung 

§ 1 
Rechtsnatur, Sitz und Zweck der Kasse 

(1) Die Norddeutsche Kirchliche Versorgungskasse 
für Pfarrer und Kirchenbe·amte (NKVK) -- im folgen
den „Kasse" genannt - ist eine rechtsfähige kirch
liche Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie hat ihren 
Sitz in Hannover. 

(2) Die Kasse hat das Recht, K:irchenbeamte zu ha
ben; für deren Dienstverhältnisse gilt das für Kirchen
beamte der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Han
novers bestehende Recht entsprechend. Soweit die Sat
zung keine abweichende Regelung triff~, gilt für die 
Kasse die Rechtsordnung dieser Kirche auch im übri
gen sinngemäß. 

(3) Die Kasse hat den Zweck, für clie ar1 ihr beteilig
ten Kirchen und Zusammenschlüsse von Kirchen - im 
folgenden „beteiligte Kirchen" genannt - im Rah
men der ihr zur Verfügung stehenden Mittel die Er
füllung der Versorgungsansprüche siche:i-zustellen, d.le 
den Pfarrern, Kirchenbea::nten und sonstigen Mitar
beitern in einem öffentlich--rechtlichen Di-,mstverhältnis 
mit Anwartschaft auf lebenslängliche v,~rsorgung so
wie deren Hinterbliebenen zustehen. Sie hat die- Auf
gabe, diesen Personen die Versorgungsbezüge nach den 
versorgungsrechtlichen Bestimmungen in ihrer jeweili
gen Fassung auszuzahlen. 

§ 2 

Organe der Kasse 

Organe der Kasse sind 
a) der Vorstand, 
b) der Verwaltungsrat. 

§ 3 

Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus fünf bis si.eben Mitglie
dern. 
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(2) Die Mitglieder des Vorstandes werden vom Ver
waltungsrat für die Dauer von fünf Jahren gewählt. 
Wiederwahl ist zulässig. 

(3) Der Vorstand wählt aus seiner Mitte den Vorsit
zenden und den stellvertretenden Vorsitzenden. 

§ 4 

Aufgaben des Vorstandes 

(1) Der Vorstand leitet die Kasse und vertritt sie im 
Rechtsverkehr. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Erlaß der Geschäftsordnung, 
b) Vorschlag für die Festsetzung des Beitragshebesatzes, 
c) Erarbeitung von Richtlinien für die Anlegung und 

Bewertung des Vermögens, 
d) Aufstellung des Haushalts- und Stellenplans und der 

Jahresrechnung, 
c) V:orfoge dee Jahre,; und deP. Priifunasberiahte, 
f) Bestellung der Prüfer,. 
g) Anstellung des Geschäftsführers und seines Vertre

ters. 

(2) Rechtsgeschäftliche Erklärungen, die der Vorstand 
abgibt, sind vom :Vorsitzenden oder seinem Vertreter 
und einem weiteren Vorstandsmitglied zu unterzeichnen. 

§ 5 

Sitzungen des Vorstandes 

(1) Die Sitzungen des Vorstandes finden auf Einla
dung des Vorsitzenden nach Bedarf statt. Der Vorsit
zende leitet die Sitzung. Wenn mindestens zwei Vor
standsmitglieder oder der Geschäftsführer die Einberu
fung des Vorstandes beantragen, ist zu einer Sitzung 
einzuladen, die innerhalb eines Monats nach Eingang 
des Antrages stattfinden soll. 

(2) Die Einladung zur Sitzung ergeht spätestens zwei 
Wochen vorher unter Angabe der Beratungsgegenstän
de. In dringenden Fällen kann von der Einhaltung der 
Frist abgesehen werden. 

(3) Zur Beschlußfassung bedarf es der Anwesenheit 
von ·mehr als der Hälfte der Vorstandsmitglieder. Be
schlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefaßt. Beschlüsse nach Absatz 8 Satz 2 be
dürfen der Einstimmigkeit. 

(4) Wer an dem Gegenstand der Beratung persönlich 
beteiligt ist, nimmt an der Verhandlung und Beschluß
fassung nicht teil. 

(5) Der Geschäftsführer nimmt an den Sitzungen des 
Vorstandes mit beratender Stimme teil; der Vorsitzende 
des Verwaltungsrates kann an den Sitzungen teilneh
men. 

(6) Werden Beschlüsse trotz erheblicher Einwendun
gen des Geschäftsführer gefaßt, so ist darüber auf 
seinen Antrag dem Verwaltungsrat zu berichten. 

(7) über jede Sitzung wird eine Niederschrift gefer
tigt. Sie ist vom Vorsitzenden und dem Protokollführer 
zu unterschreiben. 

(8) Der Vorstand faßt seine Beschlüsse grundsätzlich 
in gemeinschaftiicher Sitzung. Ersc.~eint die mündliche 
Beratung einer Angelegenheit nicht erforderlich, kann 
der Vorsitzende die Abstimmung auf schriftlichem Wege 
herbeiführen, wenn kein Widerspruch erfolgt. 

§ 6 

Verwaltungsrat 

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus Mitgliedern, die 
die beteiligten Kirchen auf die Dauer von sechs JaI:iren 

bestellen. Jede beteiligte Kirche best,illt ein und für die 
volle Anzahl von jeweils zweihundert Mitarbeitern, :für 
die Beiträge zu entric.'1ten sind, ein v.eiteres Mitglied. 

(2) Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte den 
Vorsitzenden und dessen Vertreter. 

(3) Der Verwaltungsrat ist beschlu.3fähig, wenn min
destens die Hälfte seiner Mitglieder und mindestens die 
Hälfte der beteiligten Kirchen vertre·i;en sind. 

(4) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgege
benen Stimmen gefaßt. Gegen.seitige Bevollmä.c..11tigung 
der von einer betejligten Kirche bestellten Mitglieder 
sowie gegenseitige Vertretung d,ir ;ron verschiedenen 
Kirchen bestellten Mitglieder unte?reinander ist zulässig. 

(5) Beschlüsse nach § 8 Buchstabe c bedürfen einer 
Zweidrittelmehrheit. Wird diese N.[ehrheit nicht erreicht, 
erörtern auf Einladung des Vors:itzenden des Verwal
tungsrats die beteiligten Kirchen die Höhe des Bei
tragshebesatzes. Der Verwaltungsrat beschließt danac:h 
innerhalb von zwei Monaten endgültig mit einfacher 
Mehrheit über den Beitragshebesi:1tz. 

(6) Beschlüsse nach § 8 Buchstabe j bedürfen einer 
Dreiviertelmehrheit. 

(7) Die Mitglieder des Vorstand,~s und der Geschäfts
führer nehmen an den Sitzungen des: Verwaltungsrates 
mit beratender Stimme teil. 

§ 7 

Sitzungen des Verwal~ull;fsrates 

(1) Der Verwaltungsrat ist mindestens einmal im Jahr 
von seinem Vorsitzenden einzuberufe.:i. Er ist außerdem 
einzuberufen, wenn mindestens z,;vei beteiligte Kirchen 
oder der Vorstand dies unter Angabe des Beratungs
gegenstandes schriftlich beantragen. 

(2) Zur Sitzung des Verwaltungsrates sollen seine 
Mitglieder sowie die Mitglieder de;; Vorstandes drei 
Wochen vorher unter Angabe der Beratungsgegenstände 
eingeladen werden. 

§ 8 

Aufgaben des Verwaltungsrates 

Der Verwaltungsrat hat folgende Aufgaben: 

a) Wahl der Mitglieder des Vorstand?s und des Vorsit-
zenden der Schiedsstelle, 

b) Zustimmung zur Geschäftsordnung, 
c) Abänderung des Beitragshebesatz•!s (§ 24 Absatz 1), 

d) Erlaß von Richtlinien für die Anl(igung und Bewer-
tung des Vermögens, 

e) Feststellung des Haushalts- und Stellenplans, 
f) Zustimmung zur Bestellung von P::iifern, 
g) Entgegennahme des Jahresbel'ichts und des Prü

fungsberichts, Abnahme der Jahresrechnung und 
Beschlußfassung über die Erteilur11~ der Enlastung, 

h) Zustimmung zur Anstellung des Ge.~chäftsführers und 
seines Vertreters, 

i) Zustimrnung zum Ausschluß einer beteiligten Kirche, 
j) Änderung der Satzung. 

§ 9 

Reclltsstellung der Mitgliee/er der Organe 

{1) Gleichzeitige Mitgliedschaft ,,~im,r Person in meh
reren Organen ist nicht zulässig. 

(2) Die Mitglieder der Organe üben ihr Amt nach 
Ablauf ihrer Amiszeit bis zum Amtsantritt ihrer Nach
folger ~eiter aus. 
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(::;) Scheidet ein Mitglied ei.p.es Organs vor Ablauf 
seiner Amtszeit aus, so ist es für den Restseher Amts
zeit. durch Nachwahl oder Nachbestellung eines neuen 
Mitgliedes zu ersetzen. 

(4) Die Mitglieder der Organe sind ehrenamtlich tätig. 
Sie haben Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen und auf 
Reisekostenvergütung nach dem Bundesreisekostenge
setz, Stufe D. Der Verwaltungsrat kann die Gewährung 
von Aufwandsentschädigungen beschließen. 

§ 10 

Geschäftsführung 

Die laufenden Geschäfte der Kasse führt der Ge
schäftsführer nach Maßgabe dner vom Vorstand mit 
Zustimmung des Verwaltungsrates zu erlassenden Ge
schäftsordnung. 

§ 11 
Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

II. Beteiligung 

§ 12 

Beginn und Ende der Beteiligung 

Die Beteiligung beginnt stets mit Wirkung von dem 
in § 34 genannten Gründungszeitpunkt, sie kann nur 
mit dem Ablauf eines Geschäftsjahres enden. 

§ 13 

Rechtsbeziehungen aus der Beteiligung 

(1) Die beteiligten K.ird1en sind verpflichtet, alle 
Pfarrer, Kirchenbeamten und sonstigen Mitc rbeiter in 
einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnü. mit An
wartschaft auf lebenslängliche Versorgung und Hinter-· 
bliebenenversorgung nach beamtenrechtlichen Grund
sätzen mit Ausnahme derjenigen auf Zeit unverzüglich 
bei der Kasse anzumelden, soweit sie nicht bereits bei 
einer anderen Versorgungskasse angemeldet sind oder 
aufgrund bestehender rechtlicher Verpflichtung ange
meldet werden müssen. 

(2) Sie gewähren der Kasse die erforderliche Amts
hi~fe. 

§ 14 

. Beer.digung der Beteiligung 

(1) Die Beteiligung an der Kasse endet durch Kündi
gung oder durch Ausschluß. 

(2) Die Kündigung ist mit einer Kündigungsfrist von 
zwei Jahren nur zum Ende eines Geschäftsjahres mög
lich. Sie ist schriftlich gegenüber den beteiligtE,n Kirchen 
und der Kasse zu erklären. 

(3) Kommt eine der beteiligten Kirchen 'lhren sat
zungsmäßigen Verpflichtungen auch nach zweimaliger 
schrütlicher Aufforderung nicht nach, ·so kann sie der 
Vorstand mit Zustimmung des Verwaltungsrates unter 
Einhaltung einer sechsmonatigen Frist zum Schluß 
eines Geschäftsjahres ausschließen. 

§ 15 

Folgen der Beendigung der Beteillgu;:ig 

Einer beteiligten Kirche, deren Beteiligung an der 
Kasse durch Kündigung oder Ausschluß end1,t, werden 
die während der Dauer ihrer Beteiligung geza.hlten Bei
träge (§ 24) sowie die einmalige Umlage (§ 33.) unter 
Abzug der durch die Kasse insgesamt für die beteiligte 

-------·------··-----------
Kirche gewährten und noch zu gewährenden Leistungen 
ohne Zinsen erstattet. 

Ill. JLeistungen 

§ 16 

Zahlung der Versorgungsbe.züge 

(1) Die Kasse gewährt in gesamtschuldnerischer Haf
tung mit der jeweils beteiligten Kirche den nach § 13 
angemeldeten Personen und ihren Hin::erbliebenen die 
zustehenden Versorgungsleistungen nac:h Maßgabe die
ser Satzung. 

(2) Sind nach einer Entpflichtung Be:iüge in Anwen
dung der besonderen Bestimmungen für Hochschullehrer 
zu zahlen, so zahlt die Kasse die Bezüg,~ in voller Höhe 
aus. Die beteiligten Kir,~en erstatten der Kasse auf 
Anforderung einen Betrag in Höhe des Unterschiedes 
zwischen diesen Bezügen und den Versr>rgungsbezügen, 
die nach den allgemeinen Bestimmungen zu zahlen wä-. 
ren. 

(3) Die Zahlung des Ruhegehaltes wird von der Kasse 
unbeschadet landeskirchllcher Regelu:!1gen über den 
Eintritt in den Ruhestand wegen Erreichung der Alters
grenze bei Kirchenbeamten mit Ausnahme der in Ab
satz 2 Genannten und Pastor.innen späte,stens nach Voll
endung des 65. -µnd im übrigen des 68. Lebensjahres 
aufgenommen. Bis zum ]Dintritt in den Ruhestand er
folgt die Zahlung an die beteiligte Kirche. 

§ 17 

Ausschluß von der Leistungspflicht 

Von der Leistungspflicht der Kasse si.nd ausgeschlos
sen: 

a) Wartestandsbezüge sc,wie Ruhestandsbezüge, wenn 
und soweit die Versetzung in den '.Ruhestand nicht 
auf dem Eintritt der Dienstunfähigk,iit oder auf dem 
Antrag des Ruhegehaltsempfängers ::>eruht, 

b) Versorgungsleistungen., auf die ein Rechtsanspruch 
nach den versorgungsrechtlichen Bestimmungen nicht 
besteht, 

c) Übergangsgeld und ü'bergangsbezügd, 

d) Beihilfen, Unterstützungen und Tuberkulosehilfe, 

e) bei Dienstunfällen 
1. Ersatz für Sachschäden, 
2. Kosten der ersten Hilfeleistung, 
3. Kosten des Heilverfahrens, 
4. Unfallausgleich, 

f) Bezüge fü:\" den Sterbemonat und Sterbegelder für 
im aktiven Dienst Verstorbene. 

§ 18 

Festsetzung und Zabhm1i 
der Verso:rgungsleistung1:n 

(1) Die beteiligte Kirche berechnet die ruhegehalt
fähige Dienstzeit ihrer Versorgungsberechtigten. Der 
Kasse ist eine Ausfertigvng der Berechnung unverzüg
lich zuzustellen. 

(2) Die Kasse errechnet die Versorgungsleistungen 
anhand der hierfür erforderlichen Nachweise und Bele
ge, die ihr von der beteiligten Kirche z.ur Verfügung 
gestellt werden. Die Ka,se steilt den Versorgungsbe
rechtigten die Bescheide über die Festsetzung der Ver
sorgungsleistungen im Auftrag der beteiligten Kirche 
zu und leitet dieser auf Wunsch Abschri.ften zu. 
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(3) Die Kasse zahlt die Versorgungsleistungen unmit
telbar an die Versorgungsberechtigten aus. 

§ Hi 

Verfahren bei der vorzeitigen Versetzung 
in den Ruhestand 

(1) Von der Absicht einer vorzeitigen Versetzung in 
den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit hat die betei
ligte Kirche der Kasse unverzüglich, und zwar vor 
Feststellung der Dienstunfähigkeit, Kenntnis zu geben 
und die Anerkennung der Dienstunfähigkeit zu bean
tragen. Die Kasse kann ihre Anerkennung von der Vor
lage eines amtsärztlichen Zeugnisses abhängig machen. 

(2) Wird die Dienstunfähigkeit von der Kasse nicht 
anerkannt, so trägt die Kasse das Ruhegehalt :von dem 
Zeitpunkt an, zu dem sie die Dienstunfähigkeit aner
kennt, spätestens aber von dem in § 16 Absatz 3 be
stimmten Zeitpunkt an. 

§ 20 
Nachversicherung in der gesetzlichen 

Rentenversicherung 

Endet ein Dienstverhältnis, ohne daß Ruhegehalt oder 
sonstige Versorgung aufgrund des Dienstverhältnisses 
zu zahlen ist, so werden die nach den Bestimmungen 
der gesetzlichen Rentenversicherµng nachzuentrichten
den Beiträge insoweit von der Kasse übernommen, als 
sie auf Zeiten entfalle?, für die Beiträge entrichtet sind. 

§ 21 

Schadensersatzansprüche 

(1) Erhält eine beteiligte Kirche aufgrund eines ihr 
erwachsenen oder auf sie übergegangenen Schadens
ersatzanspruchs wegen einer von der Kasse erfüllten 
Versorgungspflicht Leistungen, so sind diese Leistungen 
an die Kasse abzuführen. 

(2) Will eine beteiligte Kirche von der Durchsetzung 
eines derartigen Anspruchs absehen, so hat sie sich 
zuvor mit der Kasse ins Benehmen zu setzen. 

IV. Aufbringung der Mittel, 
Beitragspflicht, Vermögensverwaltung 

§ 22 

Aufbringung der Mittel · 

(1) Die zur Bestreitung der von der Kasse zu erfül
lenden Verpflichtungen einschließlich der Verwaltungs
kosten und die zur Ansammlung von Rücklagen erfor
derlichen Mittel werden durch Beiträge (§§ 23, 24), ein
malige Umlagen (§ 33), Vermögenserträge und sonstige 
Einnahmen aufgebracht. 

(2) Veränderungen des Beitragshebesatzes sind den 
beteiligten Kirchen spätestens 6 Monate vor Beginn des 
neuen Geschäftsjahres mitzuteilen. 

§ 23 

Beitragspflicht 

(1) Die Beitragspflicht besteht für alle nach § 13 An
zumeldenden. 

(2) Die Beitragspflio.'lt wird nicht dadurch berührt, 
daß Ansprüche auf Dienstbezüge zeitweilig nicht beste
hen oder ruhen oder die Dienstbezüge, wie im Falle der 
Beurlaubung ohne Dienstbezüge, nicht von einer betei
ligten Kirche gezahit werden. Dies gilt nicht, wenn und 
soweit der beteiligten Kirche aufgrund der Beurlaubung 
Ansprüche auf Beteiligung an der Versorgung des Be
urlaubten erwachsen. 

(3) Die Beitragspflicht beginnt mit dem Ersten des 
Monats, in dem das Dienstverhältnis bE?gründet wird. 

(4) Die Beitragspflicht endet 

a) mit dem Beginn des Ruhestandes oder dem Ende 
des Monats, in dem die in § 16 AbE:atz 3 genannten 
Altersgrenzen erreicht werden, 

b) mit der Beendigung des Dienstve?rhältnisses. 

§ 24 

Berechnung des Beit:ragHs 

(1) Der Hebesatz für den Jahresbe:itrag beträgt 30 v. H. 
der Bemessungsgrundlage. Bemessungsgrundlage ist das 
Jahresgrundgehalt der Besoldungsgru_t:-pe, aus der am 
1. Oktober des Vorjahres Dienstbezüge an den zu Ver
sorgenden zu zahlen waren, zuzüglich n!.hegehaltfähiger 
Zulagen und Ortszuschlag nach Ortsk:.asse S Stufe 3. 
Bemessen sich die Versorgungsansprüche, die einem 
Angemeldeten im Versorgungsfall bereits zustehen wür
den, nach einer höheren oder niedrigei·en Besoldungs
gruppe als derjenigen, aus der er Dienstbezüge erhält, 
so ist die Bemessungsgrundlage au:l:gnmd des Jahres
endgrundgehalts der höheren oder niedrigeren Besol
dungsgruppe zu errechnen. Wird das Dienstverhältnis 
eines Anzumeldenden nach diesem Z1~itpunkt begründet, 
tritt der Zeitpunkt der Begründung de,; Dienstverhält
nisses an die Stelle des im Satz 2 genannten Zeitpunk
tes. Der Beitrag wird auf volle Deutsche Mark abge
rundet. 

(2) Für alle bei Beginn der Beteiligung an der Kasse 
Angemeldeten ist der nach Absatz 1 · ,~rrechnete Jah
resbeitrag zu zahlen. Für alle nach Beginn der Betei
ligung an der Versorgungskasse e:~stmalig Angemel
deten, die das 50. Lebensjahr überschritten haben, ist 
der doppelte, für alle, die das 60. Lebensjahr über
schritten haben, der ·dreifache Jahresbe:[trag zu zahlen. 
Die Erhöhung des Beitrages nach Satz 2 entfällt, sofern 
durch Überleitungsvereinbarungen (§ 2!i) oder auf an
dere Weise ein angemessener Ausglt:ich für die auf die 
bisherige Dienstzeit entfallenden Anteile an der künfti
gen Versorgungslast gewährleistet ist 

(3) Der zu Beginn eines Geschäfisjahres zu ermit
telnde vorläufige Gesamtjahresbeitrag einer beteilig
ten Kirche ist in Höhe von je einem Viertel am Anfang 
jedes Kalendervierteljahres zu zahlen. Der Unterschieds
betrag zwischen dem vorläufigen und dem nach· den 
Absätzen 1 und 2 ermittelten Gesamtjahresbei:trag ist 
spätestens mit der zweiten Vierteljahresrate für das 
folgende Jahr auszugleichen. Ist die Zahlung nicht bis 
zum 5. des ersten Monats eines Ka]enc!ervierteljahres 
eingegangen, wird ein Säumniszusch:lag von 1 v. H. des 
fälligen Betrages für jeden angefangenen Monat der 
Säumnis erhoben. 

(4) Bei späterem rückwirkenden l3e~tritt zur Kasse 
sind die auf den Zeitraum seit dem Beginn der Beteili
gung an der Kasse entfallenden Beiträge zuzüglich 
8 v. H . .Jahreszinsen nachzuentrichten. Versorgungslei
stungen an Versorgungsempfänger, für die Beiträge 
nachzuentrichten sind, werden gegengerechnet. 

§ 25 

Vberleitungsvereinbaru1ngen 

(ll' Mit anderen Kirchen, Versorgungskassen und 
ähnlichen Rechtsträgern können über:,.eitungsverein
barungen abgeschlossen werden, wenn d'e Gegenseitig
keit verbürgt ist. 

. (2) Die Überleitung kann auch in der Weise verein
bart werd€n, daß frühere Dienstherrn oder ihre Ver
sorgungskassen Anteile der Versorgungsbezüge entspre-

l!!I 
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chend der bei ihnen verbrachten Dienstzeiten an die 
Kasse erstatten. 

§ 26 

Versorgungsverpflichtungen Dritter 

Stehen einer beteiligten Kirche gegenüber einem 
Dritten Ansprüche auf Beteiligung an Versorgungslei
stungen zu, die nach § 16 von der Kasse erbracht wer
den, so sind diese Ansprüche, wenn möglich, an die 
Kasse abzutreten. Anderenfalls sind die empfängenen 
Leistungen an die Kasse abzuführen. 

§ 27 

Berichtigung des Beitrages 

{1) Ist der Beitrag zu hoch oder zu niedrig entrichtet 
worden, so ist die Differenz unverzüglich auszugleichen. 
Bei entschuldbarem Irrtum beschränkt sich die Berich
tigung auf das laufende und die diesem vorhergehenden 
weiteren fünf Geschäftsjahre. 

(2) Bei unterlassener Anmeldung gilt § 24 Absatz 4 
entsprechend. 

§ 28 

Vermögensverwaltung 

(1) Das Vermögen ist so anzulegen, daß ein angemes
sener Ertrag gewährleistet ist. Es muß für die satzungs
mä.ßige Verwendung rechtzeitig verfügbar sein. Das 
Anlagerisiko ist nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
zu verteilen. 

(2)) Im einzelnen regeln die vom Verwaltungsrat zu 
erlassenden Anlagerichtlinien (§ 8 Buchstabe d) die 
Grundsätze, nach denen das Vermögen der Kasse zu 
verwalien ist. 

§ 29 

Treuhandvermögen 

(1) Die beteiligten Kirchen sind berechtigt, über die 
Leistungen gemäß § 22 hinaus der Kasse Mittel die 
zur Versorgungssicherung bestimmt sind, zur treuhän
derischen Verwaltung zu übertragen. 

(2) Die Kasse führt über diese Treuhandve:rmögen 
eine gesonderte Rechnung. Die gebende Kirche besti)Timt, 
ob die Erträge ihres Treuhandvermögens nach Abzug 
anteiliger Verwaltungskosten diesem zugeschlagen oder 
den allgemeinen Mitteln der Kasse zugeführt oder in 
anderer Weise verwendet werden. Werden sie den all
gemeinen Mitteln der Kasse zugeführt, werden sie auf 
die Verpflichtungen der gebenden Kirche nad1 § 22 
verrechnet. 

V. Verfahren bei Streitigkeiten 

§ 30 

Streitigkeiten zwischen der Kasse und 
den beteiligten Kirchen 

Bei Streitigkeiten zwischen der Kasse und den betei
ligten Kirchen entscheidet unter Ausschluß des Rechts
weges gemäß besonderer Vereinbarung die Schiedsstelle. 

§ 31 

Schiedsstelle 

(1) Die Schiedsstelle besteht aus drei Mitgliedern. 

(2) Der Vorsitzende, der die Befähigung zum Richter
amt oder zum höheren Verwaltungsdienst haben muß, 
wird auf Vorschlag des Vorstandes für die Dauer von 

fünf J\thren vom Verwaltungsrat gewähl1. Der Vorstand 
der Kasse und die streitbeteiligte Kirche be::1ennen von 
Fall zu Fall je einen Beisitzer. 

(3) Die Schiedsstelle kann nach Bedarl: Sachverstä::i
dige hinzuziehen. 

(4) Die Mitgl.ieder der Schiedsstelle dü!'fen keinem 
Organ der Kasse angehören. Im übrigen gilt für sie § 9 
entsprechend. 

§ 32 

Streitigkeiten Z'Wischen der K::isse 
und den Versorgungsempfäng,erlll 

(1) Ein Versorgungsberechtigter, der geltend· macht, 
durch den Erlaß oder Nichterlaß eines Verwaltungsaktes 
der Kasse in seinen Rechten verletzt zu sein, kann hier
gegen innerhalb eines Monats bei der Scliiedsstelle Wi
derspruch erheben. Kann diese den Widerspruch nicht 
auf gütlichem Wege erledigen, hat sie i.hn unter Ein
schaltung der beteiligten Kirche dem Dienstherrn des 
Versorgungsberechtigten vorzulegen. Üb<!'r den Wider
spruch entscheidet die nach der Rechtsordnung der be
teiligten Kirche berufene Instanz. Die beteiligte Kirche 
hat die Kasse von der Entscheidung zu unterrichten. 

{2) Das weitere Verfahren richtet sich nach den Vor
schriften der beteiligten Klrche über den Rechtsweg in 
Versorgungsstreitigkeiten. Erhält im Falle eines gericht
lichen Verfahrens die Kasse aufgrund de1· an:i:uwenden
den Vorschriften die Stellung einer Proi:eßpartei, hat 
sie der °Qeteiligten Kirche d,,m Streit zu verkünden. 

VI. tJbergangs- und Sonderbestimmungen 

§ 33 

Einmalig,e Umlagen 

{1) Die beteiligten Kirch,:m leisten bei Beginn ihrer 
Beteiligung an die Kasse :für alle Angemeldeten eine 
einmalige Umlage in Höhe von 80 v. H. der Bemes
sungsgrundlage, die sich nach § 24 Absatz l Satz 2 bis 5 
für den Zeitpunkt errechnet, zu dem die Beteiligung an 
der Kasse wirksam wird. :Sei rückwirkendem Beitritt 
gilt § 24 Absatz 4 entsprechend. 

(2) Die einmalige Umlage ist zur Hälfte bei der Be
teiligung an der Kasse, im übrigen 6 Monate nach die
sem Zeitpunkt zu erbringen. Spätere Le.lstungen sind 
mit 8 v. H. zu verzinsen. 

§ 34 

Gründungszeitpunkt 

Unbeschadet der späteren Entstehung der Kasse gilt 
für die Rechte und Pflichten der beteiligten Kirchen 
gegenüber der Kasse der 1. .Januar 1972 al;:; Gründungs
zeitpunkt. 

§ 35 

tJbernahme bestehender Versorgun,~sfälle 

Für die Versorgungsempfänger einer beteiligten Kir
che, für die Beiträge nicht gezahlt worden sind, über
nimmt die Kasse auf Antrag die Zahlung der von der 
beteiligten Kirche festgesetzten Versorgungsbezüge. Die 
beteiligte Kirche erstattet der Kasse zur.1 Schluß des 
Geschäftsjahres die geleisteten Zahlungen nach Auffor·· 
derung in voller Höhe. Au,f den sich voraussichtlich er
gebenden Jahresbetrag sind vierteljährlich Vorauszah·· 
lungen in Höhe von einem Viertel dieses Betrages zu 
leisten. § 24 Absatz 3 Satz 3 _gilt entsprechend. 
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· Kirchengesetz über die Diakonie in der Evangelisch
lutherischen Kirche in Lübeck vom 23. September 1965 
(KABI. 1965, S. 161) in der Fassung der Kirchengesetze 
vom 2. Februar 1972 (KABI. 1972, S. 63) und vom 3. Ok-

tober 1973. 

(KABL S. 96) 

Bekanntgabe 

des Kirchengesetzes vom 23. September 1965 über die 
Diakonie in der Evangelisch-lutherischen Kirche in Lü
beck 

vom 3. Oktober 1973. 
Gemäß Artikel II Absatz 2 des zweiten Kirchengeset

zes vom 3. Oktober 1973 zur Änderung des Kirchenge
setzes vom 23. September 1965 über die Diakonie in der 
Evangelisch-lutherischen Kirche in Lübeck wird nach
stehend der Wortlaut des Kirchengesetzes über die Dia
ko!1ie i11 der Evangelisch-luthedschell Kirt:he in Lübeck 
(KABL 1965 Seite 161) in der Fassung der Kirchenge
setze zur Änderung jenes Kirchengesetzes vom 2. Fe
bruar 1972 (KABL 1972 Seite 63) und vom 3. Oktober 
1973 bekanntgegeben. 

L ü_ b e c k , cien 15. Oktober 1973 

Die Kirchenleitung 

Göldner 

0 ber kirchenra t 

§ 1 
(1) Zur Erfüllung des diakonischen Auftrages inner

halb der Evangelisch-lutherischen Kirche in Lübeck 
wird ein Diako_nisches Werk gebildet. Es trägt den Na
men: 

,,Diakonisches Werk Lübeck" 

und soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 

(2) Das Diakonische Werk ist Rechtsnachfolger des 
Lübecker Verbandes für innere Mission und des Evan
gelischen Hilfswerkes Lübeck und führt deren Arbeit 
fort. 

(3) Die Zuordnung des Diakonischen Werkes zur 
Evangelisch-lutherischen Kirche in Lübeck wird durch 
Satzung geregelt. 

§ 2 

(1) Für den Bereich einer Kirchengemeinde, die Mit
gl.ied rjps Diakonischen Werkes ist, beruft der- Kirchen
vorstand für die Dauer seiner Amtszeit einen Ausschuß 
für die diakonische Arbeit. In ihm sollen haupt- und 
nebenamtliche sowie ehrenamtliche Mitarbeiter der 
Diakonie in der Gemeinde vertreten sein. 

(2) Der biakonieausschuß wählt aus seiner Mitte 
einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Der Vor
sitzende oder sein Stellvertreter vertreten die Kirchen
gemeinde in der Hauptversammlung des Diakonischen 
Werkes. 

§ 3 

.(1) In die Hauptversammlung des Diakonischen Wer
kes ,verden von der Evangelisch-lutherischen Kirche in 
Lübeck entsandt: 

a) der Bischof; 

b} ein weiteres Mitglied der Kirchenleitung, das von 
dieser gewählt wird; 

c) zwei Mitglieder der Synode, die von dieser gewählt 
werden. 

(2)· In den Vorstand des Diakonischen Werkes wird 
von der Kirchenleitung ein Mitglied ,entsandt. Der lei
tende Verwaltungsbeamte der Kirchenkanzlei ist, falls 
er dem Vorstand nicht angehört, berechtigt, an den , 
Vorstandssitzungen mit beratender Stimme teilzuneh
men. 

§ 4 

(1) Der geschäftsführende Pastor jes Diakonischen 
Werkes wird nach Fühlungnahme mit dem Vorstand 
hauptamtlich in eine landeskirchli::he Pfarrstelle beru
fen. 

(2) Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle werden nach 
Maßgabe des landeskirchlichen Stellenplans auf Vor
schlag des Vorstandes durch die Rirchenleitung berufen 
und entlassen. 

ß 5 

Die Satzung sowie Änderungen der Satzung des Dia
konischen Werkes bedürfen der Besti:.tigung durch ein 
Kirchengesetz. Das gleiche gilt für: die Auflösung des 
Diakonischen Werkes und für die Be:;timmungen über 
die Verwendung des Vermögens. 

§ 6 *) 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. November 1965 in Kraft. 

(2) Das Kirchengesetz über die Ordnung des Evan
gelischen Hilfswerkes Lübeck vom '3. August 1948 in der 
Fassung des Kirchengesetzes vom 19. April 1950 (KABI. 
S. 12) und das Kirchengesetz über die Errichtung eines 
landeskirchlichen Amtes für diakonüiche Arb-eit · vom 
15. März 1950 (KABl. S. 10) treten nadt Bestätigung der 
Satzung des Diakonischen Werkes und seiner Eintra
gung in das Vereinsregister außer Kraft. 

Visitationsrichtlinien in der Evangelisch-lutherischen 
Kirche in Lübeck. · 

Vom 4. Juli 1973. {KABl. S 100) 

Auf Beschluß der Kirchenleitung vom. 17. März 1972 
wurden die bisher geltenden Visitationsrichtlinien 
(KABI. 1/50, S. 2 ff.) vom 16. Dezember 1949 außer Kraft 
gesetzt (KABl. 2_172, S. 74). Die Kirchenleitung hat am 
4. Juli 1973 Grundsätze für die öffentliche Visitation in 
der Ev.-luth. Kirche in Lübeck beschlossen. Diese 
Grundsätze gelten als vorläufige Arbe: tsgrundJ.age und 
wurden den Kirchenvorständen und Pastoren auf dem 
Informationsweg zur Kenntnis gebracht. 

Die Kirchenleitung 

Kirchengesetz zur Änderung von Artikel 138 der 
Rechtsordnung der Evangelisch-Lutherischen Landes

kirche Schleswig-Holsteins yom f1. November 19i3. 

Vom 10. Januar 1974. (KGVBl. S. 13) 

Die Landessynode der Ev.-Luth. Landeskirche Schles
wig-Holsteins hat folgendes Kirchenges2tz beschlossen: 
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Artikel I 

Die Rechtsordnung der Ev.--Luth. Landeskin::he Schles
<.vig-Holsteins vom 6. Mai 1958 (KirC'hl. Ges. - u. V.-Bl. 
S. 83). zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 29. Ok
tober 1971 (Kirchl. Ges.- u. V.-Bl. S. 255), wird wie folgt 
geändert: 

1. In Artikel 138 erhält Absatz 2 folgende Fa,sung: 
,,(2) Die Verhandlungen der Synoden sind öffent

lich." Die Synoden können jedoch für ein:ielne Ver
handlungsgegenstände durch Beschluß dle Öffent
lichkeit ausschließen. 

2. Artikel 138 erhält folgenden Absatz 3: 

,,Die Sitzungen der übrigen kirchlichen Körper
schaften sind nicht öffentlich. Die kirchlichen Kör
perschaften können jedoch durch jederz,eit wider
ruflich.en Beschluß bestimmen, daß ihre Sitzungen 
allgemein. längstens für die Dauer einer Wahlperi
ode, oder im Einzelfall öffentlich abgehalten werden. 

-------·-------

In jedem Fall kann für einzelne Ve.rhandJungsge
genstände die Öffentlichkeit ausg,eschlossen wer
den. u 

Artikel II 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 1974 in Kraft. 

K i e 1, den 10. Januar 1974 

Das vorstehende, von der 46. ordentlichen Landes
synode am 9. November 1973 beschlossene Kirchenge
setz wird hiermit verkündet. Die Bestimmungen in 
Artikel 90 Absatz 2 Satz 3 der Rechtsordnung sind ein
gehalten. 

Die Ki.rchenleitung 

Dr. Hübner 

b) Gemeindedienst 

Arbeitsgemeinschaft Seelsorge der Evangelisch-lutheri
schen Landeskirche Hannovers. 

Vom 30. Oktober 1973. (KABL S. 165) 

Mit Zustimmung des Landessynodalausschusses ha
ben wir mit Wirkung zum 1. Januar 1974 eine „Arbeits
gemeinschaft Seelsorge" (AGS) gebildet. Das Nähere 
ergibt sich aus der gleichzeitig abgedruckten Ordnung. 

Das Landeskirchenamt 

Dr. Frank 

Ordnung für die „Arbeitsgemeinschaft 
Seelsorge" (AGS) und ihre Einrichtungen 

Für die Arbeitsgemeinschaft Seelsorge und ihre Ein
richtungen wird folgende Ordnung erlassen: 

I. Arbeitsgemeinschaft Seelsorge (AGS) 

1. Bildung und Aufgabe 

1.1 Es wird eine Arbeitsgemeinschaft Seelsorge ge
bildet, der die folgenden Einrichtungen der Lan
deskirche angehören: 

1.1.1 die Konferenz der Lebensberatungsstellen mit 
Aus-, Fort- und Weiterbildungsaufgabe::i, 

1.1.2 die Konferenz der Vertreter der Klinischen Seel
sorgeausbildung einschließlich des. Pastoralklini
kums Hannover, 

1.1.3 die Konferenz der Beauftragten für den pastoral
psychologischen Dienst, einschließlich des Vertre
ters fi.ir Pastoralpsychologie am Studiimseminar 
Göttingen, 

1.3. Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft sind insbe
sondere: 

1.3.1 Koordinierung der Aus-, Fort- und Weiterbil
dungstätigkeit der in der Arbeitsgemeinschaft 
zusammengefaßten Einrichtungen, 

1.3.2 Beobachtung entsprechender Ak<;ivitäten in der 
Landeskirche und deren Einrichtungen. 

1.3.3 Anregung und Du::-chführung gemeinsamer Vor
haben zusammen mit anderen landeskirchlichen 
Werken und Einrichtungen. 

2. 

Das Landeskirchenamt kann der Arbeitsge
meinschaft im Benehmen mit ihrem Kuratorium 
weitere Aufgaben 2:uweisen. 

Wahrnehmung der Aufgaben 

Für die Wahrnehmung der Aufgaben der Ar
beitsgemeinschaft sind die Leitungskonferenz 
und das Kuratorium verantwortlkh. 

3. Leitungskonferenz· 

3.1 Der Leitungskonferenz gehören an: 

3.1.1 der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsit
zende der Konferenz der Lebe1:tsberatungsstel
len mit Aus-, Fort- und Weiterbildungsaufgaben. 

3.1.2 der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsit-
zende der Konferenz der klinis::hen Seelsorge
ausbildung, 

3.1.3 der Vorsitzende und der stellvertretende Vor
sitzende der Konferenz der Beauftragten für den 
pastoralpsychologischen Dienst, 

1.1.4 das Sozialmedizinisch-Psychologische Institut 3.1.4 der Direktor und der- stellvertretende Direktor 

1.2 

(SmPI). des Sozialmedizinisch-Psychologisi::hen Instituts. 

Das La:-ideskirchenamt kann der Arbeitsge
meinschaft weitere Einrichtungen zuord::ien. 

Die Arbeitsgemeinschaft arbeitet mit dem Amt 
für Gemeindedienst zusammen. 

Mitglieder der Leitungskonfere::1z der Arbeits
gemeinschaft können nur in einer der angeschlos
senen Einrichtungen Vorsitzender oder stellver
tretender Vorsitzender sein. 
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3.2 

3.3 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

5. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

6. 

6.1 

6.1.1 

6.1.2 

6.1.3 

6.1.4 

6.2 

6.3 
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Sofern das Landeskirchenamt der Arbeitsge
meinschaft weitere Einrichtungen zuordnet, sol
len deren Leiter und ihre Vertreter der Leitungs
konferenz angehören. 

Die Leitungskonferenz wählt aus ihrer Mitte 
einen geschäftsführenden Vorsitzenden und sei
nen Stellvertreter für die Dauer von 3 Jahren. 
Die Wahl bedarf der Bestätigung durch das Lan-
deskirchenamt. · 

Aufgaben der Leitungskonferenz 

Die Leitungskonferenz hat insbesondere fol
gende Aufgaben: 

Auswertung von Erfahrungen im seelsorger
lichen Dienst sowie Aufbereitung und Weiter
gabe von Arbeitsmaterial, 

Zuweisung allgemeiner und einzelner Aufgaben 
an die Emnchtungen der Arbeitsgemeinschaft, 

Informationsvermittlung, 

Bearbeitung der Tätigkeitsberichte der Mitglie-

7. 

7.1 

Kuratorium 

Das.Kuratorium wird.vom LandEskirchenamt ge
bildet.· 

Ihm gehören an: 

7.1.1 je ein geistlicher und ein rechtskundiger Vertre
ter des Landeskirchenamtes ais Vorsitzender und 
ais stellvertretender Vorsitzender, 

7.1.2 drei vom Landeskirchenamt ·aul'. Vorschlag des 
Ausschusses für die Vor-, Fort- und Weiterbil
dung von Pastoren und kirchlichen Mitarbeitern 
berufene Mitglieder, daruntei~ ein Gemeindepa
stor und ein hauptberuflicher kirchlicher Mitar
beiter, die Mitglieder der LandeS3ynode sein sol
len, 

7.1.3 ein vom Bischofsrat benanntes M:.tglied, 

7.1.4 ein Mitglied, das die Leiterkc,nferenz des Amtes 
für Gemeindedienst benennt. 

Die Mitglieder werden für die Dauer von drei 
Jahren berufen. 

der der Arbeitsgemeinschaft, , 7.2 Der geschäftsführende Vorsitzende der Lei
tungskonferenz und sein Stelhrertreter nehmen 
in der Regel an den Sitzungen mit beratender 
Stimme teil. 

Vertretung der Arbeitsgemeinschaft in der allge
meinen Aus-, Fort- und Weiterbildung und Zu
sammenarbeit mit den Aus-, Fort- und Weiter-
bildungsstätten der Landeskirche, 7.3 

Erteilung von Arbeitsaufträgen an die hauptbe
rufhchen Mitarbeiter der Arbeitsgemeinschaft, 

Beratung und Beschlußfassung des Jahresberich-
tes der Arbeitsgemeinschaft, der vom geschäfts
führenden Vorsitzenden der Leitungskonferenz 
dieser vorzulegen ist. 

Sitzungen der Leitungskonferenz 

Die Leitungskonferenz tritt in der Regel monat
lich zusammen. Zu jeder Sitzung ist das Landes
kirchenamt einzuladen. 

Zu den Sitzungen wird vom geschäftsführenden 
Vorsitzende..11 mindestens eine Woche vorher un
ter Angabe der Tagesordnung eingeladen. 

Bei Anwesenheit der Hälfte der Mitglieder ist die 
Leitungskonferenz beschlußfähig: 

Über die Verhandlungen der Sitzungen der Lei- · 
tungskonferenz ist eine Niederschrift anzuferti
gen. Sie ist den Mitgliedern der Leitungskonfe
renz und des Kuratoriums zuzuleiten. 

Vorsitzender der Leitungskonferenz 

Zu den Aufgaben des geschäftsführenden Vor
sitzenden gehören insbesondere: 

Teilnahme an den Sitzungen der Leiterkonferenz 
des Amtes für Gemeindedienst gemäß Ordnung 
des Amtes für Gemeindedienst, 

Vorsitz in der Leitungskonferenz und im Plenum, 

Leitung der Geschäftsstelle und Dienstaufsicht 
über deren Mitarbeiter, 

Erstattung des Jahresberichtes an das Kurato
rium. 

Der geschäftsführende Vorsitzende ist zu den ge
ordneten Konferenzen der in 1.1 genannten Ein
richtungen einzuladen. 

Der geschäftsführende Vorsitzende kann be
stimmte Aufgaben an seinen Stellvertreter oder 
andere Mitglieder der Leitungskonferenz über
tragen. 

8. 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

9. 

9.1 

9.2 

Jährlich finden in der Regel zwei Sitzungen statt, 
zu denen der Vorsitzende minde:stens zwei Wo
chen vorher unter Angabe der Tagesordnung 
einlädt. Für die Tagesordnung kann die Lei
tungskonferenz Vorschläge machen. 

Aufgaben des Kuratoriums 

Das Kuratorium hat insbeso::idere folgende 
Aufgaben: 

Beratung des Jahresberichtes des geschäftsfüh
renden Vorsitzenden der Leitungskonferenz. 

Beschlußfassung über Arbeitsricr.tlinien für die 
Arbeitsgemeinschaft und die in ihr zusammen
gefaßten Einrichtungen im Bene·hmen mit der 
Leitungskonferenz. 

Übertragung von Aufgaben an die Leitungskon
ferenz. 

Aufstellung der Voranschläge der Haushaltspläne 
für die Arbeitsgemeinschaft sowie der Einzel
pläne der in ihr zusammenge:EaDten Einrichtun
gen gemäß ihrer Ordnungen. 

Stellungnahme zu Vorschlägen für die Einrich
tung und Besetzung von Stellen der Arbeitsge
meinschaft sowie der in ihr zusammengefaßten 
Einrichtungen gemäß ihrer Ordnungen. 

Übertragung von besonderen Aufgaben an die 
Leitungskonierenz. 

Plenum der AGS 

Die hauptberuflichen Mitarbeiter der unter I.1.1 
genannten Einrichtungen und die hauptberuf
lichen Mitarbeiter der Arbeltr:.gerneinschaft bil
den das Plenum der Arbeitsgemeinschaft Seel
sorge. 

Das Plenum hat die Aufgabe theologischer Re
flexion.- des Erfahrungsaustausc:hes sowie der Be
ratung von Fachfragen wahrzune-hmen. Es soll 
der Leitungskonferenz Anregung,m geben und 
Schwerpunkte für die gemeins&me Arbeit benen
nen. 
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9.3 Das Plenum tritt in der. Regel zweimal jährlich 
zusammen. Der geschäftsführende Vorsitzende 
der Leitungskonferenz lädt ein und führt den 
Vorsitz. Es ist ein Ergebnisprotokoll anzufertigen. 

10: Geschäftsstelle 

10.1 Das Landeskirchenamt errichtet für d.ie Arbeits
gemeinschaft eine Geschäftsstelle. Die Geschäfts
stelle unterstützt die Leitungskonferenz, das Ku
ratorium, das Plenum und die Einrichtungen der 
Arbeitsgemeinsc:.e1aft in ihrer Arbeit. Der Ge
schäftsstelle gehören wissenschaftliche :.md andere 
Mitarbeiter an. Die Leitung der Ges,:näftsstelle 
und die Dienstaufsicht über deren Mitarbeiter 
obliegt dem geschäftsführenden Vorsit:ienden der 
Leitungskonferenz. 

10.2 Die Kassen- und Rechnungsführung sowie die 
Unterhaltung und Ausstattung der Geschäfts
stelle der Arbeitsgemeinschaft im Rahmen ihres 
Haushaltsplanes wird dem Amt für Gemeinde
dienst übertr-agen. 

11. Fachaufsicht 

Die Fachaufsicht über die Arbeitsgemeinsc."1aft 
und ihre Einrichtungen hat das Landes_kirchenamt. 

II. Konferenz der Evangelischen Lebensber:ttungsstel
len mit Aus-, Fort~ und Weiterbildungsaufgaben 

12. Bildung und Zusammensetzung. 

12.1 Die hauptamtlichen Mitarbeiter der Evangeli
schen Lebensberatungsstellen mit Aus-. Fort- und 
Weiterbildungsaufgaben bilden zur Koordinie
rung ihrer Tätigkeit und gegenseitigen Unter
stützung die Konferenz. 

Die zur Mitarbeit an diesen Stellen :Beauftrag
ten für den pastoralpsychologischen :Jienst ge
hören der Konferenz kraft Auftrag an. 

12.2 Die auf Honorarbasis tätigen Mitarbeiter dieser 
Lebensberatungsstellen sind Teilnehmer der Kon
ferenz mit beratender Stimme. 

12.3 Weitere Mitglieder können vom Landeskirchen
amt im Benehmen mit der Konferenz bestellt 
werden. 

13. Aufgaben 

Die Konferenz hat insbesondere für den Er
fahrungsaustausch, die Beratung von. Fachfra
gen und die Durchführung von gemeinsai:nen 
Vorhaben sowie für die Aus-, Fort- und Weiter
bildung von Pastoren und anderen kirchlichen 
Mitarbeitern in der Lebensberatung zu sorgen. 

14. Leitung und Geschäftsführung 

14.1 Die Konferenz wählt aus ihrer Mitte für die 
Dauer von 3 Jahren den Vorsitzenden und seinen 
S tel1 vertreter. 

14.2 Die Kassen- und Rechnungsführung fü:r die Kon
ferenz regelt das Landeskirchenamt. 

14.3 Der Vorsitzende lädt in der Regel zweimal jähr
lilp die Konferenz zu einer Sitzung ein und leitet 
sie. 

III. Konferenz der Vertreter der klinischen Seelsorge
ausbildung 

15. Bildung und Zusammensetzung 

15.1 Die Vertreter der Klinischen Seelsorgeausbildung, 
die mit Supervisionsaufgaben beauftragt sind, 

bilden zur Koorc.inierung ihre·~ Tätigkeit und 
gegenseitigen Unterstützung dk Konferenz der 
Vertreter der Klinischen Seelsor1Jeausbildung. 

15.2 Weitere Mitglieder können vorr, Landeskirchen
amt im Benehmen mit der Konferenz bestellt 
werden. 

16. Aufgaben 

Die Konferenz hat insbesondere :für die Bera
tung ihrer Mitglieder, die Auswertung der in 
Einzelmaßnahmen gemachten :E::rfahrungen. die 
Entwicklung von Arbeitsprogrammen sowie für 
die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Pastoren 
und anderen kirchlichen Mitarbeitern nach den 
Methoden der Klinischen Seelsorgeausbildung zu 
sorgen. 

17. Leitung und Geschä.ftsführung 

17.1 Die Konferenz wählt aus ihre:~ Mitte für die 
Dauer von drei Jahren einen Vorsitzenden und 
seinen Stellvertrecer. Einer der beiden soll ein 
Mitarbeiter des Pastora1klinikum.s Hannover sein. 
Sie gehören der Leitungskonfer,:mz der Arbeits
gemeinschaft Seelsorge an. 

17.2 Die Kassen- und Rechnungsführung regelt das 
Landeskirchenamt. 

17.3 Der Vorsitzende lädt in der Reg,,ü zweimal jähr
lich die Konferenz zu einer Sitzu.ng ein und leitet 
sie. 

IV. Konferenz der Beauftragten für tfen Pastoralpsy
cllologischen Dienst 

18. Bildung und Zusammensetzung 

18.1 Die Beauftragten für den Pastoralpsychologisc:hen 
Dienst bilden zur Koordinierung ihrer Tätigkeit 
und gegenseitigen Unterstützung eine Konferenz 
der Beauftragten für den Pastor.;lpsychologischen 
Dienst. 

18.2 Weitere Mitglieder der Konferenz können vom 
Landeskirchenamt im Benehmen mit der Konfe
renz bestellt werden. 

19. 

20. 

Aufgaben . 

Die Konferenz und ihre Mitglieder haben die 
Aufgabe, Pastoren und andere kirdülche Mitar
beiter im Bereich der Pastoralpsychologie aus-, 
fort- und weiterzu':)ilden. 

Leitung und Geschäftsführung 

20.1 Die Konferenz wählt aus Ihrer Mitte für die 
Dauer von drei Jahren den Vorsitzenden und 
seinen Stellvertreter. Einer der beiden soll der 
Vertreter der Pastoralpsychologie am Studj.en
serninar Göttingen sein. 

20.2 Die Kassen- und Rechnungsfühnmg für die Kon
ferenz regelt das Landeskirchenamt. 

20.3 Der Vorsitzende lädt in der Regd zweimal jähr
lich. die Konferenz zu einer Sitzu::1g ein und leitet 
sie. 

V. Sozialmedizinisch-Ps:ycbologisches Institut 

Zur Fortführung der bisher dem Sozialmedi
zinischen Amt nad1. der Ordnung vom 1. Fe
bruar 1967 (Kirchl. Amtsbl. S. 83) übertragenen 
Aufgaben wird das Sozialmedizinisch-Psycholo
gische Institut gebildet. 
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21. Aufgaben 

21.1 Das Sozialmedizinisch-Psychologische Institut hat 
den Auftrag: 

21.1.l medizinische und psychologische Erkenntnisse für 
die theologische Didaktik, für Seelsorge und Le
benshilfe durch wissenschaftliche Arbeit zu ge
winnen und diese in der kirchlichen Aus-, Fort
und ggf. Weiterbildung zu vermitteln, 

21.1.2 die Aufgaben kirchlicher Arbeit auf den Gebie
ten der Ehe, Familie und Erziehung einschließlich 
der Sexualethik, Sexualpädagogik, Partnerschaft 
von Mann und Frau wissenschaftlich zu bearbei
ten, fachlich zu vertreten und in der Landeskirche, 
ihren Körperschafü:m und Einrichtungen zu för
dern und Aus-, Fort- und ggf. Weiterbildungs
möglichkeiten anzubieten, 

21.1.2 Gntiwhtf.'n und Stellungnahmen zu erarbeiten, 

21.1.4 nach Maßgabe näherer Regelungen die fachliche 
Aufsicht über die kirchlich geförderten Allge
meinen Lebensberatungsstellen zu führen und für 
die Aus- und Fort- und ggf. Weiterbildung ihrer 
Mitarbeiter zu sorgen, 

21.1.5 im Rahmen seines Auftrages Öffentlichkeitsarbeit 
zu betreiben. 

21.2 Die Durchführung der Aufgaben nach 21.1 er
folgt insbesondere durch thematisch- und auf
gabenzentrierte Seminare und Kurse unter Ver
wendung von Gruppenmethoden sowie durch 
Einzeliörderm1g. 

21.3. Die Kassen-: und Rechnungsführung für das In
stitut regelt das Landeskirchenamt. 

22. Direktor 

22.1 Der Direktor des Institutes wird vom Kuratorium 
nach Anhören der Mitarbeiter dem Landeskir
chenamt zur Berufung vorgeschlagen. Er muß 
einem der unter 23.1 genannten Fachbereiche an
gehören. Er leitet das Institut nach dieser Ord-

. nung und führt die Aufsicht über die Mitarbei
ter. Er erstattet der Leitungskonferenz der Ar
beitsgemeinschaft jährlich ei"r1en Arbeitsbericht. . 

22.2 Im Benehmen mit den Mitarbeitern des Institutes 
bestimmt das Kuratorium den Stellvertreter des 
Direktors für die Dauer von 3 Jahren. 

22.3 Der Direktor des Institutes oder sein Vertreter 
nehmen an den Kuratoriumssitzuqgen der Ar
beitsgemeinscilaft ohne Stimmrecht teil. 

23. · Mitarbeiter 

23.l Dem Institut sollen insbesondere Vertreter fol
gender Disziplinen angehören: 

Theologie (Pastoralpsychologie) -· Psychologie 
- medizinische Tiefenpsychologie (Psychoanaly
se) - Sozialpädagogik - Psychagogik Grup
pendynamik. 

23.2 Die Mitarbeiter des Institutes bilden eine Ar
beitsgruppe unter Vorsitz des Direktors. Sie hat 
die Aufgabe, die Arbeit des Institutes zu planen 
und die Arbeitsteilung vorzunehmen sowie an·
dere Mitarbeiter im Rahmen des Haushaltspla
nes hinzuzuziehen. 

24. Inkrafttreten der Ordnung 

Diese Ordnung tritt am 1. J.muar 1974 in Kraft. 
Die Ordnung für das Sozialmedizihische Amt vom 
1. Februar 1967 (Kirchl. Amtsbl. S. 83) wird auf
gehoben. 

H a n n o ver, den 30. Oktober 19':'3 

Das Landeskirchenamt 

Dr. Frank 

Religionsunterricht durch kirchliche Lehrkräfte in der 
Evangelisch-Lutherisc;h.en Landeskirche Schleswig-Hol

steins. 

Vom 20. Juli 19i3. (KGVBl. S. 230) 

Im Einverständnis mit dem KuEusrninisterium des 
Landes Schleswig-Holstein erläßt das Landeskirchenamt 
nachstehende Richtlinien für die Durchführung der 
,,Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Schles
wig-Holstein und den evangelisch-lutherischen Kirchen 
im Lande Schleswig-Holstein über die Erteilung des 
E°vangelischen Religionsunterrichts in öf::entlichen Schu
len durch kirchliche Lehrkräfte" vom e.. Dezember 1972. 

1. Die Vereinbarung soll dem Mangel an Lehrern für 
die Erteilung des Evangelischen Religionsunterrichts 
entgeg,enwirken, zur Verbesserung der Unterrichts
praxis beitragen und zugleich di.e d.ienstrechtlichen 
Verhältnisse der nebenamtlich oder hauptamtlich 
in den öffentlichen Schulen tätjgen Pastoren und 
anderer kirchlicher Mitarbeiter einheitlich regeln. 
Von ihrer Anwendung wird außerdem eine Ver
stärkung der Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Kirche erwartet. · 

2. Die Vereinbarung geht davon EIUS, daß der Reli
gionsunterricht zum Bildungsauftrn.g der öffent
lichen Schule gehört und darum in der Regel von 
staatlichen Lehrkräften erteilt wE·rden solL Der Ein
satz von Pastoren und anderen kirchlichen Mitar
beitern kann darum nur als eine Aushilfe, nicht 
aber als Regel angesehen werden. Andererseits ist 
der Einsatz von Pastoren und andE·ren kirchlichen 
Mitarbeitern im Religionsunterricht der öffentlichen 
Schulen unerläßlich, wenn sich die Erteilung dieses 
Unterrichts wegen des Mangels an staatlichen Lehr
kräften als unmöglich erweist oder nur unzurei
chend gewährleistet werden kan::1. Der Schüler hat 
auf diesen Unterricht ein Recht. Dieser Grundsatz 
muß bei ds"r Anwendung der Verwaltungsvereinba
rung Beachtung finden, unbesclmdet der in § 5 (1) 
genannten Bestimmung, daß der Eir:.satz kirchlicher 
Lehrkräfte wie überhaupt die Du:rchführung des 
Schulunterrichts durch die im Landeshaushalt des 
Landes Schleswig-Holstein bereitgestellten Mittel 
begrenzt wird. 

3. Die Vereinbarung bestimmt, wer für die Erteilung 
des Religionsunterrichts in den öHer:..tlichen Schulen 
gemäß § 2 der Vereinbarung befähigt ist. Da die 
Vereinbarung nur Rechtsverhältniss-~ ordnen kann, 
fällt den Kirchen die besondere Au.:gabe zu, selbst 
dafür zu sorgen, daß die kirchlichen Lehrkräfte 
für diese. Aufgabe auch tatsächlich in ausreichen
dem Maße befähigt sind und nur :;olche Pastoren 
und kirchliche Mitarbeiter für die Erteilung des 
Religionsunterrichts vorgesehen werden, die ihre 
Fähigkeit nicht nur durch die erforderlichen Prü-

!!! 

' 

1, 
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fungen, sondern auch in der Praxis des Unterrichts 
unter Beweis gestellt haben oder durch die Teil
nahme an Fortb:ildungsveranstaltungen dnen be
sonderen Befähigungsnachweis zu fühnm bereit 
sind. Die Vereinbarung will dem Lehrerma.ngel nur 
in dem Maße entgegenwirken, wie sich befähigte 
Pastoren oder andere !v1itarbeiter für diesen Dienst 

· auch .tatsächlich finden lassen. 

4. Die Vereinbarung unterscheidet „staatlkhe''. und 
,,kirchliche'· Lehrkräfte. Maßgebend für diese Unter
scheidung ist allein das jeweilige Anstellungsver
hältnis zum Land Schleswig-Holstein oder zu kirch
lichen Anstellungsträgern. Die Unterscheidung besagt 
nichts über den Inhalt und die Durchführung des 
Unterrichts. Dieser ist an die Lehrplanrichtlinien des 
Landes gebunden. 

Bei kirchlichen Lehrkräften haben die Anstellungs
träger in jedem Falle eine Dienstanweisung auf
zustellen, die ihren Dienst grundsätzlich .als kirch
lichen Dienst ausweist und zugleich dart.ber Aus
kunft gibt, in wek:.l'iem Umfang die Ertellung von 
Religionsunterricht in der öffentlichen Schule er
,vartet wird. Dabei ist das Kirchengesetz über die 
nebenamtliche Erteilung von Unterricht du:rch Pasto
ren vom 16. November 1962 zu beachten, nach 
dem in § 1 (Z) auch die nebenamtliche Erteilung 
von Unterricht zu den AufgaDen des Pastors ge
hören kann, ,,wenn dafür ein dringendes kirch
liches Interesse besteht und dieser Dienst auf an
dere Weise nicht oder nicht ausreichend versehen 
werden kann." Diese Nebentätigkeit darf nach § 2 
(1) ,,allein oder zusammen mit anderen N=bentätig
keiten den Pastor in der Regel nicht über sechs 
Unterrichtsstunden in der Woche hinaus beanspru
d1en". Soll die Nebentätigkeit mehr als sechs 
Unterrichtsstunden in der Woche ausweh;en, so ist 
zuvor die Zustimmung des Bischofs zu erwirken, der 
vor seiner Entscheidung den Kirchenvorstand und 
den Propst hört (§ 2 (2) ). Soll die Täti15keit aus
schließlich auf den Dienst in der Schule ausge
richtet sein, so ist für diese Aufgabe eine entspre
chende Pfarrstelle oder Planstelle einzurichten; 
die Errichtung bedarf der dafür erforderlichen Ge
nehmigungen. Auch in solchen Fällen b'leiben die 
kirchlichen Lehrkräfte im kirchlichen Dienst. Ihre 
Rechte und Pflichten bestimmen sich nach kirch
lichem Recht, unbeschadet des § 4 Absatz 2 2. Halb
satz der Vereinbarung. 

5. Die Vereinbarung spricht von „Schulaufsi,::htsbehör
den" und „kirchlichen Aufsic..11tsorganen'·. Zustän
dige Schulaufsichtsbehörde ist für · die, Grund-, 
Haupt-, Real- und Sonderschule das Schulamt eines 
Kreises bzw. der Schulrat in den kreisfreien Städten. 
Die zuständigen Schulräte üben gleichz,ütig 11ach 
dem Vertrag des Landes Schleswig-Holstem mit den 
Evangelischen Kirchen im Lande Schleswig-Holstein 
vom 23. April 1957 Art. 6 (5) das Recht der Kir
chen auf Einsichtnahme in den Religionsunterricht 
aus. 

Die Schulaufsicht über die Gymnasien und be
rufsbildenden Schulen obliegt dem Landesschulamt. 
insbesondere dem für das Fach Evangelische Reli
gion zuständigen Dezernenten, der auch das ,Recht 
der Kirchen auf eine Einsichtnahme in den Reli
gionsunterricht ausübt. 

Die kir•::hlichen Aufsichtsorgane sind der Propstei
vorstand, insbesondere der Propst, der Bischof und 
das Landeskirchenamt. Der Propsteivorstand kann 
zu seiner Beratung und zu seiner Unterstützung 
einen Propsteibeauftragten für Erziehung. Bildung 
und Unterricht berufen. 

Die erforderlichen Fcrtbildungskur:,e ·,;verden durch 
das Katechetische Amt der Ev.-Luth. Landeskirche 
Schleswig-Holsteins dt:.rchgeführt, das mit dem Lan
desinstitut für Praxis und Theorie der Schule zu
sammenarbeitet. 

6. Die Benennung der kirchlichen Lehrkräfte für die 
Erteilung· des Religionsunterrichts e1'folgt im engen 
Einvernehmen der Sdrnlaufsichtsbehörden mit den 
kirchlichen Aufsichtscrganen. Dabe!. ist folgendes 
Verfahren als Regel zu beachten: 

Sobald die Schulaufsichtsbehörden die Fehlstun
denzahl ermittelt haben, erbitten die Propsteivor
stände eine entsprechende Mitteilung. Gleichzeitig 
sind die Schulaufsichtsbehörden zu bitten, eine Fest
stellung darüber zu treffen, in wdd1em Umfang 
die im Landeshaushalt für diesen Zweck vorge
sehenen Mittel zur Kostendeckung zur Verfügung 
stehen. Bei den sich °':>ei diesen Feststellungen be
reits ergebenden Verhandlungen d,,r Propsteivor
stände mit den Sc.11ulc.ufsichtsbehörc1en ist zu über
legen, an welchen Schulen dem Lehrermangel 
vordringlich abgeholfe:1. werden soll. J•'älle besonderer 
Dringlichkeit ergeben sich, wenn wegen Lehrerman
gels in einer Schule ü'::ierhaupt kein Religionsunter
richt erteilt wird oder wenn der Unterricht im 3. 
und 4. Schuljahr der Grundschule, im 5. bis 7. Schul
jahr der Haupt-, Real- und Sonderscl::iule, aber 
auch im 5. bis 7. oder ii:n 11. bi,, 13. Schuljahr 
des Gym1;1asiums· ausfällt. Von gle'.cher Dringlich
keit ist die Durchführung der Religionsgespräche 
an den berufsbildenden Schulen. 

7. Die Vereinbarung setzt voraus, daß die kirchlichen 
Lehrkräfte den besonderen Anforde:rungen des Un
terrichts in der Schul-z gerecht werden. Sie müssen 
darum den in § 2 der Vereinbarung genannten 
Befähigungsmerkmalen genügen. Die Feststellung 
ob die in § 2 genannten BefäMgungsnachweise 
als erbracht angesehen werden können, trifft der 
Propsteivorstand (Bea.uftragter). Gegebenenfalls ist 
die Stellungnahme dEis Landeskirchenamtes einzu
holen (§ 2, 1 d und 2 c). Dem Propsteivorstand 
bzw. dem Beauftragüm fällt auch die Aufgabe zu, 
festzustellen. ob die Pastoren und kirchlichen Mit
arbeiter, die die Merkmale nach § 2 erfüllen und 
zur Erteilung des Religionsunterrichts bereit sind, 
dieser Aufgabe auch persönlich w'ie sachlich ge
wachsen sind. In der Regel kann di,'·se pädagogische 
Befähigung als gegeben festgestellt werden, wenn 
die kirchliche Lehrkraft über eine längere Un
terrichtserfahrung verfügt. Die Länge der Unter
richtspraxis ist kein :Maßstab, der :{etzte Gültigkeit 
beanspruchen kann. Der Propsteivorntand wird sich 
in manchen Fällen nur durch die Durchführung von 
Lehrproben im kirchlichen Unterricht ein Urteil bil
den können. Treten kirchiiche Lehrkräfte neu in 
den Dienst der Schule, sind die Schulaufsichtsbe
hörden in jedem Fall zu bitten, d.ie Beauftragung 
zunächst nur für füe Dauer eines halben bzw. 
eines Jahres auszusprechen. Der Propsteivorstand 
erfaßt die Pastoren und kirchlichen Mitarbeiter, 
die alle Voraussetzungen für die Erteilung des Re
ligionsunterrichts in der Schule erfüllen, in einer 
Liste. Die Eintragung von Pastoren und kirchlichen 
Mitarbeitern in diese Liste ist dem Landeskirchen- · 
amt mitzuteilen. das dem Betroffenen nach Prü
fung des Vorgangs eine Bescheinigung darüber 
ausstellt. Das Landeskirchenamt ka 11n in begründe
ten Fällen die Ausstellung einer 1,olchen Beschei
nigung versagen. Leh:nt bereits der :Propsteivorstand 
eine Eintragung in die Liste ab, kann der Betrof
fene das Landeskirchenamt um eine 'Überprüfung 
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der Entscheidung bitten. Die Liste derer, die alle 
Voraussetzungen erfüllen, stellt der Propsteivor
stand den Leitern der Gymnasien und der berufs
bildenden Schulen wie den zuständigen Schulräten 
zu, die ihrerseits unmittelbar mit den kirchlichen 
Lehrkräften über den Einsatz im Religionsunterricht 
verhandeln. Die Schulaufsichtsbehörden sind ge
beten, die abgeschlossenen Verträge den Propstei
vorständen und durch diese dem Landeskirchenamt 
bzw. unmittelbar dem Landeskirchenamt zur Kennt
nis zu bringen. 

8. Der Vereinbarung entsprechend (§ 5) trägt das 
Land „im Rahmen der durch den Landeshaushalt 
hierfür bereitgestellten Mittel die persönlichen Ko
sten der nach dieser Vereinbarung eingesetzten 
kirchlichen Lehrkräfte". Die Vereinbarung unter
scheidet dabei hinsichtlich des Kostenerstattungsver

' fahrens zwischen hauptamtlichen, nebenamtlichen 
und nebenberuflichen kirchlichen Lehrkräften. 

Kirchliche Lehrkräfte im Hauptamt sind solche 
Lehrl;.räfte, deren Unterrichtsauftrag mindestens die 
Hälfte des Wochenstundensolls für Lehrkräfte der 
jeweiligen Schulart umfaßt. Für diese kirchlichen 
Lehrkräfte beantragt der kirchliche Anstellungsträ
ger über das Landeskirchenamt jeweils zum l. Ja
nuar und 1. Juli eines jeden Jahres die verauslag
ten Kosten. Diesem Antrag ist eine Bestätigung 
des zuständigen Schulleiters beizufügen, daß der 

. Unterricht tatsächlich in dem vertraglich vorge-
sehenen Umfang erteilt worden ist. Ist die Stunden
zahl der kirchlichen Lehrkräfte geringer als das 

. Wochenstundensoll der jeweiligen Schulart vorsieht, 
erfolgt die Kostenerstattung an teil.mäßig. Sind kirch
liche Lehrkräfte über das Maß des Wochenstunden
solls hinaus im Dienst der Kirche tätig, so ist durch 
den Propsteivorstand festzustellen, ob für diese Über
schreitung des Wochenstundensolls die Auszahlung 
der für nebenberufliche Lehrkräfte vorgesehenen 
Jahreswochenpauschale bis zur · Höchstgrenze von 

sechs Wochenstunden gerechtfertigt ist. Die Zahlung 
kann nur aus Mitteln der Propstei erfolgen. 

Nebenamtliche Lehrkräfte im Sinne dieser Richt
linien sind solche kirchlichen Kräfte, die mehr als 
sechs Wochenstunden aber weni.ger als die Hälfte 
des Wochenstundensolls für Lehrkrä.fte der jeweili
gen Schulart Religionsunterricht ~rt.eilen. Auch für 
diese Lehrkräfte beantragen die Anstellungsträger 
die Erstattung der persönlichen Kosten auf dem 
Dienstwege beim Landesschulamt. Dem Antrag ist 
eine Bestätigung des Schulleiters über den tatsäch
lich geleisteten Schuldienst beizufügen. Haben solche 
Lehrkräfte neben ihrem Schuldienst hauptamtlichen 
Dienst in der Kirche versehen, so entscheidet der 
Propsteivorstand darüber, ob und in welchem Um
fang auch für diese· Lehrkräfte die .Auszahlung der 
Jahresstundenpauschale für neb,~nberufliche Lehr
kräfte bis zur Höchstgrenze von sed1s Wochenstun
den gerechtfertigt ist Auch in dics,m Fällen kann 
eine Vergütung bis zur Höchstgrenze von sechs Wo
chenstunden nur aus den Mitteln der Propstei er
folgen. 

Nebenberufliche Lehrkräfte im Sinne dieser Richt
linien sind die kirchlichen Lehrkräft,~, die neben ih
rer vollen Berufstätigkeit unterrichten. Diese Tätig
keit darf sechs Wochenstunden nicht überschreiten. 
Die Vergütung dieses Unterrichts erfolgt durch un
mittelbare Zahlung der Jahrespauschalbeträge an 
diese kirchlichen Lehrkräfte (vgl. § 5 (4) ), je nach 
dem Umfang des Unterrichtsauftrages (1 bis 6 
Wochenstunden) . 

9. Diese Richtlinien treten. mit Wirk1mg vom 1. August 
1973 in Kraft. 

Evangelisch-Lutherisches Land1esktrchenamt 

Im Auftrage: 

. Dr. R o s e n b o o m 

c) P er s o n a 1 r e c h t 

Ergänzungsgesetz der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Bayern zum Kirchengesetz über die Neuregelung der 
Versorgung der Pfarrer, Kirchenbeamten und Diakone 

(Versorgungsneuregelungsgesetz - VNG). 

Vom 19. Dezember 1973. (K.ABL 74 S. 7) 

Die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kir
che in Bayern hat folgendes Kirchengesetz beschlossen, 
das hiermit verkündet wird: 

§ 1 

.Änderung des Art. 1 des Versorgungsneuregelungs
gesetzes vom 18. November 1972 (KABl. S. 273): 

1. In Abs. 3 wird angefügt: 

,,Dieser Betrag wird durch den Dienstherrn pau
schal versteuert. Das gilt auch für Mitarbeiter im 
Sinne des Absatzes 1, die im überwiegenden dienst
lichen Interesse beurlaubt sind." 

2. Es wird folgender neuer Abs. 5 eingefügt: 

,,(5) Zum Ausgleich dafür, daß der Dienstherr die 
für den Rentenversicherungszuschl.ag 1:u entrichtende 
Steuer gemäß Abs. 3 Satz 2 überrl.im.nt, werden die 
Versorgungsbezüge um sechs vom Hundert gekürzt. 
Sollten dadurch die Nettobezüge eines Versorgungs
berechtigten niedriger sein als die Nettobezüge, ·die 
sich bei ungekürzten Versorgungsbezügen und Nicht
anrechnung der Rente gemäß Abs. 4 ergeben würden, 
so wird ihm der Differenzbetrag erstattet. Das Nä
here wird durch Verordnung geregelt." 

3. Die Absätze 5 und 6 werden Absätze fi und 7 . 

4. Es wird folgender Abs. B angefügt: 

,,(8) Hat der Versorgungsberechtigte sich Beiträge 
zur Rentenversicherung gemäß § 82 Abs. 1 Ange
stelltenversicherungsgesetz erstatt1~n lassen, für die 
die Evangelisch-Lutherische Kirche b Bayern oder 
ein anderer Dienstherr. die gesamten Beitragslei
stungen erbracht hat, so erhalten der Versorgungs
bere~tigte oder seine Hinterbliebenen ein - um 

!!I 
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den Teil der durc.."J. die Beitragserstattung vermin
derten Angestelltenversidierungsrenie -- gekürztes 
Ruhegehalt." 

§ 2 

Änderung des Pfarrbesoldungsgesetzes vom 5. April 
1971 (KABl. S. 96), zuletzt geändert durch Art. 2 des 
Versorgungsneuregelungsgesetzes: 

I. In § 2 Abs. 1 Buchst. e wird nach dem Wort „Ren
tenversichenmgszuschlag" eingefügt: ,,(einschließÜch 
der Übernahme der dafür zu entrichtenden Steuer)". 

2. Nach§ 37 wird folgender neuer Paragraph eingefügt: 

,,§ 37 a 

(1) Zum Ausgleich dafür; daß der Dienstherr die 
für den Rentenversicherungszuschlag zu entrichtende 
Steuer gemäß § 2 Abs. 1 Buchst.ein Verbindung mit 
Art. 1 Abs. 3 Satz 2 des Versorgungsneuregelungsge
setzes übernimmt, werden die Versorgungsbezüge 
um sechs vom Hundert gekürzt. Sollten dadurch die 
Nettobezüge eines Versorgungsberechtigteu niedriger 
sein als die Nettobezüge, die sich bei ungekürzten 
Versorgungsbezügen und Nichtanrec..hnung der Rente 
gemäß § 31 Abs. 1 ergeben würden, so wi:rd ihm der 
Differenzbetrag erstattet. 

(2) Bei der Vergleichsberechnung gemtiß Abs. 1 
Satz 2 v.-ird bei ·Geistlichen, die ihre Versorgungs
bezüge nach Besoldungsgruppe III b erhalten, zur 
Berechnung der ungekürzten Versorgungsbezüge die 
Besoldungsgruppe IV zu Grunde gelegt. 

(3) Das Nähere wird durch Verordnung _geregelt." 

3. In § 74 b wird nach ,,§ 31 Abs. 3 bis 5" eingefügt: 
„und § 37 a". Das Wort „findet" wird durC:h das Wort 
,,finden" ersetzt. 

§ 3 

Änderung des Kirchenbeamtengesetzes vom 27. März 
1968 (KAB!. S. 63), zuletzt geändert durch Art. 3 des 
Versorgungsneuregelungsgesetzes: 

Nach.§ 42 a wi~ folgender neuer Paragraph eingefügt: 

,,§ 42 b 

(1) Zum Ausgleich dafür, daß der Dienstherr die für 
den Rentenversicherungszuschlag zu-entrichtende Steuer 
gemäß Art. 1 Abs. 3 Satz 2 des Versorgungsneurege
lungsgesetzes übernimmt, werden die Versorg:ungsbezü
ge um sechs vom Hundert gekürzt. Sollten d.;1durch die 
Nettobezüge eines Versorgungsberechtigten niedriger 
sein als die Nettobezüge, die sich bei ungekürzten Ver
sorgungsbezügen und Nichtanrechnung der Rente gemäß 
§ 42 a Abs. 1 ergeben würden, so wird ihm der Diffe
renzbetrag erstattet. 

(2) ·Das Nähere wird durch Verordnung ger,~gelt." 

§ 4 

Anderung der Durchführungsverordnung zum Diako
nengesetz vom 15. Juni 1971 (KABl. S. 169), zuletzt ge
ändert durch Verordnung vom 18. Juni 1973 (KABl. 
s. 125): 

In § 9 Buchst. d wird nach dem Wort „Rentenver
sicherungszuschlag" eingefügt: 

,,(einschließlich der Übernahme der dafür zu entrich- . 
tenden Steuer)". 

§ 5 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt in § 1 Abs. 1, § 2 .~.bs. 1 und § 4 
am L Januar 1973, im übrigen am 1 .. Januar 1974 in 
Kraft. 

M ü n c h e n , den 19. Dezember 1972: 

Der Landesbischof 

D. D i e t z f e 1 b i n g e r D D 

zweites Kirchengesetz i!iber die Anwe:ndung des Pfar
rergesetzes der Vereinigten Evangeli:.ch-Lutheriscllen 
Kirche Deutschlands in der Evangelisch„Lutheriscllen 

Kirche in Bayern. 

Vom 19. Dezember 1973. (KABl. '/4, S. 4) 

Die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kir
che in Bayern hat gemäß §§ 103 und 104 des Pfarrer
gesetzes der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kir
che Deutschlands in der Neufassung vc1m 10. November 
1972 das folgende Kirch,~ngesetz beschlossen, das hier
mit verkündet wird: 

Artikel 1 

Die Ergänzungs- und AusführungsbEistimmungen für 
die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern zum 
Pfarrergesetz der Vereinigten Evangefü;ch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands vom 2. März 1964 (KABl. S. 34), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. März 1972 
(KABL S. 73) werden wie folgt geändert u.nd ergänzt: 

1. Nach § 24 wird folgender Artikel eingefügt: 

„Artikel 24 a 

(1) Zu einer geordneten Zusamme:narbeit gehört
über die Fälle der Vertretung (§ 36 Abs. 2) hin
aus - auch die Mitarbeit eines Pfarrers in einer 
benachbarten oder nahegelegenen Gemeinde, wenn 
diese Mitarbeit geboten und im Hinblick auf die 
Aufgaben in der eigenen Gemeinde zumutbar ist. 
Notwendige Barauslagen werden ersetzt; das Nähe
re wird durch Verordnung geregelt. 

(2) Die Entscheidung über die Mitarbeit trifft, 
wenn eine Vereinbarung zwischen den Pfarrern 
nicht zustande kommt oder wem:: ein beteiligter 
Kirchenvorstand mit einer zwischen den Pfarrern 
getroffenen Vereinbarung nicht einverstanden ist, 
der Dekan nacll Anhörung der betro:tfenen Pfarrer 
und Kirchenvorstände. über Beschwerden entschei
det der Kreisdekan." 

2. Artikel 27 b Absatz 2 erhält folgenden Wortlaut: 

,,(2) In den Fällen des Absatzes l soll der Pfar
rer vor Ausführung der Amtshandlung mit dem 
für den Wohnsitz zuständigen Pfarramt Verbin
dung aufnehmen, falls nicht ein Abmelde- oder 
Entlassungsschein vorliegt (§ 27 Ab~;atz 2). Nach der 
Ausführung der Amtshandlung ist dem zuständigen 
Pfarrer Mitteilung zu machen." 

3. In Artikel 29 a werden nach den Worten „Art. 55 a 
Abs. l" die Worte „Art. 74 a" eingefügt. 

4. Der bisherige Artikel. 44 a wird Artikel 74 a. Er er
hält folgende Fassung: 
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„Artikel 74 a 

Visitator ist der Kreisdekan, bei Pfarrern mit 
allgemeinkirchlichen Aufgaben der Landesbischof 
oder ein von ihm b_estimmter Oberkirchenrat, der 
Pfarrer ist. Als Vertreter der Pfarrerschaft ist der 
Kapitelsenior zu hören. Auf Antrag des Pfarrers 
ist 0in weiterer Pfarrer seines Vertrauens, der der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern ange
hört, zu hören." 

5. Nach§ 45 wird folgender Artikel eingefügt: 

„Art. 45 a 

Kommt ein Einvernehmen nic.lit zustande und ist 
mit Sicherheit anzunehmen, daß die Eheschließung 
dem Pfarrer den Dienst unmöglich machen oder 
ihn erheblich erschweren würde, kann der Pfarrer 
in den Wartestand versetzt werden." 

fi. N;:1r.h § 47 wirci folgP.nder Artikel eingefügt: 

„Art. 47 a 

Wie der Pfarrer kann sich auch die Ehefrau 
des Pfarrers unmittelbar an den Kreisdekan oder 
den Landesbischof wenden, wenn sie oder der 
Pfarrer die Erhebung einer Ehescheidungsklage 
erwägen oder wenn ein Scheidungsverfahren an
hängig ist." 

7. Nach§ 48 wird folgender Artikel 48 a eingefügt: 

„Art. 48 a 

Art. 47 a gilt sinngemäß." 

8. Artikel 51 a wird aufgehoben. 

9. Art. 55 b wird folgender Satz angefügt: 
,,Das Nähere wird durch Richtlinien nach An

hörung des Landessynodalausschusses geregelt." 

10. Nach § 65 werden folgende Artikel eingefügt: 

„Art. 65 a 

(1) Der Einsicht .in die Personalakten unterliegen 
nicht Vorschläge zur Gesamtwertung der Qualifi
kation, Stellungnahmen über die Möglichkeit künf
tiger dienstlicher Verwendung und vor dem 1. Ja
nuar '1974 erfolgte Beurteilungen sowie Beurteilun
gen, die von einer Dienststelle einer anderen Kirche 
abgegeben worden sind, wenn im Zeitpunkt der 
Ausstellung der Beurteilung kein Recht auf die 
Einsicht in die Beurteilung bestanden hat. 

(2) Die• Mitteilung ärztlicher Befunde an .den 
Untersuchten ist Sache des Arztes. Deshalb darf 
in ärztliche Zeugnisse, die vom Arzt unmittelbar 
an das Landeskirchenamt geleitet oder diesem vom 
Pfarrer verschlossen vorgelegt wurden, keine Ein
sicht gewährt werden. Sollen aus ärztlichen Be
funden rechtliche . Folgerungen gezogen werden, 
muß ~em Pfarrer auf Verlangen Einsicht in diese 
Befunde gewährt werden. 

Art. 65 b 

(1) Visitationsakten und Prüfungsakten gehören 
nicht zu den Personalakten. 

(2) In die Visitationsakten kann, wie in anderen 
Sachakten, bei Vorliegen eines dienstlichen Inter
esses Einsicht gewährt werden." 

11. Art. 66 a wird aufgehoben. 

12. Nach § 69 wird folgender Artikel eingefügt: 

! 

„Art. 69 a 

(1) Ist ein Pfarrer zehn .Jahre in derselben Kir
chengemeinde Inhaber einer Pfarrsteile und hat er 
das fünfundfünfzigste Lebensjahr noch nicht voll
endet, führt der Kreisdekan mit ihm ein Gespräch 
über seinen weiteren Dienst. Dabei sind die per
s(>nlichen Verhältnisse ebenso zu bedenken wie 
die gegenwärtig und· in nächster Zeit bestehenden 
Möglichkeiten für einen Dienst an anderer Stelle. 
Der Kreisdekan soll auch den Kirchenvorstehern 
Gelegenheit geben, sich zu äußern. 

(2) Bleibt der Pfarrer in der Gemeinde, soll das 
nächste Gespräch nach fünf .Jahren stattfinden. 

(3) Ist der Inhaber der Pfarrstelle Dekan, soll auch 
mit dem Dekanatsausschuß gespro;:hen werden. 

(4) Die Gespräche gemäß Abs. 1 und 2 sind auch 
mit Pfarrern mit allgemeinkirchlichen Aufgaben 
und mit beurlaubten Pfarrilrn :zi1 ftihren. DRs r.P
spräch führt der Landesbischof oder ein von ihm 
beauftragter Pfarrer." 

13. Artikel 70 a Wird aufgehoben. 

14. Nach § 71 wird folgender Artikel eingefügt: 

„Art. 71 a 

Die Anwendung des § 71 Abs. 1 Buchst. a ist im 
Hinblick auf Art. 69 a ausgeschlossen..'; 

15. Art. 72 a wird Art. 75 a Abs. 1; dabei wird in Satz 1 
die Zahl „72" durch die Zahl „75" E:rsetzt; außerdem 
entfällt Satz 2. Als Abs. 2 wird angefügt: 

,,(2) Im übrigen gilt Art. 74 a." 

16. In Art. 80 a wird die Ziffer „2" durch die Ziffer „3" 
ersetzt. 

17. In Art. 88 a werden die Worte „Art. 114 a Abs. 2" 
durch die Worte „Art. 111 a" erset2.t. 

18. Art. 95 a wird wie folgt geändert: 
a) Abs. 1 wird aufgehoben. 
b) In Abs. 2 Satz 2 werden die Worte „gemäß Abs. 1 

Satz l" gestrichen. 
c) In Abs. 2 Satz 3 werden die Worte „Abs. 1 Satz 2" 

durch die Worte „Abs. 1 Satz 2 i. d. F. des Kir
chengesetzes vom 27. März 1972 O:~l. S. 73)" 
ersetzt. 

d) Die Absätze 2 und 3 werden Ab,;ät2.e 1 und 2. 

19. Art. 106 a Abs. 2 wird gestrichen. 
20. In Art. 107 a werden die Abs. 1 und 2 gestrichen. 

Die Abs. 3 und 4 werden Abs. 1 und 2. 

21. Die Artikel 108 a bis 117 a werden d•1rch folgende 
Vorschriften ersetzt: 

„Art. 108 a 

über die Einführung der Mitglieder des Landes
kirchenrates, die Pfarrer sind, sowie der übrigen 
Pfarrer mit allgemeinkirchlichen Auf.gaben können 
vom Landeskirchenrat nach Anhörung des Landes
synodalausschusses Richtlinien erlassen werden. Die 
Einführung wird in einem öffentlicher, Gottesdienst 
nach der Agende vollzogen. 

3. Veränderung des Dienstver.bältnisses 

Art. 109 a 

(1) Den Mitgliedern des Landeskirc:henrates, die 
Pfarrer ·sind, kann ohne ihre Zustimmung eine an
dere allgemeinkirchliche Aufgabe nur übertragen 
werden, wenn sie damit ihre Eigenschaft als Mit
glieder des Landeskirchenrates nic!1t verlieren, und 

!!l 
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wenn die neue Aufgabe mit mindestens dem glei
chen Endgrundgehalt verbunden ist wie die bishe
rige. 

(2) Bei den übrigen Pfarrern mit allgemeinkirch
lichen Aufgaben ist die Übertragung eirnir anderen 
allgemeinkirc..hlic.'len Aufgabe oder einer freien 
Pfarrstelle nach § 77 Abs. 1 ohne ihre Zustimmung 
nur möglid1, wenn die neue Stelle mit mindestens 
dem gleichen Endgrundgehalt verbunden ist wie 
die bisherige. oder wenn der Landeskirchenrat gern. 
§ 7 Abs. 1 des Pfarrbesoldungsgesetzes zi.:,gleich be
stimmt, daß der Pfarrer fµr seine Person die Bezü.-. 
ge aus der bisherigen Stelle behält. 

(3) Das Recht der in den Absätzen 1 und 2 ge
nannten Pfarrer, sich nach § 77 Abs. ~: um eine 
Pfarrstelle zu bewerben, bleibt unberührt. 

4. Beendigung des Dienstverhältnisses 

Art. 110 a 

(1) Die Entlassung aus dem Dienst (§§ :13 ff) wird 
bei den · Mitgliedern des Landeskirchenrates, die 
Pfarrer sind, vom Berufungsausschuß, bei den übri
gen Pfarrern mit allgemeinkirchliCJ.'len Aufgaben 
durch den Landeskirchenrat verfügt. 

(2) Abs. 1 gilt entsprechend für die Entscheidung, 
ob die Voraussetzungen des § 97 gegeben sind. 

5. Warte- und Ruhestand 

Art. 111 a 

Die in Art. 110 a bestimmten Stellen sind auch 
für die Versetzung in den Wartestand zuständig. 
Die nach § 75 in Verbindung mit § 75 erforderlichen 
Erhebungen werden durch einen Beauftragten des 
Landeskirchenrates vorgenommen. Der Beauftragte 
hat die Rechte und Pflichten des Untersuchungs
führers im Amtszuchtverfahren. Er legt die abge
schlossenen Ermittlungen mit einer gutachtlichen 
Äußerung der zur Entscheidung zuständigen Stelle 
vor. 

Art. 112 a 

Die in Art. 110 a bestimmten Stellen sind auch 
für die Versetzung in den Ruhestand nad1. §§ 86 ff 
zuständig." 

22. In Art. 119 a Abs. 2 werden die Worte ,,§ 18 Abs. 1 
und 2" durch die vVorte ,,§ 18 Abs. 1 Satz_ 1" ersetzt. 

23. In Art. 122 a Abs. 1 werden 

a) die Zahl „46", die Worte „Abs. 1 und 2" hinter 
der Zahl .,48" und die Worte „Art. 51 a" gestri-
chen, · 

b) die Worte „44, 47 Abs. 1 und 2" eingefügt. 

24. Die Art. 118 a bis 122 a werden Art. 113 a bis 117 a. 

Art. 2 

In § 7 Abs. 3 des Kirchengesetzes über die :Besoldung 
und Versorgung der Geistlichen (Pfarrbesoldungsgesetz) 
vom 5. April 1971 (KABl. S. 96), zuletzt geändert durch 
das Versorgungsneuregelungsgesetz vom 18. November 
1972 (KABl. S. 273), erhält der letzte Halbsa1.z von „so 
kann er" bis „zustehen" folgende Fassung: ,,so gilt 
Abs. 1 entsprechend". 

Art. 3 

§ 15 des Kirchengesetzes über das Dienstverhältnis der 
Predigtamts- und Pfarramtskandidaten (Kandidaten
gesetz) vom 8. März 1967 (KABL S. 69), zuletz·; geändert 
durch das Kirchengesetz vom 13. November 1571 (KABl. 
s. 310), wird wie folgt geändert: 

1. Absatz 2 entfällt. 

2. Der bisherige Absatz :! wird Absatz :,!. 

Art. 4 

Das Kirchengesetz über das Diern:tverhältnis der 
Theologin (Theologinnengesetz) vom 14. November 1970 
(KABL S. 240), zuletzt geändert durch das Versorgungs
neuregelungsgesetz vom 18. November 1972 (KABI. S. 
273), wird1wie foigt geändert: 

1. In § 10 Abs. 1 werden die Klammer ,,(§ 22 Abs. 1 
bis 3)" durch die Klammer ,,(§ 22 Abs. 1, 2 und 4)" 
und die Worte ,,§ 44 Abs. 1" durch die Worte ,,§ 45 
Abs. 1" ersetzt. 

2. Die Absätze 1 bis 4 des § 22 erhalten folgende Fas
sung: 

,,§ 22 

(1) Die Pfarrvikarin ist in ihrer Lebensführung in 
Ehe und F.amilie ihrem Auftrag verpflichtet. 

(2) Sie hat ihre Eheschließung und ihre kirchliche 
Trauung dem Landeskirchenrat alsbald anzuzeigen. 

(3) § 45 Abs.· 1, Art. 45 a und §§ 47 und 48 des 
Pfarrergesetzes gelten sinngemäß. 

(4) Wie die Pfarrvikarin kann sich auch ihr Ehe
mann unmittelbar an den Kreisdekan oder den Lan
desbischof wenden, wenn er oder die Pfarrvikarin 
die Erhebung einer Ehescheidungs-, einer Eheauf
hebungs- oder einer Ehenichtigkeitsklage erwägen. 
oder wenn ein solches Verfahren an:t.ängig ist." 

3. § 23 Abs. 1 erhält folg,enden Wortlaut: 

,,(1) Im übrigen gelten die §§ ,,33, 34, 35, 40, 41, 42, 
49, 50, 51 und 58 des Pfarrergesetzes sinngemaß." 

4. In § 28 wird nach den Worten .,sowie Art." anstelle 
von „66 a" gesetzt: ,,65 a und 65 b". 

5. § 29 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fa.,sung: 

„Die §§ 7i Abs. 5 und 6, 72 Abs. 3 und 4 und § 73 
des Pfarrergesetzes gelten entsprechend." 

6. § 40 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

,,(4) Im übrigen gelten für das mittelbare Dienst
verhältnfs der Pfarrvikarin die §§ 3:::, :H, 43, 47 Abs. 
1, 48, 49, 50 und 51 sowie die Art. 47 a, 48 a, 114 a bis 
116 a und Art. 117 a A;os. 2 und 3 des P.farr.ergesetzes 
entsprechend. Ebenso gelten § 1 Abs. 2, § 2 Abs. 1 
und 2 Satz 1 sowie§ 22 Abs. 1 und 2 dieses Gesetzes." 

Art. 5 

1. Das Landeskirchenamt wird ermächtg::, das Pfarrer
gesetz in der Form, die es durch da.s Kirchengesetz 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherisc..hen Kirche 
Deutschlands zur Änderung des Pfarrergesetzes vom 
27. Oktober 1972 und durch diese·,; Kirchengesetz 
über die Anwendung iies Pfarrergesetzes der Verei
nigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 
in der Evangelisch-Lutherisch_en Kirche in Bayern 
erhalten hat, neu und dabei die Artikel in neuer 
Reihenfolge bekannt zu machen und Unstimmigkei
ten zu beseitigen. 

2. Das Landeskirchenamt wird außerdem ermächtigt, 
Verweisungen in anderen Gesetzen oder in Verord
nungen zu berichtigen, soweit diese durch die in 
Abs. 1 genannten Gesetze unrichtig g,eworden sind. 

Art. 6 

Dieses Kirchengesetz tritt wie das Ki.r<hengesetz der 
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen K.irC'he Deutsch-
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lands zur Anderung des Pfarrergesetzes am 1. Januar 
1974 in Kraft. 

M ü n c h e n , den is. Dezember 1973 

Der Landesbischof 

Bekanntmachung der Neufassung des Pfarrergeset~es 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands mit den Ergänzungs- und Ausführungs
bestimmungen für die Evangelisch-Lutherischen Kirche 

in Bayern. 

Vom 9. Januar 1974. (KABI. S. 29) 

Aufgrund des Art. 5 Abs. 1 des Zweiten Kirchenge
setzes über die Anwendung des Pfarrergesetzes der 
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch
lands in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 
vom 19. Dezember 1973 (KABl. 1974 S. 4) wird hiermit 
der Wortlaut des Pfarrergesetzes in der vom 1. Jan
uar 1974 an geltenden Fassung bekanntgemacht. 

Der jetzige Wortlaut ergibt sich aus den Vorschrif
ten: 
a) des Pfarrergesetzes der Vereinigten Evangelisch.

Lutherischen Kirche Deutschlands vom 14. Juni 1963 
mit den Ergänzungs- und Ausführungsbestimmun
gen für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bay
ern vom 2. März 1964 (KABI. S. 34) ' 

b) des Kirchengesetzes über das Dienstverhältnis der 
Predigtamts- .und Pfarramtskandidaten (Kandida
tengesetz) vom 8. März 1967 (KABI. S. 69) 

c) des Kirchengesetzes zur Änderung des Pfarrerge
setzes der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kir
che Deutschlands vom 14. Juni 1963 mit den Er
gänzungs- und Ausführungsbestimmungen für die 
Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern vom 14. 
November 1970 (KABl. S. 246) 

d) des Kirchengesetzes über das Verfahren bei der 
Besetzung von Pfarrstellen (Pfarrstellenbesetzungs
ordnung) vom 13. November 1971 (K.ABI. S. 307) 

e) des Kirchengesetzes zur Einführung der Verfas
stmg der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 
vom 20. November 1971 (KABI. S. 298) 

f) des zweiten Kirchengesetzes zur Änderung des 
Pfarrergesetzes der Vereinigten Evangelisch-Luthe
rischen Kirche Deutschlands vom 14. Juni 1963 mit 
den Ergänzungs- und Ausführungsbestimmungen 
für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern 
vom 27. März 1972 (KABl. S. 73) 

g) des Pfarrergesetzes der Vereinigten Evangelisch
Lutherischen Kirche Deutschlands in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10.November 1972 (Amtsbl. 
der Vereinigten Kirche Band IV S. ,101) ' 

h) des Zweiten Kirchengesetzes über die Anwendung 
des Pfarrergesetzes der Vereinigten Evangelisch
Lutherischen Kirche Deutschlands in der Evange
lisch-Lutherischen Kirche in Bayern vom 19. Dezem
ber 1973 (KABI. 1974 S. 4). 

Das Pfarrergesetz ist künftig in der Fassung der Be
kanntmachung vom 9. Januar 1974 (KABI. S. 29) zu 
zitieren. 

München, den 9. Januar 1974 

I. A.: Dr.Hofmann 

Pfarrergesetz 
der Vereinigten Evangelisch~Luthen·iscl.len Kirche 

Deutschlands 
in der Fassung vom 10. November 1972 •) 

mit den Ergänzungs~ und Ausführun1;sbt:stimmungen 
für die Evangelisch-Lutherische Kil'che in Bayern 

vom 2. März 1964 

Art. 11 a 

(1) Die schriftliche Verpflichtung (§ 11 Abs. 3 Satz 2) 
wird nach dem Ordinationsgottesdienst vorgenom
men. Sie hat den folgenden Wortlaut: ,,Ich habe mich 
verpflichtet, das Amt, das mir befohlen ist, nach Got
tes Willen treu zu führen, das Evangelium, wie es 
irr der Heiligen Schrift gegeben und im Bekenntnis 
der evangelisch-lutherischen Kirche bezeugt ist, lauter 
und rein zu predigen, die heiligen Sakramente ihrer 
Einsetzung gemäß zu verwalten, das Beichtgeheimnis 
unverbrüchlich zu wahren und in eim!m gottgefälligen 
Leben denen voranzugehen, die mir .,.nv1~rtraut sind." 

(2) Der Ordinand trägt seinen Lebenslauf in das 
Ordinandenbuch ein. · 

Art. 15 a 

(1) über die Zulassung zur Ordim.tion entscheidet 
der Landeskirchenrat. 

(2) Die Entscheidungen nach §· 15 Abs. 2 trifft für 
die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern der Lan
deskirchenrat. 

Art. 19 a 

(1) Die Verpflichtung nimmt bei der übertragung 
einer Pfarrstelle der Dekan, bei der Übertragung einer 
allgemeinkirchlichen Aufgabe der Landesbischof oder 
sein Beauftragter vor. 

(2) Abschrift. der Niederschrift ist vom Dekan dem 
Kreisdekan und dem Landeskirchenrat, von dem Be
auftragten des Landesbischofs dem ,Landeskirchenrat 
vorzulegen. 

Art. 24 a 
(1) Zu einer geordneten Zusammem,rbEdt gehört -

über die Fälle der Vertretung (§ 36 Abs. 2) hinaus -
auch die Mitarbeit eines Pfarrers in ein.er benachbarten 
oder nahegelegenen Gemeinde, wenn diese Mitarbeit 
geboten und im Hinblick auf die Aufgaben in der 
eigenen Gemeinde zumutbar ist. Notwendige Baraus
lagen werden ersetzt; das Nähere wird durch Verord
nung geregelt. 

(2) Die Entsch~idung über die Mitarbeit trifft, wenn 
eine Vereinbarung zwischen den Pfarrern n.icht zustan
de kommt oder wenn ein beteiligter Ki.r1::henvorstand 
mit einer zwischen den Pfarrern getroffe·nen Verein
barung nicht einverstanden ist, der Dekc.n nach An
hörung der betroffenen Pfarrer und K·irchenvorstände. 
Über Beschwerden ·entscheidet der Krefadekan. 

§ 25 

Der Pfarrer hat die ihm obliegenden Aufgaben in 
der Verwaltung, der pfarramtlichen Gesd:.äftsführung, 
der Kirchenbuchführung und in v,~rmögens- und 
Geldangelegenheiten gewissenhaft zu erfühen. 

Art. 26 a 

(1) Die Dienstordnung besteht aus dem Dienstplan 
und ei~er Sprengelordnung, die d~r G-enehmigung 
des Landeskirchenrates bedürfen. 

*) Abgedruckt im Amtsblatt der VELKD Bd. IV 
Stück III. 
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(2) Bestehen in einer Gemeinde mehrere Pfarrstellen, 
so ist die Führung des Pfarramtes mit der ersten Pfarr
stelle verbun::ien. In besonderen Fällen kann der Lan
deskirchenrat den Inhaber einer anderen Pfarrstelle 
mit der p:farramtlichen Geschäftsführung beauftragen. 

Art. 27 a 

(l) Wenn in einer Gemeinde mehrere Pfarrstellen 
bestehen, so gelten die Bestimmungen des § 27 Abs. 
1 bis 4 entsprechend im Verhältnis der einzelnen Pfar
rer und ihrer Sprengel zueinander. 

(2) Die Zustimmung kann auf Beschwerde durch 
einen Entscheid des Dekans ersetzt werden; auf wei
tere Beschwerde entscheidet der Landeskirchenrat. 

Art. 27 b 

(l) Der vorherigen Zustimmung nach § 2'1 Abs. 3 
Satz 1 bedarf es nicht, 

1. wenn auswärts geborene Kinder an dem Geburts
ort von dem Pfarrer dieser Gemeinde oder von 
dem Pfarrer der Wohnsitzgemeinde der Eltern ge
tauft werden sollen; 

2. wenn Gemeindeglieder in einer auswärtigen Ge
meinde durch den Pfarrer dieser Geme:.nde oder 
durch den Pfarrer der Wohnsitzgemeü1de, beerdigt 
werden sollen; entsprechendes gilt für die Feuer
bestattung; 

3. wenn Trau:i.mgen an dem Wohnsitz eines der Ver
lobten durch den Pfarrer der Wohnsitzgemeinde 
oder an dem künftigen Ehewohnsitz durch -den Pfar
rer dieser Gemeinde vorgenommen werd,~n sollen. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 soll der Pfarrer 
vor Ausführung der Amtshandlung mit dem für den 
Wohnsitz zuständigen Pfarramt Verbindung aufneh
men, falls nicht ein Abmelde- oder Entlassungsschein 
vorliegt (§ 27 Abs. 2). Nach der Ausführung c:er Amts
handlung ist dem zuständigen Pfarrer Mitteilung zu 
machen. 

(3) Die Bestimmungen in § 27 Abs. 2 und Art. 27 a 
Abs. 1 bleiben unberiihrt. 

Art. 27 c 

Der Landeskirchenrat ist befugt, allgemeine Ausnah
men von der Bestimmung des § 27 Abs. 3 zu ver
fügen, wenn der kirchliche Dienst an den Gliedern 
einer Gemeinde infolge eines Notstandes od-er wegen 
der örtlichen Lage eines Friedhofes im Ben·ich einer 
Nachbargemeinde erfolgen muß. 

Art. 28 a 

(1) Für den Landesbischof und die Kreisdekane gel
ten die Bestimmungen der Verfassung der Eva.ngelisch
Lutherischen :Kirche in Bayern. 

(2) Die Beschränkungen des § 27 gelten :'.licht für 
Pfarrer, die mit einem Sonderauftrag des Landeskir..: 
chenrates betraut sind, soweit sie in Ausfüh1ung die
ses Auftrages tätig werden. 

Art. 29 a 

Für Pfarrer mit allgemefr1kirchlichen Aufgaben gel
ten ergänzend die besonderen Bestimmun'gen in Art. 
28 a, Art. 55 a Abs. 1, Art. 74 a, § 77 und Art. 95 a 
Abs. 2 sowie des XII. Abschnittes. 

Art. 36 a 

(1) Der Pfarrer ist zur Erteilung des Religionsunter
richtes nach Maßgabe der hieriiber bestehenden Vor
schriften verpflichtet. 

(2) Der Dekan sorgt dafür, daß der Unterricht an
gemessen unter die Pfarrer verteilt wird. Die Vertei
lung ist dem Kreisdekan zur Genehmigung vorzulegen. 

Art 38 a 

Will sich der Pfarrer außerhalb ein.es genehmigten 
Urlaubs über den Zeitraum einer Nadlt von seinem 
Dienstbereich entfernen, so hat er Anzeige an den 
Dekan zu erstatten; bei Abwesenheit von mehr als 
24 Stunden bedarf es der Zustimmu:'.1g des Dekans. 
Dauert die Abwesenhei'; länger als i~ine Woche, so 
hat er die Zustimmung des Kreisdekans einzuholen. 
In Notfällen hat er vo·n seiner Entfernung unverzüg
lich Anzeige an den Dekan zu erstatten und für die 
weitere Abwesenheit um Genehmigung nachzusuchen. 
In allen Fällen hat der Pfarrer im Einvernehmen mit 
dem Dekan für eine Stellvertretung zu sorgen. 

Art. 45 a 

Kommt ein Einvernehmen nicht zustande und ist 
mit Sicherheit anzunehmen, daß die Eheschließung 
dem Pfarrer den Dienst unmöglich machen oder ihn 
erheblich erschweren würde, kann der Pfarrer in den 
Wartestand versetzt werden. 

Art. 47 a 

Wie der Pfarrer kann sich auch die :B:hefrau des 
Pfarrers unmittelbar an den Kreisdekan oc.er den Lan
desbischof wenden, wenn sie oder der Pfarrer die Er
hebung einer Ehescheidungsklage erwägen oder wenn 
ein Scheidungsverfahren anhängig ist. 

A:rt. 48 a 

Art. 47 a gilt sinngemäß. 

Art. 55 a 

(1) Die Dienstaufsicht über die Pfarrer, die Inhaber 
einer Pfarrstelle sind, wird von dem Landeskirchen
rat, den Kreisdekanen und <len Dekanen, die Dienst
aufsicht über die Pfarrer, denen allg,=meinkirchliche 
Aufgaben übertragen sind, wird vorbehaltlich der be
sonderen Bestimmungen des XII. Abschnittes von dem 
Landeskirchenrat oder de:r von ihm bea·:1ftragten Stelle 
ausgeübt. 

(2) Die Dienstaufsicht über dte nach § 79 beurlaub
ten Pfarrer und die Pfarrer im Warte- oder Ruhestand 
wird von dem Landeskirchenrat oder der von ihm 
beauftragten Stelle ausgeübt. 

Art. 55 b 

Die dienstliche Beurteilung der Pfarrer wird in re
gelmäßigen Zeiträumen vorgenommen. Das Nähere 
wird durch Richtlinien nach Anhörung des Landessyn
odalausschusses geregelt. 

Art. 57 a 

Zuständig für Anordnungen nach § 5'r Abs. 1 Satz 1 
ist der Landeskirchenrat. In dringenden Fällen kann 
eine solche Anordnung durch den Kreisdekan oder 
den Dekan getroffen werden. Gleichuitig ist unter 
Vorlage eines Berichtes die Entscheidung des Landes
kirchenrates herbeizuführen. 

Art. 65 a 

(1) Der Einsicht in die Personalakt,~n unterliegen 
nicht Vorschläge zur Gesamtwertung der Qualifika
tion. Stellungnahmen über die Möglicl1keit künftiger 
dienstlicher Verwendung und vor dem 1. Januar 1974 
erfolgte Beurteilungen sowie Beurteilungen, die von 
einer Dienststelle einer anderen Kirche abgegeben 
worden sind, wenn im Zeitpunkt der .Ausstellung der 
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Beurteilung kein Recht auf die Einsicht in die Beurtei
lung bestanden hat. 

(2) Die Mitteilung ärztlicher Befunde an den Unter
suchten ist Sache des Arztes. Deshalb darf in ärztliche 
Zeugnisse, die vom Arzt unmittelbar in das Landes
kirchenamt geleitet oder diesem vom Pfarrer verschlos
sen vorgelegt wurden, keine Einsicht gewährt werden. 
Sollen aus ärztlichen Befunden rechtliche Folgerungen 
gezogen werden, muß dem Pfarrer auf Verlangen. 
Einsicht in diese Befunde gewährt werden. 

Art. 65 b 

(1) Visitationsakten und Prüfungsakten gehören nicht 
zu den Personalakten. 

(2) In die Visitationsakten kann, wie in andere Sach
akten, bei Vorliegen eines dienstlichen Interesses Ein- . 
sieht gewährfwerden. 

Art. 68 o. 

Für den Rechtsweg wegen vermögensrechtlicher An
sprüche aus dem Dienstverhältnis werden für die Evan
gelisch-Lutherische Kirche in Bayern die Bestimmungen 
.des Kapitels II Abschnitt II des Beamtenrechtsrahmen
gesetzes für anwendbar erklärt. Die Entscheidung nach 
§ 68 Abs. 2 trifft der Landeskirchenrat. 

Art. 69 a 

(1) Ist ein Pfarrer zehn Jahre in derselben Kirchen
gemeinde Inhaber einer Pfarrstelle und hat er das 
fünfundfünfzigste Lebensjahr noch nicht vollendet, 
führt der Kreisdekan mit ihm ein Gespräch über sei
nen weiteren Dienst. Dabei sind die persönlichen Ver
hältnisse ebenso zu bedenken wie die gegenwä_rtig 
und in nächster Zeit bestehenden Möglichkeiten für 
einen Dienst arJ. anderer Stelle. Der Kreisdekan soll 
auch den Kirchenvorstehern Gelegenheit geben, sich 
zu äußern. 

(2) Bleibt der Pfarrer in der Gemeinde, soll das 
nächste Gespräch nach fünf Jahren stattfinden. 

(3) Ist der Inhaber der Pfarrstelle Dekan, soll auch 
mit dem Dekanatsausschuß gesprochen werden. 

(4) Die Gespräche gemäß Abs. 1 und 2 sind auch 
mit Pfarrern mit allgemeinkirchlichen Aufgaben und 
mit beurlaubten Pfarrern zu führen. Das Gespräch 
führt der Landesbischof oder ein von ihm beauftrag
ter Pfarrer. 

Art. 71 a 

Die Anwendung des § 71 Abs. 1 Buchst. a ist im 
Hinblick auf Art. 69 a ausgeschlossen. 

Art. 74 a 

Visitator ist der Kreisdekan, bei Pfarrern mit allge
meinkirchlichen Aufgaben der Landesbisc.'10f oder ein 
von ihm bestimmter Oberkirchenrat, der Pfarrer ist. 
Als Vertreter der Pfarrerschaft ist der Kapitelsenior 
zu hören. Auf Antrag des Pfarrers ist ein weiterer 
Pfarrer seines Vertrauens, der der Ev·angelisch-Luthe
rischen Kird1e in Bayern angehört, zu hören. 

Art. 75 a 

(1) Die Erhebungen nach § 75 Abs. 1 werden im 
Auftrage des Landeskirchenrates durch den Kreisde
kan oder den Dekan vorgenommen. Der mit den Er
hebungen Beauftragte legt die Verhandlungen mit 
einer gutachtlichen Äußerung dem Landeskirchenrat 
vor: Betrifft das Verfahren einen Dekan, so werden 
die Erhebungen durch einen besonderen Beauftrag
ten des Landeskirchenrates gepflogen. Dabei ist auch 
cler Dekanatsausschuß zu hören.· 

(2) Im übrigen gilt Art. 74 a. 

Art. 77 a 

Die besonderen Bestimmungen di,s XII. Abschnittes 
bleiben unberührt. 

Art. 80 a 

Zum Abschluß der Vereinbarung nach § 80 Abs. 3 
ist für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern 
der Landeskirchenrat zuständig. 

Art. 81 a 

Der Pfarrer kann durch den Landeskirchenrat auch 
in den Wartestand versetzt werden, wenn für eine wei
tere Amtsführung infolge einer Änderu.:ig in der Orga
nisation der kirchlichen Ämter keine Möglichkeit mehr 
gegeben ist. Die Möglichkeit, sich naC'h § 69 um eine 
andere Verwendung zu bewerben, bl•:ibt unberührt. 

Art. 82 a 

(1) Der Wartestand beginnt, wenn nicht der Landes
kirchenrat etwas anderes bestimmt, mit dem Ablauf 
des Monats, in welchem dem Pfarrer die Versetzung 
in den Wartestand mitgeteilt wird. Die Verfügung kann 
bis zum Beginn des Wartestandes zurückgenommen 
werden. 

(2) Der Ruhestand beginnt, abgesehen von den Fäl
len der §§ 86 Abs. 1 und 3, 88 Abs. 5 und 89 Abs. 2 
mit dem Ablauf der drei Monate, d.ie auf den Monat 
folgen, in dem dem Pfarrer die Versetzung in den 
Ruhestand mitgeteilt worden ist. Bei der Mitteilung 
kann auf Antrag oder mit Zustimrn.ung des Pfarrers 
ein früherer Zeitpunkt festgesetzt werden. 

(3) Die Berechtigung zur Führung persönlicher Titel 
wird durch die Versetzung in den "\'varte- oder Ruhe
stand nicht berührt. 

Art. 84 a 

Der Ll,lndeskirchenrat bestimmt, ob und in welchem 
Umfang dem Pfarrer im Falle des § 84 Abs. 2 ejne 
Vergütung gewährt wird. 

Art. 87 a 

(1) Ist der Pfarrer zeitlich dienstunfähig, so kann 
die Dauer des Ruhestandes auf die Dauer der voraus
sichtlichen Dienstunfähigkeit beschränk-z werden (zeit
licher Ruhestand). 

(2) Der zeitliche Ruhestand kanr:. v•:rlängert wer
den. jedoch nicht über drei Jahre hinaus, gerechnet 

· vom Tage des Eintritts in den Ruhestand. 

Art. 87 h 

(1) Beantragt der Pfarrer seine Versetzung in den 
Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit, so wird die 
Dienstunfähigkeit in der . Regel durch die Erklärung 
des Kreisdekans nachgewiesen, die dieser nach Anhö
rung des Dekans und des Seniors dahin abgibt, daß 
er nach pflichtmäßigem Ermessen die Voraussetzungen 
für die Versetzung in den Ruhestand für gegeben 
erachtet. 

(2) Die Möglichkeit einer Anordnung r.ach § 87 Abs. 3 
bleibt unberührt. 

Art. 88 a 

In dem ve·rfahren nach § 88 Abs. 2 ist vorbehalt
lich der Bestimmungen in Art. 111 a als Visitator der 
Kreisdekan und als Vertretung der Pfarrerschaft der 
Kapitelsenior zu hören. 

I!! 
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Art. 91 a 

Der Pfarrer im Ruhestand kann auf An:mchen auet'1 
mit der Verwesung einer Pfarrstelle betraut werden; 
das Nähere regelt der Landeskirchenrat. 

Art. 95 a 

(1) Macht der Pfarrer von dem Rücktrit:;srecht nach 
§ 95 Abs. 2 Gebrauch, so soll ihm, soweit möglich, 
ein seiner früheren Tätigkeit entsprechender Dienst 
übertragen werden. Ist der Pfarrer nachver:;ichert wor
den, so erhält er bei Versetzung in den Ruhestand 
ein um den Teil der Angestelltenversicherungsrente, 
für den die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern 
die Nachversicherung übernommen hat, gekürztes 
Ruhegehalt. Entsprechendes gilt, wenn der Pfarrer ge
mäß Abs. 1 Satz 2 i. d. F. des Kirchengesetzes vom 
27. März 1972 (KABl. S. 73) eine Abfindu:i.g erhalten 
hat. Im übrigen bleiben ihm die besoldungsrechtlichen 
Ansprüche und die versorgungsrec,'"ltlichen Anwart
schaften gewahrt, die er im Zeitpunkt der Entlassung 
aus dem Dienst hatte. 

(2) War dem Pfarrer vor der Entlassung eine allge
meinkirc..hliche Aufgabe übertragen, so b,?steht kein 
Anspruch auf neuerliche Übertragung einer ·sold1en 
Aufgabe. 

Art. 103 a 

(1) Die nach diesem Gesetz zulässigen Entschei
dungen, Anordnungen oder Maßnahmen trifft,. soweit 
sic..11 nicht aus der Verfassung der Evangelis,::h-Lutheri
schen Kirche in Bayern, dem XII. Abschnitt dieses Ge
setres oder aus sonstigen Kirchengesetzen etwas an
deres ergibt, der Landeskirchenrat. 

(2) Sind nach diesem Gesetz dem Pfarre:r Entschei
dungen bekanntzugeben, so ist nach § 81 des Kirchen
beamtengesetzes zu verfahren. 

(3) Die in diesem Gesetz vorgeschriebenen Anzei
gen sind auf dem Dienstwege der zur Entscheidung 
zuständigen Stelle vorzulegen. 

XII. Abschnitt 

Ergänzende Bestimmungen 
für ordinierte Inhaber eines kirchenleitenden Amtes, 

für ordinierte Mitglieder eines kircbenleitenden Organs' 
und für andere Pfarrer mit 

allgemeinkirchlichen Aufgaben 

1. Allgemeines 

Art. 105 a 

(1) Zu den Pfarrern, denen allgemeinkirch.liche Auf
gaben übertragen sind (§§ 16 Abs. 2 und 29), ge
hören. der Landesbischof, die Mitglieder <ie-s Landes
kirchenrates, welche Pfarrer sind, einschließlich der 
Kreisdekane, die Leiter der dem Landeskirchenrat un- · 
mittelbar nachgeordneten St€llen und Behörden, soweit 
sie ordiniert sind, sowie sonstige in der landeskirch
lic.'l:\en Verwaltung verwendete, nicht mit eine!.' Pfarr
stelle beliehene Pfarrer. 

(2) Der Landesbischof und die Kreisdekane sind or
dinierte Inhaber eines kirchenleitenden Amte:; im Sinne 
des § 30 Abs. L Die Mitglieder des Landeskirchenra
tes, welche Pfarrer sind, sind ordinierte Mitglieder 
eines kirchenleitenden Organs im Sinne des § 30 
Abs. 2. 

Art. 106 a 

Die Bestimmungen der vorhergehenden Abschnitte 
gelten auch für die Pfarrer· mit allgemeinJ.:irchlichen 

Aufgaben, soweit nicht in den nachfolgenden Bestim
mungen eine besondere Regelung getr0ffen ist oder 
die besondere Natur des Dienstverhältnisses die An
wendbarkeit einzelner Vorschriften ausschließt. 

2. Begründung des Dienstverhäl:nisses 

Art. 107 a 

(1) Der Rektor der Augustana-Hocl:.scr.ule in Neuen
dettelsau wird vom Dozentenkollegium auf die Dauer 
von höchstens drei Jahren aus dem Kreis der Hochschul
professoren nach näherer Bestimmung der Ordnung 
für das Dozentenkollegium der Augustana-Hochschule 
gewählt; Wiederwahl ist zulässig. Die Wahl wird 
rechtswirksam mit der Bestätigung durch den Landes
kirchenrat. Erfolgt diese Bestätigung nicht, so ernennt 
der Landeskirchenrat einen Hochschulprofessor für die 
Dauer eines ·Jahres zum kommissarischen Rektor. 

(2) Die übrigen Pfarrer mit allgemeinkirchlichen 
Aufgaben werden vom Landeskirchen::·at ernannt. 

Art. 108 a 

Über die Einführung der Mitglieder des Landeskir
chenrates, die Pfarrer sind, sowie der übrigen Pfarrer 
mit allgemeinkirchlichen Aufgaben können vom Lan
deskirchenr"at nach Anhörung des Landessynodalaus
schusses Richtlinien erlassen werden. Die Einführung 
wird in einem öffentlichen Gottesdiem;t nach der Agen
de vollzogen. 

3. Veränderung des Dienstverhältnisses 

Art. 109 a 

(1) Den Mitglied~rn des Landeskirchenrates, die 
Pfarrer sind, kann ohne ihre Zustimmung eine andere 
allgemeinkirchliche Aufgabe nur übntragen werden, 
wenn sie damit ihre fügenschaft al::; Mitglieder des 
Landeskirchenrates nicht verlieren, und wenn die 
neue Aufgabe mit mindestens dem gleid,en Endgrund
gehalt verbunden ist wie die bisherige. 

(2) Bei den übrigen Pfarrern mit allgemeinkirch
lichen Aufgaben ist die .Übertragung einer anderen 
allgemeinkirch1ichen Aufgabe oder einer freien Pfarr
stelle nach § 77 Abs. 1 ohne ihre Zustimmung nur 
möglich, wenn die neue Stelle mit mindestens dem 
gleichen Endgrundgehalt verbunden i.st wie die bis
herige, oder wenn der Landeskirchenrat gemäß § 7 
Abs. 1 des Pfarrbesoldungsgesetzes zu.gleich bestimmt, 
daß der Pfarrer für seine Person die Bezüge aus der 
bisherigen ·stelle behält. · 

(3) Das Recht der in clen Absätzen :l tmd 2 genann
ten Pfarrer, sich nach § 77 Abs, 2 um eine Pfarrstelle 
zu bewerben, bleibt unberührt. 

4. Beendigung des Dienstverhältnisses 

Art. 110 a 

(1) Die Entlassung au.3 dem Dienst (§§ 93 ff} wird 
bei den Mitgliedern des Landeskirchenrates, die Pfar
rer sind, vom Berufungsausschuß, bei den übrigen 
Pfarrern mit allgemeinkirchlichen Aufgaben durch den 
Landeskirchenrat verfügt. 

(2) Abs. 1 gilt entsprechend für die Rntscheidung, ob 
die Voraussetzungen des § 97 gegeben s-.nd. 

5. Warte- und Ruhestand 

A:rt. 111 a 

Die in Art. 110 a best::mmten Stellen sind auch für 
die Versetzung in den Wartestand zuständig. Die nach 
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§ 75 in Verbindung mit § 74 erforderlichen Erhebun
gen werden durch einen Beauftragten des Landeskir
chenrates vorgenommen. Der Beauftragte hat die 
Rechte und Pflichten des Untersuchungsführers im 
Amtszuchtverfahren. Er legt die abgeschlossenen Er
mittlungen mit einer gutachtlichen Äußerung der zur 
Entscheidung zuständigen Stelle vor. 

Art. 112a 

Die in Art .. 110 a bestimmten Stellen sind auch für 
die Versetzung in den Ruhestand nach §§ 86 ff zu
ständig. 

XIII. Abschnitt 

Mittelbares Dienstverhliltnis 

Art. 113 a 

(1) Pfarrer, die in einer mit der Evangelisch-Lutheri
schen Kirche in Bayern in Beziehung stehenden, kirch
lichen Zwecken dienenden Einrichtung Dienst leisten 
oder in einem anderen vom Landeskirchenrat gebillig
ten hauptamtlichen Dienstverhältnis stehen, können, 
wenn sie die Voraussetzungen des § 5 erfüllen, auf 
Antrag in den mittelbaren Dienst der Evangelisch
Lutherischen Kirche in Bayern aufgenommen werden. 

(2) Das Verhältnis des Pfarrers zu der Einrichtung, in 
der er Dienst leistet, oder zu einem anderen Dienst
herrn im Sinne des Absatzes 1 wird hierdurch nicht 
berührt. 

(3) Die Aufnahme in den mittelbaren Dienst be
gründet keine Besoldungs- und Versorgungsansprüche 
gegen die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern. 

Art. 114a 

(1) Die Aufnahme wird durch den Landeskirchenrat 
ausgesprochen. 

(2) Der Pfarrer erhält eine Urkunde; § 18 Abs. 1 
Satz 1 ist sinngemäß anzuwenden. 

(3) Der Pfarrer wird bei der Aufnahme erforderli
chenfalls durch den Landeskirchenrat oder die von ihm 
bestimmte Stelle nach § 19 Abs. 1 verpflichtet; § 19 
Abs. 2 ist sinngemäß anzuwenden. 

Art. 115 a 

(1) Der Pfarrer im mittelbaren Dienst bedarf der Zu
stimmung des Landeskirchenrates, wenn er in den 
Dienst einer anderen, den Voraussetzungen des 
Art. 113 a Abs. 1 entsprechenden Einrichtung treten 
will. 

(2) Der gleichen Zustimmung bedarf es, wenn er von 
seinem unmittelbaren Dienstherrn vorübergehend zu 
einem anderen Dienst beurlaubt wird. 

Art. 116 a 

(1) Der Pfarrer im mittelbaren Dienst kann jeder
zeit seine Entlassung aus dem mittelbaren Dienst ver
langen. Das Verlangen ist dem Landeskirchenrat 
schriftlich zu erklären, dem Verlangen muß alsbald 
entsprochen werden. 

(2) Der Pfarrer kann von dem Landeskirchenrat auch 
ohne Antrag aus dem mittelbaren Dienst entlassen 
werden. 

(3) Mit der Entlassung erlöschen die mit der Auf
nahme in den mittelbaren Dienst verbundenen Rechts
wirkungen, soweit nicht anderes bestimmt wird. 

Art. 117 a 

(1) Für den Pfarrer im mittelbaren Di'cnst gelten die 
Bestimmungen in § 2 Abs. 1 und 2, §§ 3, 31 bis 35, 
41, 43, 44, 47 Abs. 1 und 2, 48, 49, 50. 51 und § 90 
Abs. 1 und 2 sinngemäß. 

(2) Die Dienstaufsicht übt der Kreisd-=kan des Kir
chenkreises aus, in dem der Pfarrer seinen Dienstsitz 
hat; er kann sie dem Dekan übertragE!n. 

(3) Für die Verletzung der. Lehrverpflichtung · uncl 
der Amtspflicht gelten die Bestimmungen der §§ 59 
bis 61. 

Eheschließung der Pfarrer, Pfarrvt:·rw::tlter, (Pfarr-) 
Vikarinnen und KandidateJJ. in der Evana-elisch-LuthE>:

rischen Kirche in Baye,rn. 

Vom 19. Dezember 1973. (KABL 74, S. 20) 

1. Der Pfarrer ist verpflichtet, dem Landeskirchenamt 
seine Eheschließung und seine kirchliche Trauung 
alsbald mitzuteilen ·und dabei eine Abschrift der 
Heiratsurkunde und eine Bestätigung der· kirch
lichen Trauung vorzulegen (§ 44 Pfar:~ergesetz). Der 
Ehefrau wird ein Fragebogen zuiteschickt mit der 
Bitte, ihn auszufüllen und an das Landeskirchen
amt einzusenden. Die Möglichkeit eines persön
lichen Gesprächs zwischen dem :E:hepaar und dem 
zuständigen Dekan, Kreisdekan oder Referenten 
des Landeskirchenamtes wird angebot,m. 

2. Nr. 1 gilt für Pfarrverwalter gemäß § 9 des Pfarr
verwaltergesetzes, für (Pfarr-) Vikarinnen gemäß 
§ 22 Abs. 2 sowie § 10 Abs .. 1 des Theologinnen
gesetzes, für Predigt- und Pfarramtskandidaten ge
mäß § 15 Abs. 2 des Kandidatengesetzes entspre
chend. 

3. Studenten der Theologie und ang,ehende Pfarrver
walter sind gebeten, wje die im Dlem:t der Landes-

. kirche Stehenden zu verfahren. D:le genannten Un
terlagen (ausgefüllter Fragebogen, Heiratsurkunde 
und Bestätigung der kirchlichen Trauung) müssen 
spätestens mit der Meldung zur theologischen Auf
nahmeprüfung eingereicht werden. 

4. Diese Bekanntmachung tritt am J.. Januar 1974 in 
Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt wird die Bekannt
machung über das Verlöbnis der PfaLTer, (Pfarr-) 
Vikarinnen und Kandidaten vom 16. Oktober 1972 
(KABI. S. 250) aufgehoben. 

M ü n c h e n , den 19. Dezember 19H 

I.A.: Maser 

Prüfungsordnung der Evangelisch-Lufüedschen Kirche 
in Bayern für die theologische Aufnahmeprüfung. 

Vom 9. Januar 1974. (K.ABl S. 54) 

Der Landeskirchenrat erläßt aufgru::id des § 2 Abs. 3 
des Kirchengesetzes über das Dienstverhtltnis der Pre
digtamts- und Pfarramtskandidaten (Kandidatengesetz) 
vom 8. März 1967 (KABI. S. 69) in der Fassung des 
letzten Änderungsgesetzes vorn 13. November 1971 
(KABl. S. 310) die nachstehende Prüfungsordnung für 
die theologische Aufnahmeprüfung. 

l!I 

r 
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Diese Prüfungsordnung tritt am 1. April J.974 mit 
Wirkung für die theoiogische Aufnahmeprüfung 1975/I 
in Kraft. 

Die Prüfungsordnung für die theologische Aufnahme
und Anstellungsprüfung vom 6. Februar 1958 (KABL 
S. 15) in der Fassung der letzten Anderungsbekannt
machung vom 16. Oktober 1972 (KABl. S. 250) t:dtt nach 
Abschluß des Prüfungsgeschäfts für die theologische 
Aufnahmeprüfung 1974/II außer Kraft, soweit sie Be
stimmungen über die theologische Aufnahmeprüfung 
enthält. 

Von dem Nachweis der Zulassungsbedingungen des 
§ 5 Nr. 1 Buchst. g) und h) kann unter Vorlage eines 
begründeten Antrages bis zum Prüfungstermin 1977/I 
einschließlich Dispens erteilt werden. 

lVI ü n c h e n , tjen 9. Januar 1974 

I. A.: Maser 

Prüfungsordnung 
für die theologische Aufnahmeprüfung 

§ l 

Grundbestimmung 

(1) Wer sich um den Dienst als Pfarrer in der Evan
gelisch-Lutherischen Kirche in Bayern bewirbt, muß 
seine Befähigung in der Regel in der theologischen 
Aufnahmeprüfung und theologischen Anstellungsprü
fung nachweisen. Die theologische Aufnahmeprüfung ist 
die Abschlußprüfung für die vorgeschriebene Hod1schul
ausbildung. 

(2) In der theologischen Aufnahmeprüfung ,oll der 
Kandidat nachweisen, daß er die erforderlich,,m wis
senschaftlichen Kenntnisse und Fähigkeiten für die 
Aufnahme in den kirchlichen Vorbereitungsdienst er
worben hat. 

§ 2 

Prüfungskommission 

(1) Für die Durchführung der Aufnahmeprüfung wird 
vom Landeskirchenrat eine Prüfungskommission gebil
det. 

(2) Als Mitglieder der Prüfungskommission werden in 
der Regel Theologen berufen, die am Ausbildw1gsvoll
zug beteiligt sind. 

Als Prüfer können nur bestellt werden: 

a) Hochschullehrer der Theologie im Sinne des baye
rischen Hochschullehrergesetzes, 

b) sonstige akademische Lehrpersonen, 

c) Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bay
ern, 

d) ordinierte Theologen, die als hauptamtliche Reli
gionslehrer tätig sind. 

(3) Für jedes Fach wird ein Fachprüfer bestimmt. 

(4) Vorsitzender der Prüfungskommission ist ein 
Oberkirchenrat, in der Regel der Ausbildungsreferent. 

(5) Die Zusammensetzung der Prüfungskommission 
wird den Kandidaten mit der Bestätigung der Zulas
sung zur Prüfung bekanntgegeben. 

(6) Die Mitglieder der Prüfungskommission schlagen 
dem Landeskirchenrat Themen für die wissenschaft
liche Hausarbeit und für die Klausuren vor. Der Lan
deskirchenrat trifft die Auswahl. 

(7) Die Prüfungskommis~.ion führt die mündliche Prü
fung durch. Sie stellt die Noten gemäß §§ 12 und 13 fest. 

(8) Der Landesbischof hat das Recht, bei der münd
lichen Prüfung anwesend zu sein. 

§ 3 

Theologisches Prüfungsamt 

Die Vorbereitung und Organisation der Prüfung ist 
Aufgabe des Theologischen. Prüfungsamtes im Landes
kirchenamt. 

§ 4 

Prüfungstermine 

(1) In der Regel findet die theologische .Aufnahme
prüfung zweimal im ,Jahr statt. 

(2) Der jeweilige Prüfungstermin wird ein halbes Jahr 
vor dem Termin der mündUchen Prüfung im Amtsblatt 
für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern be
kanntgemacht. Gleichzeitig wird eine l\l[eldefrist, die 
mindestens einen Monat betragen soll, bekanntgegeben. 

(3) Nach Ablauf der im Amtsblatt der Evangelisch
Lutherischen Kirche .in Bayern festgesetzten Meldefrist 
erhält der Kandidat binnen zwei Wochen eine Mittei
lung über seine Zulassung zur Prüfung. 

§ 5 

Zulassungsvoraussetzungen 

Für die Zulassung sihd bei der Meldung zur theolo
gischen Aufnahmeprüfung vorzulegen: 

1. Studiennachweise 

a) der Nachweis über d.as Studium von acht Seme
stern an einer deutschen Evangeli.sch-Theologi
schen Fakultät oder kirchlichen Hochsc:.1Ule durch 
Vorlage des Studienbuches. Die Anerkennung von 
an außerdeutschen theologischen Fakultäten be
legten Semestern ist auf Antrag möglich; 

b) das Reifezeugnis odei~ ein anderer Nachweis der 
Hochschulreife; 

c) der Nachweis ausreichender Kenntnisse in der 
griechischen, hebräischen und lateinischen Spra
che; 

d) der Nachweis über die Ableistung eines !ier 
Studienqeratung dienenden Kolloquiwns; 

e) drei Bescheinigungen über die Teilnahme an 
je einem Seminar in der biblischen, systemati
schen und historischen Theologie, davon eine 
mit einem bewertenden Zeugnis aufgrund einer 
schriftlichen Arbeit; 

f) je ein bewertender Seminarschein über die Teil
nahme an einem homiletischen u.11d religions
pädagogischen Seminar; 

g) die Bestätigung der Teilnahme·· an- mindestens 
einem vom Prüfungsamt anerkannten theoriebe
gleiteten Praktikum; 

h) der Nachweis über die Belegung von acht Wo
chenstunden Philosophie und über die Teilnahme 
an wenigstens zwei Lehrveranstaltungen, die 
Kenntnisse und Fähigkeiten in den Humanwis
senschaften (unter b1~sonderer Beriicksichtigung 
der Psychologie) vermitteln; 

i) der Nachweis über di.e Teilnahme an einer kir
chenrechtlichen Lehrveranstaltung. 
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2. Angaben zum Prüfungsvollzug und Leistungsnach
weise 

a) die Angabe des Schwerpunktfaches aus den 
in § 8 · Abs. 3 genannten vier theologischen 
Disziplinen, in denen der Kandidat die wissen
schaftliche Hausarbeit schreiben will; 

b) für jedes mündliche Prüfungsfach ist auf ei
nem gesonderten Blatt eine Zusammenstellung 
des Studienablaufes (Teilnahme an Lehrveran
staltungen, gehaltene Referate, schriftliche Ar
beiten) vorzulegen. Der Kandidat benennt die 
Schwerpunktgebiete, die in der mündlichen Prü
fung berücksichtigt werden sollen. Zum Schwer
punktgebiet kann gelesene Literatur angegeben 
werden; 

c) über Studienleistungen und -erfolge in einem 
oder mehreren Spezialgebieten,' die nicht ge
prüft werden -(z'. B. biblische Archäologie, Öku
mcnik, Missionswissenschaft, Diakoniewuisen
schaft. Kirchenrecht, Kirchenmusik, Religions
psychologie, Pastoralpsychologie, Religionswis
senschaft, Religionssoziologie), sind Nachweise 
über qualifizierte Beurteilungen vorzulegen, 
wenn die Studienleistungen in das Prüfungszeug
nis aufgenommen werden sollen. 

3. Angaben zur Person des Kandidaten 

a) ein Lebenslauf unter besonderer Berücksichti
gung des Ausbildungsweges; 

b) der Nachweis der Taufe und der Zugehörig
keit zu einer evangelischen Kirche; 

c) ein amtliches Führungszeugnis; 

d) ein amts- oder vertrauensärztliches Gesundheits
zeugnis; 

e) der Nachweis der Staatsangehörigkeit; 

fJ eine Erklärung, ob der Kandidat bereits ver
sucht hat, vor einem anderen Gremium eine 
theologische Aufnahmeprüfung oder eine ver
gleichbare Prüfung abzulegen; 

g) ein Antrag zur Aufnahme in den kirchlichen 
Vorbereitungsdienst. Die Zulassung zur Prüfung 
ist von diesem Antrag nicht abhängig. 

§ 6 

Zulassung zur Prüfung 

Das Prüfungsamt stellt fest, ob die Zulassungsvor
aussetzungen gegeben sind, und spricht die Zulassung 
aus. In begründeten Ausnahmefällen (z.B. wenn Theo
logie Zweitstudium war} kann auf die Zulassungsvor
aussetzungen des § 5 Nr. 1 Buchst. a), g) und h) 
teilweise oder ganz verzichtet werden. 

§ 7 

Rücktritt von der Prüfung 

(1) Tritt ein Kandidat während der schriftlichen Prü
fung zurück, so gilt die Prüfung als nicht abgelegt. 
Wird der Rücktritt nach der schriftlichen oder während 
der mündlichen Prüfung erklärt, so gilt die Prüfung 
als nicht bestanden. 

(2) Kann ein Kandidat wegen Krankheit an der 
schriftlichen Prüfung oder einzelnen Klausuren nicht 
teilnehmen, kann er sich aber der mündlichen Prüfung 
unterziehen. so kann ihm Gelegenheit zur Nachho
lung der schriftlichen Prüfung gegeben werden. Er
krankt ein Kandidat vor oder während der münd
lichen Prüfung, so kann ihm die Möglichkeit zur Nach
holung gegeben werden: In beiden Fällen ist die Nach
holung nur möglich, wenn sie spätestens eine Woche 

vor der Schlußkonferenz der Prüfungskommission vor
genommen werden kann. Dem Vor:sitzenden ist unver
züglich ein ärztliches, auf Verlangen ein vertrauens
ärztliches Zeugnis vorzulegen. 

(3) Die wissenschaftliche Hausarbeit wird bei Rück
tritt nach Abs. 1 Satz 1 angerechnet. Wenn sie vorge
zogen wurde, verfällt sie, falls nicht ein vertrauensärzt
liches Zeugnis vorgelegt wird. 

§ 8 

Prüfungsformen und Pr'i.ifungsfächer 

(1) Die Prüfung besteht aus Hausarbeiten, Klausuren 
und der mündlichen Prüfung. 

(2) Als Hausarbeiten sind anzufertigen: 

a) eine wissenschaftliche Hausarb•ait in einer der in 
Abs. 3 genannten Disziplinen, 

b) eine schriftlicb abgefaßte Predigt und ein schrift
lich 1:1bgdaßle1 UHteaiclltse11l.w·.uJ' mit der dazuge
hörenden didaktischen .Analys,,!, beides aufgrund 
des gleichen biblischen Textes. 

(3) Klausuren werden geschrieben i.n folgenden theo
logischen Disziplinen: . 

a) Altes Testament 

b) Neues Testament 

c) Dogmatik und Ethik 

d) Kirchen- und Dogmengeschichte 

(4) Hausarbeiten und Klausuren werden anonym 
abgegeben. Das Prüfungsamt teilt dem Kandidaten ein 
Kennwort und eine Kennzahl mit. 

(5) In der mündlichen Prüfung werden folgende 
Fächer geprüft: 

a) Altes Testament 

b) Neues Testament 

c) Dogmatik und Ethik 

d) Kirchen- und Dogmengeschichte 

e) praktische Theologie 

f) Grundzüge der Philosophie 

§ 9 

Hausarbeiten 

(1) In der wissenschaftlichen Ham:arbeit soll der 
Kandidat den Nachweis erbringen, da.ß er än metho
disch sachgemäßer Weise, unter selbständiger Ver
arbeitung von Quellen und Literatur, einen Sachver
halt entfalten, von verschiedenen Seiten beleuchten 
und begründet beurteilen kann. 

(2) Vom Prüfungsamt werden dem Kandidaten drei 
Themen in dem von ihi:n gewählten Fach zur Wahl 
gestellt. Die Ausarbeitung soll 30 Schreibmaschinen
seiten nicht überschreiten. Als Bearbeitungszeit stehen 
sechs Wochen zur Verfügung. 

(3) Die wissenschaftliche Hausarbeit kann von einem 
Kandidaten auf Antrag gleichzeitig mit den Kandi·
daten des vorhergehenden Prüfungster:nins angefertigt 
werden unter der Bedingung, daß die Zulassungsvor
aussetzungen zu dem gewählten Prü:fungstermin er
füllt sind. 

(4) In dem Fach, in dem der Kandidat die wissen
schaftliche Hausarbeit geschrieben hat, entfällt die 
Klausur. 

(5) Der Predigt und der religio:n.spädagogischen 
Arbeit wird der gleiche biblische T,oxt zugrundegelegt. 
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Dabei sollen die exegetischen, homiletischen, didak
tischen und methodischen Überlegungen darge
legt werden. Es stehen zwei Texte zur Wahl. Für die 
Ausarbeitung der homiietischen und religion3pädago
gischen Arbeit hat der Kandidat vier Wochen Zeit. 

(6) Jeder Hausarbeit ist ein Literaturverzeichnis und 
die Versicherung, daß sie ohne fremde Hil::e ange
fertigt ·wurde, beizugeben .. 

§ 10 

Klausuren 

(1) In den Klausuren werden vor allem Gi·undwis
sen und methodisches Können geprüft. 

(2) Die Bea-rbeitungszeit für jede Klausur beträgt 
vier Stunden. An einem Tag wird nur eine Klausur 
geschrieben. Zwei Themen stehen iur Wahl. 

(3) Elementare Hilfsmittel, die im Anhang zu dieser 
Prüfungsordnung aufgeführt sind, werden zu::- Verfü
gung gestellt. 

(4) Die Klausuren in den biblischen Fächern be
stehen aus der Übersetzung und der wissenschaftlichen 
·E:~egese eines Textabschnittes sowie der Bearbeitung 
eines Themas. In den übrigen Klausuren kann die Auf
gabe als Essay-Klausur oder als kombinierter Test 
gestellt werden. 

(5) Die Klausuren werden vor <ler mündlichen Prü
fung gesc..'lrieben. 

§ 11 

Mündliche Prüfung 

(1) In der mündlichen Prüfung werden im Rahmen 
von selbst gewählten Teilgebieten der einzelner: Grund
fächer vor allem vertieftes Vv'issen, methodiscl:.es Kön
nen und Urteilsvermögen geprüft. Die Aufstellung des 
Kandidaten .über seine Studien in dieser :Oisziplin 
sind Grundlage und Ausgangspunkt des Prüfungsge
sprächs. Der Kandidat muß in der Lage sein, seine 

. Schwerpunktkenntnisse in den Zusammenhang der 
Disizplin einzuordnen. 

(2) Für die mündliche Prüfung wird für jec!es Prü
fungsfach eine Fachkommission gebildet, die aus ei
nem Fac..h.prüfer und mindestens zwei Beisitzern be
steht. 

(3) Die Prüfungszeit beträgt in den einzelnen Fä
chern: 

Altes Testament 
Neues Testament 
Dogmatik 

20 Min. 

Ethik 
Historische Theologie 

(Kirchen- und Dogmengeschichte 
einschließlich Konfessionskunde). 

Praktische Theologie 

20 

15 

15 

20 

Homiletik, Liturgik, Seelsorge (einschließlich 
Pastoralpsychologie) und Religionspädagogik 
(Der Kandidat hat die Möglichkeit, aus diesen 
vier Fächern zwei Fächer anzugeben, die je 
15 Minuten geprüft werden, und für die je 

Min. 
Min. 
Min. 

Min. 

eine Note gegeben wird.) zusammen 30 Min. 

Grundzüge der Philosophie 15 Min. 

(4) Im Schwerpunktfach verlängert sich die Prüfung 
um die Hälfte der angegebenen Zeit und schließt die 
Prüfung des Grundwissens ein. 

(5) In der mündlichen Prüfung werd1m jeweils bis 
zu vier Kandidaten zu einer Prüfungsgruppe zusam
mengefaßt. 

(6) Über den Verlauf der Prüfung wird durch ein 
Mitglied der Fachkommission ein Ergebnisprotokoll 
geführt. 

(7) Kandidaten des letzten Studienjah1:es, die in die 
Liste der Anwärter für das geistliche Amt eingetra
gen sind, können auf Antrag die Erlaubnis erhalten, 
bei der mündlichen Prüfung anwesend zu. sein. 

§ 12 

Bewertung der Prüfungsleistungen 

(1) Die Prüfungsleistungen in· den Hausarbeiten, 
Klausuren und der mündlichen Prüfung werden wie 
folgt bewertet: 

Sehr gut (1) eine besonders hervorragende Lei
stung, 

Gut (2) 

Befriedigend (3) 

Ausreichend (4) 

Mangelhaft (5) 

Ungenügend (6) 

eine erheblich über dem Durch-
schnitt liegende Lei!,tung, 
eine über dem Durchschnitt lie
gende Leistung. 
eine Leistung, die durchschnittli
chen Anforderungen entspricht; 
eine Leistung mit erheblichen 
Män~teln, 
eine völlig unbrauchbare Leistung. 

Bei der Bewertung der dnzelnen Prüfungsleistungen 
können Zwischennoten (hal.be Noten) gegeben werden. 

(2) Aus der Summe· aller Einzelnoten mit entspre
chender Wertung ergibt sich die Gesam·;prüfungsnote. 
Sie wird wie folgt festgesetzt: 

Sehr gut (I) Kandidaten mit eimir Gesamtprü-
fungsnote bis 1,50, 

Gut (II) Kandidaten mit einer Gesamtprü-
fung,:note von 1,51 bis 2,50, 

Befriedigend (III) Kandidaten mit einer Gesamtprü-
fung,.note von 2,51 bis 3,50, 

Ausreichend (IV) Kandidaten mit einer Gesamtprü-
fungsnote von 3,51 bis 4,50, 

Mangelhaft (V) Kandidaten mit einer Gesamtprü-
fungsnote von 4,51 bis 5,50, 

Ungenügend (VI) Kandidaten mit einer Gesamtprü-
fungsnote über 5,50. 

Zwischennoten werden im Gesamtergebnis nicht ge
geben. 

(3) Für jeden Kandidaten, der die Prüfuag bestan
den hat, ist aufgrund seiner Gesamtprüfungsnot~ eine 
Platzziffer festzusetzen. BE·i gleichen Gesamtprüfungs
noten wird die gleiche Platzziffer erteilt. Jn "diesem Fall 
erhält der nächstfolgende Kandidat die Platzziffer, die 
sich ergibt. wenn die mehreren gleichen Platzziffern 
fortlaufend weitergezählt werden. Bei der Erteilung 
der Platzziffer ist anzugeben, wie viele Kandidaten sich 
der Prüfung unterzogen haben. 

(4) In das Zeugnis werden qualifizierte Studienlei
stungen aus Bereichen, die nicht geprüft wurden, ohne 
Benotung (§ 5 Nr. 2 Buchst. c) aufgenommen. 

§ 13 

Beurteilung der Prüfungsleistungen 

(1) Die Hausarbeiten und Klausuren werden von 
zwei Mitgliedern der Prüfungskommissi.on begutach
tet und bewertet. Dem zweiten -Korrektor wird die 
Beurteilung, nicht aber die Benotung des ersten Kor-
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rektors mitgeteilt. Bei abweichenden Bewertungen 
durch die beiden Korrektoren sollen diese eine Eini
gung über die Note herbeiführen. Kommt eine Eini
gung nicht zustande, entscheidet der. Prüfungsvorsit
zende im Rahmen der von den Korrektoren gegebenen 
Noten. In besonderen Fällen können einzelne Arbei
ten der Benotung durch die Gesamtkommission unter
stellt werden. 

(2) Bei der mündlichen Prüfung setzt die Fachkom
mission in gemeinsamer Beratung die Note fest. 

(3) Für die Berechnung der Gesamtprüfungsnote 
zählen die wissenschaftliche Hausarbeit dreifach, jede 
Klausur zweifach, die Predigtarbeit und die religions
pädagogische Arbeit je einfach und die mündlichen 
Prüfungen je einfach. 

(4) Die Prüfung ist nicht bestanden, 

a) wenn die Gesamtprüfungsnote. ,,ausreichend" 
(IV) unterschritten wird (Notendurchschnitt 4,61 und 
:;l.hlechter); 

b) wenn die Gesamtfachnote im Schwerpunktfach 
(wissenschaftliche Hausarbeit und mündliche Prü- · 
fung) schlechter als „ausreichend" (4) benotet wurde 
(N otendurc:.1-J.schnitt 4,51 und schlechter); 

c) wenn die Gesamtfachnoten (Klausur und mündliche 
Prüfung) in mindestens zwei der Klausurfächer 
schlechter als „ausreichend" (4) ausfallen (Noten
durchschnitt 4,51 und schlechter) .. 

§ 14 

Feststellung des Prüfungsergebnisses 

(1) Der Vorsitzende der Prüfungskommission oder 
ein von ihm bevollmächtigtes Mitglied der Prüfungs
kommission teilt .den Kandidaten nach der mündlichen 
Prüfung alle bis dahin festgesetzten Einzelnoten mit. 

(2) Die Prüfungskommission stellt die Einzelnoten 
und die Gesamtprüfungsnote in einer Schlußkon
ferenz fest. 

(3) Der Vorsitzende der Prüfungskommission legt 
das Ergebnis der Prüfung unter Beilage der Prüfungs
arbeiten, der Protokolle der mündlichen Prüfung und 
einer Niederschrift über Prüfungsaufgaben, Prüfungs
zeiten, besondere Vorkommnisse und Beschlüsse der 
Prüfungskommission dem Landeskirchenrat zur Bestä
tigung vor. Der Landeskirchenrat bestätigt das Ergeb
nis der Prüfung. Jeder Kandidat erhält ein Zeugnis 
und eine Aufstellung seiner Einzelnoten. 

(4) Auf Verlangen erhält der Kandidat vom Prü
fungsvorsitzenden oder dem Leiter des Prüfungsamtes 
innerhalb eines Monats nach Zustellung des Zeug
nisses zu einem vom Prüfungsamt festgesetzten Termin 
Einsicht in den ihn betreffenden Teil der Prüfungs
akten. 

§ 15 
Unterschleif 

(1) Versucht ein Kandidat das Ergebnis der Prü
fung durch Unterschleif, Täuschung oder Benutzung 
nicht zugelassener Hilfsmittel zu eigenem oder frem
dem Vorteil zu beeinflussen, so ist die betreffende 
Prüfungsleistung mit der Note „ungenügend" (6) zu 
bewerten. In schweren Fällen ist der Kandidat von der 
Prüfung auszuschließen; er hat die Prüfung nicht be
standen. Als versuchter Unterschleif gilt schon der Be
sitz nicht zugelassener Hilfsmittel nach Ausgabe der 
Prüfungsaufgaben. 

(2) Wird ein Tatbestand nach Absatz 1 Satz 1 erst 
nach Abschluß der Prüfung bekannt, so ist die betref
fende Prüfungsleistung nachträglich mit „ungenügend" 
zu bewerten und das Gesamtprüfungsergebnis zu be-

richtigen. In schweren Fällen ist dfo Prüfung als nicht 
bestanden zu erklären. Ein unrichtiges Prüfungszeug
nis ist einzuziehen. 

§ 16 

Wiederholung der Prüfung 

Kandidaten, die die Prüfung nicht bestanden haben 
oder deren Prüfung als nicht bestanden gilt, können 
die Prüfung einmal wiederholen, in der Regel nach 
einem Jahr. Bei Vorliegen außergewöhnlicher Um
stände kann der Landeskirchenrat ejne zweite Wieder
holung der Prüfung genehmigen. 

§ 17 
Nachprüfung von Entsche~du:igen 

(1) Wird ein Kandidat entgegen seinem Antrag nicht 
zur theologischen Aufnahmeprüfung zugelassen, kann 
er gegen diese Entscheidung des Thedogischen Prü

. fung8amtcs Deschwerde zum Land!isklrchenrat einle
gen. 

(2) Jeder Kandidat kann gegen ilerfährensverstöße 
beim Prüfungsverfahren Einspruch beim Vorsitzenden 
der Prüfungskommission einlegen. Der Einspruch muß 
binnen 24 Stunden nach dem Verfahrensverstoß schrift
lich erhoben werden; er kann nur d&.mit begründet 
werden, daß das Prüfungsverfahren nicht den Be
stimmungen dieser Pr:üfungsordnung eni.sprach. 

(3) Über den Einspruch entscheidet· der Vorsitzende 
unverzüglich. Gegen seine Entscheid1.mg kann Be
schwerde zum Landeskirchenrat eingelegt werden. 

(4) Der Landeskirchenrat hat vor dner Entscheidung 
nach Absatz 1 und 3 den Gutachterausschuß (§ 18) 
zu hören. 

§ 18 

Gutachterausschuß 

(1) Der Gutachterausschuß besteht aus einem Ver
treter der akademischen Ausbildungsstätten für Theo
logen in Bayern und einem studer.tisc:hen Vertreter. 

(2) Die Prodekane der Theologischen Fakultät der 
Universität Erlangen-Nürnberg und der Evangelisch
Theologischen Fakultät der Universität München sowie 
der Vertreter des Rektors der Augustana-Hochschule 
Neuendettelsau sind im Wechsel je für die Dauer 
von zwei Jahren Vertreter der akademischen Ausbil
dungsstätten für Theologen in Bayern. Für den Be
ginn ridi.tet sich die Reihenfolge nach der alphabeti
schen Folge der Anfangsbuchstaben des Hochschulortes. 
Erster Vertreter im Fall einer Verhinderung ist der für 
die nächste Periode Berufene, zweiter Vertreter der 
für die übernächste Periode Berufene. Studentischer 
Vertreter ist der Vorsitzende des „Landeskonvents 
bayerischer evangelischer Theologies·:udenten", der im 
Fall der Verhinderung vom stellvertretenden Vorsit
zenden, bei dessen Verhinderung vom zweiten stellver
tretenden Vorsitzenden vertreten wird. 

(3) Als verhindert gilt auch, wer Mitglied der Prü
fungskommission oder Teilnehmer arr der Prüfung ist. 

§ 19 

Allgemeine Mängel am Prüfungsverfahren 

(1) Erweist sich nachträglich, daß das Prüf.ungsver
fahren mit Mängeln behaftet war, die die Chancen
gleichheit erheblich verletzt haben. so kann der Lan
deskirchenrat auf Antrag eines Kandidaten oder von 
Amts wegen anordnen, daß von e:inem bestimmten 
Kandidaten ·oder von allen Kandidater.. die Prüfung 
oder einzelne Teile derselben zu wiederholen sind. 

(2) Ein Antrag nach Absatz 1 ist unverzüglich zu 
stellen. Der Antrag ist ausgeschlossen, vvenn seit dem 
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Abschluß des Teiles des Prüfungsverfahrens, der mit 
den Mängeln behaftet war, ein Monat verstrichen ist. 

(3) Sechs Monate nach Abschluß der Prüfung (§ 14 
Abs. 3 Satz 21 darf der Landeskirchenrat von Amts 
wegen Anordnungen nach Absatz 1 nicht mehr treffen. 

§ 20 
Anrufung der Schlichtungsstelle 

(1) Kandidaten können die Entscheidungen des 
Landeskirchenrates (§§ 17, 19) durch die Schlichtungs
stelle nach § 67 des Pfarrergesetzes nachprüfen lassen. 

(2) Die Schlichtungsstelle hebt eine Entscheidung des 
Landeskirchenrates auf, wenn geltendes Recht ver
letzt, Ermessen grob mißbraucht oder Ermess,en offen
sichtlich unrichtig angewendet worden ist. :E:in Prü
fungsergebnis wird aufgehoben, wenn der Bewertung 
ein unzutreffender Sachverhalt zugrundegelegt wurde, 
allgemein anerkannte Bewertungsgrundsätze nicht be
achtet wurden oder sachfremde Erwägungen die Be
wertung- bestimmt haben; es wird auch au::gehoben, 
wenn Verfahrensverstöße die Bewertung teeinflußt 
haben können. 

(3) Im übrigen gelten die Ordnung für die Schlich
tungsstelle (Anlage zu § 67 Absatz 3 des Pfarrergeset
zes der VELKD) und die Verordnung über die Schlich
tungsstelle für Pfarrer und Kirchenbeamte vom 26. 
April 1968 (KABl. S. 93) in der jeweils geltenden Fassung. 

Anhang zur Prüfungsordnung 
für die theologische Aufnahmeprüfung: 

Als Hilfsmittel bei den Klausuren dürfen nur be
nützt werden: 
1. das hebräische Alte Testament 
2. das griechische Neue Testament 
3. ein hebräisch-deutsches Wörterbuch (Buhl-Gesenius) 
4. eine deutsche Konkordanz 
5. das Evangelische Kirchengesangbuch (Ausgabe für 

die Evangelisch-Lutherische Kirche in Baye:rn) 

Kirchenverordnung der Evangelisch-lutherischen Lan
deskirche in Braunschweig zur Änderung der lK.irchen
verordnung über den Vorbereitungsdienst der Jiandida-

tcn der Theologie, 

Vom 22 . .Juni 1973. (LKABl. S. 33) 

Aufgrund des § 1 des Kirchengesetzes zur Ergänzung 
des Pfarrergesetzes der Vereinigten Evangelisch-luthe
rischen Kirche Deutschlands vom 13. Dezember 1966 
(Amtsbl. 1967 S. 1) wird verordnet: 

§ 1 

Die Kirchenverordnung über den Vorbereitungsdienst 
der Kandidaten der Theologie vom 16. <.:>ktober 1970 
(Amtsbl. 1970 S. 123) wird wie folgt geändert: 

§ 6 Absatz 2 Satz 1 wird gestrichen. 

§ 6 erhält einen dritten, vierten und fünfter., Absatz 
mit folgendem Wortlaut: 

· (3) Die Vikare wählen jährlich bis zum Jahresende 
für das darauffolgende Kalenderjahr eine Vikarsver
,tretung, bestehend aus einem Sprecher, dessen Stell
vertreter und einem weiteren Vikar. Die Vikarsvertre-

tung wirkt verantwortlicl: bei allen die Ausbildung be
treffenden Fragen mit, indem sie 

a) die Vorstelh,mgen der Vikare über den Seminar
umerricht dem Seminardirektor gegenüber zur Gel
tung bringt, 

b) die Anliegen der Vikare gegenüber dem Seminar 
und dem Landeskirchenamt vertritt, 

c) vor Erlaß allgemeiner Anweisungen, die die Aus
bildung betreffen, ein Votum abgibt. 

(4) Die vom Landeskirchenamt jeweils fü:- 4 Jahre zu 
berufenden Mentoren wählen jährlich bis mm Jahres
ende für das darauffolgende Kalenderjahr eine Men
torenvertretung, bestehend aus einem Sprecher, seinem 
Stellvertreter und einem weiteren Mentor. Die Mento
renvertretung wirkt verantwortlid1 bei allen die Aus
bildung betreffenden Fragen mit, indem sie 

a) die Vorstellungen der Mentoren über die Ausbil
dungsabschnitte, soweit sie die Gemeindearbeit ·be
treffen, dem Seminardirektor gegenüber zur Geltung 
bringt, 

b) die Anliegen der Mentoren gegenüber dem Semi
nar und dem Landeskirchenamt vertritt, 

c) vor Erlaß allgemeiner Anweisungen, die die Aus
bildung betreffen, ein Votum abgibt. 

(5) Die· Kirchenregierung beruft einer.: Ausbildungs
rat, der aus zwei Vikaren. zwei Mentoren, dem Predi
gerseminardirektor und dem Ausbildungsreferenten 
besteht. Die Vikare werden von den Vikaren, die Men
toren von den Mentoren jeweils bis zum Jahresende für 
das darauffolgende Kalenderjahr vorgeschlagen. Der 
Ausbildungsrat ist an der Entwicklung des allgemeinen 
Ausbildungsplanes beteiligt, begleitet clie Ausbildung 
und gibt vor Erlaß allgemeiner Anweis,.mgen, die die 
Ausbildung betreffen, ein Votum ab, das die unter Zif
fer 3 c und 4 c genannten Voten berücksichtigt. 

,§ 2 

Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in 
Kraft. 

W o l f e n b ü t tel , den a2. Juni 1973 

Evangelisch-lutherische Landeskirclle 
in Braunschweig 

Kirchenregierung 

Dr. B 1 u h m 

Richtlinien der Evangelisch-lutherischen La.ndesklrche 
in Braunschweig für die Ausbildung der Vikare. 

Vom 22. Juni 1973. (LKABL S. 33) 

Für den in § 6 Abs. 5 der Kirchenverordnung über 
den Vorbereitungsdienst de,r Kandidaten der Theologie 
vom 16. Oktober 1970 (Amtsbl. 1970 S. 123) in der Fas
sung der Kirchenverordnung zur Änderung der Kir
chenverordnung über den Vorbereitungsdienst der Kan
didaten der Theologie vom 22. Juni 1973 (Amtsbi. 1973 
S. 33) vorgesehenen allgemeinen Ausbildnngsplan wer
den folgende Richtlinien er1assen: 
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1. Die Ausbildung der Vikare im Vorbereitungsdienst 
der Landeskirche hat insbesondere folgende Ziele: 

Sie soll dazu beitragen, daß die Vikare die bib
lische Botschaft in Verbindung mit der Tradition 
unserer Kirche und der weltweiten Christenheit aus
sagen und sie in der gegenwärtigen Situation arti
kulieren und vertreten können. 

Die Vikare sollen deshalb in den Grundformen 
des Umgangs mit der biblischen Botschaft in Gottes
dienst und Sakramentsfeier (Liturgik), in der öffent
lichen Verkündigung (Homiletik), in der lehrenden 
Auseinandersetzung (Katechetik) und in der Seel
srrge und Beratung (Poimenik) gefördert werden. 

Sie sollen die Möglichkeit haben, im Vikariat, im 
pädagogischen Praktikum (Schulpraktikum) und im 
Sozialpraktikum vertiefte Praxiskenntnisse 'zu ge
winnen. 

Dabei ist das Zusammenwirken aller kirchlichen 
Mitarbeiter zu beac.:hlen und :i:u üben. 

2. Während des Vorbereitungsdienstes der Vikare soll 
das Predigerseminar mit den Mentoren und dem 
Katechetischen Amt zusammenarbeiten. Im Zuge 
dieser Zusammenarbeit soll der Predigerseminar
direktor mindestens jährlich einmal eine Konferenz 
aller an der Ausbildung Beteiligten einberufen. 

3. Bei der Aufstellung eines Ausbildungsplanes sollen 
insbesondere geregelt werden: 
a} die Aufgaben und die Verantwortlichkeit des 

· Predigerseminardirektors, 
b) der Einsatz der Vikare in Kirchengemeinden 

und die ·verantwortlichkeit der Mentoren, 
c) die Lehrangebote des Predigerseminars, 
d} die Ausbildungsinhalte, die durch die Mentoren 

zu vermitteln sind, 
e) der Sprechunterricht, 
f) das Angebot von Arbeitsgemeinschaften. 

W o 1 f e n b ü t t e l , den 22. Juni 1973 

Evangelisch-lutherische Landeskirche 
in Braunschweig 

Kirchenregierung 

Dr. Bluhm 

Viertes Kirchengesetz der Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche in Braunschweig zur Änderung des Kir

chengesetzes über das Amt der Pfarrdiakone. 

Vom 6. Oktober 1973. (LKABL S. 51) 

Die Landessynode hat das folgende Kirchengesetz 
beschlossen, das hiermit verkündet wird: 

§ 1 

Das Kirchengesetz über das Amt der Pfarrdiakone, 
zuletzt geändert durch das Kirchengesetz vom 10. De
zember 1971 (Amtsbl. 1971 S. 129), wird wie folgt ge
ändert: 

1. Der Vorspruch vor § 1 erhält folgende Fassung: 
,,Die Landessynode hat das folgende Kirchenge
setz beschlossen, das hiermit verkündet wird:" 

2. In § 1 werden die Sätze 2 und 3 gestrichen. 
3. In § 1 wird ein neuer Satz 2 eingefügt mit fol

gendem Wortlaut: 
„Zu Pfarrdiakonen können Frauen und Männer 
berufen werden." 

4. § 2 wird gestrichen. 
5. § 3 wird gestrichen. 
6. § 5 Absatz 1 und Absatz 2 Satz. 2 werden ge

stricqen. 
7. § 7 wird gestrichen. 
8. § 8 Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

,,Die Pfarrdiakone stehen in der Regel im Ange
stelltenverhältnis; unter den Voraussetzungen d.es 
Kirchengesetzes über den Dienst des Pfarrverwal
ters kann auch ein Kirchenbeamtenverhäitnis be
gründet werden." 

9. In § 8 Absatz 1 Satz 2 ist die Klammer ,,(§ 5)" 
zu streichen. 

10. § 8 Absätze 2, 3 und 4 werden gestrichen. 

§ 2 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am l. November 1973 
in Kraft. 

(2) Das Landeskirchenamt wird ermädltigt, das Pfarr·· 
diakonengesetz unter neuer Paraguphenfolge und 
unter neuem Datum in der nunmehr geltenden Fas
sung bekanntzumachen. 

Wolfenbüttel, den 6. Oktober 1973 

Evangelisch-lutherische L~md eskirche 
in Braunschweig 

Kirchenregierung 
/ 

Dr. Heintze 

Kirchenverordnung der Evangefiscllt-lutherischen Lan
deskirche in Braunschweig zur Änderung der Kirchen
verordnung über den Probedienst der Kandidaten für 

das Amt des Pfarrers und der Pastorin. 

Vom 25. September 1973. (LKABL S. 51) 

Aufgrund des § 1 des Kirchengesetzes zur Ergän
zung des Pfarrergesetzes der Vereinigten Evangelisch
Lutherischen Kirche Deutschlands vcm 13. Dezember 
1966 (Amtsbl. 1967 S. 1} wird verordnet: 

§ 1 

Die Kirchenverordnung über den Probedienst. der 
Kandidaten für das Amt des Pfarrers und der Pastorin 
vom 16. Oktober 1970 (Amtsbl. Hl70 S. 126) wird wie 
folgt geändert: 

§ 4 Absatz 1 erhäit folgende Fassung: 

„Der Probedienst setzt die Ordination nach dem 
Pfarrerrecht voraus. Sie ist in der Regel vor Beginn 
des Dienstverhältnisses zu erteiler.:. Das Dienstverhält
nis endet mit Ablauf des ersten Iv.!onats, wenn die 
Ordination bis dahin nicht erfolgt ist." 

§ 2 

Diese Kirchenverordnung tritt mit ihrer Verkündung 
in Kraft. 

W o 1 f e n b ü t tel , den 25. September 1973 

Evangelisch-lutherische Lanileskirche 
in Braunschweig · 

Kirchenregieru111g 

Dr.Hein t z e 

f-
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Bekanntmachung der Neufassung des Kirchengesetzes 
der F.vangelisch-lutherischen Landeskirche in Braun
schweig zur Ergänzung des Pfarrergesetzes der Ver
einigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands. 

Vom 8. Oktober 1973. (LKABl. S. 66) 

Aufgrund des § 2 Absatz 2 des Kirchengese~zes zur 
Änderung des Kirchengesetzes zur Ergänzung d,~s Pfar
rergesetzes der VELKD vom 6, Oktober 1973 (Amtsbl. 
1973 S. 48) wird nachstehend der Wortlaut des Kirchen
gesetzes zur Ergänzung des Pfarrergesetzes der VELKD 
vom 13. Dezember 1966 (Amtsbl. 1967 S. 1) in der ab 
1. Januar 1974 geltenden Fassung bekanntgemacht. 

W o 1 f e n b ü t t e 1 , den 8. Oktober 1973 

Landeskirchenamt 

Kaulitz 

Kirchengesetz 

zur Ergänzung des Pfarrergesetzes 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Deutschlands 

in der Neufassung vom 8. Oktober 1973 

Die Landessynode hat gemäß §§ 103 und 104 des 
Pfarrergesetzes {Amtsbl. 1964 S. 31 ff. und Am1sbl. der 
VELKD Band II Stück 2 S. 14 ff.) das folgende Kir
c..riengesetz beschlossen, das hiermit verkündet Vi'ird: 

§ 1 
(zu §§ 6 und 7 PfG) 

(1) Zwischen der ersten und zweiten theologischen 
Prüfung ist ein Vorbereitungsdienst von zwei Jahren 
und nach der zweiten theologischen Prüfung vor der 
Anstellung als Pfarrer ein Probedienst von mindestens 
einem Jil,hr abzuleisten. Die weiteren Bestimmungen 
über die Vorbildung der Pfarrer, über die Ableistung 
des Probedienstes und über die Rechtsverhältnisse wäh
rend des Vorbereitungsdienstes und des Probedienstes 
werden durch Kirchenverordnung getroffen. 

(2) Die Kirc..lienregierung kann die Anstellungsfähig
keit auch an Lehrkräfte, die die wissenschaftlid1e und 
pädagogische Staatsprüfung für das höhere Lehramt 
bestanden haben und die Lehrbefähigung für ,~vange
lische Religion als Hauptfach besitzen, verleihen. 

§ 2 
(ZU§ 8 PfG) 

(1) Das Landeskirchenamt führt eine Liste über die 
Verleihungen der Anstellungsfähigkeit. 

(2) Die Anstel'lungsfähigkeit nach den §§ 6 ur..d 7 des 
Pfarrergesetzes wird von der Kirchenregierung verlie
hen. 

(3) Das Kolloquium hält der Prüfungsausschuß für 
die zweite theologische Prüfung in der Zusammenset
zung von mindestens drei Mitgliedern ab; das Nähere 
wird durch Kirchenverordnung geregelt. 

§ 3 
(zu§ 11 PfG) 

(1) Der Ordinand hat in dem Ordinandenbuch im 
Landeskirchenamt folgende Verpflichtung einzutragen 
und zu unterzeichnen: · 

„Ich verpflichte mich, das Evangelium von Jesus 
Christus zu verkündigen und zu lehren wie es in 
.der Heiligen Schrift Alten und Neuen Tes·;aments 

gegeben und in den Bekenntnisschriften der evan
gelisch-lutherischen Kirche, vornehmlkh [n der un
geänderten Augsburgischen Konfession. von 1530 und 
im Kleinen Katechismus Martin Luthers bezeugt ist." 

(2) Die Ordination geschieht durch den Lar:.desbischof 
oder einen von ihm beauftragten Vertreter. 

§ 4 
(zu§ 16 PfG) 

(1) Die Berufung zum Pfarrer spricht die Kirchenre
gierung aus. Das Verfahren zur Übertragung einer 
Pfarrstelle oder einer Stelle mit allgemeinkirchlicher 
Aufgabe wird durch Kirche:'.lgesetz geregelt. 

(2) Die Berufung zum Pfarrer kann auc:i mit der 
Übertragung einer Stelle mit besonderem Adtrag ver
bunden werden. Der Auftrag kann in einem Gemein
dedienst oder in einem anderen kirchlich1m Dienst be
stehen. Die Stellen mit besonderem Auftrag sind ·den 
Stellen mit allgemeinkirchlichen Aufgaben gleichge
stellt; die Vorschriften über die Stellen mit .allgemein
kirchlichen Aufgaben finden entsprechende Anwendung. 

(3) Jeder Pfarrer im Probedienst ist ve·rpflichtet, bei 
seiner erstmaligen Berufung zum Pfarrer eine Stelle 
mit besonderem Auftrag auf längstens fünf Jahre zu 
übernehmen. 

(4) Stellen mit allgemeinkirchlicher Aufgabe oder 
mit besonderem Auftrag sind befristet zu übertragen; 
in besonderen Fällen ist Verlängerung möglich. 

§ 5 
(zu § 19 PfG) 

Die Verpflichtung ist bei der Übertragung einer 
Pfarrstelle von dem zu.ständigen Propst oder seinem 
Vertreter und bei der Übertragung ein,=r allgemein
kirchlichen Aufgabe von dem Landesbischof oder sei
nem Vertreter vorzunehmen. Die Niedersc:hrii:t über die 
Verpflichtung ist zu den Personalakten zu nehmen·. 

§ 6 
(zu § 24 Abs. 2 PfG) 

Kirchenälteste sind die Laienmitglieder de:; Kirchen
vorstandes. 

§ 7 
(zu §§ 25 und 26 PfG) 

(1) Das Pfarramt wird von den Kirchenmitgliedern 
gemeinsam verwaltet, denen die Ausübung des pfarr
amtlichen Dienstes übertragen ist. Die Ges,:häfte des 
Pfarramtes führt dasjenige Mitglied, das zu~ Vorsit
zenden oder zum stellvertretenden Vori::itzenden des 
Kirchenvorstandes gewählt ist. Ist ein Kil'd1envorstand 
nicht im Amt, so regelt der Propsteivorstand die Ge
schäftsführung des Pfarramtes. 

(2) Gehören dem Pfarramt zwei Mitglieder an, so 
vertreten sich diese gegen.~eitig. Verwalten mehr als 
zwei Mitglieder das Pfarramt, so regelt der Kirchen
vorstand deren Vertretung untereinander; er gibt dem 
Propst und dem Landeskir,±ienamt hiervon Nachricht. 
Liegen in den Fällen der Sätze 1 und 2 Gründe recht
licher oder tatsächlicher Verhinderungen zur Übernahme 
der Vertretung vor, so regelt der Propst auf Vorschlag 
des Pfarrers die Vertretung im pfarramtlicben Dienst 
im Benehmen mit dem Landeskirchenamt; das gleiche 
gilt, sofern das Pfarramt nur ein Mitglied h:;.t. Für die 
Vertretung in Urlaubsfällen gilt im µbrigen die Urlaubs
ordnung. 

(3) Über die Verteilung der Aufgaben sollen sich die 
Mitglieder des Pfarramtes einigen, soweit nicht eine 
anderweitige Regelung getroffen ist. Es ist mindestens 
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eine örtliche Zuständigkeit der ordinierten Mitglieder 
des Pfarramtes für die Seelsorge und die Amtshand
lungen zu bestimmen. Wenn der Kirchenvorstand die 
Aufgaben verteilen will, so bedarf dessen Regelung der 
Genehmigung des Landeskirchenamtes nach Anhörung 
des Propsteivorstandes. 

§ 8 
{zu§ 29 PfG) 

(1) Zu den Pfarrern mit allgemeinkirchlichen Aufga
ben gehören alle ordinierten Inhaber von landeskirch
lichen Stellen, die nicht Inhaber von Pfarrstellen in 
einer bestimmten Kirchengemeinde oder von Stellen 
mit besonderem Auftrag sind. 

(2) Pfarrer, die in einem missionarischen, diakoni
schen, ökumenischen oder religionspädagogischen Dienst 
stehen und niC'ht in landeskirchlichen Stellen angestellt 
sind, können von der Kirchenregierung Pfarrern in der 
Landeskirche mit allgemeinkirchliche~ Aufgaben gleich
gestellt werden, sofern sie die Voraussetzung zu1; Be
gründung eines Dienstverhältnisses als Pfarrer erfüllen. 
Rechte und Anwartschaften, insbesondere besoldungs
rechtlicher Art, können sie jedoch erst erhalten, wenn 
sie in das Dienstverhältnis als Pfarrer berufen sind 
und ihnen die Stellung eines beurlaubten Pfarrers ver
liehen ist(§ 79 PfG); der vorherigen übertragung einer 
Stelle bedarf es in diesem Fall nicht. 

§ 9 
(zu§ 30 PfG) 

Der Landesbischof, die geistlichen Mitglieder des 
Landeskirchenamtes und die Pröpste sind ordinierte 
Inhaber eines kirchenleitenden Amtes. Der Landesbi
schof und die geistlichen Mitglieder des Landeskirchen
amtes sind zugleich ordinierte Mitglieder eines kirchlei
tenden Organs. 

§ 10 
(zu§ 36 PfG) 

(1) Werden nach der übertragung einer Pfarrstelle 
dieser andere Kirchengemeinden oder Teile derselben 
hinzugelegt oder werden dem Pfarrer seinem Amt ent
sprechende und erfüllbare Aufgaben zugewiesen, so er
strecken sich seine Amtspflichten auch hierauf, ohne 
daß ihm dafür eine besondere Vergütung zusteht. 

(2) Der Umfang des vom Pfarrer zu übernehmenden 
Religionsunterrichts an öffentlichen oder privaten Schu
len ist durch Kirchenverordnung zu regeln. Dabei ist 
auch Bestimmung darüber zu treffen, in welcher Höhe 
dem Pfarrer die vom Kostenträger gezahlte Vergütung 
verbleibt. 

§ 11 
(zu § 41 Abs. 2 PfG) 

Bestimmungen über die Amtskleidung und das Tra
gen eines Amtskreuzes können durch Kirchenverord
nung nach Anhörung des Pröpstekonventes getroffen 
werden. 

§ 12 
(zu§ 47 PfG) 

Vor der · Entscheidung über die Versetzung in den 
Wartestand und in den späteren Ruhestand sind der 
Pfarrer und der -Propst zu hören. 

§ 13 
(zu§ 49 PfG) 

(1) Die Kirchenregierung kann bestimmen, bis zu 
welcher Höhe eine Vergütung aus einer im kirchlichen 
Interesse übernom·menen Nebentätigkeit im Sinn des 

§ 49 Abs. 1 des Pfarrergesetzes von dem Pfarrer an die 
Landeskirchenkasse abzuführen oder auf sein~ Gehalts
bezüge anzurechnen ist. 

(2) Die Zustimmung gemäß § 49 Abs. 2 des Pfarrer
gesetzes kann auch unter AuflagE;n erteilt werden. 

§ 14 
(zu § 51 Abs. 3 PfG) 

Die näheren Bestimmungen trifft das Kirchengesetz 
die politische Betätigung der Pfarr-er, Beamten und An
gestellten betreffend vom 15. April 1955 {Amtsbl. 1955 
S. 20) in der jeweils gültigen Fassung. 

§ 15 
(zu§ 55 PfG) 

(1) Die Dienstaufsicht über die Pfarrer führen die 
Pröpste und das Landeskirchenamt.. 

(2) Über Pfarrer, denen eine allgemeinkirchliche Auf
gabe übertrr1een ist, führt sie das Landeskin:hemmll, 
soweit die Dienstaufsicht durch Kirchenverordnung 
oder Dienstanweisung nicht anderweitig geregelt wird. 
Das gleiche gilt für Pröpste, für beurJ;;.ubte Pfarrer und 
füi: Pfarrer im Warte- und im _Ruhestand, soweit sie 
nid1t einer anderweitigen Dienstaufsicht unterstehen; 
Pfarrer im Wartestand können auch der Dienstaufsicht 
eines Propstes zugewiesen werden. 

§ 16 
(zu §§ '56 und 57 PfG) 

(1) Dem Pfarrer kann im Fall des § 56 des Pfarrer
gesetzes auch nach vergeblicher Mahn)1ng und vorheri
ger Androhung zur Erledigung ihm obliegender Aufga
ben ein Zwangsgeld bis zur Höhe von einem monatli
chen Grundgehalt auferlegt werden. 

(2) In dringenden Fällen des § 57 des Pfarrergesetzes 
kann auch der Propst vorläufig die Ausübung des 
Dienstes untersagen; er hat unverzüglich dem Landes
kirchenamt zu berichten, das alsbald die endgültige 
Entscheidung trifft. 

§ 17 
(ZU§ 65 PfG) 

In ärztliche Zeugnisse soll nur mit Zustimmung des 
Arztes, der das Zeugnis ausgestellt hat, Einsicht ge.
währt werden. 

§ 18 
(ZU§ 67 PfG) 

Über die Anfechtung kirchlicher Verwaltungsakte 
und über Anträge auf Vornahme unterlassener Verwal
tungsakte auf dem Gebiet des Pfarrerdienstrechtes ent
scheidet das für die Landeskirche zusfändige kirchliche 
Verwaltungsgericht. 

§ 19 
(zu§ 70 PfG) 

(1) Dem Inhaber einer Pfarrstelle kann mit seiner 
Zustimmung auch eine Stelle mit heso:nderem Auftrag 
übertragen werden. 

(2) Der Propst und der Kirchenvo:rstand sind in allen 
Fällen zu hören, in denen dem Inb.aber einer Pfarr
stelle mit dessen Zustimmung, jedoch ohne vorange
gangene Bewerbung, eine andere St,c,lle übertragen 
werden soll. 

(3) Auf die Ubertragung einer anderen Stelle an den 
Inhaber einer Pfarrstelle finden die Bestimmungen über 
die Stellenbesetzungen Anwendung. 

(4) Wird einem Pfarrer eine andere Pfarrstelle in 
seiner bisherigen Kirchengemeinde übertragen, so kann 
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von der Einführung abgesehen werden. In diesem Falle 
wird die Übertragung der Pfarrstelle durch Aushändi
gung der Urkunde durch den Propst in Ge•genwart des 
Kirchen vorstand es vollzogen. 

§ 20 
(zu§ 71 PfG) 

(1) Ein Pfarrer, dem eine Pfarrstelle übertragen ist, 
kann außer den in § 71 Absatz 1 des Pfarrergesetzes 
genannten Gründen ohne seine Zustimmung versetzt 
werden, 

a) wenn die Versetzung des Pfarrers wegen Verbindung 
der Pfarrstelle mit einer anderen Kirchengemeinde 
erforderlich wird; 

b) wenn die Pfarrstelle mit dem Propstamt verbunden 
ist und ihre Besetzung mit einem Propst bevorsteht; 

c) wenn der bei Übertragung der Pfarrstelle bestehende 
Umfang des Dienstes sich so verringert hat, daß die 
Kräfte des Pfarrers durch die Versehung dieser Stelle 
nicht mehr voll in Anspruch genommen werden; 

d) wenn dem Pfarrer eine Pfarrstelle unti~r der Vor
aussetzung der Übernahme eines zusätzlichen Auf
trages, eines Nebenamtes oder einer Neb,~nbeschäfti
gung übertragen ist und der Auftrag aufgehoben 
oder die Zustimmung zum Nebenamt oder zur Ne
benbesc..'läftigung w:deITufen wi.rd oder die Tätigkeit 
sonst beendet ist; 

e) wenn der Pfarrer infolge seines Gesundheitszustan
des in der Führung setnes Amtes erheblich behin
dert ist; 

f) wenn die Ehe des Pfarrers rechtskräftig geschieden 
worden ist oder die Eheleute dauernd getrennt leben. 

(2) Die Bestimmung der §§ 71 Absätze ~. und 6, 72 
und 73 des Pfarrergesetzes sind entsprechend anzuwen
den. 

§ 21 
(zu§ 71 PfG) 

(1) Ein Pfarrer, dem eine Pfarrstelle übE·rtragen ist 
und dessen Berufung zum Pfarrer nicht länger als zehn 
Jahre zurückliegt, kann ferner ohne seine Zustimmung · 
versetzt werden, wenn eine andere Pfarrstelle länger 
als ein Jahr unbesetzt gew,esen und ihre alsbaldige Be
setzung mit einem Pfarrer dringend erforderlich ist. 
Ein Pfarrer darf nach dieser Vorschrift nur e-inmal ver
setzt werden. 

(2) Die Bestimmung der §§ 71 Absätze 5 und 6, 72 
und 73 des Pfarrergesetzes sind mit der Maßgabe ent
sprechend anzuwenden, daß die Eewerbu11gsmöglichkeit 
bis auf eine der Pfarrstellen beschränkt we:~den kann, 
die gemäß Absatz 1 zu besetzen sind. 

§ 22 
(zu§ 71 PfG) 

Die zur Feststellung des Sachverhaltes in einem Ver
setzungsverfahren nach § '71 des Pfarrerge;;etzes und 
nac..r, den §§ 21 und 22 dieses Kirchengesetzes erforder
lichen Erhebungen führt das Landeskirchenamt. Es hat 
dabei insÖesondere den Pfarrer, den Kirchenvorstand, 
den Propst und den Vorstand des Pfarrerausschusses zu 
hören. 

§ 23 
(zu§ 72 PfG) 

(1) Die Versetzung auf eine Pfarrstelle nach § 72 des 
Pfarrergesetzes geschieht nach den Bestimmungen über 
die Besetzung der Pfarrstellen. Hat die Kirchenregierung 
die Versetzung eines Pfarrers ausgesprochen, so nimmt 

sie nach Anhörung des zuständigen Kirchenvorstandes 
das Recht zur Besetzung einer durch Gemeindewahl zu 
besetzenden Pfarrstelle in Anspruch. :Macht die Kirchen
regierung von diesem Recht Gebrauch, so wird in den 
beiden nächsten Besetzungsfällen dfo Pfarrstelle durch 
Gemeindewahl besetzt. 

(2) Eine Minderung des Dienstein1·ommens darf mit 
der Versetzung nicht verbunden sein; dabei gelten ru
hegehaltsfähige Zulagen als Bestandteil des Dienstein
,kommens. 

(3) Die Bestimmungen der Absätzr:? 1 und 2 sind auf 
eine Versetzung nach den §§ 21 und '.!2 dieses Kirchen
gesetzes entsprechend anzuwenden. 

§ 24 
(zu§ 77 PfG) 

(1) § 77 des Pfarrergesetzes findet entsprechende An
wendung: 

a) auf die Versetzung eines Pfarrers, d1~m eine Stelle 
mit besonderem Auftrag übertragen i,:t, 

b) auf die Versetzung eines Propstes, we;:m das mit der 
Pfarrstelle verbundene Propstamt ::nit einer anderen 
Pfarrstelle verbunden wird. 

(2) Bei der Versetzung nach Absatz 1 und im Fall des 
§ 77 des Pfarrergesetzes sind die Bestimmungen der 
§§ 71 Absätze 5 und 6 und 72 Absätze 1 bis 3 des P!ar
rergesetzes sowie des § 22 b dieses Kirchengesetzes ent
sprechend anzuwenden. 

(3} Ist die Versetzung des Pfarrers aus Gründen, die 
in § 74 Absatz 1 des Pfarrergesetzes oder in § 21 Ab
satz 1 Buchstabe e) dieses Kirchengesel:zes genannt sind, 
erforderlich, und ist ein. gedeihliches Wirken des Pfar
rers in einer anderen Pfarrstelle oder in einer anderen 
Stelle mit allgemeinkirchlicher Aufgabe oder besonde
rem Auftrag zunächst nicht zu erwarten, so kann der 
Pfarrer in den Wartestand versetzt werden. 

§ 25 
(zu §§ 71 bis 77 PfG und §§ 21 bi::; 22 c dieses 

Kirchengesetzes) 

(1) In allen Versetzungsfällen kann neben der V~r
setzung auf eine Pfarrstelle auch die Versetzung auf 
eine Stelle mit allgeme:nkirchlicher ,11,.ufgabe oder be
sonderem Auftrag vorgesehen werden. 

(2) Die Einleitung eines Versetzungsverfahrens ist 
nicht selbständig nachprüfbar. 

§ 26 
(zu§ 78 PfG) 

Vor der Abordnung sind der Pfarrer und der Propst 
zu hören. 

§ 27 
(zu§ 79 PfG) 

(1) Vor der Beurlaubung des Pfarrers i:;t der Propst 
zu hören. 

(2) Mit der Entscheidung über den Verlust der von 
dem Pfarrer bekleideten Stelle, die ihm zuzustellen ist, 
wird diese zur Neubesetzung frei. Der beu;~laubte Pfar
rer bleibt Pfarrer der Landeskirche. An Stelle der 
Dienstbezüge kann dem Pfarrer ein nach freiem Er
messen zu bestimmender Unterhaltsl.;eit.rag gewährt 
werden. · 

(3) Bei der Beendigung der Beurlaubung ist der Pfar
rer verpflichtet, eine Pfarrstelle oder eine gleichwertige 
andere Stelle zu überw~hmen. Auf die Übertragung 
einer dieser Stellen finden § 77 des Pfarrergesetzes und 
§ 22 dieses Gesetzes entsprechende Anwendung. 
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§ 28 
(zu§ 82 PfG) 

(1) Der Pfarrer im Wartestand oder im Ruhestand 
behält vorbehaltlich gesetzlich bestimmter Ausnahmen 
das Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und zur 
Sakramentsverwaltung einschließlich des Rechtes zur 
Vornahme von Amtshandlungen, das Recht zur Führung 
der Amtsbezeichnung und etwaiger kirchlicher Titel und 
zum Tragen der Amtskleidung (Rechte des ge_istlichen 
Standes). 

(2) Die in § 90 Absatz 2 des Pfarrergesetzes vorgese
henen Beschränkungen finden auf den Pfarrer im War
testand Anwendung; vor einer solchen Entscheidung 
sind der Pfarrer und der Propst, in dessen Bezirk der 
Pfarrer wohnt, zu hören. 

(3) Die Maßnahmen können bis zur endgilltigeri Ent
scheidung auch vorläufig angeordnet werden, wenn ein 
besonderes kirchliches Interesse besteht. Eine Nachprü
fung der vorläufigen Anordnung gemäß § 67 des Pfär
rergesetzes hat keine aufschiebende Wirkung. 

§ 29 
(zu §§ 83 und 84 PfG) 

Die Bestimmungen des § 72 Absätze 1 und 2 des 
Pfarrergesetzes und des § 22 c Absatz 3 dieses Kirchen
gesetzes finden, unbeschadet des § 84 Absatz 3 des 
Pfarrergesetzes, mit der Maßgabe entsprechende An
wendung, daß dem Pfarrer im Wartestand die Bewer
bung um eine freie Stelle binnen einer festzusetzenden 
Frist aufgegeben werden kann. · 

§ 30 
(zu§ 86 PfG) 

Die Altersgrenze wird gemäß § 86 Absatz 4 des Pfar
rergesetzes bis zu einer anderweitigen gesetzlichen Re
gelung auf das 70. Lebensjahr festgesetzt. 

§ 31 
(zu§ 90 PfG) 

Der Pfarrer im Ruhestand kann mit seiner Zustim
mung mit einer zeitlich begrenzten Verwaltung einer 
Pfarrstelle oder einer anderen kirchlichen Aufgabe be
auftragt werden. Es kann ihm dafür eine Entschädi
gung gewährt werden. 

§ 32 
(zu § 101 PfG} 

(1) Der Landesbischof ist Pfarrer in einem kirchen
leitenden Amt gemäß § 30 des Pfarrergesetzes. Das 
Pfarrergesetz und dieses Gesetz finden sinngemäße An
wendung. 

(2) Die übrigen ordinierten Mitglieder des Landes
kirc..henamtes sind ·Kirchenbeamte. Pfarrer, denen ein 
Dienst im Landeskirchenamt übertragen wird, werden 
Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf Zeit. Das Pfar
rergesetz findet hinsid1tlich der Rechte und Pflic.llten 
aus der Ordination ergänzend und im übrigen insoweit 
Anwendung, als Rec.'1.te und Pflichten aus dem Kirchen
beamtenverhältnis nicht entgegenstehen. 

(3) Die Begründung, die Veränderung und die Been
digung des Dienstverhältnisses der geistlichen Mitglie
der des Landeskirchenamtes werden durch Kirchenge
setz geregelt, soweit nicht die Verfassung selbst Be
stimmungen darüber enthält. 

§ 33 

Soweit in diesem Kirchengesetz keine Zuständigkeit 
bestimmt ist. trifft in den Fällen der §§ 15, 16, 20 bis 22, 
45 Absatz 1, 47 Absatz 3, 71 bis 80, 82, 86 bis 88, 89 

Absatz 2, 9L 93 bis 98 des Pfarrergesetz:es und in den 
Fällen der §§ 13, 21, 22, 22 c dieses KirC::iengesetzes die 
Kirchenregierung die Entscheidungen und sonstigen 
Maßnahmen; in allen übrigen Fällen i:lt das Landes
kirchenamt zuständig. 

§ 34 

(1) Verfügungen, die dem Pfarrer oder einem versor
gungsberechtigten Hinterbliebenen bekann tzugeben 
sind, sind zuzustellen, wenn durch 'sie eine Frist in 
Lauf gesetzt wird oder Rechte des Pfarrers oder des 
versorgungsberechtigten Hinterbliebenen durch sie be
rührt werden. 

(2) Verfügungen können zugestellt werden 

I. durch übergabe an den Empfänger gegen Empfangs
schein; verweigert der Empfänger die Annahme des 
Schriftstückes oder das Ausstellen des Empfangs
scheines, so gilt das Schriftstück mit der Weigerung 
als zugestellt, wenn darUlJer eir1e Niederschrift ge
fertigt und zu den Akten genommen ist, 

2. durch eingeschriebenen Brief mit :i'tückschein, 

3. durch Postzustellung mit Zustellungsurkunde, 

4. durch Bekanntmachung im Kirchlichen Amtsblatt, 
wenn der Aufenthalt des Empfängers nicht zu er
mitteln ist, 

5. an Behörden und sonstige kirchliche Amtsstellen 
auch durch Vorlegen der Akten mit der Urschrift 
des zuzustellenden Schriftstückes; der Empfänger 
hat den Tag, an dem ihm die Akten vorgelegt wer
den, darin zu vermerken. 

(3) Wer nicht im Inland wohnt, hat auf Verlangen 
einen zustellungsbevollmächtigten zu bei,tellen. 

§ 35 

(1) Es wird ein Pfarrerausschuß der Landeskirche ge
bildet, der sich zusammensetzt aus: 

a) je einem Vertrauensmann, der aus der Mitte der 
festangestellten Pfarrer, Pastorinnen und Pfarrver
walter jeder Propstei gewählt wird, 

b) einem Vertrauensmann, den die festangestellten In
haber oder. Verwalter von Stellen mit allgemein
kirchlicher Aufgabe und besonderem Auftrag wäh
len, 

c) einer Pastorin, die von den Pastorinnen der Landes
kirch·e gewählt wird, 

cl) einem Pfarrverwalter, der aus dem K.reis der Pfarr
verwalter der Landeskirche gewählt wird, 

e) drei vom Vorstand des Braunschweigischen Pfarrer
vereins zu benennende Mitglieder. 

(2) Jede Propstei wählt den Vertrauensmann für die 
Amtszeit einer Propsteisynode. Für clen gleichen Zeit
raum sind die Vertrauenspersonen nach Absatz 1 b) bis 
d) zu wählen und die Mitglieder nach Absatz 1 e) zu 
benennen. 

(3) Der· Pfarrerausschuß wählt aus seiner Mitte einen 
Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden, 
die zusammen mit drei weiteren aus dem Pfarreraus
schuß zu wählenden Personen den Vurstand des Pfar
rerausschusses bilden; dem Vorstand sollen möglichst 
zwei Personen angehören, die Mitgl.led.er des Braun
schweigischen Pfarrervereins sind. 

(4) Der Vorstand des Pfarrerausschuss,,s vertritt die
sen gegenüber den Organen der Landeskirche. 

(5) Das Nähere über die Wahl und die Geschäftsfüh
rung wird durch Kirchenverordnung geregelt. 

L 
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§ 36 

(1) Der Pfarrerausschuß ist vor Entscheidungen der 
Landessynode, der Kirchenregierung oder des Landes
kirchenamtes über allgemeine Regelungen, die das 
Dienstrecht der Pfarrer, Pastorinnen oder Pfarrverwal
ter, insbesondere das Anstellungs-, Besoldungs-, Versor
gungs- und Vergütungsrecht betreffen, anzuhören. 

(2) Der Pfarrerausschuß kann in allgemeir..en dienst
rechtlichen Angelegenheiten der Pfarrer, der Pastorin
nen und der Pfarrverwalter von der Kirchenregierung 
und dem Landeskirch-enamt um eine gutachtliche Stel
lungnahme gebeten werden. 

(3) Der Pfarreraussc.J.iuß hat im übrigen die ihm durch 
Kirchengesetz oder Kirchenverordnung zugewiesenen 
Aufgaben wahrzunehmen. Die Aufgaben einer Ver
tretung der Pfarrerschaft nach dem Pfarrerge:;etz nirrunt 
der Vorstand des Pfarrerausschusses unter Beteiligung 
des Vertrauensmannes der Propstei wahr, aus deren 
Bereich ein Pfarrer, eine Pastorin oder ein Pfarrver
walter betroffen ist. 

§ 37 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt mit seiner Verkündung 
in Kraft*). 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) Soweit in Kirchengesetzen, Verordnungen oder 
Bekanntmachungen auf gegenstandslos gewm·dene oder 
aufgehobene Bestimmungen verwiesen wird, treten an 
ihre Stelle die entsprechenden Vorschriften des Pfar
rergesetzes und dieses Gesetzes. Die Verweisungen sind. 
sinngemäß anzuwenden. 

Bekanntmachung der Neufassung des Kirchengesetzes 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braun

schweig über das Amt der Pfarrdiakone. 

Vom 8. Oktober 1973. (LKABl. S. 70) 

Aufgrund des § 2 Absatz 2 des Vierten Kirchengeset
zes zur Änderung des· Kirchengeseizes über das Amt 
der Pfarrdiakone vom 6. Oktober 1973 (Amtsbl. 1973 
S. 51) wird nachstehend der Wortlaut des Kir:::hengeset
zes über das Amt. der Pfarrdiakone vom 15. Juli 1967 
(Amtsbl. 1967 S. 25) unter Berücksichtigung ·:ies Ände
rungsgesetzes hierzu vom 10. Dezember 1971 (Amtsbl. 
1971 S. 129) in der ab 1. November 1973 geltenden Fas
sung bekanntgemacht. 

Wo 1 f e n b _ü t t e l, den 8. Oktober 1973 

Landeskirchenamt 

Kaulitz 

Kirchengesetz 

über das Amt der Pfarrdiakone in der Braunschwei
gischen evangelisch-lutherischen Landeskirc!le in der 

Fassung vom 8. Oktober 1973 

Die Landessynode hat das folgende Kirchengesetz be
schlossen, das hiermit verkündet wird: 

•) Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Kirchen
gesetzes in der ursprünglichen Fassung vom 13. De
zember 1966 (Amtsbl. 1967 S. 1). Die Neufa:,sung tritt 
am 1. Januar 1974 in Kraft. 

§ 1 

Mit der Verwaltung vakanter Pfarrstellen können 
Pfarrdiakone beauftrag'·: werden. Zu Pfarrdiakonen 
können Frauen und Männer berufen werden. 

§ 2 

(1) Die Pfarrdiakone müssen sich vor ih::er Beauftra
gung mindestens zehn Jahre nach einer mit einer Prü
fung abgeschlos5enen Ausbildung als Diakone, Missio
nare, Gemeindehelfer, Jugendwarte odf.•r in einem ähn
lichen kirchlichen Dienst bewährt haben. 

(2) Vor ihrer Beauftragung werden s:.e für ihren 
Dienst im Predigerseminar vorbereitet. Die Dauer der 
Vorbereitung bestimmt das Landeskirchenamt. Auch in 
der Folgezeit können d:;e Pfarrdiakone vom, Landes
kirchenamt zu Lehrgängen einberufen werden. 

(3) Von den Voraussetzungen der Abs~,tze 1 und 2 
Satz 1 kann die Kirchenregierung absehen, wenn der 
Bewerber vor seiner Beauftragung als Pfarrdiakon be
reits ordiniet't ist und in seiner Ausbildung mindestens 
Voraussetzungen erfüllt, die dem Absa·:z 1 vergleichbar 
sind. 

§ 3 

Die Kirchenregierung ':cann im Fall des § 2 Absatz 3 
ganz oder teilweise von einer Probezeit absehen. 

§ 4. 

(1) Der Pfarrdiakon wird ordiniert, wenn nach Ab
schluß der Probezeit und nach Anhörung des Propstes 
vom Landeskirchenamt keine Bedenken erhoben wer
den. Die Ordination wird durch den Landesbischof oder 
einen von ihm Beauftragten vorgenommen 

(2) Vor der Ordination, bei bereits Ordinierten vor 
der Einführung, findet die Lehrverpflichtung statt. 

§ 5 

Die Pfarrdiakone stehen in der Regel im Angestell
tenverhältnis; unter den Voraussetzungen des Kirchen
gesetzes über den Dienst des Pfarrverwalters kann auch 
ein Kirchenbeamtenverhältnis begründet werden. Sie 
erhalten während der Probezeit eine Grundvergütung 
nach der Vergütungsgruppe IV b des Bundesangestell
tentarifvertrages in der für die Angestellten des Landes 
Niedersachsen jeweils geltenden Fassung. Nach Ablauf 
der Probezeit erhalten sie eine Grundvergütung nach 
der Vergütungsgruppe IV a des gleichen Tnrifvertrages. 
Nach dreijähriger Bewährung in Vergütung,gruppe IV a, 
frühestens jedoch nach Vollendung des 40. Lebensjahres 
wird ein Grundgehalt nach Vergütungsgruppe III und 
nach weiteren 8 Jahren ein Grundgehalt nach Vergü
tungsgruppe II a des gleichen Tarifve:rtragE·s gezahlt. 

§ 6 

(1) Die Pfarrdiakone e1halten eine zusät.:liche Alters
versorgung nach den Bestimmungen de~ Kirchenge
setzes über die zusätzliche Versorgung der ::lichtbeamte
ten Mitarbeiter in der Landeskirche vom J.O. Dezember 
1968 (Amtsbl. 1969 S. 1) in der jeweils geltenden Fas
sung. 

(2) Die Pfarrdiakone, die im Zeitpur,kt des Inkraft
tretens des obengenannten Kirchengesetzes beschäftigt 
waren und die Beibehaltung der bis dahin geltenden 
Zusatzversorgung aus Haushaltsmitteln fri·,tgerecht be
antragt haben, erhalten eine zusätzlict,e Altersversor
gung nach den Richtlinie::1 zur Regelung der Altersver
sorgung der im Landeski:rchenamt beschäftigten haupt
amtlichen Angestellten vom 5. Juli 19Ei5 (.i\mtsbl. 1955 
S. 28) in der jeweils gelte.nden Fassung. 
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§ 7 

(1) Vorstehendes Kirchengesetz tritt mit seiner Ver
kündung in Kraft.*) 

(2) Die Kirchenregierung kann Pfarrdiakonen, die 
bereits vor dem Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes 
eine_ Probezeit abgeleistet haben, diese Probezeit an
rechnen. 

Kirchengesetz der Evangelisch•lutherischen Landeskir
che in Braunschweig über den Dienst des Pfarrverwal

ters (Pfarrverwaltergesetz). 

Vom 6. Oktober 1973. (LKABL S. 71) 

Aufgrund des Artikels 15 Absatz 1 der Verfassung 
hat die, Landessy nuue das folgende Kirchengesetz be
schlossen: 

§ 1 

(1) Dieses Kirchengesetz regelt die Dienstverhältnisse 
und deren Voraussetzungen für die in einem Pfarramt 
tätigen ordinierten Kirchenmitglieder, auf die nicht un
mittelbar das Pfarrergesetz oder das Pastorinnengesetz 
Anwendung findet. 

(2) Zum Pfarrverwalter können Frauen und Männer 
berufen werden. 

(3) Sie sind in ihrem Handeln an das evangelisch
lutherfsche B.ekenntnis und an das in der Landeskirche 
geltende Rec!.."lt gebunden. 

§ 2 

(1) Wenn die Lage in der Landeskirche es erfordert, 
kann die Kirchenregierung Kirchenmitglieder nach Maß
gabe dieses Kirchengesetzes zur Wahrnehmung des 
Dienstes in einem Pfarramt mit der Verwaltung einer 
Pfarrstelle beauftragen. 

(2) Der Auftrag kann auch in der Verwaltung einer 
Stelle mit allgemeinkirchlic..hen Aufgaben oder beson
derem Auftrag bestehen. 

§ 3 

(1) Mit der Verwaltung einer Pfarrstelle kann beauf
tragt werden, wer die Anstellungsfähigkeit nachgewie
sen hat und ordiniert ist. Die Beauftragung kann auch 
ohne Ordination bereits für die Probezeit(§ 8) erfolgen. 

(2) Anstellungsfähig ist 

a) wer die Voraussetzungen nach dem Kirchengesetz 
der Landeskirche über das Amt der Pfarrdiakone 
erfüllt, 

b) wer nac..'1 den Bestimmungen anderer Gliedkirchen 
der Evangelischen Kirche in Deutschland die An
stellungsfähigkeit für einen dem Amt der Pfarrdia
kone vergleichbaren Dienst erworben hat, 

c) wer aufgrund einer besonderen Ausbildung die Be
fähigung für einen pfarrverwaltenden Dienst erwor
ben hat. 

(3) Die Feststellung der Anstellungsfähigkeit nach 
Absatz 2 a) und b) kann von einem Kolloquium abhän
gig gemacht werden; im Fall des Absatzes 2 c) ist eine 
Eignung für den Dienst eines Pfarrverwalters durch 

*) Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Kir
chengesetzes in der ursprünglichen Fassung vom 6. April 
1960 (Amtsblatt 1960 S. 23). Die Neufassung tritt am 
1. November 1973 in Kraft. 

das Landeskirchenamt aufgrund einer eingehenden 
Nachprüfung, die eine Eignungsprüfung einschließt, 
festzustellen. 

(4) Für die _.<\usbildung nach Absatz 2 c) erläßt die 
Landessynode Richtlinien; das Nähere regelt die Kir
chenregierung. 

§ 4 

(1) Die Ordination erfolgt in der Regel nach erfolg
reichem Abschluß der Probezeit. Die Bestimmungen der 
Kirchengesetze anderer Gliedkirchen der Evangelischen 
Kirche in Deutschland, nach denen .die Anstellungsfä
higkeit verliehen wird, können berücksichtigt werden. 
Über die Ordination entscheidet das Landeskirchenamt; 
der zuständige Propst ist vorher zu hörfm. 

(2) Der ordinierte Pfarrverwalter hat das Recht zur 
öffentlichen Wortverkündung und 2:ur Sakramentsver
waltung. 

(3) Solange der Pfarrverwalter noch nicht ordiniert 
ist, kann ihm das Recht zur öffentlichen Wortverkün
dung allgemein und das Recht zur Sakraments·verwal
tung im Rahmen seines Dienstauftr,lge~. verliehen wer
den. 

§ 5 

Der Pfarrverwalter ist Geistlicher im Sinn der staat
lichen Bestimmungen. Er trägt df.e Amtstracht der 
Pfarrer. 

§ 6 

(1) Der Pfarrverwalter steht in der Regel im Ange
stelltenverhältnis zur Landeskirche. 

(2) Der Pfarrverwalter kann zum Kirchenbeamten 
auf Probe oder Lebenszeit ernannt werden, wenn 

a) er vor seiner Berufung zum Pfarrverwalter bereits 
in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis ge
standen hat, 

b) die Bestimmungen für seine Aw,bildung nach dem 
Abschluß die Übernahme in das Beamtenverhältnis 
vorsahen und er das 45. Lebensjahr noch nicht er
reicht hat. 

§ 7 

Das Dienstverhältnis wird durch die Berufung zum 
Pfarrverwalter begründet. Mit der Berufung erteilt die 
Kirchenregierung den Auftrag gemäß § 2 dieses Kir
chengesetzes. Besteht der Auftrag n.ichi oder nur zum 
Teil in der Verwaltung einer Pfarrstell•e, so erläßt das 
Landeskirchenamt zur näheren Bestimmung von Art 
und Umfang des Dienstes eine Dienstordnung. 

§ 8 

(1) Das erste Jahr nach der Berufung zum Pfarrver
walter gilt in der Regel als Probezeit. Während der 
Probezeit wird der Pfarrverwalter zu seiner Beratung 
einem Pfarrer zugeordnet; der Pfarr,er nimmt während 
dieser Zeit auch die dem Pfarrverwalter noch nicht 
übertragenen pfarramtlichen Aufgab,m wahr. 

(2) Die Kirchenregierung kann die Probezeit im Ein
zelfall aus besonderen Gründen verkürzen; sie kann sie 
auch bis auf die Dauer von drei Jahnm ~erlängern. 

(3) Der Pfarrverwalter wird von der Kirchenregie
rung aus dem Dienstverhältnis abberufe:a, wenn er sich 
in der Probezeit nicht bewährt. Vor der Abberufung 
sind der Pfarrverwalter, der Propst und, wenn der 
Pfarrverwalter in einer Kirchengemeinde tätig ist, der 
Kirchenvorstand oder, wenn · er in einer Propstei tätig 
ist, der Propsteivorstand zu hören. 

1 
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(4) Für die Beendigung des Dienstverhält.:lisses des 
Pfarrverwalters während der Probezeit gelte:c1 die ent
sprechenden Bestimmungen nach der Art seines Dienst
rechts (Kündigung oder Entlassung). Stand dEr a.bberu-
fene Pfarrverwalter vor seiner Berufung bereits in ei
nem Dienstverhältnis zur Landeskirche oder E-iner ihrer 
Rec..1-itsträger, so wird ihm das Landeskirchenamt eine 
andere Tätigkeit in der Landeskirche vermitteln, sofern 
sein Verhalten während der Probezeit dem :nicht ent
gegensteht. Diese Tätigkeit soll seiner Dier:.ststellung 
vor seiner Berufung zum Pfarrverwalter im wesentli
chen entsprechen. 

§ 9 

Der Pfarrvenvalter, der in einer Kirchengemeinde 
tätig werden soll, wird zu Beginn seiner Probezeit vom 
Propst im Gottesdienst der Gemeinde vorgestellt und 
nach Ablauf der Probezeit in einem Gottesdienst einge
führt; mit der Einführung ist möglichst die Ordination 
zu verbinden. Vor der Einführung sind der Kirchenvor
stand und der Propst zu hören. 

§ 10 

(1) Der in einer Kirchengemeinde tätige ordinierte 
Pfarrverwalter ist Mitglied des Kirchenvorstandes kraft 
Amtes. Der nichtordinierte Pfarrverwalter nimmt an 
den Beratungen des Pfarramtes und des Kirchenvor
standes ohne Stimmrecht teil; er ist nicht wlihlbar als 
Mitglied des Kirchenvorstandes. 

(2) Der Pfarrverwalter nimmt an den Pfarrkonven
ten der Propstei teil, in der er tätig ist oder sich der 
Sitz seines Amtes befindet, in dem er mit der Verwal
tung einer Stelle für a.llgemeinkirchliche Aufgaben oder 
mit besonderem Auftrag beauftragt ist. 

(3) Der in seiner Kirchengemeinde tätige Pfarrver
walter ist nach seiner Ordination Mitglied der Propstei
synode; vor seiner Ordination nimmt° er an clen Bera
tungen der Propsteisynode ohne Stimmrecht teil. Der 
nicMordinierte Pfarrverwalter ist nicht als Mitglied der 
Propsteisynode wählbar. 

§ 11 

Erklären sich der Kirchenvorstand und in Kirchenge
meinden mit Patronaten auch der Patron damit ein
verstanden, daß eine Pfarrstelle von einem Pfarrver
walter verwaltet wird, so ruhen während der Dauer 
der Beauftragung eines Pfarrverwalters das Wahlrecht 
und das Vokationsrecht des Kirchenvorstandes sowie 
das Präsentationsrecht des Patrons. 

§ 12 

(1) Soweit dieses Kirchengesetz nichts anderes be
stimmt, finden die Bestimmungen über die Rechtsver
hältnisse der Pfarrer sowie über die Amtszucht und die 
Lehrzucht entsprechende Anwendung. 

(2) .Außerdem finden die Bestimmungen d,~s Pasto
rinnengesetzes, des Pfarrdiakonengesetzes. und das 
Dienstrecht der Kirchenbeamten oder der Angestellten 
je nach Art der Anstellung des Pfarrverwalters ent
sprechende Anwendung. 

§ 13 

(1) Der Pfarrverwalter kann von der Kirchenregie
rung sowohl auf Antrag als auch von Amts w1~gen ver
setzt werden. Ihm· kann ein anderer Auftrag im Sinn 
des § 2 dieses Kirchengesetzes erteilt werden. Zuvor 
sind der.Kirchenvorstand und der Propst sowie im Fall 
der neuen Beauftragung von Amts wegen auch der 
Pfarrverwalter zu hören. 

(2) Der Pfarrverwalter kann je nach der Art seines 
Dienstrechts seine Entlassung beantragen oder das 
Dienstverhältnis kündigen. Für die Erhaltu.i.g oder Ver
sagung des Rechts zur öffentlichen Wortverkündigung 
und zur Sakramentsverwaltung und zum Tragen der 
Amtstracht finden die entsprechenden BEistimmungen 
des Pfarrergesetzes Anwendung. 

(3) Die Kirchenregierung kann das Dienstverhältnis 
eines Pfarrverwalters im K.irchenbeami;enverhältnis in 
entsprechender Anwendung der §§ 97 bis 99 des Pfar
rergesetzes beenden. Ein Pfarrverwalter im Angestell
tenverhältnis kann von der Kirchenregierung nach dem 
Dienstrecht der Angestellten gekündigt w:rden; dabei 
gelten insbesondere auch die Tatbestände der§§ 97 und 
98 des Pfarrergesetzes als wichtige Gründe für eine au
ßerordentliche Kündigung. 

§ 14 

(1) Die Vergütung des Pfarrverwalters im Angestell
tenverhältnis richtet sich nach den Best:imr:iungen über 
die Vergütung der Pfarrdiakone. 

(2) Die Besoldung und Versorgung des Pfarrverwal
ters im Kirchenbeamtenverhältnis richtet sich nach dem 
Kirchenbeamtenbesoldungsrecht. Er erhält während der 
Probezeit ein Grundgehalt nach der Besoldungsgruppe 
A 10, nach deren Ablauf ein Grundgehalt nach der Be
soldungsgruppe A 11 des Kirchenbeamtenbesoldungs
gesetzes. 

Nach mindestens dreijähriger Bewährung in der Be:
soldungsgruppe A 11, frühestens jedoch. vcn der zehn
ten Dienstaltersstufe an, erhält der Pfarrverwalter ein 
Grundgehalt nach der Besoldungsgruppe A 12 und nach 

,weiteren acht Jahren ein Grundgehalt nach der Besol
dungsgruppe A 13 des Kirchenbeamtenbeso:tdungsgeset
zes. 

(3) Die Kirchenregierung kann Bewerberr., denen auf
grund einer besonderen Ausbildung und :Prüfung für 
den Dienst der Verwaltung einer Pfarrstelle außerhalb 
der Landeskirche eine andere Vergütung oder Besol
dung zustehen ·würde, eine Zulage in -Höh,~ der Diffe
renz gewähren, die ruhegehaltsfähig ist, höchstens je
doch bis zu den in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen 
Obergrenzen der Vergütung und Besoldung.· 

§ 15 

(1) Die Bestimmungen des Pfarrerbeso:'.dungsrechts 
sind anzuwenden. 

(2) Sollte eine allgemeine Kürzung deI· Pfarrerbezüge 
im Bereich der Landeskirche notwendig we::den, so fin
det diese Maßnahme auf die PfarrverwaLer entspre
chende Anwendung. 

§ 16 

Bei dienstrechtlichen Entscheidungen ;Sind die Erfor
dernisse des Dienstes und die persönlichen Verhältnisse 
des Pfarrverwalters zu berücksichtigen. 

§ 17 
Dieses Kirchengesetz tritt am 1. No\•ember 1973 in 

Kraft. 

W o l f e n b ü t t e 1, den .6. Oktober 19'73 

Evangelisch-lutherische Landeskiirebe 
in Braunschweig 

Kirchenregierung 

Dr. Heintze 
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Bekanntmachung der Richtlinien nach § 3 Absatz 4 des 
Pfarrverwalterges~tzes der Evangelisch-lutherischen 

Landeskirche in Braunschweig. 

Vom 6. Oktober 1973. (LKABI. S. 73) 

Die Landessynode hat am 6. Oktober 1973 gemäß § 3 
Absatz 4 des Kirchengesetzes über den Dienst des Pfarr
verwalters vom 6. Oktober 1973 (Amtsbl. 1973 S. 71) die 
nachstehenden Ausbildungsrichtlinien beschlossen, die 
hiermit bekanntgemacht werden. 

W o 1f e n b ü tt e 1 , den. 6. Oktober 1973 

Landeskirchenamt 

Kaulitz 

Richtlinien 
nach § 3 Alu,atz 4 de:; PJ',u·i·verwalhirgeset:ze~ 

Vom 6. Oktober 1973 

1. Zielvorstellungen 

1.1. Das Pfarrverwaltergesetz eröffnet kirchlichen Mit
arbeitern einen besonderen Zugang zum Dienst 
eines Pfarrverwalters. Dabei ist der Gesichtspunkt 
maßgeb~nd, daß neben dem als vorrangig anzuse
henden Dienst des akademisch ausgebildeten Theo
logen (Pfarrer) und neben dem Dienst des durch 
kirchliche Ausbildung und praktische Bewährung 
qualifizierten kirchlichen Mitarbeiters (Pfarrdiakon 
und vergleichbarer Mitarbeiter) auch dem Dienst 
eines dazu befähigten und geeigneten Laien beson
dere Bedeutung zukommt. 

1.2. Der Dienst eines Pfarrverwalters nach § 3 Absatz 
2 c geschieht in der Regel in der Kooperation mit 
einem Pfarrer (oder mehreren Pfarrern) in einem 
·Pfarrverband, in dem eine von mehreren Pfarrstel
len nicht besetzt ist, oder in einer Kirchengemeinde 
mit mehi·eren Pfarrstellen, von denen eine vakant 
ist; die Verteilung der Aufgaben erfolgt in diesem 
Fall nach dem geltenden Recht. Dem Pfarrverwal
ter kann auch die Verwaltung einer Pfarrstelle 
übertragen werden, wenn diese die einzige Pfarr
stelle des Pfarramtes ist. 

1.3. Der Pfarrverwalter nach § 3 Absatz 2 c bedarf 
einer vorherigen Umschulung für den ihm zufal
lenden Dienst, damit die Übernahme von pfarr
amtlichen Tätigkeiten verantwortet werden kann. 
Diese Umschulung kann und soll die Ausbildung 
auf dem ersten oder zweiten Bildungsweg zum 
Pfarramt nicht ersetzen. Vielmehr soll sie eine 
Vorbereitung eigener Art sein, indem sie auf den 
Erfahrungen in der kirchlid1en Mitarbeit aufbaut 
und diese Erfahrungen im Blick auf die in der 
Pfarrverwaltung anfallenden Dienste vertieft. 

1.4. Die Kirchenregierung beruft für diese Vorbereitung 
einen Leiter, der den Vorbereitungsplan im Einver
nehmen · mit dem Landeskirchenamt entwirft, in 
Gemeinschaft mit anderen vom Landeskirchenamt 
zu berufenden Mitarbeitern die Vorbereitung durch
führt und den persönlichen Kontakt mit den ange
henden Pfarrverwaltern während der Vorberei-
tungszeit aufrecht hält. · 

2. Aus w a h 1 
2.1. Da grundsätzlich niemand für den Dienst eines 

Pfarrverwalters nach § 3 Absatz 2 c vorgesehen 
werden soll, dem seines Lebensalters wegen noch 
eine theologische oder sonstige kirchliche Ausbil
dung zuzumuten ist, wird das Lebensalter des An
wärters auf mindestens 40 Jahre angesetzt. Das 

Landeskirchenamt kann in beso.nde·rs begründeten 
Fällen Ausnahmen von dieser Regel zulassen. 

2.2. Voraussetzung für die Aufnahme in die Anwärter
liste ist die persönliche Eignung unj eine langjäh
rige Erfahrung als Lektor oder in einer anderen 
kirchlichen, vornehmlich ehrenamfüchen Tätigkeit, 
die für die Vorbereitung zum Pfarrverwalter als 
förderlich angesehen werden kann. 

2.3. Vorschläge für die Aufnahme in. die Anwärterliste 
werden durch den Propsteivorstanö. beim Landes
kirchenamt eingereicht mit einem Gutachten, das 
auf die unter Ziffer 2.2. genannten Tatbestände 
Bezug nimmt. 

2.4. Vor der Aufnahme in die Anwärterliste findet eine 
vom Landeskirchenamt veranstattete Eignungsprü
fung statt. Über die endgültige Aufr..ahme entschei
det das Landeskirchenamt. 

3. V o r b e r e i t u n g 
3.1. Die Vorbereitung ü1t praxisbezogen zu planen. Dei 

den Begegnungen. mit dem Stoff (3.4·.) soll der Vor
zubereitende seine Lebens- und E.erufserfahrung 
und seine Erfahrunng aus der kirchlichen Praxis 
mit einbringen. 

3.2. Der Vorzubereitende übt seinen bisherigen Beruf 
während der Vorbereitung weite::· aus. 

3.3. Die Vorbereitung dauert zwei Jahre. Sie gliedert 
sich in 
a) einen mehrtägigen Einführungskurs, 
b) häusliche Eigenarbeit nach Plan, 
c) mindestens sechs Wochenendkurse pro .Jahr 

(Freitagabend bis Sonntagmittag), 
d) einen 14tägigeri Abschlußkurs. 

3.4. Arbeitsfelder sind: 
a) Bibelkunde, Bibelauslegung, Predigtlehre, 
b) Konfirmandenunterricht, Religfor: .. spädagogik, 
c) Amtshandlungen, Seelsorge, 
d) Gemeindepraxis, Kirchenverwaltungsrecht. 

3.5. Für die häusliche Eigenarbeit ist vorgesehen: 
a) ein Gebiet, für das ein vom Leiter angegebenes 

Buch durchzuarbeiten und eine o;chriftliche Ar
beit, deren Thema der Leiter stellt, zum näch
sten Wochenendkurs anzufertigen ist. Die schrift
liche Arbeit soll auf die aufge15ebene literarische 
Beschäftigung Bezug nehmen, aber sich nicht 
auf.Wiedergabe beschränken, sondern e{ne eigene 
Stellungnahme versuchen. 

Oder 
b) Erarbeitung von Schriftauslegun;5, von Predi~

ten, Ansprachen usw. 
3.6. Die Kosten der Vorbereitung übern_mmt die Lan

deskirche. 

4. Abs Ch l u ß 

4.1. Die Vorbereitung schließt mit einer Prüfung ab, 
die aus einer schriftlich einzureich,mden Predigt, 
dem schriftlich vorzulegenden Stundenbild einer 
Konfirmandenstunde und einer mlindlichen Prüfung 
besteht. Die mündliche Prüfung soll sich auf die 
in der Ausbildung behandelten Therr.en beziehen. 

4.2. Die Prüfung wird vom Landeskirchenamt vorge
nommen. Zum Prüfungsausschuß gehören der Lan
desbischof als Vorsitzender, der Ausbildungsrefe
rent des Landeskirchenamtes, der Leiter der Vor
bereitung und ein von der Kirchenregierung beru
fener Gemeindepfarrer. 

4.3. In der Prüfung werden keine Zensuren erteilt. Die 
Prüfung wird darauf abgestellt, ob dem Prüfling 

' 

1 

~ 
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die Pfarrverwaltung nach seinen Kenntnissen, sei
nen Fähigkeiten und seinem Persöniichkeitsbild 
übertragen werden kann. 

5. Verv,rendung im kirchlichen.Dienst 
5.1. Die Kirchenregierung beschließt auf Vorschlag 

des Landeskirchenamtes über die Verw,mdung des 
Pfarrverwalters. 

5.2. Für den Dienst im Probejahr wird dem Pfarrver
walter vom Landeskirchenamt ein Mentor zur per
sönlichen Beratung beigegeben. 

5.3. Der Pfarrverwalter ist verpflichtet, in ;edem Jahr 
an der von der Landeskirche veranstalteten Fort
bildungstagung teilzunehmen. 

Kirchengesetz zur Änderung des Kirchenge:setzes über 
die Anwendung und Ergänzung des Pfarrerg esetzes der 
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch
lands in der Evangelisch-Lutherischen LHndeskirche 

Eutin vom 17. November 1969. 

Vom 3. Dezember 1973. (GVBl. Bd. IV, S. 173) 

Die Synode hat gemäß Artikel 43 Absatz 1 Züfer 9 
der Kirchenverfassung vom 3. Juli 1967 in Verbindung 
mit §§ 103,· 104 des Pfarrergesetzes der· Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche DeutschlE.nds be
schlossen: 

Artikel I 

Das Kirchengesetz über die Anwendung t'.nd Ergän
zung des Pfarrergesetzes der Vereinigten Evangelisch
Lutherischen Kirche Deutschlands in der Evangelisch
Lutherischen Landeskirche Eutin vom 17. November 
1969 (GVBl. Band IV S. 85) wird wie folgt geändert: 

1. Artikel I Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Im Bereich der Ev.-Luth. Landeskirche Eutin gilt 
das Pfarrergesetz derVereinigten Evangelisch-Luthe
rischen Kirche Deutschlands in der Neufassung vom 
10. November 1972 (Amtsblatt der Vereinigten Evan
gelisch-Lutherischen Kirche Deutschlandi; Band IV 
Stück 3) nach Maßgabe folgender Bestimmungen." 

2. Artikel I § 16 erhält folgende Fassung: 

,,(ZU § 44 Pf.G.) 

Seine Eheschließung .und seine kirchliche Trauung 
hat der Pastor dem Bischof anzuzeigen." 

3. Artikel I § 28 erhält folgenden Satz 2: 

„In ärztliche Zeugnisse soll nur mit Zustimmung 
des Arztes, der das Zeugnis ausgestellt hat, Einsicht 
gewährt werden." 

Artikel II 

Die Anwendung von § 71 Absatz 1 Buch:st. a Pf.G. 
wird in der Ev.-Luth. Landeskirche Eutin ausgeschlos
sen. 

Artikel III 

Die Kirchenleitung wird ermächtigt, das Kirchenge
setz über die Anwendung und Ergänzung de-s Pfarrer
gesetzes in der Form, di,e es durch dieses Kirchenge
setz zur Änderung des Kirchengesetzes übe,r die An
wendung und Ergänzung des Pfarrergesetzes erhalten 
hat, neu bekannt zu machen. 

Artikel IV 

Dieses K.ir.chengesetz tritt am 1. Januar 1974 in Kraft. 

Die Kircl1enleitung 

Kirchengesetz der Evangelisch-lu the:r.b;clt•!n Landeskir
che Hannovers zur Änderung des Kil!'cht,ngesetzes zur 
Ergänzung und Ausführung des Pfarrergesetzes (Er-

gänzungsgesetz). 

Vom 18. Dezember 1973. (KABl. 73, S. 262) 

Die Landessynode hat mit Zustimmung des Kirchen
senates das folgende Kirchengesetz bea.chl•Jssen: 

§ 1 

Das Kirchengesetz zur Ergänzung und Ausführung 
des Pfarrergesetzes (Ergänzungsgesetz) vom 2. April 
1965 (Kirchl. Amtsbl. S. 156), zuletzt geändert durch das 
Kirchengesetz zur Vereinheitlichung des Reisekosten
rechts vom 5. März 1971 (Kirch.l. Aml;sbl. S. 62), wird 
wi_e folgt geändert: 

I. Änderung des Artikels 1: 

1. § 1 erhält folgende Fassung: 

,,§ 1 

(zu§ 1 PfG). 

Der Pfarrer führt im Amt die :Bezeichnung Pa
stor." 

2. § 2 erhält folgende Fassung: 

,,§ 2 

(zu§ 5 PfG) 

(1) In das Dienstverhältnis als Pfarrer kann nur 
berufen werden, wer sich im Dienst als Hilfspfar
rer mindestens ein Jahr bewährt hat. 

(2) Der Bewährung als Hilfspfa.rl'E!r kann eine 
Bewährung als ordinierter Missionar oder eine Be
währung in einer anderen Tätigk,,~it, die zur Ver
leihung der Anstellungsfähigkeit geführt hat, gleich
gestellt werden." 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 
a) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

,,(1) Die Anstellungsfähigkeit nach §§ 6 und 
7 des Pfarrergesetzes wird vom. L~mdeskirchen
amt verliehen. Die Verleihung 1;:etzt voraus, daß 
sich der Bewerber schriftlich bereit erklärt hat, 
bei seiner Ordination die vorgei;:chriebenen Ver
pflichtungen einzugehen. 

(2) Das Landeskirchenamt kann die Anstel
lungsfähigkeit auch an Lehrkräfte ?erleihen, die 
die wissenschaftliche und pädagogische Staats
prüfung für das höhere Lehramt bestanden ha
ben und die Lehrbefähigung für evangelische 
Religion als Hauptfach besitzen." 

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 
,,(4) Bestehen aufgrund des Kollc,quiums nach 

Absatz 3 Zweifel, ob der Bewei~be:r hinsichtlich 
seiner theologischen Kenntnisse tu:td Einsichten 
und seiner Fähigkeiten die Voraussetzungen für 
die Verleihung oder für das F'orfäestehen der 
Anstellungsfähigkeit besitzt, karuJ das Landes
kirchenamt eine Prüfung in den entsprechen
den Bereichen anordnen." 

4. Nach § 4 wird folgender § 4 a eingefügt: 

,,§ 4a 

(zu§ 16 PfG) 

(1) Die Berufung zum Pfarrer wird durch den 
Landesbischof ausgesprochen. 
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(2) Pfarrstellen werden in einem kirchengesetz
lich geordneten Verfahren durch das Landeskir
chenamt übertragen. 

(3) Allgemeinkirchliche Aufgaben überträgt der 
Landesbischof auf Vorschlag des Landeskirchen
amtes; der Bischofsrat wirkt beratend mit. Mit der 
ÜbertragW1.g der Aufgabe beruft der Landesbischof 
den Pfarrer zum Pfarrer der Landeskirche gemäß 
Artikel 38 der Kirchenverfassung." 

5. § 7 Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
,,§§ 15 Abs. 3 und 21 Abs. 4 der Kirchengemeinde

ordnung bleiben unberührt." 

6. Nach § 9 wird folgender § 9 a eingefügt: 

,,§ 9 a 

(zu§ 36 PfG) 

Sollen bestimmte Aufgaben im Siru-1e von § 86 
Abs. 1 des Pfarrergesetzes allgemein.zur Pflicht ge
macht werden, so bedarf es der Regelung durch 
Rechtsverordnung. Eine Regelung des Religions
unterrichtes im S'inne von § 36 Abs. 1 des Pfarrer
gesetzes bedarf eines Kirchengesetzes." 

7. § 11 erhält folgende Fassung: 

,,§ 11 

(ZU§ 45 PfG) 

Ist zu erwarten, daß die Eheschließung dem Pfar
rer die Ausübung seines Dienstes erheblich erschwe
ren oder unmöglich machen wird, und kann ein 
Einvernehmen mit dem Pfarrer über die Regelung 
seines Dienstes nach § 45 Abs. 1 des Pfarrergesetzes 
nicht hergestellt werden, so kann der Pfarrer ohne 
seine Zustimmung· versetzt werden. Ist zu erwar
ten, daß auch in einer anderen Pfarrstelle oder in 
einer allgemeinkirchlichen Aufgabe die Eheschlie
ßung dem Pfarrer die Ausübung seines Dienstes er
heblich erschweren oder unmöglich machen wird, 
so kann er in den Wartestand v-ersetzt werden." 

8. In § 12 werden folgende Paragraphenbezeichnun
gen geändert: 
a) In Absatz 1 ,,§§ 48 Absatz 2 und 49" in ,,§§ 47 

Abs. 2 und 48", 

b) in Absatz 2 „Artikel 1 § 16 Absatz 1 Buch
stabe e" in „Artikel 1 § 16 Abs, 1 Buchst. f" und 
,,§ 48 Absatz 3" in ,,§ 47 Abs. 3", 

c) -in Absatz 4 ,,§ 48 Absatz 5" in,,§ 47 Abs. 5". 

9. In § 13 wird die Paragraphenbezeichnung ,,§ 50 
Absätze 1 und 2" durch ,,§ 49 Abs. 1 und 2" ersetzt. 

10. Nach § 14 a wird folgender § 14 b eingefügt: 

,,§ 14 b 

(ZU§ 65 PfG) 

In ärztliche Zeugnisse soll nur mit Zustimmung 
des Arztes, der das Zeugnis ausgestellt hat, Einsicht 
gewährt werden." 

11. In § 15 Abs. 1 werden die Worte „entscheidet der 
Rechtshof der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers. 
als kirchliches Verwaltungsgericht" durch die Worte 
,.entscheiden nach Maßgabe des in der Landeskir
che geltenden Rechts kirchliche Verwaltungsge
richte" ersetzt. 

12. Die §§ 16 bis 20 a werden durch die folgenden 
neuen §§ 16 bis 20 a ersetzt: 

,,§ 16 

(zu§ 71 PfG) 

(1) Ein Pfarrer, dem eine Pfarr,itelle übertragen 
ist, kann ohne seine Zustimmung außer den in § 71 
Abs. 1 des Pfarrergesetzes genannten Gründen ver
setz( werden, 
a) wenn die Versetzung des Pfarrers wegen Ver

bindung der Pfarrstelle mit eine.r Nachbarge
meinde erforderlich wird; 

b) wenn der bei Dienstantritt übertragene Um
fang des Pfarrerdienstes sich so verringert hat, 
daß die Kräfte des Pfarrers durch die Verse
hung des Amtes nicht mehr voll in Anspruch 
genommen werden; 

c) wenn dem Pfarrer eine Pfarrste:le unter der 
Voraussetzung der Übernahme eines zusätzlichen 
Auftrages, eines Nebenamtes oder einer Neben
beschäftigung übertragen ist u.nd der Auftrag 
aufgehoben oder die Zustimm1mg zum Neben
amt oder zur Nebenbeschäftigu,.,15 widerrufen 
wird oder die Tätigkeit sonst beendet ist; 

d) wenn der Pfarrer wegen seines G-~sundheitszu
standes in der Führung seines Amtes erheblich 
behindert ist; 

e) wenn die Voraussetzungen für eine Versetzung 
nach Artikel 1 § 11 dieses Kirchengesetzes vor
liegen; 

f) wenn die Ehe des Pfarrers rechtskräftig ge
schieden worden ist oder die Eheleute dauernd 
getrennt leben; 

g) wenn das mit der Pfarrstelle verbtmdene kirch
liche Aufsichtsamt mit einer anderen Pfarrstelle 
verbunden oder aufgehoben wird. 

(2) Die Bestimmungen der §§ 71 Abs. 5 und 6, 
72 und 73 des Pfarrergesetzes sind mit der Maßgabe 
entsprechend anzuwenden, daß bei einer Verset
zung nach Absatz 1 Buchst. g der :Pfarrer ohne 
seine Zustimmung nur in eine andere Pfarrstelle, 
die mit einem Aufsichtsamt verbu.nden ist, oder in 
ein entsprechendes Amt versetzt werd,m darf. 

§ 17 

(zu§ 71 PfG) 

(1) Ein Pfarrer, dem eine Pfarrstelle übertragen 
ist und dessen Berufung zwn Pfarrer nicht länger 
als acht Jahre zuruckliegt, kann fernEir ohne seine 
Zustimmung versetzt werden, w1;,nn eine andere 
Pfarrstelle länger als ein Jahr unbe·setzt und ihre 
alsbaldige Besetzung mit einem Pfarrer dringend 
erforderlich ist. Ein Pfarrer darf nach dieser Vor
schrift nur einmal versetzt werden. 

(2) Die Bestimmungen der §§ 71 Abs. 5 und 6, 72 
und 73 des Pfarrergesetzes sind mit der Maßgabe 
entsprechend anzuwenden, daß die Bewerbungs
möglichkeit nach § 72 Abs. l auf Pfarrstellen be
schränkt werden kann, die gemäß Absatz 1 zu be
setzen sind. Die Bewerbungsmöglkhkeit kann auf 
eine bestimmte Pfarrstelle beschränkt werden, wenn 
diese Pfarrstelle länger als zwei Jat.re unbesetzt 
ist. 

§ 18 

(zu§ 71 PfG) 

(1) Die zur Feststellung des Sachverhaltes in 
einem Versetzungsverfahren nach § 71 des Pfarrer
gesetzes und nach .Ll..rtikel 1 §§ 16 und 17 dieses Kir
chengesetzes erforderlichen Erhebw1g,~n führt das 
Landeskirchenamt. Vor einer Versetzung hat es ins
besondere den Pfarrer, den Kirchenvorstand, den 
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Superintendenten, den Landessuperintendenten 
und den Pfarrerausschuß zu hören. Der Landesbi
sdrnf ist über die Einleitung, die Durchführung und 
den Ausgang des Verfahrens zu unterrichten. 

(2) Zu einer Versetzung nach § 71 Abs. 1 Buchst. a 
des Pfarrergesetzes und einer Versetzung nach Ar
tikel 1 §§ 16 Abs. 1 Buchst. e und f und 17 dieses 
Kirchengesetzes bedarf es der Zustimmung des 
Landesbischofs, 

(3) P...ntragsberechtigt nach § 71 Abs. 3 des Pfar
rergesetzes sind bei V,ersetzung eines Pfarrers, der 
eine Pfarrstelle ohne Aufsichtsamt innehat, der Kir
chenvorstand und der Superintendent, bei der Ver
setzung eines Pfarrers," der eine Pfarrstelle mit Auf
sichtsamt innehat, der Kirchenvorstand, der Kir
chenkreisvorstand und der Landessuperintendent. 

(4) Sechs Monate vor Ablauf der in § 71 Abs. 1 
Buchst. a und Abs. 3 Satz 2 genannten Fristen soll 
das Landeskirchenamt den Pfarrer und die nach 
Absatz 3 Antragsberechtigten auf die Möglichkeit 
einer Versetzung hinweisen; ist der Landessuper
intendent nicht antragsberechtigt, soll er unterrich
tet werden. Die Antragsberechtigten sind aufzufor
dern, innerhalb einer zu setzenden angemessenen 
Frist einen .Antrag auf Versetzung des Pfarrers 
beim Landeskirchenamt zu stellen oder mitzuteilen, 
daß sie von ihrem Antragsrecht keinen Gebrauch 
machen wollen. 

(5) Der Entscheidung des Kirchenvorstandes soll 
ein Gespräch mit dem Visitator vorangehen. 

(6) Der Superintendent soll seine Entscheidung 
nach Beratung mit dem Kirchenkreisvorstand tref
fen; er soll die Stellungnahme des Kirchenkreis
vorstandes mitteilen. 

(7) Die Versetzung unterbleibt, wenn der Kir
chenvorstand widerspricht. 

(8) Bei dem Beschluß des Kirchenvorstandes, die 
Versetzung zu beantragen oder der Versetzung zu 
widersprechen, wirken die dem Kirchenvorstand 
angehörenden Pastoren. nicht mit. Im übrigen be
darf der Beschluß der Zustimmung von mindestens 
zwei Dritteln der Zahl der Kirchenvorsteher. 

§ 19 

(zu§ 72 PfG) 

(1) Die Versetzung auf eine Pfarrstelle nach § 72 
des Pfarrergesetzes geschieht nach den Bestimmun
gen über die Besetzung der Pfarrstellen. Das Lan
deskirchenamt kann, wenn es die Versetzung eines 
Pfarrers ausgesprochen hat, nach Anhörung des zu
ständigen Kirchenvorstandes eine durch Gemeinde
wahl zu besetzende Pfarrstelle zur Besetzung durch 
den Landesbischof in .Anspruch nehmen. Macht das 
Landeskirchenamt von diesem Recht Gebrauch, so 
wird in den beiden nächsten Besetzungsfällen die 
Pfarrstelle durch Gemeindewahl besetzt. 

(2) Eine Minderung des Diensteinkommens darf 
mit der Versetzung nic..ht verbunden sein; dabei 
gelten ruhegehaltfähige Zulagen als Bestandteil 
des Diensteinkommens. 

(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 sind 
auf eine Versetzung nach Artikel 1 §§ 16 und 17 
dieses Kirchengesetzes entsprechend anzuwenden, 

§ 20 

(zu §§ 74 bis 76 PfG) 

(1) Die Versetzung eines Pfarrers nach § 74 des 
Pfan-ergesetzes und die Untersagung der Ausübung 

des Dienstes des Pfarrers nach § 75 Aos. :l des Pfar
rergesetzes bedürfen der ZustimmunJ d•'!S Landes
bischofs. 

(2) Die Bestimmungen des Artikels 1 §§ 18 Abs. 1 
und 19 dieses Kirchengesetzes sind entsprechend 
anzuwenden. 

§ 20 a 

(zu§ 77 PfG) 

(1) Auf die Versetzung eines Pfar:~erE der Lan
deskirche sind die Bestimmungen de:r §~· 71 Abs. 5 
und 6 und 72 des Pfarrergesetzes sow:le c.ie Bestim
mungen des Artikels 1 § 19 dieses K:lrchengesetzes 
entsprechend anzuwenden. 

(2) Ist die Versetzung des Pfarrers aw; Gründen, 
die in § 74 Abs. 1 des Pfarrergesetzes oder in Arti
kel 1 § 16 Abs. 1 Buchst. d dieses Klrchengesetzes 
genannt sind, erforderlich, ein gedeihliches Wirken 
des Pfarrers in einer Pfarrstelle oder in einer ande
ren allgemeinkirchlichen Aufgabe ;mniichst aber 
nicht zu erwarten, so kann der Pfarrer ir., den War
testand versetzt werden." 

13. § 23 wird wie folgt geändert: 
Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
,,(2) Absatz 1 Satz 2 ist entsprechend auf Pfarrer, 

die ihres Amtes enthoben worden sind, anzuwen
den, wenn die Gründe zur Untersagun,J nach Rechts
kraft des Urteils eingetreten sind." 

14. § 24 Abs. 1 wird gestrichen. Absatz 2 ·wird einzi
ger Abs.atz. 

15. In § 26 wird die Paragraphenbezeichnur:.g „Artikel 
1 § 19 Absatz 2" durch „Artikel 1 § .l9 Abs. 1" er
setzt. 

16. In § 27 wird das erste Wort „Den" durch das Wort 
,,Der" ersetzt. 

17. § 35 erhält folgende Fassung: 

,,§ 35 

(1) Verfügungen, die dem Pfarrer oder ,~inem ver
sorgungsberechtigten Hinterbliebenen hekanntzu
geben sind, sind zuzustellen, wenn durch sie eine 
Frist in Lauf gesetzt wird oder Rechti~ des Pfarrers 
oder des versorgungsberechtigten Hinterbliebenen 
durch sie berührt werden. 

(2) Verfügungen können zugestellt ·1werden 

1. durch Übergabe an den Empfänger g,~gen Emp
fangsschein; verweigert der Empfä.ng;;r die An
nahme des Schriftstückes oder das Ausstellen 
des Empfangssdi.eines, so gilt dai; Schriftstück 
mit der Weigerung als_ zugestellt, wenn darüber 
eine Niederschrift gefertigt und :m den Akten 
genommen ist, 

2. durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein, 
3. durch Postzustellung mit Zustellur.igs1,,.rkw1de, 

4. durch Bekanntmachung im Kirchlidten Amts
blatt, wenn der Aufenthalt des Empfängers nicht 
zu ermitteln ist, 

5. an Behörden und sonstige kirchliche Amtsstellen 
auch durch Vorlegen der Akten mi·; dEr Urschrift 
des zuzustellenden Schriftstückes; deT Empfän
ger hat den Tag, an dem ihm die Akten vorge
legt werden, darin zu vermerken. 

(3) Wer nicht im Inland wohnt, hat a.1f Verlan
gen einen Zustellungsbevolimächtigt,en zu bestel
len." 

II. Änderung des Artikels 2: 

Artikel 2 erhält folgende Fassung: 
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„Artikel 2 

§ 1 

(1) Der Hilfspfarrer steht -in einem Dienst, der nach 
Artikel 1 § 2 zur Berufung in das Dienstverhältnis als 
Pfarrer führt. Die Dienstzeit als Hilfspfarrer soll fünf 
Jahre nicht überschreiten. 

(2) Auf das Dienstverhältnis des Hilfspfarrers sind 
das Pfarrergesetz und die ergänzenden landesk.irch
lichen Vorschriften nach Maßgabe der folgenden Be
stimmungen anzuwenden. 

§ 2 

(1) Der Hilfspfarrer wird mit pfarramtlicher Hilfe
leistung oder mit der Versehung vakanter Pfarrstellen, 
ausnahmsweise mit allgemeinkil'chlichen Aufgaben 
außerhalb einer Gemeinde beauftragt. Der Auftrag des 
Hilfspfarrers· kann jederzeit geändert oder aufgehoben 
werden. 

(2) Der mit dem Dienst in einer Gemeinde beauftrag
te Hilfspfarrer ist bei Antritt seines Dienstes im Haupt
gottesdienst eines Sonn- oder Festtages der Gemeinde 
vorzustellen. 

§ 3 

Der Hilfspfarrer ist in den Ruhestand zu versetzen, 
wenn er infolge Krankheit oder sonstiger Beschädigung, 
die er sich ohne grobes Verschulden bei Ausübung oder 
aus Veranlassung des Dienstes zugezogen hat, dienst
unfähig geworden ist. Im übrigen ist die Versetzung in 
den Ruhestand oder Wartestand ausgeschlossen. 

§ 4 

(1) Der Hilfspfarrer kann aus wichtigem Grunde ent
lassen werden., insbesondere, wenn er sich nicht be
währt. 

(2) Eine Entlassung nach Absatz 1 kann nur mit einer 
Frist von sechs Wochen jeweils zum Ende eines Kalen
dervierteljahres ausgesprochen werden. 

(3) Vor einer Entlassung nach Absatz 1 sowie vor 
anderen Maßnahmen, die damit begründet werden, daß 
der Hilfspfarrer sich nicht bewährt habe, sind der Kir
chenvorstand, der Kirchenkreisverstand, der Superin
tendent, der Landessuperintendent und der Pfarreraus
schuß zu hören. 

§ 5 

Für die Berufung in das Dienstverhältnis als Hilfs
pfarrer, für die Beauftragung, für die Versetzung in 
den Ruhestand und für die Entlassung von Hilfspfar
rern ist das Landeskirchenamt zuständig." 

III. Änderung weiterer Artikel: 

1. Artikel 4 wird gestrichen. 

2. Artikel 6 wird mit seinem bisherigen Inhalt gestri
chen und folgender neuer Artikel 6 eingefügt: 

„Artikel 6 

1. Das Kirchengesetz über die Rechtsstellung der 
Pastorinnen (Pastorinnengesetz) vom 18. Novem
ber 1969 (Kirchl. Amtsbl. S. 234), zuletzt geändert 
durch das Kirchengesetz zur Änderung besol
dungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften 
vom 7. Juli 1972 (Kirchl. Amtsbl. S. 88), wird wie 
folgt geändert: 
a) in § 2 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 

„Die Zeiten eines Dienstes als Pastorin im 
Angestelltenverhältnis stehen bei der Entschei-

dung über die Bewährung im Dienst den im 
Dienstverhältnis als Hilfspastorin verbrach
ten Zeiten entsprechend dem Umfang des 
wahrgenommenen Dienstes g:Ieich!' 

b) in § 7 Abs. 4 werden die Worte „eines Ehe
versprechens" durch die Worte ,,-ihrer Ehe
schließung" ersetzt. 

2. Das Pfarrvikargesetz vom 12 Dezember 1966 
(Kirchl. Amtsbl. S. 230), zuletzt geändert durch 
das Kirchengesetz zur Anderung besoldungs- und 
vei-sorgungsrechtlicher Vorschriften vom 7.- Juli 
1972 (Kirchl. Amtsbl. S. 88), wird wie folgt geän
dert: 
a) § 12 wird wie folgt geändert: 

aa) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
,,(3) § 11 Abs. 2 bis 5 des PfarrergeSt?t

zes gilt entsprechend." 
bb) Absatz 4 Satz 3 wird gestrichen. 

b) § 18 Abs. 2 erhalt folgende E'assung: 
,,(2) § 29 des Pfarrergesetzes und Artikel 1 

§ 9 des Ergänzungsgesetzes zum Pfarrerge
setz gelter" entsprechend." 

c) In § 19 wird die Paragri;,phenbezeichnung 
,,10" durch die Bezeichnung „9 a" ersetzt. 

d) In § 22 werden -!iie Worte ,;§§ 14 a und 15" 
durch die Worte,,§§ 14 a bis J5" ersetzt. 

e) § 24 erhält folgende Fassung: 

,,§ 24 

(1) Ohne seine Zustimmung kann der Pfarr
vikar, dem ein fester Auftrag zur Versehwig 
einer Pfarrstelle erteilt '\)!.'Orden ist, versetzt 
werden, wenn Gründe vorliegen, aus denen 
ein Pfarrer, dem eine Pfarr:;;telle übertragen 
worden ist, nach § 71 oder § 74 des Pfarrerge
setzes oder nach Artikel 1 § 16 des Ergän
zwigsgesetzes zum Pfarrer:gesetz versetzt wer
den könnte. 

(2) §§ 7°1 bis 76 des Pfa:-"I'ergesetzes und 
Artikel 1 §§ 16, 18, 19 und 20 des Ergänzungs
gesetzes zum Pfarrergesetz _ gelten entspre
chend." 

f) § 25 wird gestrichen. 

g) § 26 Abs. 3 erhält folgende F'assung: 
,,(3) § 77 Abs. 3 des Pfa1"Tergesetzes und 

Artikel 1 § 20 a des Ergänzungsgesetzes zum 
Pfarrergesetz sowie § 16 Ab·,. 2 bis 5 dieses 
Kirchengesetzes gelten ent.spr.echend." 

h) In§ 36 wird folgender Absatz 3 angefügt: 
,,(3) Bestehen aufgrund des Kolloquiums 

nach Absatz 1 Buchst. c Zweifel, ob die theo
logischen Kenntnisse, Einsichten wid Fähig
keiten ffü·-·die· Vet1eihung genügen, kann das 
Landeskil'chenamt eine Prüfu:'.lg anordnen." 

3. Das Pfarrverwaltergesetz vom 21. Juni 1968 
(Kirchl. Amtsbl. S. 135), zuletzt geändert durch 
das Kirchengesetz zur Änderung des Kandidaten
gesetzes, des Pfarrvikargesetzes und des Pfarr„ 
verwaltergesetzes vom 7. Juli 1972 (Kirchl. Amts
bl. S. 86), wird wie folgt geändert: 

a) § 11 Abs. 2 wird gestrichen. 

b) In § 12 werden die Worte ,,§§ 23-27, 29, 31 
bis 53 des Pfarrergesetzes und Artikel 1 §§ 6 
bis 8 und 10 bis 13" durch die Worte ,,§§ 23 
bis 27, 29, 31 bis 53 des Pfa1-rergesetzes und 
Artikel 1 §§ 6 bis 13" ersetzt. 

!!! 
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c) In § 16 wird die Paragraphenbezeichnung 
,,§ 15". durch die Bezeichnung ,,§§ 14 a bis 
15" ersetzt. 

4. § 13 des Kirchengesetzes über die Ausbildung 
und Priifung der Kandidaten für das Amt des 
Pfarrers und der Pastorin (Kandidatengesetz) 
vom 21. Juni 1968 (Kirchl. Amtsbl. S. 131), zuletzt 
geändert du1·ch das Kirc..hengesetz zur Änderung 
des Kandidatengesetzes, · des Pfarrvikargesetzes 
und des Pfarrverwaltergesetzes vom 7. Juli 1972 
(Kirchi. Amtsbl. S. 85), erhält folgende Fassung: 

,,§ 13 

Eine beabsichtigte Eheschließung hat der Kan
didat mindestens sechs Wochen vorher dem Lan
deskirchenamt anzuzeigen." 

3. Artikel 7 wird gestrichen. 

§ 2 

(1) § 1 I Nr. 6 tritt am 1. Januar 1975, die übrigen 
Bestimmungen treten am 1. Januar 1974 in Kraft. 

(2) Das Landeskirchenamt wird ermächtigt, die ·durch 
dieses Kirchengesetz geänderten Kirchengesetze in der 
nunmehr geltenden Fassung mit neuem Datum und 
neuer Paragraphenfolge bekanntzumachen und dabei 
Unstimmigkeiten des Wortlautes zu beseitigen. 

Unter Bezugnahme auf den Beschluß der 18. Landes
synode vollzogen. 

H a n n o v e r , den 18. Dezember 1973 

Der Kirchensenat 
der Ev.-Iuth. Landeskirche Hannovers 

D. Lohs e 

Bekanntmachung der Neufassung des Kirchengesetzes 
der Evangeiiscb-lutherischen Landeskirche Hannovers 
zur Ergänzung und Ausführung des Pfarrergesetzes 

{Ergäm:ungsgesetz). 

Vom 10, Januar 1974. (KABl. S. 70) 

Aufgrund des § 2 Abs. 2 des Kirchengesetzes zur 
Änderung des Kirchengesetzes zur Ergänzung und 
Ausführung des Pfarrergesetzes (Ergänzungsgesetz) 
vom 18. Dezember 1973 (Kirchl. Amtsbl. S. 262) wird 
das Kirchengesetz zur Ergänzung und Ausführung des 
Pfarrergesetzes (Ergänzungsgesetz) vom 2. April 1965 
(Kirchl. Amtsbl. S. 156) in der Neufassung bekanntge
macht. 

Das Landeskirchenamt 

In Vertretung: 

Dr.Wiese 

Kirchengesetz 
zur Ergänzung und Ausführung des Pfarrergesetzes 

(Ergänzungsgesetz) 
in der Fassung vom 10. Januar 1974 

Artikel 1 

Ergänzung des Pfarrergesetzes 

§ 1 
(zu§ 1 PfG) 

Der Pfarrer führt im Amt die Bezeichnung Pastor. 

----·-----·--··-·-·-·-··----
§ 2 

(zu § 5 P.fG) 

(1) In das Dienstverhältnis als Pfarrer kann nur 
berufen werden, wer sich im Dienst als Hilfspfarrer 
mindestens ein Jahr bewährt hat. 

(2) Der Bewährung als Hilfspfarrer kan.n eine Be
währung als ordinierter Missionar oder eine Bewäh
rung in einer anderen Tätigkeit, die zur Verleihung 
der Anstellungsfähigkeit geführt hat, gleichgestellt 
werden. 

§ 3 
(zu §§ 6 bis 8 PfG) 

(1) Die Anstellungsfähigkeit nach §§ 6 sind 7 des 
Pfarrergesetzes wird vom Landeskirchenamt verliehen. 
Die Verleihung setzt voraus, daß sich der Bewerber 
schriftlich bereit erklärt hat, bei seiner Ordination die 
vorgeschriebenen Verpflichtungen einzugehen. 

(2) Das Landeskirchenamt kann die Ansteliungsfähig
keit auch an Lehrkräfte verleihen, die die wissenschaft
liche und pädagogische Staatsprüfung für das höhere 
Lehramt bestanden haben und die Lehr·)efähigung 
für evangelische Religion als Hauptfach besitzen. 

(3) Das Landeskirchenamt entscheidet darüber, ob 
gemäß § 8 des Pfarrergesetzes ein Kollo:i_uium er
forderlich ist, und hält das Kolloqui.um ab. Das gleiche 
gilt für die Verleihung der Anstellungsfähigkeit an 
Lehrkräfte gemäß Abs. 2. 

(4) Bestehen aufgrund des Kolloquiums nach Absatz 
3 Zweifel, ob der Bewerber hinsichtlich .seiner theolo
gischen Kenntnisse und Einsichten und seiner Fähig
keiten die Voraussetzungen für die Verleihung oder für 
das Fortbestehen der Anstellungsfähigkeit besitzt, 
kann das Landeskirchenamt eine Prüfung in den ent
sprechenden Bereichen anordnen. 

§ 4 
(zu§ 15 PfG) 

Hat der Pfarrer das Recht zur öffentlichen Wort
verkündigung und zur Sakramentsverw,üti.:ng gemäß 
§ 13 Abs. 1 Buchst. d des Pfarrergesetze, verloren, 
so ist" für die Wiederbeilegung der Kir,:!hensenat zu
ständig. 

§ 5 
(zu§ 16 PfG} 

(1) Die Berufung zum Pfarrer wird durch den Lan
desbischof ausgesprochen. 

(2) Pfarrstellen werden .in einem kiri::he·:i.gesetz1ich 
geordneten Verfahren durch das Lan<.leskirchenamt 
übertragen. 

(3) Allgemeinki.rchliche Aufgaben überträgt der Lan
desbischof auf Vorschlag des Landeskirchenamtes; der 
Bischofsrat wirkt beratend mit. Mit· der Übertragung 
der Aufgabe beruft der Landesbischof den Pfarrer 
zum Pfarrer der Landeskirche gemäß Artikel 38 der 
Kirchenverfassung. 

§ 6 
(zu§ 21 PfG) 

Dem Pfarrer· kann gemäß § 21 Abs. 3 de; Pfarrer
gesetzes die Ausübung des Dienstes nur dann vor
läufig untersagt werden, wenn der Landesbischof zu
stimmt. 

§ 7 
(ZU § 27 Abs. 2 PfG) 

(1) Will ein Pfarrer Amtshandlungen an Gliedern 
einer anderen Gemeinde gemäß § 27 .A")s. 2 des 
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Pfarrergesetzes vornehmen, so· bedarf es der Vorlage 
eines Entlassungsscheines (Dimissoriale). Der Pfarrer 
darf den Entlassüngsschein nicht ausstellen, wenn die 
Amtshandlung nach der geltenden Ordnung unzulässig 
ist. In den Fällen, in denen die Gewährung oder Ver
sagung einer Amtshandlung dem Ermessen des zu
ständigen Pfarrers unterliegt, darf er die Ausstellung 
nur ablehnen, wenn er die Amtshandlung aus kirchen
gesetzlich zulässigen Gründen würde verweigern kön
nen. Vor einer Ablehnung soll er sich mit dem Pfarrer 
i.n Verbindung setzen, der die Amtshandlung vornehmen 
will, und sich mit einem vom Pfarrkonvent für solche 
Fälle bestimmten Pfarrer beraten. 

(2) Gegen die Ablehnung des Entlassungsscheines 
sind diejenigen Rechtsbehelfe zulässig, die im Falle der 
Verweigerung einer Amtshandlung durch den zustän
digen Pfarrer nach dem in der Landeskirche geltenden 
Recht dem Gemeindeglied und dem zuständigen Pfar
rer zuslt!ht!11. 

§ 8 
(ZU § 27 Abs. 2 und 3 PfG) 

(1) Die Pfarrer haben die Bestimmungen über die 
Zuständigkeit weithe,:-zig auszulegen. 

(2) Die in § 27 Abs. 3 des Pfarrergesetzes vorge
sehene Zustimmung zu Amtshandlungen soll der Pfar
rer nur aus ernsten kirchlichen Gründen versagen. 

(3) Die in § 27 Abs. 3 des Pfarrergesetzes vorge
sehene Zustimmung zu Gottesdiensten, die ein Pfar
rer im Rahmen seines landeskirchlichen Auftrages hal
ten will, soll der zuständige Pfarrer nach Beratung im 
Kirchenvorstand nur versagen, wenn der _ Gottes
dienst zur Störung des Gemeindelebens führen würde. 
§§ 15 Abs. 3 und 21 Abs. 4 der Kirchengemeindeord
nung bleiben unberührt. 

(4) Gottesdienste, die in kirchlichen Ausbildungs
und Tagungsstätten, Heimen und ähnlichen Einrich
tungen für einen bestimmten Personenkreis gehalten 
werden und zu denen nicht öffentlich eingeladen wird, 
unterliegen nicht der Zustimmung gemäß § 27 Abs. 3 
des Pfarrergesetzes. Die Abhaltung solcher Gottes
dienste ist dem zuständigen Pfarrer allgemein oder 
im Einzelfall vorher mitzuteilen. 

(5) Inwieweit Pfarrer, die mit pfarramtlichen Auf
gaben in Krankenhäusern, Pflegeheimen und ähnlichen 
Einrichtungen beauftragt worden sind, im Rahmen ihres 
Auftrages eines Entlassungsscheines oder einer Zu
stimmung gemäß § 27 des Pfarrergesetzes nicht be
dürfen, richtet sich nach deren Dienstordnung. Vor Er
laß der Dienstordnung ist der Superintendent des Kir
chenkreises, in dem die Einrichtung liegt, zu hören. 

§ 9 
(ZU § 27 Abs. 5 PfG) 

Erklärt ein Pfarrer einer Gemeinde mit mehreren 
Pfarrstellen sich bereit, eine Amtshandlung an einem 
Gemeindeglied vorzunehmen, das in dem Bezirk eines 
anderen Pfarrers wohnt, so hat er dies unverzüglich 
dem anderen Pfarrer mitzuteilen. Eines Entlassungs
scheines gemäß § 27 Abs. 2 des Pfarrergesetzes bedarf 
es nicht. 

§ 10 
(zu§ 29 PfG) 

(1) Ein Pfarrer kann als Pfarrer der Landeskirche 
mit besonderem Auftrag für einen Dienst innerhalb 
oder außerhalb einer Kirchengemeinde angestellt 
werden. 

(2) Mit einem Dienst innerhalb einer Kirchengemein
de kann ein Pfarrer der Landeskirche nur beauftragt 

werden, wenn in dieser Kirchengemeinde eine zur 
Versorgung ausreichende Zahl von Pfarrstellen noch 
nicht besteht oder wenn der Inhab1ir e-iner Pfarrstelle 
an der Ausübung seines Dienstes auf längere Zeit 
verhindert ist. Der Kirchenvorstand ist vorher zu hö
ren. 

§ 11 
(zu§ 36 PfG) 

Sollen bestimmte Aufgaben im Sinne von § 36 Abs. 1 
des Pfarrergesetzes allgemein zur Pflicht gemacht wer
den, so bedarf es der Regelung durch Reclltsverordnung. 
Eine Regelung des Religionsunterric:htes im Sinne von 
§ 36 Abs. 1 des Pfarrergesetzes bedarf eines Kirchen
gesetzes. *) 

§ 12 
(zu § 41 Abs. 2 PfG) 

Dcis NähP.r<:> iihf'r rlif' Amt<:klPirhmg wird durch 
Rechtsverordnung nach Anhörung des F·farrerausschus
ses geregelt. 

§ 13 
(zu§ 45 PfG) 

Ist zu erwarten, daß die Eheschließung dem Pfarrer 
die Ausübung seines Dienstes erheblich erschweren 
oder unmöglich machen wird, und ka:~n ein Einver
nehmen mit dem Pfarrer über die Regelung seines 
Dienstes nach § 45 Abs. 1 des Pfarrergesetzes nicht 
hergestellt werden, so kann der Pfarrer ohne seine 
Zustimmung versetzt werden. Ist zu erwarten; daß 
auch in einer anderen Pfarrstelle oder in einer allge
meinkirchlichen Aufgabe die Eheschließung dem Pfar
rer die Ausübung seines Dienstes erheblich erschweren 
oder unmöglich machen wird, so kann er in den 
Wartestand versetzt werden. 

§ 14 
(zu §§ 47, 48 PfG) 

(1) Hat der Pfarrer oder seine Ehefrau Eheschei
dungsklage, Ehenichtigkei.tsklage oder gheaufhebungs
klage erhoben, so hat dies der Pfarrer auf dem Dienst
wege über den Landessup(:lrintendenten dem Landes
kirchenamt· unverzüglich gemäß § 47 ·Abs. 2 und 48 
des Pfarrergesetzes anzuzeigen. Das Landeskirchen
amt unterrichtet den Landesbischof von der Anzeige. 

(2) Das Landeskirchenamt kann den Pfarrer, sofern 
er nicht nach Artikel 1 § 20 Abs. 1 Buchst. f dieses 
Kirchengesetzes versetzt wird, mit dem Tage der Rechts
kraft des Ehescheidungsurteils gemäß § 47 Abs. 3 
des Pfarrergesetzes in den Wartestand und danach in 
den Ruhestand versetzen. Der Pfarrer, der Superinten
dent, der Landessuperintendent und der Pfarreraus
schuß sind vorher zu hören. Das Landes:idrchenamt un
terrichtet den Landesbischof über d'ie getroffene Ent
sche,idung. 

(3) Die Bescheide des Landeskirchenamtes sind mit 
Gründen zu versehen und dem Pfarrer zuzustellen. 

(4) Die vorläufige Untersagung der Dienstausübung 
nach § 47 Abs. 5 des Pfarrergesetzes bedarf der Zu
stimmung des Landesbischofs. 

§ 15 
(zu§ 49 PfG) 

(1) Die Übernahme einer Nebentätigkeit gemäß 
§ 49 Abs. 1 und 2 des Pfarrergesetz.es bedarf der 

*) Tvitt gemäß § 2 Abs. 1 des Kirchengesetzes zur 
Änderung des Kirchengesetzes zur Er gär:.zung und Aus
führung des Pfarrergesetzes (Ergär1zungsgesetz) vom 
18. Dezember 1973 am 1. Januar 1975 :in Kraft. 

1 r 
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Zustimmung des Landeskirchenamtes oder der von ihm 
bestimmten· Stelle. 

(2) Das Landeskirchenamt bestimmt, ob und in wel
cher Höhe eine dem Pfarrer aus einer Nebentätig
keit gewährte Vergütung auf die Gehaltsbezüge des 
Pfarrers anzurechnen ist. 

§ 16 
(zu§ 57 PfG) 

(1) Für die Beurlaubung und Untersagung der Dienst
ausübung gemäß § 57 des Pfarrergesetzes ist das 
Landeskirchenamt zuständig. Es bedarf zu seiner Ent
scheidung der Zustimmung des Landesbischofs. 

(2) Bei Gefahr im Verzuge kann der Landessuper
intendent dem Pfarrer die Dienstausübung unter gleich
zeitigem Bericht an das Landeskirchenamt vorläufig 
untersagen. 

§ 17 
(zu § 63 Abs. 3 PfG) 

Der Pfarrer erhält Reisekostenvergütung in entspre
chender Anwendung der für die Landesbeamten in 
Niedersachsen geltenden Vorschriften. Durch Rechtsver,.. 
ordnung können abweichende Bestimmungen getrof
fen werden, 

§ 18 
(zu§ 65 PfG) 

In ärztliche Zeugnisse soll nur mit Zustimmung des 
Arztes, der das Zeugnis ausgestellt hat, Einsicht ge
währt werden. 

§ 19 
(zu§ 67 PfG) 

(1) Über die Anfechtung kirchlicher Verwaltungsakte 
und über Anträge auf Vornahme unterlassener Ver
waltungsakte auf dem Gebiet des Pfarrerdienstrechts 
entscheiden nach Maßgabe des in der Landeskirche 
geltenden Rechts kirchliche Verwaltungsgerichte. 

(2) Für die vermögensrechtlichen Ansprüche der Pfar
rer, der früheren Pfarrer und der Hinterbliebenen ist 
der Rechtsweg zu den staatlichen Gerichten gegeben. 
Das gleiche gilt für Ansprüche des Dienstherrn aus 
dem Dienstverhältnis als Pfarrer. 

§ 20 
(zu§ 71 PfG) 

(1) Ein Pfarrer, dem eine Pfarrstelle übertragen 
ist, kann ohne seine Zustimmung außer den in § 71 
Abs. 1 des Pfarrergesetzes genannten Gründen ver-
setzt werden, · 

a) wenn die Versetzung des Pfarrers wegen Verbin
dung der Pfarrstellen mit einer Nachbargemeinde 
erforderlich wird; 

b) wenn der bei Dienstantritt übertragene Umfang 
des Pfarrdienstes sich so verringert hat, daß die 
Kräfte des Pfarrers durch die Versehung des Amtes 
nicht mehr voll in Anspruch genommen werden; 

c·, wenn dem Pfarrer eine Pfarrstelle unter der Vor
aussetzung der Übernahme eines zusätzlichen Auf
trages, eines Nebenamtes oder einer Nebenbeschäf
tigung übertragen ist und der Auftrag aufgehoben 
oder die Zustimmung zum Nebenamt oder zur 
Nebenbeschäftigung widerrufen wird oder die Tä
tigkeit sonst beendet ist; 

d) wenn der Pfarrer wegen seines Gesundheitszustan
des in der Führung seines Amtes erheblich behin
dert ist; 

e) wenn die Voraussetzungen für eine Versetzung 
nach Artikel 1 § 13 ~ieses Kirchenges,~tzes vor
liegen; 

f) wenn die Ehe des Pfarrers rechtskräftig geschie
den worden ist oder die Eheleute dauernd getrennt 
leben; 

g) wenn das mit der Pfarrstelle verbu.ndEme kirch
liche Aufsichtsamt mit einer andere,n :Pfarrstelle 
verbunden oder aufgehoben wird. 

(2) Die Bestimmungen der §§ 71 Abs. 5 und 6, 72 
und 73 des Pfarrergesetzes sind mit der :'.11:aßgabe ent
sprechend anzuwenden, daß bei einer Versetzung 
nach Absatz 1 Buchst. g der Pfarrer ohne seine Zu
stimmung nur in eine andere Pfarrstelle, die mit einem 
Aufsichtsamt verbunden ist, oder in ein e;:1tsprechendes 
Amt versetzt werden darf. 

§ 21 
(zu§ 71 PfG) 

(1) Ein Pfarrer, dem eine Pfarrstelle übertragen ist 
und dessen Berufung zum Pfarrer nicht länger als 
acht Jahre zurückliegt, kann ferner ohne seine Zustim
mung versetzt werden, wenn eine andere Pfarrstelle 
länger als ein Jahr unbesetzt und ihre alsbaldige Be
setzung mit einem Pfarrer dringend erforderlich ist. 
Ein Pfarrer darf nach dieser Vorschrift nur ein..TIJ.al 
versetzt werden. 

(2) Die Bestimmungen der §§ 71 Abs. 5 und 6, 
72 und 73 des Pfarrergesetzes sind mit der Maßgabe 
entsprechend anzuwenden, daß die Bewerbungsmög
lichkeit nach § 72 Abs. 1 auf Pfarrstellen beschränkt 
werden kann, die gemäß Absatz 1 zu besetzen sind. 
Die Bewerßungsmöglichkeit kann auf eine bestimmte 
Pfarrstelle besc..'lränkt werden, wenn diese Pfarrstelle 
länger als zwei Jahre unbesetzt ist. 

§ 22 
(ZU§ 71 PfG) 

(1) Die zur Feststellung des Sachverhaltes in e-inem 
Versetzungsverfahren nach § 71 des Pfarr,ergesetzes 
und nach Artikel 1 §§ 20 und 21 diese:s Kirchenge
setzes erforderlichen Erhebungen führt das Landes
kirchenamt. Vor einer Versetzung hat es insbeson
dere den Pfarrer, den Kirchenvorstand, den Superin
tendenten, den Landessuperintendenten und den Pfar
rerausschuß zu hören. Der · Landesbischof ist über 
die Einleitung, die Durchführung und den Ausgang 
des Verfahrens zu unterrichten. 

(2) Zu einer Versetzung nach § 71 Abs. 1 Buchst. a 
des Pfarrergesetzes und einer Versetzung .nach Ar
tikel 1 §§ 20 Abs. 1 Buchst. e und f Und 21 dieses 
Kirchengesetzes bedarf es der Zustimmung de:, Landes
bischofs. 

(3) Antragsberechtigt nach § 71 Abs. 3 des Pfarrer
gesetzes sind bei Versetzung eines Pfarrers, der eine 
Pfarrstelle ohne Aufsichtsamt innehat, der Ki::chenvor
stand und der· Superintendent, bei der Versetzung 
eines Pfarrers, der eine Pfarrstelle mit Aufsichtsamt 
inhehat, der Kirchenvorstand, der Kirchenkreiworstand 
und der Landessuperintendent. 

(4) Sechs Monate vor Ablauf der in § 71 Abs. 1 
Buchst. a und Abs. 3 Satz 2 genannten Fristen soll 
das Landeskirchenamt den Pfarrer und d.ie nach Ab
satz 3 Antragsberechtigten auf die Möglichkeit einer 
Versetzung hinweisen; ist der LandessuP.er:lntendent 
nicht antragsberechtigt, soll er unterrichtet werden. 
Die Antragsberechtigten sind aufzufordern, innerhalb 
einer zu setzenden angemessenen Frist ei.nen Antrag 
auf Versetzung des Pfarrers beim Landeiskirchenamt 
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zu stellen oder mitzuteilen, daß sie von ihrem An
tragsrecht keinen Gebrauch machen wollen. 

(5) Der Entscheidung des Kirchenvorstandes soll 
ein Gespräch mit dem Visitator vorangehen. 

(6) Der Superintendent soll seine Entscheidung nach 
Beratung mit dem Kirchenkreisvorstand treffen; er soll 
die Stellungnahme des Kirchenkreisvorstandes mittei
len. 

(7) Die Versetzung unterbleibt, wenn der Kirchenvor
stand widerspricht. 

(8) Bei dem Beschluß des Kirchenvorstandes, die 
Versetzung zu beantragen oder der Versetzung zu 
widersprechen, wirken die dem Kirchenvorstand an
gehörenden Pastoren ·nicht mit. Im übrigen bedarf der 
Beschluß der Zustimmung von mindestens zwei Drit
teln der Zahl der Kirchenvorsteher. 

§ 23 
(zu§ 72 PfG) 

(1) Die Versetzung auf eine Pfarrstelle nach § 72 
des Pfarrergesetzes geschieht nach den Bestimmungen 
über die Besetzung der Pfarrstellen. Das Landeskirchen
amt kann, wenn es die Versetzung eines Pfarrers aus
gesprochen hat, nach Anhörung des zuständigen Kir
chenvorstandes eine durch Gemeindewahl zu besetzen
de Pfarrstelle zur Besetzung durch den Landesbischof 
in Anspruch nehmen. Macht das Landeskirchenamt von 
diesem Recht Gebrauch, so wird in den beiden näch
sten Besetzungsfällen die PfarrsteUe durch Gemeinde
wahl besetzt. 

(2) Eine Minderung des Diensteinkommens darf 
mit der Versetzung nicht verbunden sein; dabei gel
ten ruhegehaltfähige Zulagen als Bestandteil des 
Diensteinkom~enns. 

(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 sind 
auf eine Versetzung nach Artikel 1 §§ 20 und 21 
dieses Kirchengesetzes entsprechend anzuwenden. 

§ 24 
(zu §§ 74 bis 76 PfG) 

(1) D.ie Versetzung eines Pfarrers nach § 74 des 
Pfarrergesetzes und die Untersagung der Ausübung 
des Dienstes des Pfarrers nach § 75 Abs. 3 4es Pfar
rergesetzes bedürfen der Zustimmung des Landes
bischofs. 

(2) Die Bestimmungen des Artikels 1 §§ 22 Abs. 1 
und 23 dieses Kirchengesetzes sind entsprechend anzu
wenden. 

§ 25 
(zu§ 77 PfG) 

(1) Auf die Versetzung eines Pfarrers der Landes
kirche sind die Bestimmungen der §§ 71 Abs. 5 
und 6 und 72 des Pfarrergesetzes sowie die Bestim
mungen des Artikels 1 § 23 dieses Kirchengesetzes ent
sprechend anzuwenden. 

(2) Ist die Versetzung des Pfarrers aus Gründen, 
die in § 74 Abs. 1 des Pfarrergesetzes oder in Ar
tikel 1 § 20 Abs. 1 Buchst. d dieses Kirchengesetzes 
genannt sind, erforderlich, ein gedeihliches Wirken 
des Pfarrers in einer Pfarrstelle oder in einer anderen 
allgemeinkirchlichen Aufgabe zunächst aber nicht zu 
erwarten, so kann der Pfarrer in den Wartestand 
versetzt werden. 

§ 26 
(zu§ 78 PfG) 

(1) Die Abordnung eines Pfarrers gemäß § 78 des 
Pfarrergesetzes ist nur aus wichtigem Grund zulässig. 

Der Superintendent und der Lande:;;superintendent sind 
zu hören. Ist der Abordnung für e:-.ne längere Zeit 
als drei Monate vorgesehen, so ist auch der Kirchen
vorstand zu hören und die Zustimmung des Landes
bischofs einzµholen. 

(2) Der abgeordnete Pfarrer hat am Beschäftigungs
ort seinen ständigen Aufenthalt zu nehmen. Ausnah
men können :z;ugelassen werden. Ist der Pfarrer zum 
Dienst in einer Gemeinde abgeordnet, so hat er die 
Stellung eines Hauptvertreters. 

(3) Der abgeordnete Pfarrer erhäl: seL'le bisherige 
Besoldung weiter; ihm wird für die Zeit der getrenn
ten Haushaltsführung ein angemessenes Trennungs
geld gewährt. Bei der Abordnung zum Dienst in einer 
Gemeinde hat diese für die Unterbringung des Pfar
rers zu sorgen. Der Pfarrer erhält die Fahrtkosten für 
Hin- und Rückfahrt und bei längerer Abordnung in 
der Regel die Kosten für eine Rei..;:e im Monat zu 
seinem HC'imotort erctattet. 

(4) Die Besoldung des abgeordnete-:n Pfarrers trägt 
die bisher zuständige Stelle weit<~r. Das Trennungs
geld und die Fahrtkosten gemäß Ab.,atz 3 sowie die 
Kosten, die in der Heimatgemeinde des Pfarrers durch 
die Abordnung entstehen, sind bei der Abordnung 
zum Dienst in einer Gemeinde aus deren Pfarrkasse 
zu zahlen. Soweit die Kosten der Abordnung nicht 
durch die Pfarrkasseneinkünfte gedeckt sind, werden 
sie von der Landeskirche getragen. 

§ 27 
(zu§ 79 PfG) 

(1) Ein Pfarrer. der Inhaber einer Pfarrstelle oder 
als Pfarrer der Landeskirche nach Artikel 38 der Kir
chenverfassung angestellt ist, kann auf seinen Antrag 
oder mit seiner Zustimmung vom Landeskirchenamt 
zur Wahrnehmung eines anderen kirchlichen Dienstes 
s·owie zur Übernahme von Aufgaben, die im kirch
lichen Interesse liegen, mit oder ohne Dienstbezüge 
beurlaubt werden. Artikel 1 § 26 Abs. 1 Sätze 2 
und 3 dieses Kirchengesetzes finden entsprechende An
wendung. 

(2) Das Landeskirchenamt kann mit Zustimmung des 
Landesbischofs und des beurlaubten Pfarrers anord
nen. daß der Pfarrer die von ihm bekleidete Pfarr
steÜe oder die ihm nach Artikel 38 Abs. 1 der Kir
chenverfassung übertragenen Aufgaben verliert. Mit 
der Zustellung der Anordnung an c'en Pfarrer wird 
die Pfarrstelle frei, die übertragene Aufgabe erlischt. 
Der beurlaubte Pfarrer erhält die Rechtsstellung eines 
Pfarrers der Landeskirche gemäß Artikel 38 Abs. 1 
der Kirchenverfassung. Solange er nicht -im Gebiet 
der Landeskirche tätig ist, ist er für die Wahlen zur 
Landessynode nicht wahlberecht:gt und kann als 
Synodaler nicht gewählt oder berufen werden. 

(3) Eine Anordnung gemäß Absat:: 2 soll getrof
fen werden, wenn die Beurlaubw1g auf eine längere 
Zeit als sechs Monate vorgesehen ist. 

§ 28 
(zu§ 82 PfG) 

(1) Der in den Wartestand oder ill den Ruhestand 
versetzte Pfarrer behält das Recht zur öffentlichen 
Wortverkündigung und zur Sakrarnentsverwaltung, 
einschließlich des Rechts zur Vornahme von Amtshand
lungen, sowie das Recht, seine bisl1er:.ge AmtsbezeiD.'1-
nung zu führen und die Amtstracht eines Pfarrers 
zu tragen. Das Landeskirchenamt };ann ihm jedoch mit 
Zustimmung des Landesbischofs die Ausübung aller 
oder einzelner ihm zustehender Elefllgnisse mit Aus
nahme der Befugnis, die Amtsbezeichnung zu führen, 

f-



Band IV Stück 8 AMTSBLATT 343 

für den Einzelfall oder auf Zeit untersagen, wenn die 
Rücksicht auf Amt und GeI.Tieinde dies gebietet. 

(2) Absatz 1 Satz 2 ist entsprechend auf Pfarrer, 
die ihres Amtes enthoben worden sind, anzuwenden, 
wenn die Gründe zur Untersagung nach Rechtskraft 
des Urteils eingetreten sind. 

(3) Vor der Entscheidung sind der Pfarrer, der Su
perintendent, der Landessuperintendent und der Pfar
rerau.sschuß zu hören. Zuständig sind der Superin
tendent und der Landessuperintendent, deren Aufsicht 
der Pfarrer untersteht oder in deren Amtsbereich der 
Pfarrer wohnt. Es ist auch der Landessuperintendent 
zu hören, in dessen Sprengel der Pfarrer zuletzt 
ein Pfarramt bekleidet hat. 

(4) Die Entscheidungen des Landeskirchenamtes ge
mäß Absätze 1 und 2 ergehen durch Beschluß. Sie sind 
mit Gründen zu versehen und dem Pfarrer zuzustellen. 

(5) Bei Gefahr im Verzuge kann das Landeskirchen
amt mit Zustimmung des Landesbischofs die Ausübung 
der in Absatz 1 Satz 1 genannten Rechte mit Aus
nahme der Befugnis, die Amtsbezeichnung zu führen, 
ganz oder teilweise bis zur Entscheidung des Rechts
hofes vorläufig untersagen. Eine Nachprüfung nach 
§ 67 des Pfarrergesetzes hat keine aufschiebende 
Wirkung. 

§ 29 
(zu§ 83 PfG) 

Das Landeskirchenamt kann bestimmen, daß der 
in den Wartestand versetzte Pfarrer bis auf die Dauer 
eines Jahres ein Wartegeld bis zur Höhe seiner bis
herugen Dienstbezüge erhält. 

§.. 30 
(zu § 84 PfG) 

(1) Der Pfarrer im Wartestand wird einem Kirchen
kreis zugewiesen. Hat er seinen Wohnsitz oder stän
digen Aufenthalt außerhalb des Gebiets der Landes
kirche, so bestimmt das Landeskirchenamt, in welcher 
Weise die Aufsicht wahrzunehmen ist. 

(2) Beauftragt das Landeskirchenamt den Pfarrer ge
mäß § 84 Abs. 2 des Pfarrergesetzes widerruflich mit 
der Verwaltung einer Pfarrstelle, so hat es die Zustim
mung des Landesbischofs einzuholen. 

(3) Solange ein Pfarrer mit der Verwaltung einer 
Pfarrstelle beauftragt ist, erhält er die Dienstbezüge, 
die er erhielte, wenn er in dieser Pfarrstelle angestellt 
wäre. Einern Pfarrer, der mit einem sonstigen l:drch
lichen Dienst oder einer Aufgabe beauftragt ist, kön
nen Dienstbezüge bis zur Höhe der Bezüge gewährt 
werden, die er erhielte, wenn er nicht in den Warte
stand versetzt worden wäre. 

§ 31 
(zu§ 84 PfG) 

(1) Die Bewerbung eines Pfarrers im Wartestand um 
eine Pfarrstelle, die durch Wahl oder Präsentation be
setzt wdrd, oder die Ernennung auf eine Pfarrstelle be
darf der Zustimmung des Landeskirchenamtes. 

(2) Das Landeskirchenamt kann dem Pfarrer auf
geben, sich innerhalb einer angemessenen Frist um 
eine zu besetzende Pfarrstelle zu bewerben. Dabei 
kann die' Bewerbungsmöglichkeit beschränkt werden. 

(3) Unterläßt der Pfarrer die Bewerbung oder führt 
sie in der gesetzten Frist nicht zum Ziele, .so kann er 
unbeschadet des § 84 Abs. 3 des Pfarrergesetzes von 
dem Landesbischof zum Pfarrer der Landeskirche nach 
Artikel 38 Abs. 1 der Kirchenverfassung oder auf eine 
Pfarrstelle ernannt · werden. Im Falle der Ernennung 

auf eine Pfarrstelle ist Artikel 1 § 23 Abs. 1 dieses 
Kirchengesetzes entsprechend anzuwenden. 

§ 32 
(zu § 84 Abs. 3 PfG) 

Der Bescheid des Landeskirchenamtes, durch den 
der Pfarrer im Wartestand gemäß § 84 Abs. 3 des 
Pfarrergesetzes in den Ruhestand verse::zt wird, ist 
mit Gründen zu versehen und. dem Pfarre:,· zuzustellen. 

§ 33 
(zu§ 86 PfG) 

Den Eintritt in den Ruhestand, die Vers,~tzung in 
den Ruhestand und das Hinausschieben. des Ruhe
standes gemäß § 86 Abs. 1 bis 3 des Pfarrergesetzes 
gibt das Landeskirchenamt dem Pfarrer- durch eine 
schriftliche V~rfügung bekannt. Die Verfügung muß 
den Zeitpunkt, in dem der Ruhestand beginnt, ent
halten._ 

§ 34 
(zu § 86 Abs. 4 PfG) 

Soll die Altersgrenze bei kirchlichem Notstand ge
mäß § 86 Abs. ,4 des Pfarrergesetzes hinaufgesetzt 
werden, so bedarf es eines Kirchengesetzes. 

§ 35 
(zu§ 88 PfG) 

(1) Der Bescheid des Landeskirchenamtes an den 
Pfarrer gemäß § 88 Abs. 1 des Pfarrergesetzes hat 
auch eine Mitteilung über das dem Pfarrer zustehende 
Ruhegehalt zu enthalten. Der Besch-eid ist dem Pfarrer 
zuzustellen. 

(2) Erhebt der Pfarrer g,egen seine beabsichtigte 
Versetzung in den Ruhestand keine Einwendungen so 
sind in dem Bescheid über die Verset2:w1g in den 
Ruhestand die Gründe für die Versetzung in den 
Ruhestand nicht aufzunehmen. 

(3) Erhebt der Pfarrer gegen seine beabsichtigte 
Versetzung -in den Ruhestand Einwendungen, so hat 
das Landeskirchenamt die notwendigen Feststellun
gen zu treffen. Der Pfarrer, der Kiirchenvorstand, der 
Superintendent und der Landessuperintende,nt sowie 
der Pfarrerausschuß sind zu hören. 

(4) Die Anordnung des Landeskirchenamtes gemäß 
§ 88 Abs. 4 des Pfarrergesetzes bedarf der Zustim
mung des Landesbischofs. 

(5) Die Bescheide des Landeskirchenamtes gemäß 
§ 88 Abs. 5 des Pfarrergesetzes sind mit Gründen 
zu versehen und dem Pfarrer zuzustellen. 

§ 36 
(zu§ 91 PfG) 

(1) Der Pfarrer im Ruhestand kann gemäß § 91 
des Pfarrergesetzes den Antrag stellen, ihm wieder 
eine Pfarrstelle oder eine allgemeinki.'rchliche Aufgabe 
zu übertragen oder ihm die Meldung auf eine durch 
Wahl oder Präsentation zu besetzende Pfanstelle zu 
gestatten. Lehnt das Landeskirchenamt diesen Antrag 
ab, so ist der Bescheid zu begründen und dem Pfarrer 
zuzustellen. 

(2) Er kann frühestens ein Jahr, nachdem sein An
trag durch das Landeskirchenamt abgelehnt worden 
ist, einen neuen Antrag stellen. 

§ 37 
(ZU§ 97 PfG) 

Die Verordnung des Leiters der Deutschi;,n Evan
gelischen Kirchenkanzlei über den Verlust der Rechte 
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des geistlichen Standes vom 14. April 1944 (Gesetz
blatt der Deutschen Evangelischen Kirche S. 3) findet 
keine Anwendung, soweit das Pfarrergesetz anzu
wenden ist. 

§ 38 

Für die nach dem Pfarrergesetz und nach diesem 
Kirchengesetz erforderlichen Entscheidungen, Geneh
migungen, Mitteilungen und sonstigen Maßnahmen 
sowie für die Entgegennahme von Erklärungen ist das 
Landeskirchenamt zuständig, soweit nichts anderes 
bestimmt ist. 

§ 39 

Das Landeskirchenamt ist verpflichtet, bei seinen 
dienstrechtlichen Entscheidungen die Erfordernisse des 
Amtes und die persönlichen Verhältnisse des Pfarrers 
zu berücksichtigen. 

§ 40 

(1) Verfügungen, die dem Pfarrer oder einem ver
sorgungsberechtigten Hinterbliebenen bekanntzugeben 
sind, sind zuzustellen, wenn durch sie · eine Frist in 
Lauf gesetzt wird oder Rechte des Pfarrers oder des 
versorgungsberechtigten Hinterbliebenen durch sie be
rührt werden. 

(2) Verfügungen können zugestellt werden 

1. durch Übergabe an den Empfänger gegen Emp
fangsschein; verweigert der Empfänger die An
nahme des Schriftstückes oder das Ausstellen des 
Empfangsscheines, so gilt das Schriftstück mit der 
Weigerung als zugestellt, wenn darüber eine Nie
derschrift gefertigt und zu den Akten genommen 
ist, 

2. durch einge·schriebenen Brief mit Rückschein, 

3. durch Postzustellung mit Zustellungsurkunde, 

4. durch Bekanntmachung im Kirchlichen Amtsblatt, 
wenn der Aufenthalt des Empfängers nicht zu er
mitteln ist, 

5. an Behörden und sonstige kirchliche Amtsstellen 
auch durch Vorlegen der Akten mit der Urschrift 
des zuzustellenden Schrütstückes; der Empfänger 
hat den Tag, an dem ihm die Akten vorgelegt 
werden, darin zu vermerken. 

(3) Wer nicht im Inland wohnt, hat auf Verlan
gen einen Zustellungsbevollmächtigten zu bestellen. 

Artikel 2 

§ 1 

(1) Der Hilfspfarrer steht in einem Dienst, der nach 
Artikel 1 § 2 zur Berufung in das Dienstverhältnis 
als Pfarrer führt. Die Dienstzeit als Hilfspfarrer soll 
fünf Jahre nicht überschreiten. 

(2) Auf das Dienstverhältnis des Hilfspfarrers sind 
das Pfarrergesetz und die ergänzenden landeskirch
lichen Vorschriften nach Maßgabe der folgenden Be-
stimmungen anzuwenden. 

§ 2 

(1) Der Hilfspfarrer wird mit pfarramtlicher Hilfelei
stung oder mit der Versehung vakanter Pfarrstellen, 
ausnahmsweise mit allgemeinkirchlichen Aufgaben au
ßerhalb einer Gemeinde beauftragt. Der Auftrag des 
Hilfspfarrers kann jederzeit geändert oder aufgehoben 
werden. 

(2) Der mit dem Dienst in einer Gemeinde beauf
tragte Hilfspfarrer ist bei Antritt seines Dienstes im 

Hauptgottesdienst eines Sonn- oder F'esttages der Ge
meinde vorzustellen. 

§ 3 

Der Hilfspfarrer ist in den Ruhi~stand zu versetzen, 
wenn er infolge Krankheit oder soristiger Beschädi
gung, die er sich ohne grobes Verschulden bei Aus
übung oder aus Veranlassung des Dit~nstes zugezogen 
hat, dienstunfähig geworden ist. Im übrigen ist die 
Versetzung in den Ruhestand oder Vv'artestand ausge
schlossen. 

§_ 4 

(1) Der Hilfspfarrer kann aus wi.chtigem Grunde 
entlassen werden, insbesondere, wenn er sich nicht 
bewährt. 

(2) Eine Entlassung nach Absatz 1 kann n_ur mit 
einer Frist von secb.s Wochen jew1"il'> zum Ende eines 
Kalendervierteljahres ausgesprochen werden. 

(3) Vor einer Entlassung nach Absatz 1 sowie vor 
anderen Maßnahmen, die damit begründet werden, 
daß der Hilfspfarrer sich nicht bewährt habe, sind 
der Kirchenvorstand, der Kirchenkreisvorstand, der Su
perintendent, der Landessuperintendent und der Pfar
rerausschuß zu hören. 

' 

§ 5 

Für die Berufung in das Dienstverhältnis als Hilfs
pfarrer, für die Beauftragung, für die Versetzung in 
den Ruhestand und für die Entlassung von Hilfspfar
rern ist das Landeskirchenamt zusti\nd::g. 

Artikel 3 

Das Kirchengesetz über die Beset,:ung der Pfarr
stellen (Pfarrbestellungsgesetz) vom il. Februar 1951 
(Kirchl. Amtsbl. S. 9) wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Absatz 2 ist hinter dem 1. Satz folgender 
2. Satz einzufügen: 

„Etwaige besondere Besetz.ungsrechte gemäß 
Absatz 1 Buchstabe d sowie ,etwaige damit in 
Verbindung ste:t\ende Lasten ruhen für die Dauer 
der Verbindung." 

Der bisherige 2. Satz wird 3. Satz. 

2. In § 3 wird der 2. Satz gestrichen„ 

3. Dem§ 10 wird folgender 2. Absal:z angefügt: 

,,(2) Die Anstellungsfähigkeit eines Pfarrers, die 
· .er in einer anderen Gliedkirci:ie der Vereinigten 

Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands be
sitzt, wird innerhalb der Landeskirche anerkannt. Er 
kann jedoch nur ernannt, gewählt oder präsentiert 
werden, wenn das Landeskirchenamt durch eine 
schriftlic.1-ie Erklärung ihn -in den Di,mst der Landes
kirche übernommen hat oder ihm die "Obernahme 
für den Fall der Ernennung, der Wahl oder der 
Präsentation fest in Aussicht gestellt hat." 

4. § 15 erhält folgende Fassung: 

,.Falls ein Pfarrer auf ein'e andern Pfarrstelle sei
ner bisherigen Gemeinde ernannt oder präsentiert 
wird, entfällt das Vokationsverfahren." · 

5. § 19 erhält folgende Fassung: 

„Hat der Kirchenvorstand die im § 18 Absatz 3 
gesetzte Frist verstreichen lassen, ohne ihre Verlän
.gerung zu beantragen, so ist da1, Landeskirchenamt 



Band IV Stück 8 AMTSBLATT 345 

berechtigt, die Zustimmung der Kirchengemeinde zu 
der beabsichtigten Besetzung der Pfarrstelle anzu
nehmen und die Einweisung in die Pfarrstelle zu 
veranlassen." 

6. In§ 24 ist folgender Absatz 3 anzufügen: 

,,(3) Wenn ein Pfarrer auf eine andere Pfarrstelle 
seiner bisherigen Gemeinde gemäß Absatz 1 gewählt 
ist, findet Absatz 2 keine Anwendung." 

7. § 30 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Nach Abschluß des Verfahrens in der Ge
meinde ordnet das Landeskirchenamt die Einwei
sung des Pfarrers in die Pfarrstelle zu dem in der 
Berufungsurkunde angegebenen Zeitpunkt und die 
Einführung des Pfarrers in einem Gottesdienst an. 
Mit dem in der Berufungsurkunde angegebenen 
Zeitpunkt ist der Pfarrer gemäß § 18 Absatz 2 des 
Pfarrergesetzes Inhaber der Pfarrstelle mit den mit 
dieser Stelle verbundenen Pflichten und Rechten. Die 
Berufung ist gemäß § 17 des Pfarrergesetzes durch 
die Einführung in einem Gottesdienst abzuschließen. 

(2) Wird die Berufung eines Pfarrers auf die 
Pfarrstelle nicht gemäß Absatz 1 durch Einführung 
abgeschlossen, so gilt die Besetzung der Pfarrstelle 
hinsichtlich des Wechsels der Besetzungsweise im 
Sinne des § 1 als nicht erfolgt. 

(3) In den Fällen des § 15 und des § 24 Absatz 3 
wird die gottesdienstliche Einführung vom Landes
kirchenamt besonders geordnet." 

Artikel 4 

(gestrichen) 

Artikel 5 

§ 8 der Verordnung über die Errichtung von Anstalts
gemeinden vom 25. März 1944 (Kirchl. Amtsbl. S. 30) 
erhält folgende Fassung: 

,,§ 8 

(1) Der Pfarrer einer Anstaltsgemeinde tritt mit Ab
lauf des Monats, in dem er das 68: Lebensjahr vollendet 
hat, in den Ruhestand. Der Pfarrer, der das 65. Lebens
jahr vollendet hat, ist in den Ruhestand zu versetzen, 
wenn er es beantragt. Er kann auch von Amts wegen in 
den Ruhestand versetzt werden, wenn der Anstaltsvor
stand zustimmt; der Pfarrer ist zuvor zu hören. 

(2) Mit Zustirnmung des Pfarrers und des Anstalts
vorstandes kann der Eintritt in den Ruhestand bis zur 
Vollendung des 70. Lebensjahres hinausgeschoben wer
den. 

(3) Im übrigen sind die Bestimmungen des Pfarrer
gesetzes über· die Versetzung eines Pfarrers in den 
Ruhestand und die dazu ergangenen landeskirchlichen 
Bestimmungen auch auf Pfarrer einer Anstaltsgemeinde 
anzuwenden." 

Artikel 6 

1. Das Kirchengesetz über die Rechtsstellung der Pasto
rinnen (Pastorinnengesetz) vom 18. November 1969 
(Kirchl. Amtsbl. S. 234), zuletzt geändert durch das 
Kirchengesetz zur Änderung besoldungs- und· ver
sorgungsrechtlicher Vorschriften vom 7. Juli 1972 
(Kirchl. Amtsbl. S. 88), wird wie folgt geändert: 

a) In§ 2 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 

,,Die Zeiten eines Dienstes als Pastorin im An
gestelltenverhältnis stehen bei der Entscheidung 

über die Bewährung im Dienst den im Dienst
verhältnis als Hilfspastorin verbrachten Zeiten 
entsprechend dem Umfang des wahrgenommenen 
Dienstes gleich." 

b) In § 7 Abs. 4 werden die Worte „eines Ehever
sprechens" durch die Worte „ihrer Eheschließung" 
ersetzt. 

2. Das Pfarrvikargesetz vom 12. Dezember 1966 (Kirchl. 
Amtsbl. S. 230), zuletzt geändert durch das Kirchen
gesetz zur Änderung besoldungs- und versorgungs
rechtlicher Vorschriften vom 7. Juli. 1!372 (Kirchl. 
Amtsbl. S. 88), wird wie folgt geändert: 

a) § 12 wird wie folgt geändert: 

aa) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

,,(3) § 11 Absatz 2 bis 5 des Pfarrergesetzes 
gilt entsprechend." 

bb) Absatz 4 Satz 3 wird gestrichen. 

b) § 18 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) § 29 des Pfarrergesetzes und Artikel 1 § 9 
des Ergänzungsgesetzes zum Pfarrergesetz gelten 
entsprechend." 

c) In § 19 wird die Paragraphenbezeicb.nung „10" 
durch die Bezeichnung „9 a" ersetzt. 

d) In § 22 werden die Worte ,,§§ 14 a und 15" durch 
die Worte ,,§§ 14 a bis 15" ersetzt. 

e) § 24 erhält folgende Fassung: 

,,§ 24 

(1) Ohne seine Zustimmung kann der Pfarr
vikar, dem ein fester Auftrag zur Versehung einer 
Pfarrstelle erteilt worden ist, versetzt werden, 
wenn Gründe vorliegen, aus denen eiin Pfarrer, 
dem eine Pfarrstelle übertragen worden ist, nach 
§ 71 oder § 74 des Pfarrergesetzes oder nach Arti
kel 1 § 16 des Ergänzungsgesetzes z.um Pfarrerge
setz versetzt werden könnte. 

(2) §§ 71 bis 76 des Pfarrergesetzes und Artikel 
1 §§ 16, 18, 19 und 20 des Ergänzun,gsgesetzes zum 
Pfarrergesetz gelten entsprechend."· 

f) § 25 wird gestrichen. 

g) § 26 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

,,(3) §§ 77 Absatz 3 des Pfarrerge.3etz.es und Ar
tikel 1 § 20 a des Ergänzungsgesetzes zum Pfarrer- · 
gesetz sowie § 16 Absatz 2 bis 5 dieses Kirchen
gesetzes gelten entsprechend." 

h) In § 36 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

,,(3) Bestehen aufgrund des Koll.oquiums nach 
Absatz 1 Buchst. c Zweifel, ob die theologischen 
Kenntnisse, Einsichten und Fähigkeiten für die 
Verleihung genügen, kann das Landeskirchenamt 
eine Prüfung anordnen." 

3. Das Pfarrverwaltergesetz vom 21. Juni l!l68 (Kirchl. 
Amtsbl. S. 135), zuletzt geändert durch das Kirchen
gesetz zur Änderung des Kandidatengesetzes, des 
Pfarrvikargesetzes und des Pfarrverwaltergesetzes 
vom 7. Juli 1972 (Kirchl. Amtsbl. S. 86), wird wie 
folgt geändert: 

a), § 11 Absatz 2 wird gestrichen. 

b) In § 12 werden die Worte ,,§§ 23 bis 27, 29, 31 bis 
53 des Pfarrergesetzes und Artikel 1 §§ 6 bis 8 
und 10 bis 13" durch die Worte ,,§§ 23 bis 27, 29, 
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31 bis 53 des Pfarrergesetzes und Artikel 1 §§ 6 
bis 13" *) ersetzt. 

c) In § 16 wird die Paragraphenbezeichnung ,,§ 15" 
durch die Bezeichnung ,,§§ 14 a bis _15" **) ersetzt. 

4. § 13 des Kirchengesetzes über die Ausbildung und 
Prüfung der Kandidaten .für das Amt des Pfarrers 
und der Pastorin (Kandidatengesetz) vom 21. Juni 
1968 (Kirchl. Amtsbl. S. 131), zuletzt geändert durch 
das Kirchengesetz zur Änderung des Kandidaten
gesetzes, des Pfarrvikargesetzes und des Pfarrver
waltergesetzes vom 7. Juli 1972 (Kirchl. Amtsbl. S. 86), 
erhält folgende Fassung: 

,,§ 13 

Eine beabsichtigte Eheschließung hat der Kandidat 
mindestens sechs Wochen vorher dem Landeskirchen
amt anzuzeigen." 

Artikel 7 

(gestrichen) 

Artikel 8 

Das Kirchengesetz betreffend die Zugehörigkeit von 
Geist1ichen, Kirchenbeamten und kirchlichen Angestell
ten zu politischen Körperschaften vom 19. Dezember 1955 
(Kirchl. Amtsbl. S. 129) wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen. 

2. § 4 Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Im übrigen finden § 84 Absätze 2 und 3 und § 89 
des Pfarrergesetzes der Vereinigten Evangelisch-Lu
therischen Kirche Deutschlands vom 14. Juni 1963 
(Amtsblatt der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands Band II S, 14) und Artikel 1 
§§ 25 und 26 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 des Kir
chengesetzes zur Ergänzung und Ausführung des 
Pfarrergesetzes (Ergänzungsgesetz) vom 2. April 1965 
(Kirchl. Arntsbl. S. 156) mit der Maßgabe Anwendung, 
daß an die Stelle de! in § 89 Absatz 2 Satz 1 ge
nannten fünfjährigen Frist eine Frist von zwei Jah
ren nach Erlöschen des Mandats tritt." 

Artikel 9 

Das Kirchengesetz über die Bildung eines Pfarreraus
schusses vorn 23. Dezember 1925 (Kirchl. Arntsbl. 1926 
S, 1) wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Absatz 3 Satz 1 wdrd gestrichen. 

2. § 3 wird folgender Absatz 4 hinzugefügt: 

,,(4) Die Mitglieder werden für sechs Jahre gewählt; 
ihre Mitgliedschaft etlischt jedoch erst mit der Neu
wahl." 

Artikel 10 

Das Kirchengesetz über die Anstellungsfähigkeit der 
Geist1ichen vom 31. Oktober 1928 (Kirchl. Amtsbl. S. 82) 
wird wie folgt geändert: 

§§ 1 bis 8, 13 his 16 und 18 Satz 2 werden gestrichen. 

Artikel 11 

Die Verordnung vom 28. Juli 1945 zur Durchführung 
der Verordnung des Leiters der Deutschen Evangelischen 
Kirchenkanzlei über den Verlust der Rechte des geist
lichen Standes vom 14. April 1944 (Kirchl. Amtsbl. 1945 
S. 26) wird wie folgt geändert: 

Die Artikel 3 bis 7 werden gestrichen. 

*) Gemäß Neufassung: Artikel l §§ 7 bis 15 
**) Gemäß Neufassung:§§ 17 bis 19 

• 

Artikel 12 

Das Kirchengesetz betreffend Verset:;;ung der Geist
lichen in den Ruhestand vom 16. Juni 1952 (Kirchl. 
Amtsbl. S. 57), 

das Kirchengesetz über die Versetzu;:ig eines Geist
lichen vom 16. Juni 1952 (Kirchl. Amtsbl .. S. 65) und 

das Kirchengesetz betreffend Hera1:v..it?hung von Pfar
rern zu Vertretungen in Kirchengemi~inden (Vertre
tungsgesetz) vom 19. Dezember 1955 (Kirchl. Amtsbl. 
s. 127) • 

werden aufgehoben. 

Artikel 13 

Das Landeskirchenamt wird mit der Ausführung des 
Pfarrergesetzes und dieses Kirchengese:tzes beauftragt. 
Es wird ermächtigt, das Kirchengeset.: über die Be
setzung der Pfarrstellen (Pfarrbestellungsg~s@t:i:) vom 
8. Februar 1951 (Kirchl. Amtsbl. S. 9), das Kirchengesetz 
über die Errichtung eines Rechtshofe:, der Ev.-luth. 
Landeskirche Hannovers vom 30. Novem:'oer 1954 (Kirchl. 
Amtsbl. S. 129) und das Kirchenge&etz betreffend die 
Zugehördgkeit von Geistlichen, Ki:rch,mbeamten und 
kirchlichen Angestellten zu politischen Körperschaften 
vom 19. Dezember 1955 (Kirchl. Amtsbl.. S. 129) in der 
nunmehr geltenden Fassung unter miuem Datum be

. kanntzumachen. 

Kirchengesetz der Evangelisch-LutbE•rischen Landeskir
che Schleswig-Holsteins zur .Änderung des Kirchenge
setzes über die Anwendung des Pfarrergesetzes der · 
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch
lands vom 8. November 1963 (Kirchl. Ges.- u. V.-Bl. 

1964 s. 51). 

Vom 9. November 1973. (KGVBI. '73, S. 303) 

Die Landessynode der Ev.-Luth. Land,es.kirche Schles
wig-Holsteins hat folgendes Kirchenge>-etz beschlossen: 

Artikel I 

Das Kirchengesetz über die Anwendung des Pfarrer
gesetzes der Vereinigten Evangelisch--L1;.therischen Kir
che Deutschlands vom 8. November 196~: wird wie folgt 
geändert: 

1. Artikel I Satz 1 erhält folgende Fass1mg: 

,,Das Pfarrergesetz der Vereinigt,m Evangelisch
Lutherischen Kirche Deutschlands in der Neufassung 
vom 10. November 1972 (Amtsblatt der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands Band 
IV Stück 3) gilt im Bereich der Evangelisch-Lutheri
schen Landeskirche Schleswig-Holsteins nach Maß
gabe folgender Bestimmungen": 

2. Artikel I Ziffer 3 erhält folgende Fassung: 

„zu § 7 Absatz 2, § 2 Absatz 3 Buchstabe e des 
Kirchengesetzes über die Anstel:lungsfähigkeit und 
Vorbildung der Geistlichen der Evangelisch-Luthe
rischen Landeskirche Schleswig-Holsteins in der Fas
sung des Kirchengesetzes vom 29. Oktober 1971 
(Kirchl. Ges.- u. V.-Bl. S. 255) bleibt unberührt." 

3. In Artikel I Ziffer 5 wird „zu § 71 Absatz 1 Buch
stabe c" ersetzt durch „zu § 74 Absat.: 1". 

Artikel II 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 1974 in 
K~aft. 
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(2) Die Kirchenleitung wird ermächtigt, das Kirchen
gesetz über die Anwendung des Pfarrergesetzes in der 
Form, die es durch dieses Kirchengesetz zur Anwen
dung des Kirchengesetzes über die Anwendung des 
Pfarrergesetzes sowie des Kirchengesetzes zur Ände
rung des Kirchengesetzes zur Änderung des Kirchen
beamtengesetzes und des Pfarrergesetzes der Vereinig
ten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands vom 
24. Oktober 1973 erhalten hat, neu bekanntzugeben. 

K i e 1, den 3. Dezember 1973 

Das vorstehende, von der 46. ordentlichen Landes
synode am 9. November 1973 beschlossene Kirchengesetz 
wird hiermit verkündet. · 

Der Text des neu gefaßten Kirchengesetzes über die 
Anwendung des Pfarrergesetzes der Vereinigten Evan
gelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands ist nachste
hend abgedruckt. 

Die Kirchenleitung 

Dr. Hübner 

Kirchengesetz der Evangelisch-Lutherischen Landeskir
che Schleswig-Holsteins über die Anwendung des Pfar
rergesetzes der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands vom 8. November 1963 (KGVBl. 

1964 S. 51) in der Fassung vom 9. November 1973. 

Vom 3. Dezember i973. (KGVBl. 73, S. 304) 

Artikel I 

Das Pfarrergesetz der Vereinigten Evangelisch-Luthe
rischen Kirche Deutschlands in der Neufassung vom 
10. November 1972 (Amtsblatt der Vereinigten Evange
lisch-Luther,ischen Kirche Deutschlands Band IV Stile.lt 
3) gilt im Bereich der Evangelisch-Lutherischen Landes
kirche Schleswig-Holsteins nach Maßgabe folgender 
Bestimmungen: 

1. Die Amtsbezeichnung Pastor bleibt erhalten. 

2. Zu§ 2 Absatz 3: 

Artikel 14 Absatz 2 der Rechtsordnung der Evange
lisch-Lutheris-chen Landeslcirche Schleswig-Holsteins· 
vom 6. Mai 1958 (Kirchl. Ges.- u. V.-Bl. S. 83) in der 
Fassung der Kirchengesetze vom 14. November 1969 
(KGVOBl. S. 161 und 162) bleibt unberührt. 

3. Zu§ 7 Absatz 2: 

§ 2 Absatz 3 Buchstabe e des Kirchengesetzes über 
die Anstellungsfähigkeit und Vorbildung der Geist
lichen der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Schleswig-Holsteins in der Fassung des Kirchenge
setzes vom 29. Oktober 1971 (Kirchl. Ges.- u. V.-Bl. 
S. 255) bleibt unberührt. 

4. Zu § 58 Absatz 1: 

Der Anspruch soll nicht geltend gemacht werden, 
wenn nur leichte Fahrlässigkeit vorliegt. 

5. Zu§ 74 Absatz 1: 

§ 3 (].es Kirchengesetzes über die Versetzung p.er 
Pastoren in ein anderes Pfarramt vom 22. Januar 1960 
(Kirchl. Ges.- u. V.-Bl. S. 15) in der Fassung des 
Kirchengesetzes vom 16. November 1962 (Kirchl. Ges.
u. V.-Bl. S. 130) bleibt unberührt. 

Artikel II 

Die Kirchenleitung erläßt, soweit. es: nicht eines Kir
chengesetzes bedarf, die erforderlichen Ausführungsbe
stimmungen. 

Artikel III 

Das geltende Pfarrerrecht bleibt in Kraft, soweit es 
diesem Gesetz nicht widerspricht. 

Artikel IV 

Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1974 in 
Kraft. 

K i e 1, den 3. Dezember 1973 

Die Kirchenleitung 

Dr. Hübner 

Kirchengesetz der Evangelisch-Lutherische;o Landeskir
che Schleswig-Holsteins zur Ergänzung und .l{nderung 
des Ausführungsgesetzes zu dem Pfa.rrerge:.et:1: der Ver
einigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 
vom 12. November 1965 (Kirchl. Ges,- u. V .-BI. 1966 

s. 1). 

Vom 9. November 1973. (KGVBl. 73, S. :304) 

Die Landessynode der Ev.-Luth. Landeskiret1.e Schles
wig-Holsteins hat folgendes KirchengeGetz beEd1lossen: 

1. 

Artikel I 

Ergänzungsbestimmungen 

(Zu §§ 6 bis 8) 

Die Anstellungsfähigkeit nach §§ 6 und 7 des Pfar
rergesetzes wird von den Bischöfen im E:inv1~rnehmen 
mit dem Landeskirchenamt verliehen. 

2. (Zu § 15 Abs. 2) 

Für. die Wiederbeilegung des Rechts zur öfl'entlichen 
Wortverkündigung und zur Sakramer.tsverwaltung ist 
die Kirchenleitung zuständig. 

3. (Zu§ 16 Abs. 2) 

Die Übertragung einer allgemeinkirchlic.he'n Aufgabe 
oder einer Pfarrstelle, die nicht Gemeindep:farl'stelle ist, 
kann auf Zeit erfolgen. 

4. (Zu § 50) 

über Maßnahmen, die aus § 50 abgeleite·t werden, 
entscheidet die Kirchenleitung. Sie hat c1ie Stellung
nahme des Pastorenausschusses einzuholen. 

5. (Zu§ 71) 

Über die Versetzung entscheidet die Kirchen:•.eitung. 

6. (Zu§ 72) 

Die Versetzung auf eine Pfarrstelle nach § 72 Abs. 2 
des Pfarrergesetzes erfolgt nach der Maßga.be des Arti
kel 13 des Ausführungsgesetzes in sedner b1,·re·inigten 
Fassung. 

7. (Zu § 75) 

(1) Die Einleitung und Durchführung des Venetzungs
verfahrens nach § 74 des Pfarrergesetzes beschließt die 
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Kirchenleitung. Mit den zur Feststellung des Sachver
halts im Falle eines Versetzungsverfahrens erforderli
chen Erhebungen kann die Kirchenleitung das Landes
kirchenamt beauftragen. In jedem Fall sind der betrof
fene Pastor, der Kirchenvorstand, der Propst und der 
Pastorenausschuß zu hören. 

{2) Bescheide nach § 75 Abs. 2 und 3 des Pfarrerge
setzes sind durch die Kirchenleitung zu erteilen, die das 
Landeskirchenamt im Einzelfalle dazu ermächtigen 
kann. 

8. (Zu §§ 78 und 79) 

Die Abordnung oder Beurlaubung eines Pastors er
folgt durch das Landeskirchenamt im Einvernehmen 
mit dem Bischof. 

9. (Zu §§ 97 ff.) 

Die Feststellung über das Ausscheiden eines Pastors 
aus dem Dienst trifft das Landeskirchenamt im Einver
nehmen mit dem Bischof. 

10. 
Für die nach dem Pfarrergesetz und nach diesem 

Kirchengesetz erforderlichen Entscheidungen, Genehmi
gungen, Mitteilungen und sonstigen Maßnahmen sowie 
·für die Entgegennahme von Erklärungen ist das Lan
deskirchenamt zuständig, soweit nichts anderes be
stimmt ist. 

Verfügungen, die einem Pastor oder einem versor
gungsberechtigten Hinterbliebenen bekanntzugeben 
sind, sind zuzustellen, wenn durch sie eine Frist in 
Lauf gesetzt wird oder Rechte des Pastors oder des 
versorgungsberechtigten Hinterbliebenen durch sie be
rührt werden. 

Artikel II 

.Änderungsbestimmungen 
1. 

Artikel 4 des Ausführungsgesetzes zu dem Pfarrerge
setz wird wie folgt geändert: 

,,Artikel 4" 

{Zu §§ 44 und 45) 

Seine Eheschließung und seine kirchliche Trauung 
hat der Pastor dem für ihn zuständigen Bischof und 
dem Landeskirchenamt anzuzeigen. 

2. 
Artikel 7 des Ausführungsgesetzes zu dem Pfarrerge-

rischen Kirche Deutsc."1lands ist nachstehend abgedruckt. 

Die Kirchenleitung 

Dr. Hübner 

Ausführungsgesetz der Evangeliscb-L.-utberischen Lan
deskirche Schleswig-Holsteins zu dem Pfarrergesetz der 
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch
lands in der Neufassung vom 10. Novem}>er 1972 (Amts
blatt der VELKD Band IV Stück 8,) v,:>m 12. November 
1965 (Kircb.l. Ges.- u. v.-Bl. 1966 S. l) in der Fassung 

vom 9. November 1971:. 

Vom 3. Dezember 1973. {KGVBl. 73, S. 305) 

Artikel 1 
(Zu§§ 6 bis 8): 

Die Anstellungsfähigkeit nach §§ 6 und 7 des Pfar
rergesetzes wird von den -Bischöfen im Einvernehmen 
mit dem Landeskirchenamt verlieh·,m. 

Artikel 2 
(Zu § 15 Abs. 2): 

Für die Wiederbeilegung des Red1t:;. zur öffentlichen 
Wortverkündigung_ und zur Sakrame.C1tsverwaltung ist 
die Kirchenleitung zuständig. 

Artikel 3 
(Zu § 16 Abs. 2): 

Die Übertragung einer allgemeinkirchlichen Aufgabe 
oder einer Pfarrstelle, die nicht Gemeindepfarrstelle ist, 
kann auf Zeit erfolgen . 

Artikel 4 
{Zu § 36 Abs. 2 und 3): 

Zur Übernahme der Vertretung bestellt der Propst 
einen Hauptvikar. Die Vertretung erst::eckt sich auf den 
gesamten pfarramtlichen Dienst einschließlich der Auf
gaben der Verwaltung. Das Landeskirchenamt bestimmt 
nach Anhörung des Propsteivorstande:;, in welchen Fäl
len, für welchen Zeitraum, in. wel.cht:,r Höhe und aus 
welchen Mitteln eine Entschädigung gi:währt wird. 

Artikel 5 
setz erhält folgenden Absatz 3: (Zu § 37 Abs. 2): 

,,(3) Das Amt des Propstes ist ein mit einer Pfarr
stelle verbundenes Aufsichtsamt im Sinne von § 71 
Abs. 1 Buchstabe b des Pfarrergesetzes." 

Artikel III 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 1974 in 
Kraft. 

(2) Die Kirchenleitung wird ermächtigt, das Ausfüh
rungsgesetz zum Pfarrergesetz, insbesondere hinsicht
lich der Zitate des Pfarrergesetzes in seiner neuesten 
Fassung, zu bereinigen und den Wortlaut in seiner be
reinigten Fassung, die es durch dieses Kirchengesetz 
erhalten hat, in neuer Artikel-Folge bekanntzugeben. 

K i e l ,- den 3. Dezember 1973 

Das vorstehende von der 46. ordentlichen Landes
synode am 9. November 1973 beschlossene Kirchengesetz 
wird hiermit verkündet. 

Der Text des neu gefaßten Ausführungsgesetzes zu 
dem Pfarrergesetz der Vereinigten Evangelisch-Luthe-

(1) Räume der Dienstwohnung, di,• der Pastor al.s 
Wohnung für sich und die zu seinem Haushalt gehö
renden Personen und für die Ausübi.:ng seines Amtes 
nicht benötigt, und die von ihm frieigr:·gebenen werden, 
sind der Kircl1engemeinde für ku·chliche Zwecke zur . 
Verfügung zu stellen. Soweit Räume für kirchliche 
Zwecke nicht verwendet werden können, darf der Pastor 
sie mit Zustimmung des Kirchenvo:rstandes und Geneh
migung des Propsteivorstandes an dritte Personen ver
mieten. Die Mieteinnahmen stehen. d:mn je zur Hälfte 
dem Pastor u'nd der Kirchenkasse zu. 

(2) Die Bestimmungen des Absat;~es l gelten entspre
chend für den Hausgarten und für Nebengebäude. Bei 
der Vermietung von Garagen fließt die Mieteinnahme 
der Kirchenkasse zu. 

Artikel 6 
(Zu § 41 Abs. 2): 

Die Amtskleidung v-rird von de:r :Kirchenleitung im 
Einvernehmen mit den Bischöfen und nach Anhörung 
des Pastorenausschusses durch Verürdnung geregelt. 

!!! 
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Eine grundsätzliche Änderung der Amtskleidung be- des Ausführungsgesetzes in seiner be:reini.gt,,n Fassung. 
darf der Zustimmung der Landessynode. 

Artikel 7 
(Zu §§ 44 und 45): 

Seine Eheschließung und seine kirchliche Trauung 
hat der Pastor dem für ihn zuständigen Bischof und 
dem Landeskirchenamt anzuzeigen. 

Artikel 8 
(Zu§ 47 Abs. 3 und 5): 

(1) Die Vorschrift des § 47 Abs. 3 gilt für nicht fest 
angestellte Pastoren mit der Maßgabe, daß anstelle der 
Versetzung in den Wartestand der Dienstauftrag wider
rufen werden kann; es kann ein Unterhaltszuschuß ge
währt werden. 

(2)) Für die Versetzung in den Wartestand ist das 
Landeskirchenamt mit Zustimmung des Bischofs zustän
dig, für die Untersagung der Ausübung des Dienstes 
der Bischof; ein Auftrag gern. § 47 Abs. 5 kann nur mit 
Zustimmung des Bischofs erteilt werden. 

Artikel 9 
(Zu§ 50): 

Über Maßnahmen, die aus § 50 abgeleitet werden, 
entscheidet die Kirchenleitung. Sie hat die Stellung
nahme des Pastorenausschusses einzuholen. 

Artikel 10 
(Zu § 51 Abs. 3): 

(1) Wird ein Pastor für die Wahl in den Bundestag 
aufgestellt, so hat er sich bis zur Wahl beurlauben zu 
lassen. Nach erfolgter Wahl tritt er in den Wartestand 
unter Anrechnung der Wartezeit aui sein Dienstalter. 

(2) Bei der Übernahme von Mandaten für andere.po
litische Körperschaften kann die Kirchenleitung nach 
Anhörung des Kirchenvorstandes und des Propsteivor
standes. die Versetzung in den Wartestand anordnen, 
wenn die ordnungsgemäße Ausübung oder das Ansehen 
des Amtes nicht mehr gewährleistet erscheinen. 

(3) Nach Erlöschen der Kandidatur oder Beendigung 
des Mandats soll der Pastor wieder in ein Pfarramt be
rufen werden. Erweist sich seine Wiederverwendung 
innerhalb von fünf Jahren als nicht möglich, wird er in 
den Ruhestand versetzt. 

Artikel 11 
(Zu§ 71): 

(1) Ohne seine Zustimmung kann ein Pastor außer 
den in § 71 Abs. 1 des Pfarrergesetzes genannten 
Gründen ferner versetzt werden, wenn die Versetzung 
wegen der Verbindung seiner Pfarrstelle mit einer an
deren Pfarrstelle oder mit dem Propstenamt erforder
lich ist. 

(2) Die Aufhebung oder Stillegung einer Pfarrstelle 
(§ 71 Abs. 1 Buchstabe c) oder ihre Verbindung mit 
einer anderen Pfarrstelle darf in der Regel erst erfol
gen, wenn der bisherige Inhaber der Stelle eine andere 
Stelle erhalten hat. 

(3) Das Amt des Propstes ist ein mit einer Pfarrstelle 
verbundenes Aufsichtsamt im Sinne von § 71 Abs. 1 
Buchstabe b) des Pfarrergesetzes. 

(4) Über die Versetzung entscheidet die Kirchenlei
tung. 

Artikel 12 
(Zu§72): 

Die Versetzung auf eine Pfarrstelle nach § 72 Abs. 2 
des Pfarrergesetzes erfolgt nach Maßgabe des Art. 13. 

Artikel 13 
(Zu § 76 Abs. 3): 

(1) Die Bischöfe verständigen sieb da1:über, welche 
Pfarrstelle für den Pastor in Aussicht ge:11ommen wer
den soll. Der für diese Pfarrstelle zustäncLge Bischof 
leitet alsdann das Besetzungsverfahren ein. 

(2) Das Besetzungsverfahren richtBt skh nach den 
dafür geltenden allgemeinen Bestimmung,:m .mit folgen
den Einschränkungen: 
a) Eine Ausschreibung der zu besetzendem Pfarrstelle 

ist nicht erforderlich. 
b) ·Bei der Besetzung der Pfarrstelle durch Gemeinde

wahl schlägt der Bischof nach Anhönmg des Prop
steivorstandes dem Kirchenvorstand die Besetzung 
der Pfarrstelle mit dem zu versetzenden l:>astor vor. 
Stimmt der Kirchenvorstand zu, teill; der Bischof 
der Kirchenleitung mit, daß er d~n Pas':or für die 
Pfarrstelle in Aussicht nimmt. Der zustimmende Be
schluß des Kirchenvorstandes über die Be::-ufung des 
Pastors gilt als Gemeindewahl im S:inn.e des § 4 
Abs. 1 letzter Satz des Kirchengesetzes über die Be
setzung von Pfarrstellen vom 11. November 1948 in 
der Fassung vom 8. Mai 1953, Kirchl. Ges.- u. V.-Bl. 
s. 43. 

c) Bei der Besetzung der Pfarrstelle dur,:!h :n:rnennung 
teilt der Bischof nach Anhörung des Kir.ch,mvorstan
des und des Propsteivorstandes der :Kirchenleitung . 
mit, daß er den Pastor für die Pfarrstelle :in Aussicht 
nimmt. 

(3) Nach der Mitteilung des Bischofs gemäß Abs. 2 
Buchst. b) und c) beschließt die Kirchenleitung die Ver
setzung des Pastors. 

(4) Nach Eintritt der Rechtskraft des Bescl:lusses der 
Kirchenleitung über die Versetzung wird· der Pastor 
durch den Bischof berufen oder. ernannt. :~insprüche 
gegen die Berufung oder Ernennung können nicht auf 
Tatsachen gestützt werden, die zu der V1~rsetzung des 
Pastors geführt haben. 

Artikel 14 
(Zu§ 75): 

(1) Die Einleitung und Durchführung des VE,rsetzungs
verfahrens nach § 74 des Pfarrergesetzes bes,::hließt die 
Kirchenleitung. Mit den zur Feststellung de;,; Sachver
halts im Falle eines Versetzungsverfahrens erforderli
chen Erhebungen kann die Kirchenleitung das Landes
kirchenamt beauftragen. In jedem Fall sind <ier betrof
fene Pastor, der Kirchenvorstand, der Propst und der 
Pastorenausschuß zu hören. 

(2) Bescheide nach § 75 Abs. 2 und 3 des J?farrerge
setzes sind durch die Kirchenleitung zu erteilen, die das 
Landeskirchenamt im Einzelfalle dazu ermächtigen 
kann. 

Artikel 15 
(Zu §§ 78 und 79): 

Die Abordnung oder Beurlaubung eines Pastors er
folgt durch das Landeskirchenamt im E:invernehmen 
mit dem Bischof. 

Artikel 16 
(Zu §§ 86 bis 91): 

(1) Aui Vorschlag des Bischofs kann dc:,s Landeskir
chenamt die Versetzung in den Ruhestand bil; zur Voll
endung des 70. Lebensjahres hinausschieben; vor der 
Entscheidung sind der Kirchenvorstand und der Prop
steivorstand zu hören. 

(2) Die Versetzung in den Ruhestand iir:folgt durch 
das Landeskirchenamt im Einvernehmen mit dem Bi-
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schof. Sie ist dem Pastor und dem Kirchenvorstand 
schriftlich mitzuteilen und kann bis zum Beginn des 
Ruhestandes zurückgenommen werden. 

Artikel 17 

(~u §§ 97 ff.}: 

Die Feststellung über das Ausscheiden eines Pastors 
aus dem Dienst trifft das Landeskirchenamt im Einver
nehmen mit dem Bischof. 

Artikel 18 

Für die nach dem Pfarrergesetz und nach diesem 
Kirchengesetz erforderlichen Entscheidungen, Geneh
migungen, Mitteilungen und sonstigen Maßnahmen so
wie für die Entgegennahme von Erklärungen ist das 
Landeskirchenamt zuständig, soweit nichts anderes be
stimmt ·ist. 

Verfügungen, die einem Pastor oder einem versor
gungsberechtigten Hintel'bliebenen bekanntzugeben 
sind, sind zuzustellen, wenn durch sie eine Frist in 
Lauf gesetzt wird oder Rechte des Pastors oder des 
versorgungsberechtigten Hinterbliebenen durch sie be
rührt werden. 

Artikel 19 

Mit Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes treten außer 
Kraft: 

1. Kirchengesetz über die politische Betätigung der 
Geistlichen vom 15. Mai 1952 (Kirchl. Ges.- u. V.-Bl. 
s. 40), 

2. KiI"Chengesetz über die Stellvertretung der Geistli
chen und die Verwaltung erledigter Pfarrämter vom 
10. Dezember 1930 (Kirchl. Ges.- u. V.-Bl. 1931 S. 15) 
in der Fassung des Kirchengesetzes vom 8. Mai 1953 
(Kirchl. Ges.- u. V.-Bl. S. 45), 

3. Kirchengesetz über Maßnahmen bei Klagen auf 
Ehescheidungen von Pastoren vcm 8. Mai 1958 
(Kirchl. Ges.- u. V.-Bl. S. 49), 

4. Kirchengesetz über die Vermietung von Räumen in 
Pastoraten vom 11. November 1960 (Kirchl. Ges.- u. 
V.-Bl. 1961 S. 1), 

5. die §§ 1 bis 5, § 6 Abs. l, die §§ 7 bis 9, § 10 Satz 1 
und § 11 Abs. 1 des Pfarrerversorgungsgesetzes in 
der Fassung vom 16. November 1961 (Kirchl. Ges.
u. V.-Bl. S. 117), 

6. das Kirchengesetz über die Versetzung der Pastoren 
in ein anderes Pfarramt vom 22. Januar 1960 in der 
Fassung vom 16. NovemhP.r 196~ (Kirchl. Ge$.- u. 
V.-Bl. S. 130) mit Ausnahme des § 3 (vgl. Art. 1 
Ziff. 5 des Kirchengesetzes über die Anwendung des 
_Pfarrergesetzes vom 8. November 1963 - Kirchl. 
Ges.- u. V.-Bl. 1964 S. 51). 

Artikel 20 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 1974 in Kraft. 

K i e 1 , den 3. Dezember 1973 

Die Kirchenleitm1g 

Dr. Hübner 

VI. Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen 

Kirchengesetz der Konföderation evangelischer Kirchen 
in Niedersachsen über den Rechtshof (Rechtshoford

nung - ReHO -:-), 

Vom 20. November 1973. (KABl. der Ev.-luth. Landes
kirche Hannovers S. 217) 
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I. Abschnitt 

Errichtung und Zusammensetzung des Rechtshofs 

§ 1 

(1) Die Konföderation evangelischer Kirchen in Nie
dersachsen errichtet einen Rechtshof als gemeinsames 
Verfassungs- und Verwaltungsgericht der Konföde
ration, der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, der Ev.
luth. Landeskirche in Braunschweig, der Ev.-Luth. Kir
che in Oldenburg und der Ev.-Luth. Landeskirche 
Schaumburg-Lippe. 

(2) Der Rechtshof hat seinen Sitz in Hannover. 

(3) Die Inanspruchnahme des Rechtshofs durch die 
Ev.-ref. Kirche in Nordwestdeutschland wird durch 
Kirchengesetz der Konföderation geregelt; das Kirchen
gesetz bedarf der Einverständniserklärung der Ev.-ref. 
Ki.rche in Nordwestdeutschland. 

(4) Die Inanspruchnahme des Rechtshofs durch evan
gelische Kirchen. die nicht der Konföderation angehö
ren, ist durch Vertrag mit der Konföderation zu regeln. 

§ 2 

Die Mitglieder des Rechtshofs sind unabhängig und 
nur an das in der Konföderation und den :in § 1 Abs. 1 
genannten Kirchen geltende Recht gebunden. 

§ 3 

(1) Der Rechtshof besteht aus dem Präsidenten und 
der erforderlichen Anzahl von Beisitzern und stellver
tretenden Beisitzern. 

(2) Ein Beisitzer wird zum ständigen Vertreter des 
Präsidenten (Vizepräsidenten) bestellt. 

(3) Der Präsident, der Vizepräsident und die rechts
kundigen Beisitzer und ihre Stellvertreter müssen die 
Fähigkeit zum Richteramt besitzen. 

(4) Die Mitglieder des Rechtshofs müssen in einer 
der in § 1 Abs. 1 genannten Kirchen zu Mitgliedern 
kirchlicher Organe wählbar sein; von dem Erfordernis 
des Wohnsitzes im Gebiet der Konföderation kann ab
gesehen werden. 

(5) Die Mitglieder der Organe der Konföderation 
und der in· ihr zusammengeschlossenen Kirchen dürfen 
dem Rechtshof nicht angehören. Dies gilt auch für die 
Mitglieder der Organe der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, ihrer übrigen Gliedkirchen und gliedkirch
lichen Zusammenschlüsse, soweit sie im kirchlichen 
Dienst stehen. Satz 1 gilt auch für die Beamten und 
Angesteilten in den kirchlichen Verwaltungsstellen im 
Bereich der Evangelischen Kirche in Deutschland. 

§ 4 

(1) Der Präsident und die übrigen Mitglieder des 
Rechtshofs sowie ihre Stellvertreter werden vom Rat 
der Konföderation jeweils auf die Dauer von sechs 
Jahren ernannt. Die Urkunden über die Ernennung 
werden vom Vorsitzenden des Rates der Konföderation 
vollzogen. 

(2) Wird während der Amtszeit infolge Ausscheidens 
eines Mitgliedes oder Stellvertreters die Bestellung 
eines Ersatzmitgliedes notwendig, so endet dessen 
Amtszeit mit dem Ablauf der Amtszeit der übrigen 
Mitglieder. 

(3) Der Präsident und der Vizepräsident werden von 
dem Vorsitzenden des Rates der Konföderation, die· 
übrigen Mitglieder von dem Präsidenten des Rechts
hofs auf für Amt verpflichtet. 

§ 5 

{1) Der Rechtshof verhandelt und ,mtsc:he.;det 

a) in Verwaltungssachen in der Besetzung von fünf 
Mitgliedern, durch seinen Präsid,mten, ::wei rechts
kundige Beisitzer und zwei wei,ere Beisitzer, von 
denen der eine Pfarrer (Pastorir,) sein :muß (Senat 
für Verwaltnngssachen), 

b) in Verfassungssachen in der Be~.etzung von sieben 
Mitgliedern, wobei zu den in Verwaltungssachen 
tätigen Mitgliedern ein weiterer rechtskundiger Bei
sitzer und ein ordinierter Theolog:e tr,ete::1 (Senat für 
Verfassnngssachen). 

(2) In den einzelnen Rechtssachen muß ,,tls Mitglied 
des Rechtshofs ein Pfarrer (Pastorin) .1us der Kirche 
mitwirken, aus der die betreffende Hechtssii.che anhän
gig geworden ist. 

§ 6 

Der Präsident bestim. .. ,nt vor Beg:nn de~ Geschäfts
jahres für dessen Dauer, nach welchen Grundsätzen 
die Mitglieder des Rechtshofs und ihre Stellvertreter 
an den Verfahren mitwirken. Diese Anordnung kann 
nur wegen zu starker Belastung, wt,gen W·,!cll.sels oder 
dauernder Verhinderung einzelner Mitglieder geändert 
werden. 

§ 7 

(1) Ein Mitglied des Rechtshofs ist vc,n seinem Amt 
zu entbinden, 

a) wenn das Mitglied es beantragt, 

b) wenn die Voraussetzungen für seine Ernennung 
nicht vorlagen oder entfallen sind, 

c) wenn das Mitglied seine Amtspflichten g:röblich ver
letzt hat, 

d) wenn das Mitglied in einem Strafv€,rfahren zu 
einer Freiheitsstrafe oder anstelle einer Freiheits
strafe zu einer Geldstrafe oder wenn 1,s in einem 
förmlichen Disziplinarverfahren zu Geldbuße oder 
einer schwereren Strafe rechtskräftig verurteilt wird 
und wenn es dadurch nach der A.rt der Handlnng, 
deretwegen es verurteilt ist, sein<~ Eignung als Mit
glied eines kirchlichen Gerichts v~irloren hat, 

e) wenn das Mitglied infolge körperlicher oder gei
stiger Gebrechen nicht mehr in der L,ige _ ist, das 
Richteramt auszuüben. 

(2) Ein Mitglied kann von seinem Amt vc.rläufig ent
bunden werden, 

a) wenn gegen das Mitglied wegen eines Verbrechens 
oder eines vorsätzlichen Vergehens ein Strafverfah
ren eingeleitet ist, 

b) wenn gegen das Mitglied ein förml.ichi~s Diszipli
narverfahren eingeleitet ist, 

c) wenn ihm die Ausübung seines Dier.st.E,s als Inha
ber eines geistlichen Amtes oder als K:irchenbeamter, 
als Richter, als Beamter einer nkhtkircb.lichen Kör
perschaft des öffentlichen Rechts oder einer son
stigen beruflichen Tätigkeit durd1 ein nach staat
lichem Gesetz vorgesehenes EhrimgericLt vorläufig 
untersagt ist. 

(3) Die Vorschriften der Absätze L und :i gelten für 
die Stellvertreter entsprechend. 

(4) Die Entscheidungen aufgrund der Absätze 1 bis 
3 trifft das Präsidium des Rechtshofs. DaH Präsidium 
besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und 
dem nach Lebensjahren ältesten OrdinkrtE•n, der Mit
glied des Rechtshofs ist. Im Falle der v,,rhinderung 
eines Mitgliedes des Präsidiums tritt an ;;eir:,e Stelle das 
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an Lebensjahren älteste rechtskundige oder ordinierte 
Mitglied des Rechtshofs. 

§ 8 

(1) Die Mitglieder des Rechtshofs sind zur Verschwie
genheit verpflichtet. 

(2) Die Mitglieder des Rechtshofs üben ihre Tätigkeit 
ehrenamtlich aus. Sie erhalten Reisekostenersatz nach 
den für die Mitglieder der Landessynode der Evange
lisch-lutherischen Landeskirche Hannovers jeweils gel
tenden Bestimmungen und eine Aufwandsentschädi
gung, die der Rat der Konföderation allgemein regelt. 

§ 9 

{l) Es wird eine Geschäftsstelle gebildet, für die das 
Landeskirchenamt der Evangelisch-lutherischen Lan
deskirche Hannovers die erforderlichen Hilfskräfte und 
Einrichtungen zur Verfügung stellt. Für die Hilfskräfte 
gilt § 8 Ahs. 1 ent.c:preC"hend. 

(2) Die Hilfskräfte werden vom Präsidenten auf ge
wissenhafte Ausübung ihres Amtes verpflichtet. 

§ 10 

Die Kosten des Rechtshofs und der Geschäftsstelle 
werden durch die Konföderation' aufgebracht. 

II. Abschnitt 

Zuständigkeit 

§ 11 

(1) Der Rechtshof entscheidet in Verfassungssachen 

a) über die Auslegung des Vertrages über die Bildung 
einer Konföderation evangelischer Kirchen in Nie
dersachsen, wenn Meinungsverschiedenheiten .zwi
schen Organen der Konföderation über den Umfang 
ihrer Rechte und Pflichten bestehen, auf Antrag 
eines Organs der Konföderation, 

b) über die Auslegung der Verfassungen der Kirchen, 
wenn Meinungsverschiedenheiten zwischen Orga
nen der Kirchen über den Umfang ihrer Rechte 
und Pflichten bestehen, auf Antrag eines Organs 
der betroffenen Kirche, soweit nicht nach dem Recht 
dieser Kirche eine andere Stelle zur Entscheidung 
berufen ist, 

c) über die Vereinbarkeit von kirchlichen Gesetzen 
und Verordnungen mit der Verfassung der betrof
fenen Kirche auf Antrag eines Fünftels· der gesetz
lichen Zahl der Mitglieder der Synode dieser Kirche . 
oder auf Antrag eines anderen Organs dieser Kirche. 

(2) Der Antrag nach Absatz 1 Buchst. a und b ist 
nur zulässig, wenn der Antragsteller geltend macht, 
.durch eine Maßnahme oder Unterlassung des Antrags
gegners in seinen Rechten verletzt oder unmittelbar ·ge
fährdet zu sein. 

{3) Der Antrag nach Absatz 1 Buchst. c ist nur zuläs
sig, wenn der Antragsteller eine Rechtsnorm eines 
kirchlichen Gesetzes oder einer Verordnung wegen 
ihrer förmlichen oder sachlichen Unvereinbarkeit mit 
der Verfassung der Kirche 

a) für nichtig hält oder 

b) für gültig hält, nachdem ein kirchliches Organ oder 
eine kirchliche Amtsstelle sie als unvereinbar mit 
der Verfassung der Kirche nicht angewendet hat. 

(4) Unberührt bleibt für die der Vereinigten Evan
gelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands angehörenden 
Kirchen die Zuständigkeit des Verfassungs- und Ver-

waltungsgerichts der Vereinigten Evang,?lisch-Lutheri
schen Kirche Deutschlands nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 
Buchst. a des Kirchengesetzes über di,e Ei:Tichtung eines 
Verfassungs- und Verwaltungsgerichtes der Vereinig
ten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands vom 
23. Juni 1950 in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 6. November 1969 (ABI. VELKD Bd. III S. 226). 

§ 12 

(1) Der ~echtshof entscheidet in Verwaltungssachen 

a) über den Antrag auf Aufhebung 1~nes Verwal
tungsaktes einer kirchlichen Amtsstelle (Anfech
tungsklage), 

b) über den Antrag auf Vornahme eim!S abgelehnten 
oder unterlassenen Verwaltungsaktes einer kirch
_lichen Amtsstelle (Verpflichtungsklage), 

c) über das Bestehen oder Nichtbestehen eines öffent
lkh rPC"ht.lichPn Recht;;verhältniss0,B aufgrund des in 
den Kirchen geltenden Rechts oder über die Nichtig
keit eines Verwaltungsaktes (Feststellungsklage), 

d) über Klagen kirchlicher Körperschaften gegen Ent
scheidungen der Aufsichtsbehörden, die diese in 
Ausübung der Aufsicht über kirchlicht? Körperschaf
ten treffen, 

e) über öffentlich-rechtliche Streitigkeiten des Kirchen
rechts, insbesondere auch zwischen Körperschaften 
des Kirchenrechts, soweit die Strehigkeiten nicht 
unter § 11 oder unter Buchstabe a bis d und f fallen, 

f) über alle ihm sonst durch Kirchenges,atz zugewiese
nen Fälle. 

(2) Die Erhebung der Anfechtung:,- und der Ver
pflichtungsklage (Absatz 1 Buchst. a und b) ist nur 
zulässig, wenn der Kläger geltend macht, durch den 
Verwaltungsakt oder seine Ablehnung oder Unterlas
sung in seinen Rechten verletzt zu sein. 

(3) Die Feststellungsklage (Absatz 1 Buchst. c) steht 
nur demjenigen zu, der ein berechtigte:; Interesse an 
der baldigen Feststellung hat. Die Feststellung des 
Bestehens oder Nichtbestehens eines öffentlich-recht
lichen Rechtsverhältnisses kann nicht begehrt werden, 
wenn der Kläger seine Rechte durch Anfechtungs-, 
Verpflichtungs- oder Leistungsklage (Absatz 1 Buchst. a, 
b und e) verfolgen kann oder hätte verfolgen können; 
dies gHt nicht, wenn die Feststellung· der Nichtigkeit 
eines Verwaltungsaktes begehrt wird. 

§ 13 

Der Rechtshof entscheidet nicht in Strei.tigkeiten über 
Kirchensteuern und in Streitigkeiten über Gebühren 
und Abgaben, für die ein anderer Rechtsweg besteht. 

§ 14 
Unbeschadet seiner Zuständigkeit für Entscheidungen 

auf dem Gebiete des kirchlichen Dienstrechts nach § 12 
entscheidet der Rechtshof nicht über vermögensrecht
liche Ansprüche aus dem Dienstverhältni.s der Inhaber 
kirchlicher Amts- und Dienststellungen.· 

§ 15 

Die Verwaltung der Sakramente und die Gewährung 
oder Verweigerung von sonstigen geistlichen Amtshand
lungen unterliegen nicht der Nachprüfung durch den 
Rechtshof. 

§ 16 

Die Zuständigkeit anderer kirchlicher Gerichte so
wie sonstiger richterlich tätiger kirchlicher Organe, die 
auf besonderer kirchengesetzlicher Vor:;chrift beruht, 
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wird durch dieses Kirchengesetz nicht berührt. 

III. Abschnitt 
Allgemeine Verfahrensvorschriften 

§ 17 

Von der Mitwirkung im Rechtshof ist ausgeschlossen, 

1. wer selbst Partei ist oder zu einer Partei in dem 
Verhältnis eines Mitberechtigten, Mitverpflichteten 
oder Regreßpflichtigen steht; 

2. wer mit einem Beteiligten verheiratet, in gerader 
Linie verwandt oder verschwägert oder in der Sei
tenlinie bis zum dritten Grade verwandt oder -bis 
zum zweiten Grade verschwägert ist oder war; 

3. wer in derselben Sache bereits von Amts oder Berufs 
wegen tätig gewesen ist; als solche Tätigkeit gilt 
nicht die Mitwirkung im Gesetzgebungsverfahren; 

4. wer in der Sache als Zeuge oder Sachverständiger 
gehört worden ist. 

§ 18 

(1) 'Die Beteiligten können ein Mitglied des Rechts
hofs wegen Besorgnis der Befangenheit ablehnen, wenn 
ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Zweifel an seiner 
Unparteilichkeit zu rechtfertigen. 

(2) Wird ein Mitglied des Rechtshofs wegen Besorg
nis der Befangenheit abgelehnt, so entscheiden die übri
gen für diese Sache den Senat bildenden Mitglieder 
unter Ausschluß des Abgelehnten; bei Stimmengleich
heit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

(3) Die Ablehnung ist zu begründen. Der Abgelehnte 
hat sich dazu zu äußern. Die Ablehnung ist unbeachtlich, 
wenn sie nicht spätestens zu Beginn der mündlichen 
Verhandlung erklärt wird; bei Verzicht auf mündliche 
Verhandlung ist der Zeitpunkt der Verzichtserklärung, 
in sonstigen schriftlichen Verfahren der Zeitpunkt der 
Endentscheidung maßgebend. 

(4) Erklärt sich ein Mitglied, das nicht abgelehnt ist, 
selbst für befangen, so gelten die Vorschriften der Ab
sätze 1 bis 3 entsprechend. 

(5) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 gelten ent
sprechend für den Urkundsbeamten der Geschäftsstelle. 

§ 19 

(1) Beteiligte am Verfahren sind 
a) der Kläger, 
b) der Beklagte, 
c) der nach Absatz 2 bestellte Vertreter des allgemei

nen kirchlichen Interesses, 
d) der Beigeladene. 

(2) Zur Wahrung des allgemeinen kirchlichen Inter
esses kann das zuständige kirchenleitende Organ einen 
Vertreter bestellen, sofern es nicht selbst als Kläger 
oder Beklagter beteiligt ist. 

(3) Der nach Absatz 2 bestellte Vertreter kann selb
ständig Prozeßhandlungen vornehmen. Er ist an die 
Weisungen des ihn entsendenden Organs gebunden. 

§ 20 

(1) Der Rechtshof kann, solange das Verfahren noch 
nicht rechtskräftig abgeschlossen oder bei dem Revi
sionsgericht anhängig ist, von Amts wegen oder auf 
Antrag andere, deren rechtliche Interessen durch die 
Entscheidung berührt werden, beiladen. 

(2) sind an dem streitigen Rechtsverhältnis Dritte 
derartig beteiligt, daß die Entscheidung auch ihnen 

gegenüber nur einheitlich ergehen kann, :,o sind sie 
beizuladen (notwendige Beiladung). 

(3) Der Beiladungsbeschluß ist alfon El,eteiligten zu
zustellen. Dabei sollen der Stand der Sache und ·der 
Grund der Beiladung angegeben werden. 

§ 21 

Der Beigeladene kann innerhalb der An träge eines 
Beteiligten selbständig Angriffs- und Veneidigungs
mittel geltend machen und alle Verfahrensl:.andlungen 
wi.rksam vornehmen. Abweichende Sachan-:räge kann 
er nur stellen, wenn eine notwendige Beil:; dung vor
liegt. 

§ 22 

(1) Die Parteien können einen ordinierten kirchlichen 
Amtsträger, einen ordentlichen Profüssor der Theolo
gie, einen Rechtsanwalt oder eine andere zum Richter
amt befähigte Person mit ihrer Ve.rtretun:;: betrauen 
oder als Beistand zuziehen; diese müssen eir..er evange
lischen Kirche angehören. Kirchliche Körperschaften 
.können sich durch ein Mitglied ihres Vertretungsorgans 
vertreten lassen. 

(2) Die Vollmacht ist schriftlich zu erteilen. Sie kann 
nachgereicht werden; hl.erfür kann der Rechtshof eine 
Frist bestimmen. Ist ein Bevollmäcl:.tigter !)estellt, so 
sind die Zustellungen oder Mitteilungen des Rechtshofs 
an ihn zu richten. 

§ 23 

(1) Anordnungen und Entscheidungen, durch die eine 
Frist in Lauf gesetzt wird, sowie Terminbestimmungen 
und Ladungen sind zuzustellen. 

(2) Die Zustellung erfolgt von Amts wegen 

(3) Schriftstücke können zugestellt werden 

1. durch Übergabe an den Empfänger gegen E~mpfangs
schein; verweigert der Empfänger die Annahme des 
Schriftstückes oder das Ausstellen des E!mpfangs
scheines, so gilt das Schriftstück mit der Weigerung 
als zugestellt, wenn darüber eine Niederschrift ge
fertigt und zu den Akten genpmmen ist; . 

2. durch eingeschriebenen Brief mit Rücksclwin; 

3. durch Postzustellung mit Zustellungsurkunde; 

4. durch Bekanntmachung im Verkündigungsblatt der 
Kirche, aus der die betreffende Rechtssache anhän
gig geworden ist, wenn der Aufenthalt de:, Empfän
gers nicht zu ermitteln·ist; 

5. an Behörden und sonstige kirchliche Amtsstellen 
auch durch Vorlegen der Akten mit der Urschrift 
des zuzustellenden Schriftstückes; der :i,mpfänger 
hat den Tag, an dem ihm die Akten vorgelegt wer
den, darin zu vermerken. 

(4) Wer nicht im Inland wohnt, hat auf Verlangen 
einen zustellungsbevollmächtigten zu bestellEm. 

§ 24 

(1) Die Klage ist bei dem Rechtshof schriftlich oder 
zu Protokoll des Urkundsbeamten d1~r Geschäftsstelle 
einzureichen. Sie gilt auch dann als be:lm Rechtshof 
eingegangen, wenn sie bei der für den Beteiligten zu
ständigen obersten kirchlichen Verwaltungsbehörde ein
gegangen ist. Diese versieht die eingegangern,n Schrift_
sätze mit Eingangsdatum und leitet sie unvenüglich an 
die Geschäftsstelle des Rechtshofs weiter. 

(2) Die Klage soll in drei Stücken eingerdcht wer
den. Sie muß den Kläger, den Be:tlagten und den 
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Streitgegenstand bezeichnen; sie soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tat
sachen und Beweismittel sollen angegeben, die ange
fochtene Verfügung und der Beschwerde- oder Ein
spruchsbescheid (§ 51) sollen in Urschrift oder in ·Ab-
scl;lrift beigefügt werden. · 

(3) Entspricht die Klage diesen Anforderungen nicht 
. in vollem Umfange, so hat der Vorsitzende den Kläger 

zu der erforderlichen Ergänzung innerhalb einer be
stimmten Frist aufzufordern. 

§ 25 

(1) Erweist sich die Geltendmachung des Anspruchs 
als rechtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet, 
so kann der Vorsitzende die Klage ohne mündliche 
Verhandlung durch einen begründeten Bescheid zurück
weisen. Der Bescheid i~t den Beteiligten zuzustellen. 

(2) Jeder Beteiligte kann innerhalb eines Monats 
nacl1 Zustellung des Bescheides mündliche Verhandlung 
beantragen.· 

(3) Ist der Antrag nach Absatz 2 rechtzeitig gestellt, 
so gilt der Bescheid als nicht ergangen. Andernfalls 
wirkt er als rechtskräftiges Urteil. Die Beteiligten sind 
in dem Bescheid über den Rechtsbehelf zu belehren. 

§ 26 

(1) Eine Änderung der Klage ist zulässig, wenn die 
übrigen Beteiligten einwilligen oder der Rech~hof die 
Änderung für sachdienlich hält. 

(2) Die Einwilligung des Beklagten in die Änderung 
der Klage ist anzunehmen, wenn er sich, ohne ihr zu 
widersprechen, in einem Schriftsatz oder in einer münd
lichen Verhandlung auf die geänderte Klage eingelas
sen hat. 

(3) Die Entscheidung, daß eine Änderung der Klage 
nicht vorliege oder zuzulassen sei, ist nicht selbständig 
anfechtbar. 

§ 27 

{1) Der Kläger kann bis zur Rechtskraft des Urteils 
seine Klage zurücknehmen. Die Zurücknahme nach Stel
lung der Anträge in der mündlichen Verhandlung setzt 
die Einwilligung des Beklagten und, wenn ein Vertreter 
des allgemeinen kirchlichen Interesses an der mündli
chen Verhandlung teilgenommen hat, auch seine Ein
willigung voraus. 

(2) Wird die Klage zurückgenommen, so stellt der 
Rechtshof das Verfahren durch Beschluß ein und spricht 
in ihm die Rechtsfolgen der Zurücknahme aus. 

§ 28 

Der Rechtshof kann durch Beschluß mehrere bei 
. ihm anhängige Verfahren über den gleichen Gegen
stand zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung 
verbinden und wieder trennen. Er kann anordnen, qaß 
_mehrere in einem Verfahren erhobene Ansprüche· in 
getrennten Verfahren verhandelt und entschieden. 
werden. 

§ 29 

Der Vorsitzende verfügt die Zustellung der Klage an 
den Beklagten. Er bestimmt eine Frist, in der sich der 
Beklagte zur Klage äußern kann. Der Vorsitzende ver
fügt die Zustellung der Gegenäußerung an den Kläger. 

§ 30 

Ist in einem anderen Verfahren über Tatbestände 
oder Rechtsfragen zu entscheiden, deren Klärung für 
das Verfahren vor dem Rechtshof von Bedeutung ist, 

so kann der Rechtshof das bei ihm anhängige Ver
fahren bis zur Erledigung oder Entscheidung des an
deren Verfahrens aussetzen. 

§ 31 

Der Vorsitzende oder ein von ihm zu bestimmendes 
Mitglied des Rechtshofs hat schon vor der mündlichen 
Verhandlung alle Anordnungen zu tref::en, die notwen

-dig sind, um den Rechtsstreit möglichst in einer münd
lichen Verhandlung zu erledigen. Die Beteiligten kön
nen zur gütlichen Beilegung des Rechtsstreits geladen 
werden. 

§ 32 

(1) Der Rechtshof ermittelt den Sachverhalt von Amts 
wegen. Er ordnet die erforderlichen Beweise an. Er 
kann eines seiner Mitglieder mit der :Beweisaufnahme 
beauftragen. Zeugen und Sachverständige können be
eidigt werden. In geeigneten Fällen kann der Rechtshof 
schon vor der mündlichen Verhandlung durch · eines 
seiner Mitglieder Beweis erheben lasser.. 

(2) Ein in der mündlichen Verhandlung gestellter 
Beweisant;rag kann nur durch einen Beschluß des 
Rechtshofs, der zu begründen ist, abgekhnt werden. 

(3) Der Vorsitzende hat darauf hi:'.lzuwirken, daß 
Formfehler beseitigt, unklare Anträge erläutert, sach
dienliche Anträge gestellt, ungenügende tatsächliche 
Angaben ergänzt, ferner alle für die Feststellung und 
Beurteilung des Sachverhalts wesentlichen Erklänmgen 
abgegeben werden. 

(4) Den Beteiligten ist Gelegenheit zur Äußerung 
zu geben. Sie sollen zur Vorbereitung der mündlichen· 
Verhandlung Schriftsätze einreichen. Hierzu kann sie 
der Vorsitzende unter Fristsetzung auffordern. Die 
Schriftsätze sind den Beteiligten vc,n Amts wegen zu
zustellen. 

(5) Den Schriftsätzen sind die Urkunden, auf die Be
zug genommen wird, in Urschrift oder in Abschrift. 
ganz oder izn Auszug beizufügen. Sind die Urkunden 
dem Gegner bereits bekannt oder. sehr umfangreich, so 
genügt die genaue Bezeichnung mit dem Anerbieten, 
Einsicht bei Gericht zu gewähren. 

§ 33 

(1) Alle kirchlichen Amtsstellen leisten dem Rechtshof 
Amtshilfe. Sie sind zur Vorlage von Urkunden oder 
Akten und zu Auskünften verpflichtet. Wenn die Ein
sicht in Akten oder Urkunden oder die Erteilung von 
Auskünften gesetzlid1 beschränkt ist oöer wenn es sich 
um Vorgänge handelt, die ihrem Wesen nach geheim
zuhalten sind, kann die aktenführei1de Stelle die Ein
sicht in die Akten oder Urkunden oder die Erteilung 
von Auskünften verweigern. Auf Antrag eines Betei
ligten entscheidet der Rechtshof durch Beschluß, ob 
die Verweigerung der Einsicht in Akten oder Urkunden 
berechtigt ist. Die zuständige oberste Verwaltungsbe
hörde ist zu diesem Verfahren beizuladen. 

(2) Die Rechts- und Amtshilfe staafücher Behörden 
richtet sich nach den staatlichen Vorsch:riften. 

§ 34 

Der Rechtshof darf über die gestelfüm Anträge nicht 
hinausgehen, ist aber an deren Fassung nicht gebunden. 
Die Vorschrift des § 48 Satz 3 und § 50 Abs. 1 Satz 2 
bleibt unberührt. 

§ 35 

(1) Die Entscheidung ergeht au:f.gnmd mündlicher 
Verhandlung. Die Beteiligten werden zu allen Beweis
und Verhandlungsterminen geladen. 
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(2) Die Verhandlung ist öffentlich, soweit der Rechts
hof nichts anderes beschließt. 

§ 36 

Sofern alle Beteiligten auf mündliche Verhandlung 
verzichten, kann die Entscheidung nach Lage der Akten 
ergehen. 

§ 37 

Sofern die Beteiligten nicht auf mündliche Verhand
lung verzichtet haben, hat der Vorsitzende diese anzu
beraumen. 

§ 38 

(1) Sobald der Termin zur mündlichen Verhandlung 
bestimmt ist, sind die Beteiligten mit einer Ladungs
frist von mindestens zwei Wochen zu laden. In drin
genden Fällen kann der Vorsitzende die Frist abkürzen. . . 

(2) Bei der Ladung ist darauf hinzuweisen, daß beim 
Ausbleiben eines Beteiligten auch ohne ihn verhandelt 
und entschieden werden kann. 

§ 39 

(1) Der Vorsitzende eröffnet und leitet die münd
liche Verhandlung. 

(2) Nach Aufruf der Sache trägt der Vorsitzende 
oder der Berichterstatter den wesentlichen Inhalt der 
Akten vor. 

(3) Hierauf erhalten die Beteiligten das Wort, um 
ihre Anträge zu stellen und zu begründen. 

§ 40 

(1) Der Vorsitzende hat den Verfahrensgegenstand 
mit den Beteiligten tatsächlich und rechtlich zu er
örtern. 

(2) Der Vorsitzende hat jedem Beisitzer des Rechts
hofs auf Verlangen zu gestatten, Fragen zu stellen. 
Wird eine Frage beanstandet, so entscheidet der Rechts
hof. 

(3) Nach Erörterung des Verfahrensgegenstandes 
erklärt der Vorsitzende die mündliche Verhandlung 
für geschlossen. Der Rechtshof kann die Wiedereröff
nung beschließen. 

§ 41 

(l} Der Rechtshof entscheidet nach seiner freien, aus 
dem Inhalt des gesamten Verfahrens gewonnenen Über
zeugung, In der Entscheidung sind die Gründe anzu
geben, die für die richterliche Überzeugung leitend ge
wesen sind. 

(2) Die Entscheidung darf nur auf Tatsachen oder 
Beweisergebnisse gestützt werden, zu denen die· Be
teiligten sich äußern konnten. 

(3) Der Rechtshof entscheidet in geheimer Beratung 
mit der Mehrheit der Stimmen .. 

(4) Die Mitglieder stimmen nach dem Lebensalter; 
der Jüngere stimmt vor dem Älteren. Wenn ein Be
richterstatter ernannt ist, so stimmt er zuerst. Die 
nicht rechtskundigen Mitglieder stimmen vor den rechts
kundigen. Zuletzt stimmt der Vorsitzende. 

§ 42 

(1) Der Vorsitzende leitet die Beratung, stellt die 
Fragen und sammelt die Stimmen. 

(2) Meinungsverschiedenheiten über den Gegenstand, 
die Fassung und die Reihenfolge der Fragen oder 
über das Ergebnis der Abstimmung entscheidet der 
Rechtshof. 

(3) Kein Mitglied darf die Abstimn,w1g über eine 
Frage verweigern, weil es in. der Absti:nmung über 
eine vorhergegangene Frage in der Mi.nd ~rheit geblie
ben ist. 

§ 43 

(1) Über die Klage wird, soweit nichts anderes be
stimmt ist, durch Urteil entschieden. 

(2) Über die Zulässigkeit der Klage kann durch 
Zwischenurteil vorab entschieden werden. 

(3) Ist nur ein Teil des Streitgegenstan<les zur Ent
scheidung reif, so kann der Rechts.hof üb,•r diesen Teil 
vorab entscheiden. 

§ 44 

Die Entscheidung darf nur von den Mi~gliedern des 
Rechtshofs gefällt werden, die an der für zugrunde
liegenden Verhandlung teilgenommen hab,m. 

§ 45 

(1) Das Urteil wird, wenn eine mündlkhe Verhand
lung stattgefunden hat, in der Regel in dem Termin, 
in dem die mündliche Verhandlung geschlossen wird, 
verkündet. Das Urteil ist den Beteiligten zuzustellen. 

(2) Statt der Verkündung ist die Zustellung des Ur
teils zulässig; dann ist die Urteilsformel binnen zwei 
Wochen nach der mündliche11 Verhandlung der Ge
schäftsstelle zu übergeben. 

(3) Entscheidet der Rechtshof ohne mündliche Ver
handlung, so wird die Verkündung durch Zustellung 
an die Beteiligten ersetzt. 

§ 46 

(1) Die Beteiligten können die Gerichtsakten und 
die dem Rechtshof vorgelegten Akten einsehen und 
sich durch die Geschäftsstelle auf ihre Kosten Aus
färtigungen, Auszüge und Abschriften er,;eilen lassen. 

(2) Die Entwürfe zu Urteilen, Besc,.'tlüss1m und Ver
fügungen, die Arbeiten zu ihrer Vorb,~re!tung, ferner 
die Schriftstücke, die Abstimmungen betre:Efen, werden 
weder vorgelegt noch abschriftlich mitgetem. 

§ 47 

(1} Hält der Senat für Verwaltungssachen eine Rechts
norm, auf die es für seine Entscheidung ankommt, 
für mit der Verfassung der jeweiligen Kirche nicht 
vereinbar, so legt er die Sache dem Senat für Ver
fassungssachen durch Beschluß vor. Diese::· entscheidet 
über die Vereinbarkeit der Rechtsnorm nit der Ver
fassung; die Vorschriften des § 50 sin.d anzuwenden. 

(2) Der Senat für Verfassungssachen kmn auch in 
der Sache selbst entscheiden, wenn sie spruchreif ist. 

(3) Die Entscheidungen nach den Absätzen 1 und 2 
ergehen gesondert. 

IV. Abschnitt 

Weitere VerfahrensvorschriftEcn :für 
Verfassungssachen 

§ 48 
Im Falle des § 11 Abs. 1 Buchst. a und b stellt der 

Rechtshof in seiner Entscheidung fest, o':> die bean
standete Maßnahme oder Unterlassung d,es Antrags
gegners gegen eine Bestimmung des Kor.löderations
vertrages oder der Verfassung der Kirche verstößt. 
Die Bestimmung ist zu bezeichnen. Der Rechtshof kann 
in der Entscheidungsformel zugleich eine für die Aus
legung der Bestimmung des Konföderati:msvertrages 
oder der Verfassung der Kirche erhebliche Rechtsfrage 
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entscheiden, von der die Feststellung gemäß Satz 1 
abhängt. 

§ 49 

Im Falle des § 11 Abs. 1 Buchst. c hat der Rechtshof 
der Synode und dem zuständigen kirchenleitenden 
Organ der betroffenen Kirche Gelegenheit zur Äuße
rung binnen einer zu bestimmenden Frist zu geben. 

§ 50 

(1) Kommt im Falle des § 11 Abs. 1 Buchst. c der 
Rechtshof zu der überzeugung, daß ·eine Rechtsnorm 
eines kirchlichen Gesetzes oder einer Verordnung mit 
der Verfassung der Kirche nicht vereinbar ist, so stellt 
er in seiner Entscheidung die Nichtigkeit dieser Rechts- · 
norm fest. Sind weitere Rechtsnormen desselben 
kirchlichen Gesetzes oder derselben Verordnung aus 
c'lfm,;elben Gründen mit der Verfassuni der Kirche nicht 
vereinbar, so kirnn sie der Rechtshof ebenfalls für 
nichtig erklären. 

(2) Die Entscheidung des Rechtshofs nach Absatz 1 
hat Gesetzeskraft; die Entscheidungsformel ist im Ver
kündungsblatt der betroffenen Kirche zu veröffent
lichen. 

V. Abschnitt 

Weitere Verfahrensvorschriften für 
Verwaltungssachen 

§ 51 

(1) Sind gegen den Verwaltungsakt aufgrund be
sonderer Vorschriften Rechtsbehelfe (Einspruch oder 
Beschwerde) im Verwaltungswege gegeben, so ist die 
Klage erst zulässig, wenn die letzte zuständige In
stanz der kirchlichen Amtsstellen den beanstandeten 
Verwaltungsakt durch mit Gründen versehenen Be
scheid bestätigt hat. Die· Diep.staufsichtsbeschwerde gilt 
nicht als ein solcher Rechtsbehelf. 

(2) Ist ein Rechtsbehelf der in Absatz 1 Satz 1 be
zeichneten Art nicht gegeben, so ist die Klage erst 
zulässig, wenn der Betroffene innerhalb eines Monats, 
nachdem ihm der Verwaltungsakt bekanntgegeben 
worden ist, bei der kirchlichen Amtsstelle, die ihn er
lassen hat, schriftlich Einspruch eingelegt und .diese den 
Einspruch durch mit Gründen versehenen Bescheid zu
rückgewiesen hat. 

(3) Kann die Aufhebung oder Änderung des Verwal
tungsaktes im Einspruchs- oder Beschwerdebescheid ei
nen Dritten beschweren, so soll er vor Erlaß dieses Be
scheides gehört werden. 

§ 52 

(1) Die Anfechtungsklage muß innerhalb eines Mo
nats nach Zustellung des auf den Rechtsbehelf er
gehenden Bescheides erhoben werden. 

(2) Für die Verpflichtungsklage gilt Absatz 1 ent
sprechend, wenn der Antrag auf Vornahme eines 
Verwaltungsaktes abgelehnt worden ist. 

§ 53 

Ist über einen Antrag auf Vornahme eines Verwal
tungsaktes oder über einen Rechtsbehelf ohne zurei
chenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht 
entschieden worden, so ist abweichend von § 51 die 
Klage unmittelbar zulässig. Die Klage kann nicht vor 
Ablauf von drei Monaten seit dem Antrag auf Vor
nahme eines Verwaltungsaktes oder seit der Einlegung 
des Rechtsbehelfs erhoben werden, es sei denn, daß 
wegen besonderer Umstände des !<'alles eine kürzere 

Frist geboten ist. Liegt ein zureichende1· Gnind dafür 
vor, daß der beantragte Verwaltungsakt noch nicht er
lassen oder über den Rechtsbehelf noch nicht entschie
den worden ist, so setzt der Rechtshof das Verfahren 
bis ·zum Ablauf einer von ihm bestirr„mten Frist, die 
verlängert werden kann, aus. Wird der Verwaltungs
akt innerhalb der vom Rechtshof gesetzten Frist er
lassen oder dem Rechtsbehelf innerhalb dieser Frist 
stattgegeben, so ist die Hauptsache für erledigt zu 
erklären. 

§ 54 

Die Klage nach § 53 kann nur bis zum Ablauf eines 
Jahres seit der Stellung des Antrages auf Vornahme 
eines Verv:altungsaktes oder seit d,i!r Einlegung des 
Rechtsbehelfs erhoben werden, es sei denn, daß die 
Klageerhebung vor Ablauf der Jahri:sfrist infolge 
höherer. Gewalt unmöglich war oder unter den beson
deren Verhältnissen des Einzelfalles unterblieben ist. · 
Soweit nach Satz 1 die Klage noch nach Ablauf der 
Jahresfrist erhoben werden kann, sind d.i.e Vorschriften 
über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. ent
sprechend anzuwenden. 

§ 55 

Die Klage ist gegen die kirchliche Amtsstelle zu 
richten, die den Verwaltungsakt erlasser.. oder den be
antragten Verwaltungsakt unterlassen hat. 

§ 56 

(1) Die Widerklage kann erhoben werden, wenn 
der Gegenanspruch mit dem in der Klage geltend 
gemachten Anspruch oder mit den geg•i!n ihn vorge
brachten Verteidigungsmitteln zusammenhängt. 

(2) Bei Anfechtungs- und Verpflkhtungsklagen ist 
die Widerklage ausgeschlossen. 

§ 57 

(1) Der Einspruch, die Beschwerde und die Anfech
tungsklage haben aufschiebende Wirk11ng. 

Die kirchUche Amtsstelle, die den ange::ochtenen Ver
waltungsakt erlassen hat, kann jedoch dessen Vollzie
hung anordnen, wenn sie es im kirchli eben Interesse 
oder im überwiegenden Interesse eines 3eteiligten für 
geboten hält. Die Anordnung ist schriftlich zu begrün· 
den, es sei denn, daß Gefahr im Verzuge ist. 

(2) Die Einspruchs- und die Beschwerdestelle können, 
sol.ange das Vorverfahren bei llmcn anhängig ist, die 
VoUziehung des Verwaltungsaktes aussetzen. 

(3) Der Rechtshof kann auf Antrag die aufschiebende 
Wirkung ganz oder teilweise wiederherstellen; der An
trag ist auch vor Erhebung der Anfechi.ungsklage zu
lässig. Ist der Verwaltungsakt im Zeitpunkt der Ent
scheidung schon vollzogen, so kann der Rechtshof die 
Aufhebung der Vollziehung anordnen. Die Wiederher
stellung der aufschiebenden Wirkung karl.n von Aufla
gen abhängig gemacht werden. Sie kann auch befristet 
werden. 

(4) Beschlüsse über Anträge nach Ab:,atz 3 können 
jederzeit geändert oder aufgehoben werd,~n. 

(5) Die Entscheidungen nach den Absätzen 3 und 4 
trifft der Vorsitzende des Rechtshofs. 

§ 58 

Um den geltend gemachten Anspruch vollständig 
oder zum Teil zu erledigen, können die Beteiligten 
zur Niederschrift des Rechtshofs oder in einem Ver
fahren nach der Vorschrift des § 31 einen Vergleich 
schließen, soweit sie über den Gegenst~.nd der Klage 
verfügen können. 

l!!I 
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§ 59 

(1) Soweit der Verwaltungsakt rechtswidrig und der 
Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt ist, hebt 
der Rechtshof den Verwaltungsakt und die auf Rechts
behelfe ergangenen Bescheide auf. Ist der Verwal
tungsakt schon vollzogen, so kann der Rechtshof auf 
Antrag auch aussprechen, daß und wie die kirchliche 
Amtsstelle die Vollziehung rückgängig zu machen hat. 
Dieser Ausspruch ist nur zulässig, wenn die kirchliche 
Amtsstelle dazu in der Lage und diese Frage spruch
reif ist. Hat sich der Verwaltungsakt vorher durch Zu
rücknahme oder anders erledigt, so spricht der Rechts
hof auf Antrag durch Urteil aus, daß der Verwaltungs
akt rechtswidrig gewesen ist, wenn der Kläger ein 
berechtigtes Interesse an dieser Feststellung hat. 

(2) Betrifft der angefochtene Verwaltungsakt eine 
Leistung in Geld oder anderen vertretbaren Sachen oder 
eine Feststellung, so kann der Rechtshof die Leistung 
in anderer Höhe festsetzen oder die Feststellung durch 
eine andere ersetzen. 

(3) Kann neben der Aufhebung eines Verwaltungs
aktes eine Leistung verlangt werden, so ist im gleichen 
Verfahren auch die Verurteilung zur Leistung zuläs
sig. 

(4) Soweit die Ablehnung oder Unterlassung des Ver
waltungsaktes rechtswidrig und der Kläger dadurch in 
seinen Rechten verletzt ist, spricht der Rechtshof die 
Verpflichtung der kirchlichen Amtsstelle aus, den be
·antragten Verwaltungsakt zu erlassen, wenn die Sache 
spruchreif ist. Andernfalls spricht er die Verpflich
tung aus, den Kläger unter Beachtung der Rechtsauf
fassung des Rechtshofs zu bescheiden. 

§ 60 

Soweit die kirchliche Amtsstelle ermächtigt ist, nach 
ihrem Ermessen zu handeln, prüft der Rechtshof auch, 
ob der Verwaltungsakt oder seine Ablehnung oder 
Unterlassung rechtswidrig· sind, weil· die gesetzlichen 
Grenzen des Ermessens überschritten sind oder von 
dem Ermessen in einer dem Zweck der Ermächtigung 
nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht wor-
den ist. · 

§ 61 

Im Falle des § 12 Abs. 1 Buchst. d ist binnen der 
Frist von einem Monat nach Bekanntgabe der kirchen
aufsichtlichen Maßnahme die Beschwerde an die 
oberste Aufsichtsbehörde, gegen Maßnahmen der ober
sten Aufsichtsbehörde binnen gleicher Frist der Ein
spruch bei dieser gegeben. Im übrigen finden die 
Vorschriften über die Anfechtung von Verwaltungs
akten Anwendung. Ist die angefochtene Maßnahme 

_ einer Aufhebung nicht fähig, so spricht der Rechtshof 
aus, daß die Maßnahme nicht rechtmäßg war. 

§ 62 

(1) Die Frist für ein Rechtsmittel oder einen anderen 
Rechtsbehelf beginnt mit der Zustellung zu laufen, 
wenn der Beteiligte über den Rechtsbehelf, die Ver
waltungsbehörde oder das Gericht, bei denen der 
Rechtsbehelf anzubringen ist, deren Sitz und die ein
zuhaltende Frist schriftlich belehrt worden ist. · 

(2) Ist die Belehrung unterblieben oder unrichtig er
teilt, so ist die Einlegung des Rechtsbehelfs nur .inner
halb eines Jahres seit Zustellung, Eröffnung oder Ver
kündung zulässig, es sei ·denn, daß die Einlegung 
vor Ablauf der Jahresfrist infolge höherer Gewalt un
möglich war oder die Belehrung dahin erfolgt ist, ein 
Rechtsbehelf sei nicht gegeben. Auf den Fall höherer 
Gewalt sind die Vorschriften über die Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand entsprechend anzuwenden. 

§ 63 

(1) Ein rechtskräftig beendetes Verfahren kann nach 
den für Streitigkeiten vor den allge.meinen Verwal
tungsgerichten im Lande Niedersachsen geltenden Vor
schriften in der jeweils geltenden Fassung -.v-iederaufge
nommen werden. 

(2) Die Befugnis zur Erhebung der :r,;·ichügkeitsklage 
und der Restitutionsklage steht auch de.m Vertreter 
des allgemeinen kirchlichen Interesses z,1. 

VI. Abschnitt 

Einstweilige Anordnungen 

§ 64 

(1) Auf Antrag kann der Rechtshof, bE l Eilbedürf
t~gkeit auch der Vorsitzende allein, auch schon vor 
Klageerhebung, eine einstweilige Anordm. ng in bezug 
auf den Streitgegenstand treffen, wenn die Gefahr be
steht, daß durch eine Veränderung des bestehenden 
Zustandes die Verwirklichung eines Rec.llts des Antrag
stellers vereitelt oder wesentlich ers,:::J:iv,ert werden 
könnte. Einstweilige Anordnungen sind auch zur Rege
lung eines vorläufigen Zustandes in b,~zu g auf einen 
streitigen Gegenstand zulässig, wenn diei.e Regelung, 
vor allem bei dauernden Rechtsverhältnis:;en, um we
sentliche Nachteile abzuwenden oder aus anderen 
Gründen nötig erscheint. 

(2) Für den Erlaß einstweiliger Anc,rd:mngen gel
ten die auf das Verfahren vor den allgem,einen staat
lichen Verwaltungsgerichten im Lande Niedersachsen 
in der jeweils geltenden Fassung anzuwendenden Vor
schriften. 

(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 geltm nicht für 
die Vollziehung des angefochtenen Verw,iltungsaktes 
oder die Beseitigung der aufschiebenden Wirkung eines 
Rechtsbehelfs. 

VII. Abschnitt 

Rechtsmittel 

§ 65 

(1) Den Beteiligten steht gegen Entsche:.dungen des 
Rechtshofs, die in Verwaltungssachen :in der Haupt
sache ergangen sind, die Revision an das '\' erfassungs
und Verwaltungsgericht der Vereinigten 11:vangelisch
Lutherischen Kirche Deutschlands (R,~vi::.ionsgericht) 
nach Maßgabe der folgenden Vorschriften zu. 

(2) Andere Entscheidungen des Rechtshc Es sind un
anfechtbar, soweit nic..l)t in diesem Kirchengesetz etwas 

. anderes ausdrücklich bestimmt ist. 

§ 66 

(1) In Verwaltungssachen der Kirchen, die Glied
kirchen der Vereinigten Evangelisch-Lut.herischen Kir
che Deutschlands sind, ist die Revision ge~:eben, wenn 
Verletzung des von der Vereinigten Evange:.isch-Luthe
rischen Kirche Deutschlands gesetzten Re1:::hts gerügt 
wird. 

(2) In Verv,;altungssachen ist die Reviilior, ferner ge
geben, wenn wesentliche Mängel des Ver:ahrens ge
rügt werden, sowie dann, wenn die Re 11ision vom 
Rechtshof zugelassen ist. Sie muß zuge:las: en werden, 

a) wenn die Rechtssache grundsätzliche Bec.eutung hat, 

b) wenn das Urteil von einer Entscheidu:·1g des Re
visionsgerichts abweicht und auf der Abweichung 
beruhen kann. 
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(3) Die Nichtzulassung der Revision. kann selbstän
dig durch Beschwerde innerhalb eines Monats nach 
Zustellung des mit Gründen versehenen Urteils ange
fochten werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der 
G.eschäftsstelle des Rechtshofs einzulegen. In der Be
schwerdeschrift muß die grundsätzliche Bedeutung der 
Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung des Ver
fassungs- und Verwaltungsgerichts der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands bezeich
net werden, von der das Urteil des Rechtshofs ab
weicht. 

(4) Die Einlegung der Beschwerde hemmt die Rechts
kraft des Urteils. · 

(5) Über die Beschwerde entscheidet das Revisions
gericht auf Grund schriftlichen Verfahrens durch Be
schluß, der nicht der Verkündung bedarf. Mündliche 
Verhandlung kann angeordnet werden. Der Beschluß 
ist zu begründen. 

(6) Mit der Ablehnung der Beschwerde durch das 
Revisionsgericht wird das Urteil rechtskräftig. Wird der 
Beschwerde stattgegeben, so beginnt mit der Zustellung 
des Beschwerdebescheides der Lauf der Revisionsfrist. 

§ 67 

(1) Hält das Revisionsgericht eine landeskirchliche 
Rechtsnorm, auf die es für seine Entscheidung ankommt, 
für mit der Verfassung der Landeskirche nicht verein
bar, so setzt es das Verfahren aus und verweist die 
Sache zur Entscheidung dieser Frage an den Senat für 
Verfassungssachen des Rechtshofs. Dieser entscheidet 
durch begründeten Beschluß, der nicht der Verkündung 
bedarf. 

(2) Das Revisionsgericht ist an die Entscheidung des 
Senats für Verfassungssachen in den Verfahren nach 
Absatz 1 und nach § 47 gebunden. 

(3) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 finden 
keine Anwendung, wenn die Vereinbarkeit landeskirch
lichen Rechts mit dem von der Vereinigten Evangelisch
Lutherischen Kirche Deutschlands gesetzten Recht nach
zuprüfen ist. 

§ 68 

(1) Die Revision kann nur auf Rechtsverletzung ge
stützt werden. 

(2) Das Revisionsgericht ist an die in dem ange
fochtenen Urteil enthaltenen tatsächlichen Feststellun
gen gebunden, es sei denn, daß in bezug auf diese 
Feststellungen zulässige und begründete Revisions
gründe vorgebracht sind. 

§ 69 

(1) Die Revision ist binnen Monatsfrist nach Zustel
lung des mit Gründen versehenen Urteils bei der Ge
schäftsstelle des Rechtshofs schriftlich einzulegen und 
innerhalb einer· weiteren Frist von einem Monat nach 
Ablauf der Einlegungsfrist zu begründen. Die Frist 
zur Begründung der Revision kann auf einen vor ihrem 
Ablauf gestellten Antrag vom Vorsitzenden des Revi
sionsgerichts verlängert werden. 

(2) Die Beteiligten sind über das Rechtsmittel zu be
lehren. Die Bestimmungen des § 62 finden ent
sprechende Anwendung. 

§ 70 

Die Rev~sion muß das angefochtene Urteil angeben. 
Die Revision oder die Revisionsbegründung müssen 
einen bestimmten Antrag en:thalten, die verletzte 
Rechtsnorm und, soweit Verfahrensmängel gerügt wer
den, die Tatsachen bezeichnen, die den Mangel ergeben. 

§ 71 

Für die Zurücknahme der Revision gilt § 27 Abs. 1 
entsprechend. Die Zurücknahme bev;'irkt den Verlust 
des Rechtsmittels; das Revisionsgericht entscheidet 
durch Beschluß über die Kostenfolge. 

§ 72 

Beiladungen sind im Revisionsverfahren unzulässig. 

§ 73 

Das Revisionsgericht prüft, ob die Revision statthaft 
und ob sie in der vorgeschriebenen Form und Frist 
eingelegt ·und begründet worden ist. Mangelt es an 
einem dieser Erfordernisse, so ist die Revision unzu
lässig. 

§ 74 

(1) Ist die Revision unzulässig, so verwirft sie das 
Revisionsgericht durch Beschluß. 

(2) Ist die Revision unbegründet, so weist das Re
visionsgericht die Revision zurück. 

(3) Ist die Revision begründet, so kann das Revi
sionsgericht 

a) in der Sache selbst entscheiden, 

b) das angefochtene Urteil aufheben und die Sache 
zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung 
zurückverweisen. 

(4) Ergeben die Entscheidungsgründe zwar eine Ver
letzung des bestehenden Rechts, steUt sich die Ent
scheidung selbst aber aus anderen Gründen als rich
tig dar, so ist die Revision zurückzuweisen. 

§ 75 

Für die Revision gelten die Vorschr.ifte:a des III. und 
V. Abschnitts sinngemäß, soweit sich nic::it aus diesem 
Abschnitt und dem von der Vereinigten Evangelisch
Lutherischen Kirche Deutschlands gese1;zten Verfah
rensrecht etwas anderes ergibt. 

§ 76 

Die Vorschriften dieses Abschnittes finden nur An
wendung, soweit das Recht der Vereinigten Evange
lisch-Lutherischen Kirche Deutschlands über die Zu
ständigkeit und das Verfahren vor dem Revisionsge
richt keine abweichenden Vorschriften enihält. 

VIII. Abschnitt 

Kosten des Verfahren.s 

§ 77 

(1) Gerichtskosten (Gebühren und }.1.uslagen) werden 
in Verwaltungssachen nach Maßgabe der im Lande 
Niedersachsen geltenden staatlichen Vorschriften mit 
Ausnahme der Auslagen des Recht:;hol:s, die durch 
Verhandlungen außerhalb des Gerichtssitzes entstehen, 
erhoben. Der Rechtshof kann beschließen, daß von der 
Erhebung der Gebühren ganz oder teilweise abzuse
hen ist., In Verfassungssachen werden keine Gebüh
ren erhoben. 

(2) Für das Armenrecht gilt § 166 der Verwaltungs
gerichtsordnung entsprechend. 

(3) Der Vorsitzende des Rechtshofs kann der Partei, 
die den Rechtshof angerufen hat, unter ;Setzung einer 
Frist die Zahlung eines Kostenvorschusses auferlegen. 
Läßt die Partei die Frist verstreichen, gilt die Klage 

1 

~ 
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als zurückgenommen, sofern diese Folge bei Aufer
legen der Vorschußpflicht angekündigt war. 

(4) Der Rechtshof entscheidet in der Endentschei
dung oder durch besonderen Beschluß, der nicht der 
Verkündung bedarf, unter Berücksichtigung der Ent
scheidung in der Hauptsache nach billigem Ermessen 
über die Verteilung der Gerichtskosten auf die Par
teien und über die Erstattung von erforderlichen Aus
lagen der Beteiligten und von durch die Vertretung 
in angemessenem Umfang entstandenen Kosten .. 

(5) Soweit ein Vorverfahren geschwebt hat, sind 
Gebühren und Auslagen für einen Bevollmächtigten 
nur erstattungsfähig, wenn der Rechtshof dessen Zu
ziehung für das Vorverfahren für notwendig erklärt. 

(6) Über den Streitwert entscheidet der Rechtshof 
mit der Endentscheidung oder durch besonderen Be
schluß, der nicht der Verkündung bedarf. 

(7) Der Urkundsbeamte des Rechtshofs setzt auf 
Antrag den Betrag der zu erstattenden Kosten fest. 
Gegen die Kostenfestsetzung ist innerhalb von zwei 
Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung die Er
innerung an den Vorsitzenden des Rechtshofs gegeben. 
Dieser entscheidet endgültig. 

(8) Die Entscheidungen nach den Absätzen 1 und 3 
bis 6 sind nicht. selbständig anfechtbar. 

§ 78 

Zeugen und Sachverständige werden nach dem im 
Lande Niedersachsen geltenden Recht über die Ent
schädigung von Zeugen und Sachverständigen in Ver
fahren vor den staatlichen Verwaltungsgerichten in der 
jeweils geltenden Fassung entschädigt. 

§ 79 

Für die- Kosten des Revisionsverfahrens gelten die 
Vorschriften der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands. 

IX. Abschnitt 

Ergänzende Vorschriften 

§ 80 

Soweit dieses Kirchengesetz keine Vorschriften über 
das Verfahren enthält, sind die im Lande Nieder
sachsen geltenden Vorschriften über das Verfahren 
vor den allgemeinen Verwaltungsgerichten in der je
weils geltenden Fassung entsprechend anzuwenden. 

§ 81 

Die Vorschrif~en der §§ 11, 12 Abs. 1 Buchst. d und e, 
47 und 67 gelten für die Landeskirche Schaumburg
Lippe nicht, solange diese nicht nach § 15 Abs. 4 
des Konföderationsvertrages ihr Einverständnis mit 
diesen Vorschriften erklärt hat. 

§ 82 

(1) Zuständiges kirchenleitendes Organ im Sinne 
von § 19 Abs. 2 und § 49 ist 
1. in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers: der Kir

chensenat, 
2. in der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig: 

die Kirchenregierung, 
3. in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg: 

der Oberkirchenrat, 
4. in der Ev.-Luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe: 

der Landeskirchenrat. 

(2) Zuständige oberste Verwaltungsbehörde im Sinne 
von §§ 24 und 33 und oberste Aufsid:üsbehörde im 
Sinne von § 61 ist 
1. in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers: 

das Landeskirchenamt, 
2. in der Ev.-luth. Landeskirche in Braur,scl,weig: 

das Landeskirchenamt, 
3. in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg: 

der Oberkirchenrat, 
4. in der Ev.-Luth. Landeskirche SchaumbU!·g-Lippe: 

das Landeskirchenamt. 

X. Abschnitt 

übergangs- und Schlußvorschri.füm 

§ 83 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt nach Maßgabe der Be
stimmungen des § 16 Abs. 1 Satz 2 des Kon:föderations
vertrages und der dazu erlassenen Bestimmungen der 
Kirchen in Kraft. 

(2) Gleichzeitig mit Inkrafttreten dieses Kirchenge
setzes treten außer Kraft: 

1. in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers: 
das Kirchengesetz über den Rechtirhol: vom 26. 
Januar 1968 (Kirchl. Amtsbl. S. 37), 

2. in der Ev.-luth. Landeskirche in Braunscl:.weig: 
das Kirchengesetz über den Rechtsho.r vom 24. 
Januar 1968 (Landeskirchl. Amtsbl. S. 11), 

3. in der Ev.-Luth. Landeskirche Schauml:,urg-Lippe: 
das Kirchengesetz betr. die Zuständigkeit :les Rechts
hofs der Ev.-luth. Landeskirche Haruwv•,irs für die 
Ev.-Luth. Landeskirche Schaumburg-Lii;:pe vom 5. 
Dezember 1961 (Kirchl. Amtsbl. 1961 N.r. 1 S. 3). 

(3) Die Amtszeit der bisherigen Mitglieder jes Rechts
hofs endet mit dem Inkrafttreten dieses F..ii:chengeset
zes.. 

(4) Anhängige Verfahren gehen mit der:1 Inkraft
treten dieses Kirchengesetzes in der Lage, in der sie 
sich befinden, auf den Rechtshof nach diesem Kir
chengesetz über. 

Unter Bezugnahme auf den Beschluß der 1. Synode 
der Konföderation ausgefertigt. 

Hannover, den 20. November 1973 

Der Rat der Konföderation· 
evangelischer Kirchen in Niedersa.cru.en 

D. Loh se 

Vorsitzender 

Inkrafttreten des Kirchengesetzes der lli:on föderation 
evangelischer Kirchen in Niedersa.chsea ilber den 
Rechtshof {Rechtshofordnung - ReHO -) in der Evan-

gelisch-lutherischen Landeskirche Haon,:,vers. 

Vom 23 November 1973. {KABl. der Ev.-luth. Landes-
, · kirche Hannovers, S. 230) 

Zu dem vorstehend unter Nr. 2 verkündeten :Kirchen
gesetz der Konföderation evangelischer Kirchen in 
Niedersachsen über den Rec.'1tshof (RechtBhofordnung 

ReHO -) vom 20. November 1973 (Kirctil. Amtsbl. 
S. 217) hat das Landeskirchenamt gemäß § 8 Abs. 1 
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und 5 des ·Kirchengesetzes zu dem Vertrag über die 
Bildung einer Konföderation evangelischer Kirchen in 
Niedersachsen vom 8. Dezember 1970 (K.irchl. Amtsbl. 
1971 S. 5) das Einverständnis der Ev.-luth. Landes
kirche Hannovers erklärt. 

Der Kirchensenat hat gemäß § · 8 Abs. 7 des vor
genannten Kirchengesetzes vom 8. Dezember 1970 als 
Zeitpunkt des Inkrafttretens den 1. Januar 1974 be
stimmt. 

Auf den Wortlaut · der unter Nr. 2 verkündeten 
Rechtshofordnung wird zum Zwecke der Bekanntma
chung verwiesen. 

Hannover, den 23. November 1973 

Der Kirchensenat 
der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 

D. Lohse 

Kirchengesetz der Konföderation evangelischer Kirchen 
in Niedersachsen über die Pfarrerbesoldung (Gemein

sames Pfarrerbesoldungsgesetz - PIBesG -). 

Vom 15, Dezember 1973. (KABl. 73, der Landeskirche 
Hannovers S. 235) 

Inhaltsverzeichnis 

Teil I 
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Die Synode der Konföderation evangelischer Kir
chen in Niedersachsen hat das folgend,! Kirchengesetz 
beschlossen: 

Teil I 

Gemeinsame Vorschriften für die Kirchen 

Erster Abschnitt 

Allgemeine Vorschrüten 

§ 1 

Entsprechende Anwendung des staatlichen Rechts 

(1) Pfarrer erhalten für sich und ihr-e· Hinterbliebe
nen Besoldung und Versorgung in entsprechender An
wendung der für die Beamten des Landes Niedersach
sen geltenden B,echtsvorschriften, soweit in diesem Kir
chengesetz und in nach Maßgabe dieses :Kirchengesetzes 
erlassenen Bestimmungen nichts anderes vorgesehen 
ist. 

(2) Absatz 1 gilt ebenfalls für die Gewährung von 

a) Sonderzuwendungen, 
b) Jubiläumszuwendungen, 
c) Schulbeihilfen, 
d) vermögenswirksamen Leistungen, 
e) Sachbezügen, insbesondere Dienstwohnungen. 

(3) Pfarrer erhalten für sich und ihr,~ Hinterbliebe
nen Beihilfen in Krankheits-, Gebu:rts- und Todesfäl
len in entsprechender Anwendung der fir die Beamten 
des Landes Niedersachsen geltenden Bestimmungen. 

(4) Sonstige Leistungen werden nach Maßgabe kirch
licher Rechtsvorschriften gewährt. 

§ 2 
Kirchlicher Dienst 

(1) Bei der Anwendung der besoldunärs- und versor
gungsrechtlichen Vorschriften ist der Di.,nst 
a) bei der Evangelischen Kirche in Dedschland, ihren 

Gliedkirchen sowie Zusammenschlüssen von Glied
kirchen, 

b) bei den Körperschaften, Anstaltf·..n ·. ·.md Stiftungen 
des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht einer Glied
kirche der Evangelischen Kirche in Deutschland · 
unterstehen, 

Dienst bei öffentlich-rechtlichen Di,ens:;herren im Sin
ne der entsprechend anzuwendenden Vorschriften. 

(2) Dem Dienst nach Absatz 1 steht gleich eine Tätig
keit in missionarischen, diakonischen und sonstigen 
kirchlichen Werken und Einrichtungen innerhalb der 
Evangelischen Kirche in Deutschland sc•wie in Anstal
ten und Ebrichtungen, die dem Diakonischen Werk der 
Evangelischen Kirche in Deutschland angeschlossen 
sind, ohne Rücksicht auf deren Rechtsform. 

(3) Dem Dienst nach Absatz 1 kann glelchgestellt wer
den eine Tätigkeit in einer anderen chri.stlichen Kirche 
sowie in anderen Zusammenschlüssen v:m Kirchen mit 
ihren Einrichtungen einschließlich Mission und Dia
konie . 

Zweiter Abschnitt 

Ergänzende Vorschriften zur Beßoldung 

§ 3 

Grundgehalt 

(1) Pfarrer erhalten Grundgehalt 

'~ 
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a) in der ersten bis siebten Dienstaltersstufe nach der 
Besoldungsgruppe A 13, 

b) von der achten Dienstaltersstufe an nach der Be
soldungsgruppe A 14. 

Das Grundgehalt nach Buchstabe b) erhöht sich bei 
Erreichen der zwölften, der dreizehnten und der vier
zehnten Dienstaltersstufe zusätzlich um je eine weitere 
Dienstalterszulage der Besoldungsgruppe A 14. 

(2) Pfarrer, die hauptberuflich als Dozenten an einer 
kirchlichen Ausbildungsstätte tätig sind, sollen Dienst
bezüge in Anlehnung an die für vergleichbare Dozen
ten im Beamtenverhältnis im Lande Niedersachsen gel
tenden Bestimmungen erhalten. Das Nähere wird durch 
Ausführungsverordnung des Rates geregelt. 

§ 4 

Wahrung des Besitzstandes 

(1) übernimmt ein Pfarrer im kirchlichen Interesse 
ein Amt, für das niedrigere Dienstbezüge :vorgesehen 
sind, als sie ihm in seinem bisherigen Amt zustanden, 
so kann ihm eine Ausgleichszulage bis zur Höhe des 
Unterschiedes zwischen seinen jeweiligen Dienstbezü
gen und den Dienstbezügen, die ihm im bisherigen Amt 
zuletzt zustanden, gewährt werden. Die Zulage kann 
insoweit für ruhegehaltsfähig erklärt werden, als sie 
auf ruhegehaltsfähige Bestandteile der höheren Dienst
bezüge zurückgeht. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn dem Pfarrer das neue 
Amt aufgrund eines Disziplinarurteils (Amtszuchtur
teils) übertragen wird. 

§ 5 

zusammentreffen mehrerer Ansprüche 
auf Kinderzuschlag 

Ist für ein Kind von anderer Seite nach besoldungs
rechtlichen Bestimmungen Kinderzuschlag zu gewäh
ren, weil bei einer Tätigkeit eines nach diesem Kirchen
gesetz Kinderzuschlagsberechtigten besoldungsrecht
liche Vorschriften über das zusammentreffen mehrerer 
Ansprüche nicht angewandt werden, so wird der Kin
derzuschlag nach diesem Kirchengesetz nur insoweit ge
währt, als er die von anderer Seite gewährte Leistung 
übersteigt. 

§ 6 

zusammentreffen von Dienst- und 
Versorgungsbezügen 

(1) Den Pfarrern, die aus einer früheren Verwen
dung im öffentlichen Dienst Versorgungsbezüge nach 
beamtenrechtlichen Vorschriften erhalten, ohne daß bei 
einer Tätigkeit im kirchlicll.en Dienst beamtenrechtliche 
Vorschriften über das zusammentreffen von Versor
gungsbezügen und Dienstbezügen angewandt werden, 
werden diese Versorgungsbezüge nach Maßgabe des 
Absatzes 2 auf ihre Dienstbezüge angerechnet. 

(2) Bei der Anrechnung nach Absatz 1 bleibt anrech
nungsfrei die Hälfte des jeweiligen Bruttobetrages der 
Versorgungsbezüge, mindestens aber ein Betrag in der 
jeweiligen Höhe der ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge 
aus der Endstufe der Besoldungsgruppe A 1 mit dem 
Ortszuschlag der Stufe l. Kinderzuschläge bleiben außer 
Betracht. Pfennigbeträge werden auf volle Deutsche 
Mark aufgerundet. 

§ 7 

Dienstwohnungen 

Pfarrern, die im pfarramtlichen Dienst in einer Kir
chengemeinde tätig sind, wird eine Dienstwohnung zu-

gewiesen. Anderen Pfarrern kann eine Dienstwohnung 
zugewiesen werden. Das Weitere wird durch Verwal
tungsvorschriften der Kirchen geregelt. 

Dritter Abschnitt 

Ergänzende Vorschriften zur Versor~:ung 

§ 8 

Pfarrer im Wartestand 

(1) Für die Gewährung von Wartegeld sind die für 
die Landesbeamten in Niedersachsen geH,:nden Vor
schriften über die Bezüge im einstweiligen Ruhestand 
entsprechend anzuwenden, soweit nicht in {iesem Kir
chengesetz oder durch andere kirchliche Rechtsvor
schriften etwas anderes bestimmt ist. 

(2) Die Zeit eines Wartestandes gilt nicht a:ls ruhe
gehaltsfähige Dienstzeit, soweit nicht durch kirchliche 
Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt ist. 

§ 9 

Kinderzuschlag 

Bei der Gewährung von Kinderzuschla.g i.:it § 5 ent
sprechend anzuwenden. 

§ 10 

zusammentreffen von Versorgungsbe2ügen 

(1) Bezieht ein Pfarrer als Empfänger vcin Wartegeld 
oder Ruhegehalt aus einer früheren Verw1mdung im 
kirchlichen oder sonstigen öffentlichen Diens•; eine Ver
sorgung, ohne daß bei einer Tätfgkeit ·itn kirchlichen 
Dienst beamtenrechtliche Vorschriften über das Zusam
mentreffen von Versorgungsbezügen aniiewandt wer
den, so erhält er daneben das Wartegeld c<l,,,r Ruhege
halt nach diesem Kirchengesetz nur soweit, :; !s die Ver
sorgungsbezüge aus der früheren Verwendung und die 
Versorgungsbezüge nach diesem Kircheng,:!S,itz zusam
men die in Absatz 2 bezeichnete :S:öchstg1·enze nicht 
überschreiten. Im übrigen ruhen die Versorgungsbezüge 
nach diesem Kirchengesetz. 

(2) Höchstgrenze sind 133 1/3 v. H. der jev:eils höhe
ren Bruttoversorgungsbezüge. Kinderzusc:b.ltge bleiben 
außer Betracht. 

(3) Auf Versorgungsbezüge von Hinterhlie':>enen fin
den die Absätze 1 und 2 entsprechende Anwendung, Die 
für die Landesbeamten in Niedersachsen g,~l';enden Be
stimmungen über Höchstbeträge und Kürzungen der 
Hinterbliebenenbezüge sind mit der Maßgabe anzu
wenden, daß Witwen- und Waisengeld z·u.s,,mmen die 
Höchstgrenze nach Absatz 2 nicht überschrei·:en dürfen. 

§ 11 

zusammentreffen von Waisengel.dan sprUchen 

Hat ein Kind einen Waisengeldanspruch rnwohl aus 
dem Anstellungsverhältnis des Vaters als auch aus dem 
der Mutter. so wird nur das höhere Waisengdd gezahlt. 
Wird für ein Kind nach beamtenrechtlichen Vorschrif
ten von anderer Seite ein niedrigeres Wais,mgeld ge
zahlt, weil der Dienstherr eine beamtenrechtl'iche Rege
lung über das zusammentreffen mehrel'e::- Ansprüche 
für diesen Fall nicht anwendet. so wird das ilvaisengeld 
nach diese·m Kirchengesetz unter Abzug ö.e·r von ande
rer Seite gewährten Leistungen gezahlt. 

§ 12 
Berücksichtigung früherer höherer Dien.st'oezüge 

(1) Hat ein Pfarrer früher ein mit höheJ:"en Dienstbe
zügen verbundenes Amt bekleidet und die!le Bezüge 
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mindestens zehn Jahre lang erhalten, so sind bei ·der 
Berechnung des Ruhegehaltes die ruhegehaltsfähigen 
Dienstbezüge zugrundezulegen, die bei Verbleiben in 
dem früheren Amt zugrundezulegen gewesen wären. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn der Pfarrer das mit 
höheren Dienstbezügen verbundene Amt aufgrund 
eines Disziplinarurteils (Amtszuchturteils) verloren hat. 

§ 13 

Zusage von Unfallfürsorge 

(1) Unfallfürsorge in entsprechender Anwendung der 
allgemeinen Vorschriften kann für Unfälle zugesagt 
werden, die ein Pfarrer in Ausübung oder infolge außer
dienstlicher im kirchlichen Interesse liegender Tätigkei
ten erleidet. Die Zusage kann allgemein oder für ein
zelne Tätigkeitsarten gegeben werden. 

.(2) Die Zw;c1.ge begründet einen Anspruch auf Unfall
fürsorge bei Unfällen, die nach Erteilung der Zusage 
eintreten. Neben Leistungen, die der Pfarrer oder seine 
Hinterbliebenen aufgrund des Unfalls von anderer Sei
te erhalten, wird Unfallfürsorge nur bis zur Höhe der 
gesetzlichen Unfallfürsorge gewährt. Leistungen einer 
Versicherung sind insoweit nicht zu berücksichtigen, als 
sie auf eigene Beiträge zurückgehen. 

§ 14 

Verwendung im Wartestand oder Ruhestand 

(1} Wird ein Pfarrer im Wartestand oder Ruhestand 
mit der Versehung einer Pfarrstelle .beauftragt, so er
hält er bis zum Ablauf des Monats, in dem er das 
70. Lebensjahr vollendet, neben der Versorgung den 
Unterschiedsbetrag zwischen den Versorgungsbezügen 
und den Dienstbezügen, die ihm als Inhaber der Stelle 
zustehen würden. Satz 1 gilt entsprechend bei Beauf
tragung mit der Wahrnehmung einer allgemeinkirch
lichen Aufgabe. 

(2) Die Vorschriften des § 7 können entsprechend an
gewandt werden. 

Vierter Abschnitt 

Gemeinsame Vorschriften zur Besoldung 
und Versorgung 

§ 15 

Militärpfarrer 

Pfarrer, die sich als Militärpfarrer in einem Beamten
verhältnis auf Zeit befinden, sowie ihre HinterblJebe
nen behalten den Anspruch auf Besoldung ·und Versor
gung nach kil'Ch.lichem Recht. Für die Berechnung der 
Besoldung und Versorgung ist das Grundgehalt maß
gebend, das zugrunde zu legen wäre, wenn der Pfarrer 
in dem Amt verblieben wäre, daß er vor der Beurlau
bung bekleidet hat. Die Ansprüche nach den Sätzen 1 
und 2 ruhen in der Höhe, in der Pfarrer und ihre Hin
terbliebenen Ansprüche auf Besoldung, Vergütung, Zu
lagen oder Versorgung aus der Tätigkeit während der 
Beurlaubung gegenüber dem neuen Dienstherrn haben. 
Nach Beendigung der B~mrlaubung b~steht kein An
spruch auf Zahlupg einer Zulage zum Ausgleich einer 
Differenz zwischen den Bezügen während der Beur
laubung und den nach diesem Kirchengesetz zustehen
den Dienstbezügen. 

§ 16 

Abtretung von Schadensersatzan,,prüchen 

(1) Wird ein Pfarrer körperlich verletzt oder getötet, 
so ist ein gesetzlicher Schadensersatzanspruch, der ihm 
oder seinen Hinterbliebenen infolge de:~ Körperverlet
zung oder der Tötung zusteht, insoweit a.bzutreten, als 
1. während einer auf der Körperverletzung beruhen

den Aufhebung der Dienstfähigkeit Dienstbezüge 
oder 

2. infolge der Körperverletzung oder der Tötung Ver.:. 
sorgung oder eine andere Leistung 

zu gewähren sind. Der Schadensersatzanspruch ist an 
die Körperschaft abzutreten, die nach diesem Kirchen
gesetz die in Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Leistungen 
zu erbringen hat. 

(2) Der E.bgetretene Anspruch darf nicht zum Nachteil 
des Pfarrers oder seiner Hinterbliebenen geltend ge
macht werden. Wird der Schadensersat:~anspruch nicht 
oder nicht in voller Höhe abgetreten, so kann die Ge
währung von Dienst- oder Versorguni;sbezügen oder 
anderen Leistungen bis zur Höhe des Sd1adenersatzan
spruches verweigert werden. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die 
Abtretung eines Anspruches aus einem Versicherungs
vertrag, wenn die Beiträge aus einer kirchlichen Kasse 
gezahlt werden. Werden die Beiträge nur teilweise aus 
einer kirchlichen Kasse gezahlt, so id e.in entsprechen
der Teilbetrag abzutreten. 

§ 17 

Leistungsbescheid 

(1) Vermögensrechtliche Ansprüche aus dem Pfarrer
dienstverhältnis können gegenüber einem Pfarrer durch 
Leistungsbescheid geltend gemacht werden. Die Mög
lichkeit, einen Anspruch durch Erhebung; einer Klage zu 
verfolgen, bleibt unberührt. 

(2) Der Leistungsbescheid wird von der zuständigen 
kirchlichen Stelle auf Antrag der for.de:rungsberechtig
ten Körperschaft oder von Amts wegen erlassen. Er soll 
nur erlassen werden, wenn ein Pfarrer nicht zur Zah
lung bereit oder nicht mit der Einbehaltung von den 
Dienst- und Versorgungsbezügen einverntanden ist. 

(3) Ein Leistungsbescheid über die Kosten eines Ver
fahrens vor einem kirchlichen Gericht kann nur auf
grund eines Kostenfestsetzungsbeschlu,:ses des kirch
lichen Gerichtes und erst dann erlassen werden, wenn 
der Festsetzungsbesc;hluß nicht mehr anfechtbar ist. 

(4) Der Leistungsbescheid wird mit der Zustellung an 
den Pfarrer sofort vollziehbar. 

(5) Der r~eistungsbescheid wird d1ilrch Einbehaltung 
des festgesetzten Betrages von den Dieci.;t- und Versor
gungsbezügen vollzogen. Zur Vollziehung ist die kirch
lich-e Kassenstelle verpflichtet, durch die die Bezüge ge
zahlt werden, .sobald ihr eine Ausf:ert:':gung des Lei-

. stungsbescheides zugestellt worden ist: die Ausferti
gung wird der Kassenstelle unmittelbar zugestellt. Die 
Kassenstelle führt die einbehaltenen Beträge an die zu
ständige kirchliche Stelle ab. 

(6) Für die Vollziehung des Leistungsbescheides gel
ten die Bestimmungen der Zivilprozeßordnung üb.er die 
Unpfändbarkeit von Forderungen entsprechend. 

(7) Die zuständige kirchliche Stelle bestimmt die Höhe 
des monatlich einzubehaltenden Betrages und entschei
det über Anträge auf Aussetzung der Vollziehung. 

(8) Für die Geltendmachung von vermögensrecht
lichen Ansprüchen gegenüber verso:t·guagsberechtigten 

I!! 
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Angehörigen des Pfarrers gelten die Vorschriften der 
Absätze 1 bis 7 entsprechend. 

§ 18 

Zustellung 

(1) Verfügungen, die dem Pfarrer oder einem versor
gungsberechtigten Hinterbliebenen bekanntzugeben 
sind, sind zuzustellen, wenn durch sie eine Frist in Lauf 
gesetzt wird oder Rechte des Pfarrers oder des versor
gungsberechtigten Hinterbliebenen durch sie berührt 
werden. 

(2) Verfügungen können zugestellt werden 
· 1. durch Übergabe an den Empfänger gegen Empfangs

schein; verweigert der Empfänger die Annahme des 
Schriftstückes oder das Ausstellen des Empfangs
scheines, so gilt das Schriftstück mit der Weigerung 
als zugestellt, wenn darüber eine Niederschrift ge
fertigt und zu den Akten genommen ist, 

2. durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein, 
3. durch Postzustellung mit Zustellungsurkunde, 
4. durch Bekanntmachung ·im Verkündungsblatt der 

zuständigen Kirche, wenn der Aufenthalt des Emp
fängers nicht zu ermitteln ist, 

5. an Behörden und sonstige kirchliche Amtsstellen 
auch durch Vorlegen der Akten mit der Urschrift des 
zuzustellenden Schriftstückes; der Empfänger hat 
den Tag, c.n dem ihm die Akten vorgelegt werden, 
darin zu vermerken. 

(3) Wer nicht im Inland wohnt, hat auf Verlangen 
einen zustellungsbevollmächtigten zu bestellen. 

Fünfter Abschnitt 

Erweiterter Geltungsbereich 

§ 19 

(1) Die Vorschriften dieses Kirchengesetzes und die 
aufgrund dieses Kirchengesetzes getroffenen Regelun- · 
gen gelten entsprechend für die Pastorinnen, Pfarrer im 
Probedienst, Hilfspfarrer, Hilfsgeistlichen und Hilfs
prediger nach Maßgabe der folgenden Absätze. 

(2) Pastorinnen im Probedienst, Hilfspastorinnen, 
Pfarrer im Probedienst, Hilfspfarrer, Hilfsgeistliche 
und Hilfsprediger erhalten Grundgehalt nach der Be
soldungsgruppe A 13. Im übrigen sind die für die Be
amten auf Probe des Landes Niedersachsen geltenden 
Bestimmungen entsprechend anzuwenden. 

(3) Die Vorschriften der §§ 6 und 10 'sind entspre
chend auf Pastorinnen anzuwenden, die aus einem öf
fentlich-rechtlichen Dienstverhältnis des verstorbenen 
Ehemannes ohne Berücksichtigung der Dienst- und Ver
sorgungsbezüge aus der eigenen kirchlichen Verwen
dung Versorgungsbezüge erhalten. Das gleiche gilt für 
den Witwer einer Pastorin. 

Teil II 

Besondere Vorschriften für die Kirchen 

Erster Abschnitt 

Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig 

§ 20 

Andere Grundgehälter, Zulagen 

(1) Pröpste sowie der Direktor des Predigerseminars 
und der Direktor des Diakonischen Werkes der Landes
kirche erhalten Grundgehalt nach der Besoldungsgrup
pe A 15; es erhöht sich bei Erreichen der dreizehnten, 

der vierzehnten und der fünfzehnten D.le,n;.taltersstufe 
zusätzlich um je eine weitere Dienstalter:;zulage der 
Besoldungsgruppe A 15. 

(2) Pfarrer als Inhaber von Stellen rnit allgemein
kirchlichen Aufgaben sowie die Senioren der Propstei 
Braunschweig können auf Beschluß der Kirchenregie
rung eine widerrufliche Dienststellenzulai;e in Höhe 
von einer Dienstalterszulage oder zwei Dienstalterszu
lagen der Besoldungsgruppe A 14 erhalten. Die Dienst
stellenzulage wird ruhegehaltfähig, wenn sk fünf Jahre 
lang bezogen worden ist. 

(3) Pröpste und ihre Stellvertreter sowie die Senio
ren der Propstei Braunschweig erhalten fü ,. die Dauer 
ihres Amtes zur Abgeltung des ·mit diesem Amt ver
bundenen Aufwandes eine nichtruhE,gi:•haltsfähige 
Dienstaufwandsentschädigung. Die Höhe der Dienstauf
wandsentschädigung und das Nähere über i:-ire Gewäh
rung werden durch Ausführungsverordnu.n.i( des Rates 
geregelt. 

§ 21 

Aufbringung der Besoldung und Verse rgung 

(1) Zur Gewährung der Besoldung und Versorgung 
ist die Landeskirche verpflichtet. 

(2) Die Mittel für die Besoldung und. Versorgung 
werden aus den Erträgen der Pfarren (P::at'rpfründen) 
und Pfarrwitwentümer sowie aus allgemeinen Haus
haltsmitteln der Landeskirche aufgebracht. 

(3) Die Pfarren und Pfarrwitwentüm.er sind selb
ständige Rechtsträger; ihre Vermög\m, sind iE ihrem Be
stand zu erhalten. Das Landeskirchenamt verwaltet die 
Vermögen und vertritt di-e Pfarren und P:farrwitwen
tümer im Rechtsverkehr. Zur Veräuße:mn g und zur 
dinglichen Belastung von Grundstücken uri.d Berechti
gungen der Pfarren und Pfarrwitwentümer ist die Ge
nehmigung der Kirchenregierung erforderlich, wenn 
der Wert 50 000,- DM übersteigt. 

(4) Die Erträge der Pfarren und Pfarrwitwentümer 
fließen in die Landeskirchenkasse. Von den. Erµ-ägen 
sind die Kosten der Verwaltung, Erhaltunf und Ver
besserung der Vermögen sowie die Abgaben und Lasten 
zu bestreiten, soweit sie nicht Dritten obliegen. Im übri
gen dienen die Erträge ausschließlich dEir Besoldung 
und Versorgung .. 

(5) Die auf besonderen Rechtstiteln des privaten oder 
öffentlichen Rechts beruhenden Verpflichtu:ngen Drit
ter gegenüber der Landeskirche, den Pfan-en, den Pfarr
witwentümern oder den KirchengemeindE~n 1:lleiben un
berührt. 

(6) Die Zahlung von Versorgungsbezügen durch eine 
Versorgungskasse wird kirchengesetzlich bei;onders ge
regelt. 

§ 22 

Gestellung der Dienstwohnung 

(1) Die Dienstwohnung für einen im pfarramtlichen 
Dienst in einer Kirchengemeinde tätigen Pfarrer ist 
durch die Kirchengemeinde (den Kirchenv,~rband) in 
dem zur Pfarrstelle gehörenden Pfarrhaus. in einem 
anderen geeigneten kirchlichen Gebäude ode.:·, wenn ein 
solches nicht vorhanden ist, durch Anmieümg bereitzu
stellen. 

(2) Die Gestellung einer Dienstwohnung für Inhaber 
von Stellen mit allgemeinkirchlichen Au1'gai:1en obliegt· 
der Landeskirche, für Inhaber von Stellen mit beson
derem Auftrag demjenigen Rechtsträger, für den der 
Auftrag erfüllt wird. Wird der Dienst eines Pfarrers 
nach dem Dienstumfang seiner Stelle :Efü~ mehrere 
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Rechtsträger erfüllt, obliegt die Gestellung der Dienst
wohnung den beteiligten Rechtsträgern anteilig. 

(3) Di~ von dem Pfarrer zu entrichtende Dienstwoh
nungsvergütung wird von den Dienstbezügen einbehal
ten. 

§ 23 

Berücksichtigung früherer höherer Dienstbezüge 
bei der Versorgung 

Die Vorschriften des § 12 finden bei einem Pfarrer, 
der Bezüge als Direktor des Predigerseminars oder als 
Pfarrer mit allgemeinkirchlichen Aufgaben erhalten 
hat, mit der Maßgabe Anwendung, daß er die mit einem 
dieser Ämter verbundenen höheren Bezüge mindestens 
fünf Jahre lang erhalten haben muß. 

§ 24 

Besondere Rechtsverhältnisse 

Soweit Pastorinnen im Angestelltenverhältnis be
schäftigt werden, erhalten sie eine Grundvergütung 
nach der Vergütungsgruppe II a, vom vollendeten 35. 
Lebensjahr- ab nach der Vergütungsgruppe I b des Bun
desangestelltentarifvertrages (BAT). Die Grundvergü
tung der drittletzten, der zweitletzten und der letzten 
Lebensaltersstufe erhöht sich zusätzlich um je einen 
weiteren Steigerungsbetrag der Vergütungsgruppe I b. 
Entsprechendes gilt, wenn Theologen in .besonderen 
Fällen im Angestelltenverhältnis beschäftigt werden. 

§ 25 

Zuständigkeitsregelung 

(1) Für die nach diesem Kirchengesetz erforderlichen 
Maßnahmen sowie für die Entgegennahme von Erklä
rungen ist das Landeskirchenamt zuständig, soweit 
niichts anderes bestimmt ist. 

(2) Oberste Dienstbehörde im Sinne der entsprechend 
anzuwendenden Rechtsvorschriften für die Beamten des 
Landes Niedersachsen ist die Kirchenregierung. 

zweiter Abschnitt 

Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg 

§ 26 

Zulagen 

(1) Eine Stellenzulage in Höhe von zwei Dienstalters
zulagen der Besoldungsgruppe A 14 erhalten für die 
Dauer ihres Amtes 
a) Pfarrer, die die Verwaltung führen in Kirchenge

meinden mit mehr als neuntausend Gemeindeglie
dern oder mit mindestens drei Pfarrstellen, 

b) Kreispfarrer, 
c) der Pfarrer für Innere Mission und das Hilfswerk, 
d) der Pfarrer für Erwachsenenbildung, wenn er die 

Pfarrstelle für die Evangelische Akademie mitver
waltet. 

(2) Die Stellenzulagen werden ruhegehaltsfähig, 
wenn sie acht Jahre lang bezogen worden sind. 

(3) Mehrere Stellenzulagen können nicht nebenein
ander bezogen werden. 

§ 27 

Aufbringung der Besoldung und Versorgung 

(1) Zur Gewährung der Besoldung und Versorgung 
ist die Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg verpflichtet. Die 
Mittel für die Besoldung und Versorgung werden im 
Haushaltsplan bereitgestellt. 

(2) Die Stelleneinkommen aller Pfarr~tellen sind zur 
anteiligen Deckung der Pfarrbesoldung an die Landes
kirchenkasse abzuführen. 

(3) Die notwendigen Kosten der.Vertretung eines be
urlaubten oder durch Krankheit oder sonstigen Um
stand an 'der Wahrnehmung seines Dienstes zeitweise 
verhinderten Pfarrers werden von der Landeskirchen
kasse gezahlt. Hierunter fallen nicht die Kosten der 
gegenseitigen Vertretung innerhalb einer Kirchenge
meinde. 

(4) Die auf besonderen Rechtstiteln de:; privaten oder 
öffentlichen Rechts beruhenden Verpfüchtungen Dritter 
bleiben unberührt. 

(5) Die Zahlung von Versorgungsbezü,gen durch eine 
Versorgungskasse wird kirchengesetzlich besonders ge
regelt. 

§ 28 

Gestellung· der Dienstwohnung 

(1) Die Dienstwohnung für einen im pfarramtlichen 
Dienst in einer Kirchengemeinde tätigen Pfarrer ist 
durch die Kirchengemeinde in dem zur Pfarrstelle ge
hörenden Pfarrhaus, in einem anderen geeigneten kirch
lichen Gebäude oder, wenn ein solche,s nicht vorhanden 
ist, durch Anmietung bereitzustellen. 

(2) Für die Gestellung einer Dienstwohnung für Pfar
rer mit allgemeinkirchlichen Aufgaben iHt der Oberkir
chenrat zuständig. 

(3) Die Zweckentfremdung einer Dienstwohnung oder 
von Teilen einer solchen oder eines Hausgartens ist nur 
mit der Zustimmung des Oberkirchenrat1?s zulässig. 

(4) Gibt der Inhaber einer Dienstvvohnung ohne ·Zu
stimmung des Oberkirchenrates Raum a.nderweitig ab, 
so fließt de:r Erlös in die zuständige k:irchliche Kasse. 

(5) Die Dienstwohnungsvergütung wi:cd vom Ober
kirchenrat. bei einer Dienstwohnung der Kirchenge
meinde nach vorheriger Anhörung des Gemeindekir
chenrates, nach Maßgabe der nach § 7 erlassenen Ver
waltungsvorschriften festgesetzt und von den Dienst
bezügen einbehalten. 

§ 29 

Berücksichtigung früherer höherer Dienstbezüge 
bei der Versorgung 

Die Vorschriften des § 12 finden bei einem Pfarrer, 
der Bezüge nach § 26 erhalten· hat, mit der Maßgabe 
Anwendung, daß er die höheren Bezüge mindestens 
acht Jahre lang erhalten haben muß. 

§ 30 

Besondere Rechtsverhältnisse 

Soweit Pastorinnen im Angestellten<1erhältnis be
schäftigt werden, erhalten sie eine Grundvergütung 
nach der Vergütungsgruppe II a, vom •rollendeten 35. 
Lebensjahr ab nach der Vergütungsgruppe I b des Bun
desangestelltentarifvertrages (BAT). Die.• Grundvergü
tung der d.rittletzten, der zweitletzten und der letzten 
Lebensaltersstufe erhöht sich ·zusät2.licJ·. um je einen 
weiteren s·:;eigerungsbetrag der Vergüti.:.ngsgruppe I b. 
Entsprechendes gilt, wenn Pfarrer in besonderen Fäl
len im Angestelltenverhältnis beschäftigt werden. 

§ 31 

Zuständigkeitsregelung 

· Für die nach diesem Kirchenges,etz er.forderlichen 
Maßnahmen sowie für die Entgegennah·ne von Erklä
rungen ist der Oberkirchenrat zustär1dig, soweit nichts 
anderes be&timmt ist. 

l!!I 
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Dritter Abschnitt 

Ev.-ref. Kirche in Nordwestdeutschland 

§ 32 

Zulagen 

Die Zulagen und Aufwandsentschädigungen für Trä
ger übergemeindlicher Dienste (insbesondere Bezirks
vorsitzende und Mitglieder des Landeskirchenvorstan
des) und die Behandl'.lng dieser Zulagen im Versor
gungsfall werden vom Landeskirchentag geregelt. 

§ 33 

Aufbringung und Zahlung der Besoldung 
und Versorgung 

(1) Zur Gewährung der Besoldung sowie der Sterbe
monatsbezüge und des Sterbegeldes ist bei einem im 
pfarramtlichen Dienst in einer Kirchengemeinde täti
gen Pfarrer die Kirchengemeinde verpflichtet; im übri
gen ist zur Gewährung der Besoldung und Versorgung 
die Ev.-ref. Kirche in Nordwestdeutschland verpflichtet. 

{2) Die Dienstbezüge, die Sterbemonatsbezüge und 
das Sterbegeld werden für alle Pfarrer durch die Ge
samtpfarrkasse gezahlt; mit der Zahlung durch die Ge
samtpfarrkasse wird die Kirchengemeinde insoweit von 
ihrer Verpflichtung nach Absatz 1 frei. 

(3) Die Kirchengemeinden führen die Erträge des 
Pfarrkassenvermögens nach der Verordnung über das 
Pfarrvermögen an die Gesamtpfarrkasse ab. Im übri
gen werden die für die Besoldung erforderlichen Mittel 
von der Ev.-ref. Kirche in Nordwestdeutschland bereit
gestellt und der Gesamtpfarrkasse zugeführt. 

(4) In der E:v.-ref. Kirche in Nordwestdeutschland 
wird dieses Kirchengesetz nur auf die Besoldung der 
Pfarrer angewandt; die Versorgung der Pfarrer und 
ihrer Hinterbliebenen wird weiterhin durch besonderes 
Kirchengesetz der Ev.-ref. Kirche in Nordwestdeutsch
land geregelt. 

(5) Die für die Versorgung der Pfarrer erforderlichen 
Mittel werden im Haushaltsplan der Ev.-ref. Kirche in 
Nordwestdeutschland bereitgestellt. Hinsichtlich der Be
teiligung der Kirchengemeinden ist die Anordnung über 
die Anteile der Gemeinden und Bezirke an der Landes
kirchensteuer maßge):)end. 

(6) Die auf besonderen Rechtstiteln des privaten oder 
öffentlichen Rechts beruhenden Verpflichtungen Dritter 
bleiben unberührt. 

§ 34 

Gestellung der Dienstwohnung 

(1) Die Dienstwohnung für einen im pfarramtlichen 
Dienst in einer Kirchengemeinde tätigen Pfarrer ist 
durch die Kirchengemeinde in dem zur Pfarrstelle ge
hörenden Pfarrhaus, in einem anderen geeigneten kirch
lichen Gebäude oder, wenn ein solches nicht vorhanden 
ist, durch Anmietung bereitzustellen. 

(2) Die von dem Pfarrer zu entrichtende Dienstwoh
nungsvergütung wird vom Landeskirchenrat festgesetzt 
und von den Dienstbezügen einbehalten. 

§ 35 

Z uständigkeitsregelung 

Für die nach diesem Kirchengesetz erforderlichen 
Maßnahmen sowie für die Entgegennahme von Erklä
rungen ist der Landeskirchenrat zuständig, soweit 
nichts anderes bestimmt ist. 

Vierter Abschnitt 

Ev.-Luth. Landeskirche Schaumbur,g-Lippe 

§ 36 

Andere Grundgehälter, Zulagen 

(1) Superintendenten und der Oberpre·dlg!ir in Stadt
hagen erhalten Grundgehalt nach der Bi~so:idungsgrup
pe A 15, von der elften Dienstaltersstuj'e 1111 nach der 
Besoldungsgruppe A 16. 

(2) Ein vom Landeskirchenrat zum Kird:1enrat er
nannter Pfarrer erhält Grundgehalt nach der Besol-
dungsgruppe A 15. ' · 

(3) Superintendenten erhalten eine nichl.ruhegehalt
fähige Dienstaufwandsentschädigung. rne Höhe der 
Dienstaufwandsentschädigung und das Niihere über 
ihre Gewährung werden d_urch Ausführungsverord
nung des Rates geregelt. 

§ 37 

Vermietung, Verpachtung 

Der Pfarrer darf Teile des Pfarrhauses ode:~ der Pfarr
grundstücke an Dritte nur mit vorherigE·r Zustimmung 
des Lap.deskirchenamtes überlassen. DiE! Einnahmen 
aus der Überlassung von Räumen sind v,:in ihm zur 
Hälfte, die von Grundstücken in voller Hifo.(· an die ört
liche Pfarrkasse abzuführen. 

§ 38 

Aufbringung der Mittel 

(1) Die für die Besoldung und Versorgur_g erforder
lichen 1\filttel werden von der Ev.-Luth. Landeskirche 
Schaumburg-Lippe (Landespfarrkasse) at~tg,,•bracht. 

(2) Die auf besonderen Rechtstiteln des :privaten oder 
öffentlichen Rechts beruhenden Verpflichtungen Drit
ter bleiben unberührt. 

(3) Die Zahlung von VersorgungsbezügE,n durch eine 
Versorgungskasse wird kirchengesetzlich be;;onders ge
regelt. 

§ 39 

Zuständigkeitsregelung 

Für die nach diesem Kirchengesetz E,r::orderlichen 
Maßnahmen sowie für die Entgegennahme von Erklä
nmgen ist das Landeskirchenamt zuständig, soweit 
nichts anderes bestimmt ist. 

Teil III 

Übergangs- und Schlußvorschr:ifte::1 

Erster Abschnitt 

Gemeinsame Vorschriften für die Kird1en 

§ 40 

Wahrung des Besitzstandes 

(1) Erhält ein Pfarrer nach den Best:irrur.ungen die
ses Kirchengesetzes niedrigere Dienstbezüge, als ihm 
vor Inkrafttreten · dieses Kirchengesetzes zu:1tanden, so 
wird ihm eine ruhegehaltfähige Ausgl.ek:izulage in 
Höhe des Unterschiedes zwischen seinen jeweiligen 
Dienstbezügen und den Dienstbezügen, diE: ihm nach 
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bisherigem Recht zuletzt zustanden, gewährt. Der Orts
zuschlag, eine Mietentschädigung, die bisher als nicht
ruhegehaltfähige Zulage gewährten Sockelbeträge des 
Ortszuschlages, Familienzuschläge, Kinderzuschläge 
und Erziehungsbeihilfen (Schulbeihilfen) bleiben außer 
Betracht. 

(2) Die Vorschriften der §§ 4 Abs. 2 und 12 Abs. 2 
finden keine Anwendung, wenn das Disziplinarurteil 
(Amtszuchturteil) vor Inkrafttreten dieses Kirchenge
setzes rechtskräftig geworden ist. 

§ 41 

Bisherige freie Dienstwohnungen 

Nach bisherigem Recht zugewiesene freie Dienstwoh
nungen sind mit Inkrafttreten dieses Kirchenge;,etzes 
Dienstwohnungen im Sinne von§ 7. 

§ 42 

Überleitung der Versorgungsbezüge 

Der Berechnung_ der Versorgungsbezüge sind in den 
Fällen,· in denen der Versorgungsfall vor Inkraftreten 
dieses Kirchengesetzes eingetreten ist, die Dienstbezüge 
nach diesem Kirchengesetz zugrundezulegen. 

Zweiter Abschnitt 

Besondere Vorschriften für die Kirchen 

§ 43 

Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg 

(1) Die Hinterbliebenen eines im Kriege als Soldat 
oder Wehrmachtsbeamter gefallenen oder an den Fol
gen einer Verwundung, eines ais Wehrdienstbeschädi
gung anerkannten Unfalles sowie eines in der Kriegs
gefangenschaft verstorbenen Hilfspredigers oder Kan
didaten der Theologie, der zur Zeit seines Todes noch 
keinen Versorgungsanspruch gegen die Kirche hatte, 
erhalten folgende Versorgung: 
a) ein Witwengeld in Höhe von 40 v. H., 
b) ein Halbwaisengeld in Höhe von 12 v. H., 
c) ein Vollwaisengeld in Höhe von 20 v. H. 
des Grundgehaltes der Besoldungsgruppe A 13 Stufe 4 
zuzüglich des Ortszuschlages. Ferner wird Kinderzu
schlag nach Maßgabe der Vorschriften dieses Kirchen
gesetzes gewährt. 

(2) Pfarrer, die bei Inkrafttreten dieses Kirchenge
setzes eine Stellenzulage nach § 12 Abs. 1 des Pfarrbe
soldungsgesetzes von monatlich 67,- DM beziehen, be
halten diese für die Dauer der Wahrnehmung der Auf
gaben weiter. Die Stellenzulage wird auf die zusätz
lichen Dienstalterszulagen nach § 3 Abs. 1 Satz 2 dieses 
Kirchengesetzes angerechnet. 

(3) Die bisherigen Stellenzulagen von monatlich 67,
DM und 100,- DM bleiben ruhegehaltfähig, wenn si.e 
bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes acht Jahre lang 
bezogen worden sind. 

(4) Der Unterhaltsbeitrag in den Fällen der §§ 60 
und 61 des Pfarrergesetzes darf für längstens fünf Jahre 
75 v. H. und über diesen Zeitraum hinaus höchstens 
50 V. H. des Ruhegehaltes betragen, das der Pfarrer zum 
Zeitpunkt der Entlassung oder des Ausscheidens aus 
dem Dienst erdiept hätte. Daneben kann Kinderzu
schlag gewährt werden. 

(5) Nebeneinkünfte, die im Zusammenhang mit dem 
Pfarramt von dritter Seite gewährt we-rden, sind an
zeigepflichtig und werden auf die Dienstbezüge ange
rechnet. Vergütungen für Erteilung von ::teligionsunter
richt bis zu vier JahreswochenstundEm bleiben anrech
nungsfrei. 

§ 44 

Ev.-Luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe 

Es werden bis auf weiteres aufrecht erhalten: 

a) abweichend von § 1 Abs. 3 die Orclnu::ig des Landes
kirchenrates über die Gewäl].rung ve>n Beihilfen in 
Krankheits- und Geburtsfällen in de:, Fassung vom 
9. April 1969 (Kirchl. Amtsbl. Nr. 1 S. 6), 

b) die Ordnung des Landeskirchenrates für die An
schaffung und Benutzung von Kraftfahrzeugen im 
kirchlichen Dienst in der Ji'aR,mng vom 17. Dezember 
1971 (Kirchl. Amtsbl. Nr. 1 S. 15). 

Dritter Abschnitt 

Schlußvorschriften 

§ 45 

Gesetzesvorbehalt 

Die durch dieses Kirchengesetz geregelten Bezüge 
können durch Kirchengesetz geändert werden. 

§ 46 

Durchführung 

Bestimmungen zur Durchführung die;:es Kirchenge
setzes trifft jede Kirche für ihren Bereicli_ durch Rechts
und Verwaltungsvorschriften, soweit nicbts anderes be
stimmt ist. 

§ 47 

Inkrafttreten 

Dieses Kirchengesetz tritt nach Maßgabe der Bestim
mungen des § 16 Abs. 1 Satz 2 des Vert:rages über die 
Bildung ein.er Konföderation evangelischer Kirchen in 
Niedersachsen (Kirchl. Amtsbl. der ]l:v.··luth. Landes
kirche Han::1.overs 1971 S. 7) und der dazu erlassenen 
Bestimmungen der Kirchen in Kraft. 

§ 48 

Außerkrafttreten von VorschrHten 

(1) Mit Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes treten 
alle besoldungs- und versorgungsrechtlichen Vorschrif
ten für Pfarrer und für den in § 19 Abs. 1 bezeichneten 
Personenkreis, soweit sie den Best:lmmungen dieses 
Kirchengesetzes entsprechen oder entgege.nstehen, außer 
Kraft, insbesondere: 

1. in der"Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig: 

a) das Kirchengesetz über die Besoldung und Ver
sorgung der Pfarrer und ihrer Hinterbliebenen 
(Pfarrerbesoldungsgesetz) in der Fassung vom 
6. Februar 1970 (Landeskirchl. Amtsbl. S. 12), zu
letzt geändert durch das Fünf.te Kirchengesetz 
zur Änderung des Pfarrerbeso::dungsgesetzes 
vom 10. Dezember 1971 (Landeskirchl. Amtsbl. 
s. 129), 

' 
1-
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b} § 11 Abs. 1 und 2 des Kirchengesetzes über die 
Rechtsstellung der Pastorin vom 24. Januar 1968 
(Landeskirchl. Amtsbl. S. 23), 

c) § 13 Al;>s. 2 des Kirchengesetzes über die Anwen
dung des Amtszuchtgesetzes der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 
vom 13. Dezember 1966 (Landeskireh!. Amtsbl. 
s. 77); 

2. in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg: 

das Gesetz betr. die Dienst- und Versorgungsbezüge 
des Pfarrerstandes in der Fassung vom 30. Septem

ber 1962 (Gesetz- und Verordnungsbl. XV. Band, 
S. 121), zuletzt geändert durch das Gesetz zur 
Änderung des Pfarrerbesoldungsgesetzes vom 
28. Oktober 1971 (Gesetz- und Verordnungsbl. 
XVI. Band, S. 111); 

3. in der Ev.-ref. Kirche in Nordwestdeutschland: 

a) das Kirchengesetz über die Dienst- und Versor
gungsbezüge der Pfarrer und Kandidaten des 
Predigtamtes in der Fassung vom 6. September 
1971 (Gesetz- und Verordnungsbl. Bd. 14, S. 18), 

b) das Kirchengesetz über die Versorgungsbezüge 
der Pfarrer und Kandidaten des Predigtamtes 
vom 10. November 1966 (Gesetz- und Verord
nungsbl. Bd. 12, S. 117), zuletzt geändert durch 
das Kirchengesetz zur Änderung des Kirchenge
setzes über die Versorgungsbezüge der Pfarrer 
und Kandidaten des Predigtamtes. vom 6. Sep
tember 1971 (Gesetz- und Verordnungsbl. Bd. 14, 
s. 200, . 

c) der Beschluß des Landeskirchentages zur Ände
rung des Beschlusses des Landeskirchentages· 

über die Besoldung, Vergütung und Versorgung 
der Pfarrer, Kandidaten des Predigi.amtes, Be
amten und Angestellten der Landeskirche vom 
6. September 1971 (Gesetz- und Ver:>rdnungsbl. 
Bd. 14, S. 20); 

4. in der Ev.-Luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe: 

das Pfarrbesoldungsgesetz vom 30. N'ovi,mber 1964 
(Kirc..11.1. Amtsbl. Nr. 1, S. 8), zuletzt geändert durch 
das Kirchengesetz vom 17. Dezember 1971 (Kirchl. 
Amtsbl. Nr. 1, S. 4). 

(2) Rechtsvorschriften und andere Bestimmungen, die. 
zur Ergänzung und Ausführung der außer Kraft tre
tenden Vorsehliften erlassen sind, bleiben, soweit sie 
diesem Kirchengesetz nicht widersprechen, solange in 
Kraft, bis neue Bestimmungen nach Maß,i;abe dieses 
Kirchengesetzes erlassen sind. 

(3) Wo in Rechtsvorschriften auf Bestimm:ungen ver
wiesen ist, die durch dieses Kirchengesetz aufgehoben 
sind, treten die entsprechenden Bestimmw:.gen dieses 
Kirchengesetzes an ihre Stelle. 

Unter Bezugnahme auf den Beschluß der 1. Synode 
der Konföderation ausgefertigt. 

Ha n n o ver , den 15. Dezember 1973 

Der Rat der Konföderation 
evangelischer Kirchen in Niedersa.cl:u;en 

D. Loh se 

VIII. Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche 
in der Deutschen Demokratischen Republik 

a) G e s e t z e , V e r o r d n u n g e n u n d a n d e r e V e r I a u t b a r u n g e n 

Entschließung der Generalsynode der Vereinigten Evan
gelisch-Lutherischen Kirche in der DDR. 

Vom 28. Juni bis 1. Juli 1973. 
(Mitteilungsblatt des BEKDDR S. 48). 

Nachstehend werden die Ergebnisse der konstituie
renden Tagung· der II. Generalsynode der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in der DDR, die vom 
28. Juni bis 1. Juli 1973 in Dresden-Strehlen stattfand, 
bekanntgegeben. 

Lutherisches Kirchenamt 

Heidler 

1. Ausgehend von den Entschließungen von Weimar 
1972 begrüßt die Generalsynode den Weg der Ver
einigten Kirche zur größeren Gemeinschaft. 

2. Die Generalsynode unterstützt jede theologische Ar
beit, die dem Ziel der Übereinstimmung in den 
Grundlagen der Verkündigung dient. 

Sie hält die Fortsetzung des Weges für wichtig, 
der mit der Arbeit der Lehrgespräc:hskommission 
begann und zur Bildung des Gemeinsamer. Ausschus
ses für Kirchengemeinschaft geführt hat. 

Deshalb erwartet die Generalsynode zur nächsten 
Tagung einen Bericht über die bis dahin vorliegen
den Ergebnisse. 

3. ·Auch die künftige Arbeit der Generalsynode wird 
der gewachsenen Gemeinschaft der evu.ngelischen 
Kirchen in der DDR Rec.1-mung tragen. 

Die Generalsynode wird zu überlegen r:.aben, wel
chen Beitrag die VELK mit ihren Glied.klrchen für 
sie zur Intensivierung dieser Gemeinsct . .aft leisten 
kann. 

Die Arbeitsthemen sollen in engem Kontakt mit 
der Basis gesucht und in Zusammenarbeit mit den 
Synoden der Gliedkirchen, der EKU und <.:.es Bundes 
der Evangelischen Kirchen in der DDR festgelegt 
werden. 

4. Die von der I. Generalsynode aufgenomm,;,nen Sach
fragen, z.B. die Bemühungen um das Benrlsbild des 
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Pfarrers, sind weiter zu verfolgen. Unter Berück
sichtigung von Ziffer 3 wird die II. Generalsynode 
auch neu sich ergebenden Problemen - wie z.B. die 

Frage neuer Glaubenszeugnisse und der Gestaltung 
des Gottesdienstes - ihre Aufmerksamkeit zuzu
wenden haben. 

~ Personalnachrichten 

1) Präsidium der Generalsynode VELKDDR 

Präsident: Oberingenieur Kurt Domsch, Neustadt/Sa. 
I. Stellvertreter: Dozent Dr. Joachim Wiebering, Leipzig 
2. Stellvertreter: Chefarzt Medizinalrat Dr. Ernst-Wil
helm Abeßer, Arnstadt 
Beisitzer: Frau Jutta Keppler, Domburg/Saale 
Stellvertreter: Buchhändlerin Susanne Hein, Rostock 
Beisitzer: Pastorin Irene Koenig, Dresden 
Stellvertreter: Studiendirektor Dr. Christoph Wetzel, 
Leipzii 

2) KirC'henleitung 

Leitender Bischof, Landesbischof D. Ingo Braecklein, 
Eisenach, Vorsitzender 
Stellvertreter des Leitenden Bischofs, Landesbischof 
Dr. Heinrich Rathke, Schwerin 
Präsident der Generalsynode, Oberingenieur Kurt 
Domsch, Neustadt/Sa. 
Präsident Dr. KU:rt Johannes, Dresden 
(Stellvertreter: Dipl.-Volkswirt Margot Bähr, Radebeul) 
Superintendent Werner Leich, Lobenstein 
(Stellvertreter: Kirchenrat Dr. Walter Saft, Eisenach) 
Professor D. Heinz Wagner, Leipzig 
(Stellvertreter: Studiendirektor Dr. Christoph Wetzel, 
Leipzig) 
Kreiskatechet Jürgen Walter, Parchim 
(Stellvertreter: Oberarzt Dr. Horst Klein, Neustrelitz) 

3) Senat für Lehrfragen 

Leitender Bischof, Landesbischof D. Ingo Braecklein, 
Eisenach, Vorsitzender 
Präsident der Generalsynode, Oberingenieur Kurt 
Domsch, Neustadt/Sa. · 
Landesbischof Dr. Johannes Hempel, Dresden 
Professor D. Heinz Wagner, Leipzig 
(Stellvertreter: Studiendirektor Dr. Christoph Wetzel, 
Leipzig) 
Lehrer Wolfgang Fournes, Ebersbach 
(Stellvertreter: Oberkirchenrat Hartmut Mitzenheim, 
Eisenach) 

leitung im Einvernehmen mit der Bischofskonferenz zu 
Mitgliedern des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts 
der Vereinigten Kirche in der DDR bert1fen: 
Oberkirchenrat Hartmut Mitzenheim, Eisenach, 
als Präsident 
Kirchenrat Hellmut Sommer, Leipzig, ds Vizepräsident 
Frau Dr. Friedemann, Eisenach 
Superintendent Günther Mieth, Zwickau 
Oberkirchenrat Sibrand Siegert, Sch.we:~in 

5) Ständige AussC'hüsse 

a) NominierungsaussC'huß 

Professor D. Heinz Wagner, Leipzig, Vorsitzender 
Diakon Eberhard Beyer, Güstr9w 

Lehrer Wolfgang Fournes, Ebersbach 
Obe_rlandeskirchenrat Heinz Henckel., D.~esden 
Synodalprä;sident Hauptbuchhalter Werner Hoffmann, 
S tadtlengsfeld/Thür. 
Oberarzt Dr. Horst Klein, Neustrelitz 
Kirchenrat Dr. Walter Saft, Eisenach. 

b) Rechtsausschu·ß 

Oberkirchenrat Hartmut Mitzenheim, E.lsenach,. 
Vorsitzender 
Medizinal:~at Dr. Ernst-Wilhelm Abeßer, Arnstadt 
Dipl.-Volkswirt Margot Bähr, Radebeul 
Präsident Dr. Kurt Johannes, Dresden 
Operarzt Dr. Horst Klein, Neustrelih 
Superintendent Günter Mieth, Zwickau 
Oberkirchenrat Sibrand Siegert, Schwer-in 

c) Finanzausschuß 

Synodalpräsident Hauptbuchhalter Werner Hoffmann, 
Stadtlengsfeid/Thür., Vorsitzender 
Diakon Eberhard Beyer, Güstrow 
Brigadier Rudolf Etzold, Runsdorf/Thür. 
Lehrer Wolfgang Fournes, Ebersbacl~ 

4) Verfassungs- und VerwaltungsgeriC'ht Ingenieur Gottfried Küchler, Pirna 

Für die neue Wahlperiode wurden von der Kirchen- Kassenprüfer: Hoffmann und Beyer 

c) A u s d e n G l i e d k i r c: h e n 

aa) Verfassungs- und Organisationsrecht 

Wahlordnung der Evangelisch-Lutherischen Landes
kirC'he Mecklen~urgs. 

Vom 12. Juni 1973. (KABl. Nr. 7, S. 38) 

Gemäß Artikel II des Kirchengesetzes vom 17. März 
1973 zur Änderung des Kirchengesetzes vom 3. Dezem
ber .1967 über die Wahl der Kirchenältesten und der Mit
glieder der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen 

Landeskir,::he Mecklenburgs - Wahlordnung - Kirch
liches Amtsblatt 1968 Nr. 2 S. 7 - we·rden die -0-ber
schrift und die §§ 1 bis 18 der Wahlord:1Ung in der seit 
dem 1. April 1973 geltenden Fassung bekanntgemacht. 

S c h w e ·r'i n , den 12. Juni 1973 

Der OberkirC'henr~,t 
Schill 

L 
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Kirchengesetz vom 3. Dezember 1967 - Kirchliches 
Amtsblatt 1968 Nr. 2 Seite 7 - in der Fassung des Kir
chengesetzes vom 17. März 1973 über die Wahl zu den 
Kirchgemeinderäten und zur Landessynode der Evan
gelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
- Wahlordnung -

§ 1 

(1) Alle kirchlichen Wahlen dienen dem Auftrag der 
Kirche, deren alleiniger Herr .Jesus Christus ist. Dessen 
sollen sich alle an kirchlichen Wahlen beteiligen Ge
meindeglieder bewußt sein. 

(2) Jede Einflußnahme auf die Wahl, die dem Charak
ter der Wahl als einer kirchlichen Handlung nicht ent
spricht, ist unzulässig. 

(3) Bei Verstößen gegen diese Grundsätze kann die 
Kirchenleitung eine Wahl für ungültig erklären und 
anordnen, daß nach § 25 der Kirchgemeindeordnung 
verfahren wird. 

I. Wahl zu den Kirchgemeinderäten 
(§ 22 Abs. 2 der Kirchgemeindeordnung) 

§ 2 

(1) Für die Wahl zu den Kirchgemeinderäten setzt 
der Oberkirchenrat einen Zeitraum von 15 Tagen fest, 
der 6 Monate vor Beginn bekanntgemacht sein muß. 
Auf begründeten Antrag eines Kirchgemeinderats 

-kann der zuständige Landessuperintendent genehmi
gen, daß der Zeitraum für die betreffende Kirchge
meinde bis zu 4 Wochen vorverlegt wird bei Beachtung 
der Fristen für den Wahlablauf. 

(2) Für die Durchführung der Wahlen beruft der 
Kirchgemeinderat spätestens 10 Wochen vor der Wahl 
einen Wahlausschuß aus Mitgliedern des Kirchge
meinderates und anderen wahlberechtigten Gemeinde
gliedern. Die Zahl der Mitglieder des Wahlausschusses 
bestimmt der Kirchgemeinderat nach den örtlichen Ge
gebenheiten; in der Regel soll sie halb so groß sein wie 
die Zahl der. zu wählenden lVIitglieder des Kirchge
meindex:ates. Die Mitglieder des Wahlausschusses wer
den vom Vorsitzenden des Kirchgemeinderates zur ge
wissenhaften und vertraulichen Durchführung ihrer 
Aufgaben verpflichtet. Der Wahlausschuß wählt sich 
einen Vorsitzenden. 

(3) Die Überprüfung der Wählbarkeit gemäß § 24 
der Kirchgemeindeordnung ist nicht Aufgabe des Wahl
ausschusses, sondern des Kirchgemeinderates. 

§ 3 

Die Wahl zum Kirchgemeinderat ist der Kirchge
meinde mindestens 2 Monate vorher anzuzeigen. Dabei 
sind anzugeben: 

1. der Anlaß der Wahl, 

2. die Zahl der zu wählenden Mitglieder des Kirchge
meinderates und die Abgrenzung der Wahlbezirke, 

3. die Erfordernisse der Wahlberechtigung und Wahl
ausübung, 

4. die Voraussetzungen für die Wählbarkeit, 

5. das Vorschlagsrecht für die Wahl mit den einzu
haltenden Terminen, 

6. der Name des Vorsitzenden des Wahlausschusses. 

§ 4 

(1) Kirchgemeindeglieder können ihr Wahlrecht nur 
ausüben, wenn sie in die Kirchgemeindekartei aufge
nommen sind. Die Aufnahme in die Kartei kann in 

Ausnahmefällen am Tag der Wahl vorg•.mommen wer
den, . wenn ein Gemeindeglied seine- Zugehörigkeit zur 
Kirchgemeinde und seine Wahlberechtigung durch ent
sprechende Unterlagen glaubvtürdig nachwe,isen kann. 

(2) Wo die Kirchgemeindekartei für sedsorgerliche 
Notizen benutzt ist, muß für die Wahl eine besondere 
Namenskartei oder Liste angelegt werden. 

(3) Von der Teilnahme an der Wahl i!;t E:in Kirchge
meindeglied am,ge.schlossen, wenn ihm aufgrund der 
Lebensordnung das kirchliche Wahlrecht a'tigesprochen 
ist. 

§ 5 

Ausnahmsweise können Kirchgemeindeglieder, die 
bisher regelmäßig am Leben einer Kirchgemeinde teil
genommen haben, ohne in deren Bereich :m wohnen, 
auf ihren Antrag nach Zustimmung bt~id,,ir Kirchge
meinderäte in die Kartei dieser Kirchgeme'lnde aufge
nommen werden, Die Kirchgemeinde des Wohnsitzes 
führt das Kirchgemeindeglied in ihrer Kartei mit einem 
entsprechenden Vermerk. Über einen Rin:;.pruch ent
scheidet der Landessuperintendent. 

§ 6 

Der W~hlausschuß kann die Kirchgemeinde, wo dies 
aus Gründen der Entfernung wünschenswe.rt erscheint, 
in mehrere Stimmbezirke teilen, in denen die Stimm
abgabe erfolgt. Hierzu ist die Kirchgemeintiekartei für 
die Wahl nach den Stimmbezirken aufzuteil·,:n. 

§ 7 

(1) Nach Bekanntgabe der Wahl könne,n w·ah1berech
tigte Kirchgemeindeglieder bis spätestens 4 Wochen vor 
der Wahl Wahlvorschläge an den Wahlaussc!luß· schrift
lich einreichen. Jeder Wahlvorschlag muß 110n minde
stens 5 in der Kirchgemeindekartei aufgimommenen 
Kirchgemeindegliedern unterschrieben sein, die sich so 
genau zu bezeichnen haben, daß ein Zweifel über ihre 
Person nicht besteht. Der erste Unterze,ichner gilt als 
Sprecher der übrigen Unterzeichner. Nie•mand darf 
mehr als einen Wahlvorschlag je Wahlbe:~irk unter
schreiben. 

(2) Jeder Wahlvorschlag darf höchstens ,;oviele Na
men enthalten, als Kirchenälteste zu wählen sind. Die 
Vorgeschlagenen sind so genau zu bezeichnen. daß ein 
Zweifel über ihre Person nicht möglich tst. Von jedem 
ist eine Erklärung anzuschließen, daß er im Fall seiner 
Wahl bereit ist, das Gelübde der Kirchenältesten abzu
legen. 

(3) Ist die Kirchgemeinde laut Ortssa'!.zu::1g in meh
rere Wahlbezirke geteilt, sind die Vorschläge für jeden 
Wahlbezirk gesondert einzureichen. Die Unterzeichner 
sind nicht an ihre Wahlbezirke gebunden. 

§ 8 

(1) Der Vorsitzende des Wahlausschuss,~s t,eilt die Na
men der Vorgeschlagenen alsbald nach Eii:,.gang eines 
Vorschlages dem Kirchgemeinderat zur· "C'berprüfung 
ihrer Wählbarkeit gemäß § 24 der Kirchge:meindeord
nung mit. 

(2) Nachdem der Kirchgemeinderat seine Feststel
lung abgeschlossen hat, macht der Wahlaus:schuß gege
benenfalls den Erstunterzeichner auf Män,gel. welche 
die Ungültigkeit des Wahlvorschlages ode:~ einzelner 
Benennungen zur Folge haben, aufmerksar:i.. Zur Be
richtigung sind diesem 5 Tage Zeit zu geben. 

(? 1 Beschwerden gegen Beanstandungen oder Zurück
weisungen sind binnen 5 Tagen an den Landessuper
intendenten zu richten. 
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§ 9 

(1) Die eingegangenen Wahlvorschläge sind nach der 
Überprüfung möglichst frühzeitig, jedoch ohne die Na
men der Unterzeichner, der Kir.chgemeinde bekanntzu-
geben. <lamit diese Gelegenheit hat, noch weitere Vor
schläge einzur~ichen. 

(2) Nach Ablauf der Frist für die Einreichung von 
Wahlvorschlägen {§ 7 Absatz 1) vereinigt der Wahlaus
schuß wahlbezirksweise die Namen der Vorgeschlage
nen in alphabetischer Reihenfolge zu dem endgültigen 
Wahlvorschlag für die Wahl zum Kirchgemeinderat 
(Wahlzettel). Der Wahlzettel muß mindestens um die 
Hälf_te mehr Namen enthalten, als Kirchenälteste zu 
wählen sind. Sind nicht soviele Kirchgemeindeglieder 
vorgeschlagen, so ergänzt der Wahlausschuß den Wahl
zettel nach pflichtgemäßem Ermessen aus wählbaren 
Kirchgemeindegliedern auf die erforderliche Zahl; dar
unter dürfen auch Mitglieder des Wahlausschusses sein. 
Auch in dem Fall, daß keine Wahlvorsc.li.15gc aus der 
Kirchgemeinde eingegangen sind, ist es Aufgabe des 
Wahlausschusses, einen Wahlzettel mit der erforder
lichen Zahl von Namen aufzustellen (§ 7 Absatz 2 Satz 2 
und 3 sind zu beachten). 

(3) Auf dem Wahlzettel findet· keine Kennzeichnung 
darüber statt. wer als Kirchenältester und wer a.Js Er
satzmann aufgestellt wird. Die Kirchgemeinde entschei
det durch Wahl darüber, wer von den Vorgeschlagenen 
Kirchenältester und wer Ersatzmann wird. 

(4). Der \\'ahlzettel ist spätestens 14 Tage vor der 
Wahl der Kirchgemeinde durch Aushang und in sonst 
geeigneter Weise bekanntzugeben. Wahlraum und -zeit 
(§ 10) sind bei Bekanntgabe des Wahlzettels anzuge
ben. 

§ 10 

(1) Die Wahl findet in der Kirche oder in einem ande
ren geeigneten vom Wahlausschuß zu bestimmenden 
Raum statt. 

(2) Die Tage der Wahl und die Dauer der Wahlhand
lung bestimmt der Wahlaussctrnß. Sie sollen so bemes
sen sein. daß allen ·Wählern genügend Gelegenheit zur 
Ausübung des Wahlrechts gegeben wird. 

(3) Ist ein wahlberechtigtes Kirchgemeindeglied ver
hindert, den Ort der Wahl aufzusuchen, so ist eine Brief
wahl möglich. Diese geschieht in folgender Weise: Auf 
Antrag des wahlberechtigten Kirchgemeindegliedes an 
den Pastor oder den Vorsitzenden des Wahlausschusses 
erhält es einen mit dem Kirchensiegel versehenen Wahl
zettel (§ 13 Absatz 1); d_ie Ausgabe des Wahlzettels ist 
in der Kirchgemeindekartei zu vermerken. 

Der Wahlzettel ist von dem Kirchgemeindeglied mit 
den angekreuzten Namen (§ 13 Absatz 3) gefaltet in 
einem mit dem Absender versehenen Briefumschlag 
dem Vorsitzenden des Wahlausschusses bis zum Tag der 
Wahl zuzusenden. Die·ser legt am Tag der Wahl den 
Wahlzettel, ohne ihn einzusehen, in die Wahlurne und 
läßt in der Kartei die Stimmabgabe des Absenders 
vermerken. 

§ 11 

(1) Die Wahl zum Kirchgemeinderat ist im letzten 
Gottesdienst vor der Wahl unter die Fürbitte der Kirch
gemeinde aufzunehmen. 

(2) Bei der Wahlhandlung müssen mindestens 3 Mit
glieder des Kirchgemeinderates oder des .Wahlausschus
ses anwesend sein, von denen einer als Wahlleiter und 
einer als Schriftführer handelt. 

(3) Die ,,·ahlhandlung und die Ermittlung des Wahl
ergebnisses sind öffentlich. 

(4) Im Wahlraum darf keine Beeir1fhtssung der Wäh
ler ausgeübt oder versucht werden. 

§ 12 
Im Wahlraum ist ein verdecktes G,~fäß (Wahlurne) 

zum Hineinlegen der Wahlzettel at:fZt:.stellen. Vor der 
Wahlhandlung hat der Wahlvorstand sich zu überzeu
gen, daß die Wahlurne leer ist. 

§ 13 
(1} Die Wahlzettel werden vom Kirchgemeinderat 

hergestellt und mit dem Kirchens.iegd versehen. Die 
Anzahl der zu wählenden Kirch.enältef;ten ist auf dem 
Wahlzettel zu vermerken. 

(2} Jedem zur Wahl erschienenen Kirchgemeinde
glied wird ein Wahlzettel im Wahlraum ausgehändigt. 

(3} Der Wählende begibt sich mit dem Wahlzettel zu 
einem der abgeschirmten Pulte, die in genügender Zahl 
vorhanden sein sollen, und kreuzt :luf dem Wahlzettel 
höchstens so viele Namen an, als Kirchenälteste zu 
wählen sind. 

§ 14 

(l} Der Wähler legt den Wahlzettel. gefaltet in die 
Wahlurne, nachdem auf seiner Karteikarte die Stimm
abgabe vermerkt ist. 

(2) Nach Ablauf der festgesetzten Zeit oder ·sobald 
alle in der Kirchgemeindekartei enthaltenen wahlbe
rechtigten Kirchgemeindeglieder ihr.e Stimme abgege
ben haben, erklärt der Wahlleiter di,} Wahl für ge
schlossen. 

§ 15 
Die Wahlzettel werden vom Wahlleiter und den Bei

sitzern aus der Wahlurne herausgenommen und unge
öffnet gezählt. Sollte ihre Zahl mit der Zahl de:.- Ab
stimmungsvermerke in der KircligE\meindekartei nicht 
übereinstimmen, so ist dies mit der etwaigen Aufklä
rung in der Niederschrift festzuhalten. 

§ 16 
(1} Nach der Zählung werden die WaY:'llzettel geöffnet 

und ungültige ausgeschieden. Als ungültig sind die 
Wahlzettel anzusehen: 
1. die kein Kirchensiegel tragen, 
2. auf denen mehr Namen, als Kirchenälteste zu wäh

len sind, angekreuzt sind. 
(2} Handschriftlich hinzugefügte Namen sind ungül

tig, ebenso undeutlich bezeichnete. 
(3) Ungültige Wahlzettel und solche, deren Gültig

keit erst besonders festgestellt werden mußte, sind ge
sondert von den ordnungsgemäß abgegebenen Wahl
zetteln zugleich mit der Niederschrift über den Wahl
vorgang dem Wahlleiter zu übergeben. 

(4} Über den Wahlgang ist eine Niederschrift anzu
fertigen. Sie muß enthalten: 
die Namen des Wahlleiters, des Schrift::ührers und der 
Beisitzer, 
Ort, Tag, Beginn und Schluß der Wahlhandlung, 
Zahl der gültigen, ungültigen und derjEmigen Wahlzet
tel, deren Gültigkeit erst besonders festgestellt werden 
muß. 

Die Niederschrift ist vom Wahlleiter und vom 
Schriftführer zu unterzeichnen und mit. allen Unterla
gen dem Vorsitzenden des Wahlausschusses zu überge
ben. Der Wahiausschuß zählt die Stimmen aus und ent
scheidet über ihre Gültigkeit. 

§ 17 

(lJ Nach Abschluß der Wahlhandlung tritt möglichst 
bald der Wahlausschuß zusammen und stellt in öffent-

L 



Band IV Stück 8 AMTSBLATT 371 

licher Sitzung, deren Zeit und Ort der Kirc:.'1gemeinde 
vorher bekanntzugeben ist, das Wahlergebnis fest. 

(2) Soweit die Ortssatzung nicht etwas anderes be
stimmt, sind ruejenigen Vorgeschlagenen, auf welche 
die meisten Stimmen entfallen, als Mitglieder des 
Kirchgemeinderates gewählt. Als Ersatzleute gelten die 
Vorgeschlagenen in der Reihenfolge der Stimmenzahl 
nach den Bestimmungen der Ortssatzung. Bei Stim
mengleichheit entscheidet das Los. 

(3) An dem auf die Wahl folgenden Sonntag sind die 
gewählten Mitglieder des Kirchgemeinderates der Kirch
gemeinde bekanntzugeben. 

(4) Einsprüche gegen die Wahl müssen von minde
stens 10 Wählern unterschrieben sein und sind unter 
Bezeichnung der Beweismittel binnen 10 Tagen beim 
Landessuperintendenten unter gleichzeitiger Benach
richtigung des Gemeindepastors anzubringen. Gegen 
seine Entscheidung ist Beschwerde an den Oberkirchen
rat binnen weiterer 2 Wochen zulässig. Die Entschei
dung des Oberkirchenrates ist endgültig. 

(5) Soweit keine Einsprüche erfolgt sind, hat die Ein
führung der neugewählten Mitglieder des Kirchge
meinderates unverzüglich zu erfolgen. Bis zur Einfüh
rung der neugewählten Mitglieder des Kirchgemeinde
rates setzt der bisherige Kirchgemeinderat seine Tätig
keit fort. 

§ 18 

(1) Die nach § 21 Ziffer 2 der Kirchgemeindeordnung 
aufzustellende Ortssatzung kann vorsehen, daß eine 
festbestimmte Zahl von Kirchenältesten, welche über 
ein Viertel der ·Gesamtzahl nicht hinausgehen soll, 
durch Berufung gemäß § 25 der Kirchgemeindeordnung 
bestellt wird. Der neugewählte Kirchgemeinderat 
macht hierzu Vorschläge. 

(2) In der Zeit zwischen Ausschreibung einer Kirch
gemeinderatswahl und ihrem Abschluß dürfen Orts
satzungen nicht geändert werden. 

Kirchengesetz der Evangelisch-Lutherischen Landes
kirche Sachsens über die Amtsdauer ordinierter In
haber kirchenleitender Ämter und der ordentlichen 

Mitglieder des Landeskirchenamtes. 

Vom 20. November 1973. (ABl. S. A 99) 

Um den Dienstauftrag unseres Herrn .Jesus Christus 
so gut wie möglich erfüllen zu können, muß die Kirche 
ihre Kräfte unter den Anforderungen und Bedingungen 
der jeweiligen Situation verantwortlich und sachgemäß 
einsetzen. Dies hat auch bei der Besetzung leitender 
Ämter zu geschehen. Von denen, die zur Übernahme 
einer solchen Aufgabe berufen werden, muß in beson
derer Weise neben den zu ·ihrem vorgesehenen Dienst 
notwendigen Gaben und Fertigkeiten eine große Be
weglichkeit und die Fähigkeit des Umlernens und 
Sichumstellens erwartet werden. Es wird ihnen in ihrem 
Aufgabenbereich eine erhöhte Belastung zugemutet. 
Deshall;J bedeutet die Verpflichtung zur Verantwortlich
keit und Sachbezogenheit, daß die Kirche in der gegen
wärtigen Situation neben einer sinnvollen Schwerpunkt
setzung für den jeweiligen Aufgabenbereich auch die 
zeitliche Begrenzung kirchlicher Leitungsämter vorsieht. 

Auf diese Weise wird es möglich sein, die Vielfalt der 
vorhandenen Gaben noch stärker zu nutzen, der mög
lichen Gefahr der lähmenden Verfestigung besser ent
gegenzutreten und einer drohenden Uberforderung 
rechtzeitig zu wehren. 

Die Evangelisch-Lutherische Landessynode Sachsens 
hat daher mit der Mehrheit, die nach § 49 Absatz 1 der 

Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Sachsens in der Fassung vom 8. Februar 1972 (Amts
blatt Seite A 53 unter II Nr. 19) erforderlich ist, das 
folgende verfassungsändernde Kirchengese t.z beschlos
sen: 

I. 

(Amtsdauer der Superintendente11) 

§ 1 

Bei Ernennung der Superintendenten gemäß § 15 Ab
satz 6 der Verfassung der Evangelisch-Llltherischen 
Landeskirche Sachsens ist eine zeitlich begrenzte Amts
dauer vorzusehen, die in der Regel zwölf Jahre beträgt. 
Sie endet mit der Vollendung des 65. Lebensjahres. 

§ 2 

Bei Festlegung der Amtsdauer des Super~ntendenten 
ist zu berückskhtigen, daß dem Ernannten nach Ablauf 
seines Superintendentendienstes gegebenenfalls noch 
ausreichende Zeit als Pfarrer in einem ande?ren Dienst 
verfügbar bleibt. 

§ 3 

Wird dem Superintendenten nach Ablauf seiner 
Amtszeit nicht ein anderes kirchenleitende$ Amt oder 
die Mitgliedschaft in einem kirchenleii.enden Organ 
übertragen, so ist ihm eine Pfarrstelle oder eine allge
meinkirchliche Aufgabe zu übertragen. Die Wiederer
nennung als Inhaber des von ihm bekleide·;en Super
intendentenamtes im selben Kirchenbezirl; ist nicht 
möglich. 

§ 4 

Wird das Superintendentenamt mit der ersten Pfarr
stelle einer Kirchgemeinde des Kirchenbezirkes ver
bunden, so ist der Superintendent von der Pfarramts
leitung freizustellen. 

§ 5 

Jeder neu ernannte Superintendent h:at sich unter 
Ausnutzung der gesetzlich vorgesehenen Entlastungs
möglichkeiten weitgehend für seine vordringliche seel
sorgerliche Aufgabe als führender Geistlicher seines 
Kirchenbezirkes freizustellen (zu vergleichen § 15 Ab
satz 7, § 16 Absatz 2 und § 17 Absatz 5 der Verfassung 
rler Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens). 

§ 6 

Der Superintendent erhält nur für die Dauer seiner 
Amtszeit die Besoldung als Superintendent. 

§ 7 

(1) Ist die für die Berechnung der Versorgungsbezüge 
m~ßgebliche letzte Besoldung eines Pfarrers, der Super
intendent gewesen und nicht· vor Ablauf seiner Amts
dauer aus dem Superintendentenamt ausgesc::J.ieden ist, 
niedriger als die Besoldung, rue dieser hätte, wenn er 
bis zum Beginn seines Ruhestandes Superintendent ge
wesen wäre, so sind seine Versorgungsbezi.ige so zu be
rechnen, als hätte er bis zum Beginn seines Ruhestan
des Besoldung als Superintendent bezogen. 

(2) Diese Versorgungsbezüge dürfen jedoch den ruhe
gehaltsfähigen Teil der Besoldung nicht übersteigen, 
die vor Beginn des Ruhestandes zuletzt bezogen wurde. 

II. 

(Amtsdauer der ordentlichen Mitglied,er 
des Landeskirchenamtes) 

§ 8 

(1) Die ordentlichen Mitglieder des La.ndF.·skirchen
amtes werden auf rue zeitlich begrenzte Amtsdauer von 
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zwölf Jahren gewählt. Wiederwahl ist möglich, wenn 
die Belange der Landeskirche dies erforde.rn. Die Amts
dauer endet mit der Vollendung des 65. Lebenjahres. 

(2) Die Vorschriften in § 3 Satz 1 und § 6 dieses Kir
chengesetzes gelten entsprechend. 

§ 9 

Ist die für die Berechnung der Versorgungsbezüge 
maßgebliche letzte Besoldung eines Ausscheidenden, der 
ordentliches MitgUed des Landeskirchenamtes gewesen 
und nicht vor Ablauf von zwölf Jahren Amtsdauer aus 
dieser Mitgliedschaft ausgeschieden ist, niedriger als 
die Besoldung, die er hätte, wenn er bis zum Beginn 
seines Ruhestandes ordentliches Mitglied des Landes
kirchenamtes gewesen wäre, so ,ist der Berechnung der 
Versorgungsbezüge diejenige Besoldung zugrunde zu 
legen, die er zuletzt als ordentliches Mitglied des Lan
deskirchenamtes bezogen hat. Die Vorschrift in § 7 Ab
satz 2 dieses Kirchengesetzes gilt entsprechend. 

§ 10 

Die Vorschriften in §§ 8 und 9 dieses Ki.rchengesetzes 
gelten entsprechend auch für Pfarrer, denen die vollen 
Aufgaben eines ordinierten ordentlichen Mitgliedes des 
Landeskirchenamtes übertragen werden. 

m. 
(Obergangs- und Schlußvorschriften) 

§ 11 

§ 34 Absatz 1 Satz 1 der Verfassung der Evangelisch
Lutherischen Landeskirche Sachsens in der Fassung 
vom 8. Februar 1972 (Amtsblatt Seite A 53 unter II 
Nr. 19) wird durch folgende zwei Sätze ersetzt: 

„Die ordentlichen Mitglieder des Landeskirchenamtes 
werden durch die Kirchenleitung auf Vorschlag des 

Landeskirchenamtes gewählt. Das Nähere regelt ein 
Kirchengesetz." 

§ 12 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 1974 in 
Kraft. 

(2) Die Dienstverhältnisse der bei Inl,crafttreten die
ses Kirchengesetzes im Amt befindlichen Superinten
denten, ordentlichen Mitglieder des Landeskirchen
amtes und rriit den vollen Aufgaben eü:.es solchen Mit
gliedes betrauten Pfarrer werden durch dieses Kirchen
gesetz nicht berührt. 

(3) Unberührt bleibt auch die Vorschrift in § 2 Ab
satz 3 des Pfarrergesetzes vom 14. Juni 1963 (Amtsblatt 
1964 Seite A 27 unter II Nr. 7). 

§ 13 

Dhi" Kirchenleiti.mg wird f>rmi=khtigt, in begründeten 
Sonderfällen Ausnahmen von Bestirr1mungen dieses 
Kirchengesetzes zu bewilligen. Dies gilt auch für Ab
änderung von Dienstverhältnissen im :Sinne von § 12 
Absatz 2 dieses Kirchengesetzes, falb dE'r Inhaber eines 
solchen Dienstverhältnisses die zeitliche Begrenzung des 
ihm auf Lebenszeit übertragenen Amten auf die in den 
Abschnitten I und II dieses Kirchengeset:zes vorgesehene 
Amtsdauer beantragt. 

§ 14 

Erforderliche Ausführungsbestimmungen erläßt das 
Landeskirchenamt. 

Dr es den , den 20. November 19'/3 

Die Kirchenleitung 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens 

Dr. Hempel 

bb) Gemeindedienst 

Verordnung mit Gesetzeskraft der Evangelisch-Luthe
rischen Landeskirche Sachsens iiber die Erprobung 

neuer Glaubenszeugnisse. 

Vom 18. Mai 1973. (ABl. S. A 43) 

Die Evangelisch-Lutherische Landessynode Sachsens 
hat in ihrer Sitzung vom 3. April 1973 beschlossen, den 
Gemeinden der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Sachsens zu empfehlen, eine bestimmte Auswahl neuer 
Glaubenszeugnisse zu erproben. Zur Begründung ih
res Beschlusses hat sie sich eine Erläuterung zu eigen 
gemacll.t, die dieser Verordnung als Anlage 1 beige
fügt ist. 

Zur Verwirklichung dieser Empfehlung hat die Kir
chenleitung gemäß § 42 der Verfassung der Evan
.gelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens in der Fas
sung vom 8. Februar 1972 (Amtsblatt Seite A 53 unter 
II Nr. 19) die folgende 

Verordnung mit Gesetzeskraft 

beschlossen: 
1. Den Gemeinden werden sieben Modelle neuer 

Glaubenszeugnisse, deren Wortlaut als Anlagen 2 
bis 8 dieser Verordnung beigefügt sind, zur Erprobung 
freigegeben, und zwar auch zum probeweisen Ge
brauch eines solchen Glaubenszeugnisses als Credo 

im Hauptgottesdienst. Ausgenomnwn von der Erpro
bung sind Gottesdienste mit Taufhandlungen. 

2. Die Erprobung der freigegebenen Glaubenszeug
nisse im Gottesdienst einer Kirchgemeinde bedarf der 
ausdrücklichen Zustimmung des zuständigen Kircll.en:. 
vorstandes. 

3. Diese Verordnung tritt am 1. September 1973 in 
Kraft. 

4. Erforderliche Ausführungsbestimnungen E:rläßt 
das Landeskirchenamt. 

D r e s d e n , den 18. Mai 1973 

Die Kirchenleitung 
der Evangelisch-Lutherischen Lamlesl,irche Sachsens 

Dr. Hempel 

Anlagen zur Verordnung mit Geseltzeskraft über die 
Erprobung neuer Glaubenszeugniss,e vo,m 18. Mai 1973 

Anlage 1 
(Begründung) 

1. Bekennen ist eine grundlegend!! Vollzugsform 
christlichen Glaubens (vgl. Matth. 10, :l2; Röm. 10, 9). 
Es 'ist Antwort des Glaubenden auf die Zuwendung 
Gottes zu ihm und geschieht in konkl'.'eten, immer neuen 

l!I 

1 

L 



Band IV Stück 8 AMTSBLATT 373 

geschichtlichen Situati.onen. Es gewinnt schon im Neuen 
Testament Gestalt in verschiedenen Bekenntnissen der 
Gemeinde und bringt durch die Zeiten hindurch immer 
wieder neue Bekenntnisformulierungen hervor. Ein sol
ches Bekenntnis· kann entweder als Glaubenszeugnis 
der Gemeinde im Gottesdienst oder als Lehrbekennt
nis (im Sinne einer verbindlichen Lehrnorm) oder als 
beides zugleich gebraucht werden. Nicht alle Lehr
bekenntnisse sind im Gottesdienst verwendbar, und 
nicht jedes im Gottesdienst verwendete Glaubenszeug
nis der Gemeinde muß zugleich verbindliche Lehr
norm sein. 

Obwohl das eine Evangelium zu allen Zeiten neu 
bekannt werden muß, ist den Bekenntnissen der Ge
meinde durch Zeiten und Situationen hindurch dennoch 
eine notwendige Konstanz eigen. Das gilt in erster Linie 
für Lehrbekenntnisse aufgrund ihrer normativen Funk
tion. Das gilt aber ebenso für Bekenntnisse im Sinne 
gottesdienstlicher Glaubenszeugnisse, vor allem sofern 
sie Zeichen und Ausdruck der Einheit der Kirche sind 
und etwa als Taufbekenntnis Verwendung finden. 

Demgegenüber muß die Gemeinde ein gottesdienst
liches Bekenntnis als lebendige Antwort auf die Taten 
Gottes möglichst unmittelbar mitvollziehen können, 
weil es Ausdruck ihres heute gelebten Glaubens sein 
soll. Im Unterschied dazu wird die Funktion eines 
überlieferten Bekenntnisses als Lehrnorm durch die 
Notwendigkeit einer sorgfältigen Auslegung nicht be
einträchtigt. Daher steht bei gottesdienstlichen Bekennt
nissen das Bedürfnis nach Neuformulierungen eher 
an als bei Lehrbekenntnissen, besonders· in der gegen
wärtigen Situation. 

2. Der heutigen gottesdienstlichen Gemeinde macht 
das apostolische (und das nicänische) Glaubensbekennt
nis weithin dadurch Schwierigkeiten, daß es vielen 
ohne gründliche Interpretation nur schwer nachvollzieh
bar ist und auch wesentliche Aussagen des christ.:. 
liehen Glaubens unberücksichtigt läßt (z.B. das irdische 
Leben und die Verkündigung Jesu). In dieser Situation 
hält die· Synode das gegenwärtige Bemühen um neue 
gottesdienstliche Bekenntnisse für berechtigt und be
grüßenswert, und sie erinnert daran, daß schon in der 
bisherigen gottesdienstlichen Praxis neben dem Aposto
likum (und Nicänum) neuere Glaubenslieder gebraucht 
wurden. Sie empfiehlt den Gemeinden eine Auswahl 
verschiedenartiger neuer Modelle zum probeweisen Ge
brauch auch im Hauptgottesdienst. 

Dabei gilt es aber, folgendes zu beachten: 

a) Mit dieser Empfehlung wird das Apostolikum 
(und das Nicänum) als Lehrgrundlage der Kirche und 
als grundlegendes gottesdienstliches Bekenntnis nicht 
angetastet. Die neuen gottesdienstlichen Glaubenszeug
nisse haben in keinem Falle den Charakter einer Lehr
norm. 

b) Als Taufbekenntnis bleibt wie bisher ausschließ
lich das Apostolikum in Gebrauch. 

c) Ob sich die angebotenen Modelle alle im Ge
brauch auf die Dauer bewähren, ist naturgemäß völ
lig offen. Es handelt sich bei der genannten Empfeh
lung deshalb auch nicht um eine „Einführung" der-

. selben „zum geordneten Gebrauch". 
d) Die Empfehlung erreicht erst dann ihren Zweck, 

wenn sie die Gemeinden anregt, selbst über ihren 
Glauben nachzudenken und ihn in ihrer Umwelt ver
ständlich zum Ausdruck zu bringen. 

Anlage 2 
(Glaubenszeugnis) 

Wir glauben an Gott. Er ist der Vater Jesu Christi. 
Er ist auch unser Vater. Er hat die Welt geschaffen. 

Er hat uns Menschen nach seinem Bild gen:.acht. 
Alles Leben gehört ihm. 
Er lenkt die Geschicke unserer Erde. 
Ihm vertrauen wir uns an. 

Wir glauben, daß Gott in Jesus Christus 
zu uns gek.omrnen ist. 
Er hat wie wir als Mensch gelebt. 
Er war jedem Freund und Diener zuglei.ch: 
Er half und heilte. Auf Gewalt und äußere Macht hat 
er verzichtet. 
Und darum mußte er leiden, 
darum starb er am Kreuz. 
Aber Gott gab ihm neues Leben. 
Durch seine Auferstehung wird uns klar, 
wie sehr Gott die Menschen liebt. 
Er will auch mit uns neu anfangen 
und vergibt uns unsere Schuld. 

Wir glauben, daß durch Jesus Christus ein neuer 
Geist zu uns gekommen ist: 
Gottes heiliger Geist. 
In ihm schließt Gott uns zusammen 
zu einer weltweiten Kirche. 
Von vielen Gefahren sind wir bedroht, 
doch er nimmt uns die Furcht. 
Er nimmt uns die Angst auch vor Tod und Gericht. 
Er gibt uns den Mut, uns in der Gemeinschaft.seiner 
Freunde einzusetzen für Gerechtigkeit und Frieden. 

Amen. 

Anlage 3 
(Glaubenszeugnis) 

Ich glaube an Gott, den Vater, und höre sei.n Wort. 
Er ist der Herr, ihm gehört der Kosmos, er lenkt 
die Geschichte. Freude an aller Schöpfw1g, :Ehrfurcht 
vor dem Leben und Mut zum Handeln kommt von ihm. 
Ich glaube an Jesus Christus und gehöre zu ihm. 
Er hat unser Leben gelebt. Mit ihm begann eine neue 
Welt die ohne Krieg und Hunger, ohne? Krankheit und 
Tod ~ein wird. Bei ihm endet alle Schulcl. Er wurde 
gekreuzigt, Gott aber hat ihn vom Tode auferweckt 
und darin unsere Freiheit begründet. 
Ich glaube an den Heiligen Geist und werd1, von 
ihm geführt. Er gibt Erkenntnis und Wi1hrheit und 
schärft das Gewissen. Er schafft eine Kirch•~ für alle 
Menschen bis zur Vollendung der Welt in Gerechtigkeit. 

Anlage 4 
(Glaubenszeugnis) 

Wir glauben an Gott, 
den Vater unseres Herrn Jesus Christus. 
Er ist auch unser Vater. 
Seine großen Taten bezeugen wir. 
Er hat uns bis hierher bewahrt. 
Er hat uns das Leben gegeben. 
Auch wenn niemand an uns denkt, 
sorgt er sich um uns. 
Wir glauben an Jesus Christus. 
In ihm kam Gott selber auf die Erde. 

Amen. 

Er litt freiwillig für uns Verzweiflung, Angst und Tod. 
Schande und Sterben nahm er auf sich; 
unser heilloses Leben hat er geheilt. 
Durch seine Auferstehung bleibt die Zukunft in seiner 
Hand. 

Wir glauben an Gott, den heiligen Geist. 
Er \Wirkt auch heute unter uns. 
Er redet mit uns durch das Wort der Bibel. 
Er sammelt und eint Gottes Volk in der Wdt. 
Zum Glauben hilft er uns und macht uns b1ireit 
für die :r:wigkeit Gottes. Amen. 
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Anlage 5 
(Glaubenszeugnis) 

Wir glauben an Gott, den ewigen Geist, den Vater 
unseres Herrn Jesus Christus und unseren Vater, und 
wir bezeugen seine Taten: 
Er ruft die Welten ins Dasein, 
schafft den Menschen nach seinem eigenen Bild 
und zeigt ihm den Weg des Lebens und den Weg des 
Todes. 
Er sucht in heiliger Liebe alle Menschen zu retten 
von Ziellosigkeit und Sünde. 
Er richtet Menschen und Völker nach seinem 
gerechten Willen, 
verkündet durch Propheten und Apostel. 
In Jesus Christus, dem Mann von Nazareth, unserem 
gekreuzigten und auferstandenen Herrn, 
kam er zu uns 
und nahm teil an unserem Los, 
überwindet Sünde und Tod 
und versöhnt die Welt mit sich selbst. 
Er verleiht uns seinen Heiligen Geist, 
schafft und erneuert die Kirche Jesu Christi, 
vereint in seinem Bund glaubende Menschen aller 
Zeiten, Sprachen und Rassen. 
Er ruft uns in seine Kirche, 
damit wir Opfer und Freude der Nachfolge bejahen, 
damit wir seine Diener sind im Dienst an Menschen, 
damit wir das Evangelium aller Welt verkünden 
und den Mächten des Bösen widerstehen, 
damit wir teilhaben an Christi Taufe und an seinem 
Tische essen, 
damit wir mit ihm verbunden sind in seinem Leiden 
und in seinem Sieg. 
Er verspricht allen, die ihm vertrauen. 
Vergebung der Sünden und Gnade die Fülle, 
Mut im Kampf für Gerechtigkeit und Frlieden, 
seine Gegenwart in Anfechtung und Freude 
und ewiges Leben in seinem Reich, das kein Ende hat. 
Ihm sei Lob und Ehre, Ruhm und Macht. Amen. 

Anlage 6 
(Glaubenszeugnis) 

Gemeinde: Ich glaube an Gott, den Vater, den All
mächtigen. den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
Sprecher: Ich glaube, daß Gott so groß ist, daß ich 
ihn niemals begreifen kann, und daß er da ist, ohne 
daß ich ihn sehe. Ich glaube, daß er der Herr ist über 
·alle Kräfte dieser Welt. Über Raumflug und Kernspal
tung, über das Schicksal der Erde und über meinen 
Alltag. Ich glaube, daß ich nie allein bin. Gott ist 
bei mir. Er ist mein Vater. Er hat alles gemacht. auch 
mich. . . 

Gemeinde: ·Ich glaube an Jesus Christus, Gottes Sohn, 
unsern Herrn. 

Sprecher: Ich glaube, daß Gott diese ·welt in seinen 
Händen hält, und daß er die Menschen liebt. Er hat 
seinen Sohn als Mensch zu den Menschen gesandt. Um 
unsere Entfernung von ihm zu überbrücken, wurde 
Christus ans Kreuz geschlagen und durchschritt das 
Reich der Toten. Er ist wahrhaftig auferstanden und 
mein Bruder. 

Gemeinde: Ich glaube an den Heiligen Geist, die Kirche 
Jesu Christi, die Gemeinschaft aller Christen. 
Sprecher: Ich glaube, daß der Geist un:s verbindet. 
Hinweg über Länder und Kontinente, über Rassenun
terschiede und Altersgrenzen. Um mich her besteht die 
große Gemeinde der Christen. Ich gehöre zu ihr. Ich 
glaube, daß ich mich nie so weit von Gott entfernen 
kann, daß es keinen Rückweg mehr gäbe. Daß ich 
mich niemals so schrecklich in die Irre verlieren kann, 

daß Gott mich nicht wieder zu sich holen wollte. Ich 
glaube, daß Gott für mich das Leben will und nicht 
den Tod, die Freude und nicht die 'I'raurigkeit, Daß 
er bei mir ist heute und bis in alle Ewigkeit. Ameri. 

Anlage 7 
(Glaubenszeugnis) 

Herr, Gott, Vater aller Schöpfung, 
.seit der Erschaffung der Welt hast du nicht aufgehört, 
deiIJ. Heil allen Menschen zuteil werden zu lassen. 
Viele aber gingen eigene Wege und suchten ihr Glück 
in vergänglichen Dingen. 
Du gingst ihnen nach auf deine Weise. 
Deine Liebe nahm Gestalt an unter tms 
in deinem Sohn Jesus Christus. 
Du nahmst auf dich 'Schuld und Sünde aller Mensd1en. 
Meine Sünde brachte dir den Tod. 
Du aber schenktest mir durch deine Aufärstehung 
Befreiung von Sünde und Schuld und ev.riges Leben. 
Deine Kraft läßt.du heute lu tler WeU durch deinen 
Heiligen Geist . 
wirksam sein. 
Das ist dein Geheimnis. 
Ich habe erfahren und weiß, 
daß du im Geist mitten unter uns bist, 
heute und allezeit. 
Herr, 
laß mich täglich neu erkennen 
dein Heil, deine Liebe, deine Kraft 
auf meinem Lebensweg durch deinen Geist. 

Anlage 8 
(Glaubenszeugnis) 

Wir glauben an Gott. 
Wir sind nicht allein. 
Wir sind geborgen. 
Wir sind frei. 
Wir glauben an den göttlichen Geist, 
den Geist der Freiheit, 
der ·uns verbindet 
zu der einen umfassenden Kirche. 
Wir glauben an Jesus Christus, 
der uns Gott, den Vater, zeigte, 
der das Reich des Friedens verkündete 
und aus Liebe zu uns starb. 
Wir glauben, daß Jesus lebt. 
Er macht uns rein von Schuld 
und von Furcht und Tod frei. 
Ihm wollen wir dienen. 
Wir glauben an Gott, den Vater, 
der die Welt schafft und erhält, 
der will, daß wir mit ihm wirken, 
der WeU und den Menschen zugute. 
Wir glauben an den lebendigen Gott, 
der eine neue Welt will, 
der uns bewahrt und neu schafft 
zu unvergänglichem Leben. 

Amen. 

Amen. 

Verordnung mit Gesetzeskraft der Evang;elisch-Luthe
rischen Landeskirche Sachsens übel' -die Erprobung 
eines agendarischen Formulars „Gottesdienst zur Ehe-

schließung". 

Vom 18. Mai 1973. (ABI. S. A <.\5) 

Die Evangelisch-Lutherische Landessynode Sachsens 
hat sich am 4. April 1973 damit einverstanden erklärt, 
daß das von der Generalsynode der Vereinigten Evan-

!! 
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gelisch-Lutherisclien Kirche in der Deutschen Demo
kratischen Republik laut Beschlusses vom September 
1972 den Gliedkirchen zur Erprobung empfohlene agen
darische Formular „Gottesdienst zur Eheschließung" 
im Bereiche der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Sachsens in gekürzter Form zur Erprobung freigegeben 
'Wird. · 

Die Kirchenleitung hat daher gemäß § 42 der Ver
fassung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Sachsens in der Fassung vom 8. Februar 1972 (Amts
blatt Seite A 53 unter II Nr. 19) die folgende 

Verordnung mit Gesetzeskraft 

beschlossen: 

1. Das agendarische Formular „Gottesdienst zur 
Eheschließung" wird mit dem aus Anlage 1 zu dieser 
Verordnung ersichtlichen Wortlaut bis auf weiteres für· 
Gemeinden, die dazu bereit sind, zur Erprobung im 
Gottesdienst freigegeben. 

2. Zur Durchführung und Begründung des zur Er
probung freigegebenen Formulars „Gottesdienst zur 
Eheschließung" wird die von der Generalsynode der 
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche in der 
Deutschen Demokratischen Republik erarbeitete „Hand
reichung für einen Gottes-cüenst zur Eheschließung" mit 
dem aus Anlage 2 zu dieser Verordnung ersichtlichen 
Wortlaut für maßgeblich erklärt. 

3. Die Erprobung des Formulars „Gottesdienst zur 
Eheschließung" im Gottesdienst bedarf der Zustimmung 
des Kirchenvorstandes der Kirchengemeinde. Das Recht 
des Pfarrers auf seine persönliche Entscheidung, ob 
er sich zur Erprobung des Formulars „Gottesdienst 
zur Eheschließung" bereit findet, bleibt unangetastet. 

4. Erforderliche Ausführungsbestimmungen erläßt das 
Landeskirchenamt. 

D r es d e n . den 18. Mai 1973 

Die Kirchenleitung 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sac.bsens 

Dr. Hempel 

Anlage 1 
(Agendarisches Formular) 

Gottesdienst zur Eheschließung 

Glockengeläut (wie bei Nebengottesdienst) 
(Einzug) 
Orgelvorspiel 
Gruß: Der Friede des Herrn sei mit euch allen. 
Hört, was Gottes Wort über die Ehe sagt: 
Jesus Christus spricht: 
Ihr wißt doch, Gott hat am Anfang Mann und Frau ge
schaffen und gesagt: Der Mann wird Vater und Mutter 
verlassen, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind 
dann ein Leib. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern 
eins, und was Gott zusammengefügt hat, sollen Men
schen nicht scheiden (Matth. 19, 4--6). 
Gebet: Herr unser Gott, wir danken dir, daß du an 
diesem festlichen Tage bei uns bist. Mach uns bereit, 
auf dich zu hören und deine Hilfe anzunehmen. Amen. 
oder: 
Gott, Vater! Wir danken dir dafür, daß wir Hochzeit 
feiern können. 
Sage uns dein gutes Wort zur Ehe; 
mache uns willig, darauf zu hören - jetzt und jeder
zeit. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 
Verkündigung 
Lied 

Vaterunser 
Gebet: Herr, du willst nicht, daß wir all•~n sind, darum 
können wir einander in Liebe begegnen. 
Gib N. N. und N. N. in ihrer Ehe die G,~meuischaft, 
in der sie sich 'gegenseitig helfen und ergänzen. Gib 
ihnen die Freiheit, in der sie sich gegimsnitig achten. 
Gib ihnen die Erfahrung, daß sie in Gemeinschaft und 
Freiheit miteinander leben können, weil du bei uns 
bist. Amen. 
oder: 
Allmächtiger, barmherziger Gott, der du Mann und 
Frau füreinander bestirn.,,"llt und die Ordmmg der Ehe 
gestiftet hast, wir bitten dich für diese beiden Men
schen: N. N. und N. N. 
Laß sie in Liebe und Geduld miteinander verbunden 
sein. Schenke ihnen gegenseitiges Verstehen. Segne und 
fördere ihre Arbeit. Gib ihnen zu Hause 2'rieden und 
Freude. Verbinde sie immer fester miteinander und 
bewahre sie i.n guten und auch in schw,~ren Tagen 
durch Jesus Christus, un·seren Herrn. Amen. 
Schlußvers 
Segen über der Gemeinde 
Orgelnachspiel 

Anlage 2 
(Handreichung) 

Handreichung für einen Gottesdienst zur Eheschließung 

Unsere gegenwärtige kirchliche Lage br:.ngt es mit 
sich daß in zunehmender Zahl Christen und Nicht
chrfsten die Ehe schließen. Daraus ergibt sich eine neue 
Aufgabe für die christliche Gemeinde. Sie muß ver
suchen, auch diese Ehen von Anfang an s,,elsorgerlich 
zu begleiten. Darum wird die christliche G1:·meinde ihr 
Gotteshaus zum Hören auf das Wort_ GottEis und zum 
Gebet auch für Eheleute offenhalten, die keine Ge
meinschaft im Glauben haben. Christlicher Glaube er
kennt in der Ehe eine Ordnung Gottes, i11 der , auch 
die Eheleute leben, die dies nicht anerkennen. Christ
licher Glaube bekennt, daß das Evangelium auch die 
Menschen erreichen will, die es von sich aus nicht an
nehmen wollen. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, 
für Ehen zwisc.'len Christen und Nichtchr:.;;ten einen 
,,Gottesdienst zur Eheschließung" anzubieten. 

Dieser Gottesdienst kann keine Trauung sein. Diese 
setzt die Gemeinschaft im Glauben und ein daraus ab
geleitetes gemeinsames Verständnis der Ehe voraus. 
Ein Gottesdienst zur Eheschließung von Christen und 
Nichtchristen soll dem Anliegen des Christen ebenso 
wie dem des Nichtchristen gerecht werd,m. Dieser will 
den Glauben seines Ehepartners respektier·,m, obwohl 
er selbst nicht glaubt. Jener will die Ehe auch mit dem 
nichtchristlichen Ehepartner unter dem Zt.\spruch des 
Wortes Gottes und der Fürbitte der Gemeinde begin
nen. Beide Anliegen können nur ernst genommen wer
den wenn der Gottesdienst zur Eheschließung sorg
fältig mit den Eheleuten vorbereitet wird. Dabei sind 
folgende Gesichtspunkte besonders zu beachten.: 

1. Klärung der Situl\tion 

In der ersten Begegnung mit dem (zukünf1,igen) Ehe
paar versucht der Pfarrer, das Verhältnis der Ehepart
ner zum christlichen Glauben zu erhellen. :~ bemüht 
sich, auf Unkenntnis und Mißverständnis l;eruhenden 
Wi.derspruch auszuräumen. Dadurch verhilft der Pfar
rer auch dem nichtchristlichen Ehepartner zur Klärung 
seiner Lage. Das kann zu verschiedenen Ergebnissen 
führen: Der Nichtchrist gibt zu erkenn,~n. daß seine . 
Überzeugung auf einer grundsätzlic.11.en Entscheidung 
beruht. Der Nichtchrist erkennt, daß er im Zeitraum 
der Gespräche weder ein Ja noch ein Nein zum 
christlichen Glauben aussprechen kann: 
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Der Nichtch!ist ist bereit, den christlichen Glauben 
anzunehmen. 

Entschließt sich der nichtchristliche Ehepartner zum 
Kircheneintritt, werden die Eheleute getraut. 

Ist der nichtchristliche Ehepartner bereit, die Ehe 
gemeinsam mit seinem christlichen Ehepartner unter 
der Verkündigung des Wortes Gottes und der Fürbitte 
der Gemeinde zu beginnen, wird ein „Gottesdienst 
zur Eheschließung" gehalten. 

Weigert sich der Nichtchrist, die Verkündigung des 
Wortes Gottes und die Fürbitte der Gemeinde an der 
Seite seines christlichen Ehepartners anzuhören, muß 
von einem „Gottesdienst zur Eheschließung" abgesehen 
werden. In diesem Fall bemüht sich der Pfarrer beson-
9,ers darum, den christlichen Ehepartner in die Fürbitte 
der Gemeinde zu stellen. 

Von einem „Gottesdienst zur Eheschließung" muß 
auch abgesehen werden, wenn der Gottesdienst der 
christlichen Gemeinde für die Lebensführung des christ
lichen Ehepartners keine Bedeutung hat. 

2. Vorbereitung des Gottesdienstes 

Der Gottesdienst zur Eheschließung wird mit den 
Eheleuten, die ihn für sich begehren, gemeinsam vor
bereitet. Diese Vorbereitung soll möglichst in weiteren 
Gesprächen erfolgen. Für die Zwischenzeiten, die in 
:ihrem Ausmaß den Zusammenhang der Gespräche 
nicht stören dürfen, kann Literatur zum gemeinsamen 
Nachdenken der Eheleute angeboten werden. In jedem 
Fall .versucht der Pfarrer, die Aufnahmefähigkeit und 
Bereitschaft der Eheleute zum seelsorgerlichen Ge
spräch zu erkennen und danach Anzahl und Dauer der 
Gespräche anzusetzen. Der Gesprächsstoff ist durch die 
besondere Situation bestimmt. Daraus ergibt sich auch 
die Art der Gesprächsführung. Der Pfarrer verbündet 
sich im Austausch der Argumente auf keinen Fall mit 
dem christlichen Ehepartner gegen den nichtchristlichen. 

Die Achtung vor der Haltung des Nichtchristen soll 
das Gespräch kennzeichnen. Ein fair und taktvoll ge
führter Dialog ist die beste Voraussetzung dafür, daß 
sich das Angebot des Evangeliums auch dem Nicht
christen erschließt. Diese Art der Gesprächsführung 
kann zu einer Hilfe für die Eheleute werden, wenn 
sie später Fragen ihres gemeinsamen Lebens von ver
schiedenen Standpunkten aus besprechen müssen. 

3. Ansprache über Sinn und Gestalt des Gottesdienstes 

Zur Vorbereitung gehört die Aussprache über den 
Verlauf und die Bedeutung des „Gottesdienstes zur 
Eheschließung". Sie versucht, das Verständnis dafür 
zu wecken, daß der Gottesdienst auf die besonderen 
Elemente der Trauung (Traufragen, Ringwechsel, 
Einsegnung) verzichtet. Der „Gottesdienst zur Ehe
schließung" wird mit dem Segen über der Gemeinde 
beschlossen. Eheleute, die den Gotte·sdienst zur Ehe
schließung begehren, können an dem diesem Gottes
dienst · vorausgehenden oder nachfolgenden Sonntag 
der Fürbitte der Gemeinde anbefohlen werden. 

4. Information der Gemeinde 

„Gottesdienste zur Eheschließung" können nur in 
Gemeinden durchgeführt werden, die über die Gründe 
der Einführung und den Inhalt solcher Gottesdienste 

informiert sind. Die Information ve)'.sucht, die beson
dere Verantwortung der Gemeinde fü.r die Ehen zwi
schen Christen und Nichtchristen zu wecken. Sie erbittet 
die Bereitschaft, diese Ehen filrbittend mitzutragen und 
dadurch in einer säkularen Umwelt 

0

E!inen im Glauben 
verantwortbaren Standpunkt einz1.mehmen. 

5. Beratung mit den Amtsbrüdern 

Währehd der Erprobungszeit für den „Gottesdienst 
zur Eheschließung" sucht der Pfarrer die Beratung mit 
seinen Brüdern im Konvent. 

6. Kirchenrechtliche Aspekte 

Der „Gottesdienst zur Eheschließung" hat weder 
für den nichtchristlichen noch für den christlichen Ehe
partner kirchenrechtliche Folgen. Der christliche Ehe
partner wird in seinen Rechten nicht e:ingeschränkt, der 
nichtchristliche erhält keine Rechte 1:.nd Pflichten ge
genüber der Kirche seines Ehepa:rl:OE!rs. Der „Gottes
dienst zur Eheschließung" wird um des christlichen 
Ehepartners willen gehalten, der die Voraussetzung zur 
Trauung erfüllen muß. 

Kirchengesetz der Evangelisch-Lutherlschen Landeskil'
che Sachsens zur Ordnung der Verwaltung des heiligen 
Abendmahls durch nichtordinierf:e Beauftragte der 

Landeskirche. 

Vom 30. Oktober 1973. (ABI. 73, S. A 93) 

Zur Behebung geistlicher Notstände besonderer Art 
macht sich die Berufung nichtord.inierter Mitarbeiter 
der Landeskirche zu befristeter Verwaltung des Altar-
sakramentes erforderlich. · · 

Zu diesem Zwecke hat die Evangelisch-Lutherische 
Landessynode Sachsens im Rahmen von § 6 Absatz 1 
der Verfassung der Evangelisch-Luth,~rischen Landes
kirche Sachsens' in der Fassung vom 8. Februar 1°972 
(Amtsblatt Seite A 53 unter II Nr. 19) das folgende Kir-
chengesetz beschlossen: · 

§ 1 

Das Landeskirchenamt kann auf Antrag in begrün
deten Einzelfällen nichtordinierten Mitarbeitern der 
Landeskirche den befristeten Aufti-ag zur Verwaltung 
des Altarsakramentes in begrenztem TJ:mfang erteilen. 

§ 2 

·Dem nichtordinierten Mitarbeiter erwachsen aus die
sem befristeten Auftrage der Landeskirche keine An
sprüche auf Ordination. 

§ 3 

Erforderliche Ausführungsbestim.mu.ngen· erläßt das 
Landeskirchenamt. 

Dr es de n , am 30. Oktober 1973 

Die Kirchenleitur,g 
der Evangelisch-Lutherischen Lan,deskirche Sachsens 

Dr. He mpel 
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